
R -
H 

Bund 

Der 
Rechnungshof 

Reihe Bund 
2004/7 

Verwaltungsjahr 2003 

Rechnungshof 
ZI860.029/ 002. E1/ 04 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 352

www.parlament.gv.at



Bisher erschienen: 

Reihe Bund 2004/ 1 

Reihe Bund 2004/2 

Reihe Bund 2004/ 3 

Reihe Bund 2004/ 4 

Reihe Bund 2004/5 

Reihe Bund 2004/6 

R -
H 

Wahrnehmungsberichl des Rechnungshofes 

- Luftraumüberwachungsflugzeuge: Typenentscheidung; Gegengeschäftsangebole 

Wahrnehmungsberichl des Rechnungshofes 
- Aurtragsvergaben über Beratungsleistungen in Bundesministerien 
- Information und Organisation im BMA 
- Leopold- Franzens-Universität Innsbruck 
- Lohnsteuerprüfung 
- Organisalion der Österreichischen Bundesfmanzierungsagentur 
- Bauvorhaben Landesk.rankenhaus Graz West 
- Bundespolizeidirektion Graz 
- Bundespolizeidirektion Schwechat 
- DienSlzeitsysleme 
- lustizwachschule 
- Verkauf des Schlosses Waidhofen an der Ybbs 
- Umsetzung der Verwaltungsreform im BMVIT 

Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes 

- Budgetkonsolidierung 

Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes 
- Volksgruppenförderung 
- Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 
- ERP - Fonds 
- Bankenaufsicht über die Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 
- Projekt e- card 
- Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
- Basler Übereinkommen 
- Förderungsmaßnahmen für behindene Jugendliche 
- Wissenschaftsfonds 
- Forschungsförderungsfonds 

Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes 
- Behördenfunknetz ADONIS 
- Land- und forstwirtschaftliche Schulen 
- Rheuma- Sonderkrankenanstalten 
- Zuerkennung von Stipendien 
- Landeskrankenhaus-Universitätsldinikum Graz: Projekt LKH 2000 
- Gerichtliche Medizin 
- ASFINAG: Ausschreibung und Auftragsvergabe des Projekts 

vollelektronische LKW- Maut 

Wahrnehmungsbericht des Rechnungshofes 
- Ruhestandsversetzungen bei den Österreichischen Bundesbahnen 

Fortsetzung auf dem hinteren Umschlagbogen 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Täti g keitsberi cht 
des Rechnungshofes 

Bund 

Verwaltungsjahr 2003 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 352

www.parlament.gv.at



III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

ALLGEMEIN ER TEIL 

BESONOERER TEIL 

BMBWK 
BMVIT 

BMWA 

Inhalt 

Vorbemerkungen 

VQr.@ge an den Nationalrat 
Dillkllun&.ller Prüfungsergebnisse 1 

~Offene- Poslen -Buchhaltung· der öffentli chen FinanillntTolle 2 

Die Tätigkeit des Rechnungshofes 

Ge.bMungsüberprüfungen 3 
Mitwirkung q(Lder Rechnung~verwaltung 6 

Mitwirkung bei der Aufnahme von Finanzschulden des Bundes 7 

Bundesrechnungsabschlu s 7 

Kalkulatio"n rech!se~rod~r...M;!ßnahmen B 
Unvereinbarkeitsgesetz B 

Parteienge~ 9 

Einkommenserhebung 9 

Bezüge~grenzungsg~tz 10 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

finanzielle Auswirkungen rechtsetzender Maßnahmen J3 

Heranziehung_merntI Berater 17 

Cr~rd<:L.!,gasinlL 23 

ErfQ!greiche DurchfUhrung von Projekten der Informa tionstechnologie 29 

Die Positionen ~Rechnungshofes im Österreich- Konvent 49 

Alle Bundesmlnisterien 

UnerkdigtJ: p.nregu~n aus~orjahren 
1n VerwirklichungMgriffene Anregllngen 
Verwirklichte Empfehlungen 

Bundesministerien für 
Bildung, Wissenschaft und Kulrur 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wirtschaft und Arbeit 

Unerledigte AnregungJIus einem Vorjahr 
!D Verwirklichung begriffene AnreS1l.!l~n 
Verwirklichte Eml!fehlung 

75 
77 

78 

79 
Jl.Q 
82 

A 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 5 von 352

www.parlament.gv.at



BMf 
BMSG 

BKA 

BMA 

BMBWK 

BMF 

Bundesministerien für 
Finanzen 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 

Bundeskanzleramt 

In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlungen 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlungen 
Prüfungsergebnis 

Frachtkosten bei Übersiedlungen 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlungen 
Prüfung ergebnis 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Bundesministerium für Finanzen 

R 
H 

83 

85 
86 

89 
90 
92 

93 

101 

104 

I11 

115 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 139 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 142 

Verwirklichte Empfehlungen 147 

Prüfungsergebnisse 
Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 151 
Besteuerung der Gemeinden in Bezug auf den Finanzausgleich 165 
Zölle und Agrarzölle; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 179 

B Inhalt 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)6 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

SMGF 

SMI 

SMJ 

BMLV 

SMLFUW 

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlungen 
Prüfungsergebnis 

Heilminel und Heilbehelfe: Follow- up- Überprüfung 

Bundesministerium für Inneres 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlungen 

Bundesministerium für Justiz 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlung 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

IB3 
IB5 
IBB 

193 

231 
233 
240 

247 
24B 
251 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 253 
Verwirklichte Empfehlungen 254 
Prüfungsergebnis 

Heeresgeschichtliches Museum - Militärhistorisches Institut 255 

Bundesministerium für Land- und Forstwirt chaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 

Unerledigte Anregungen aus Voljahren 271 
In Verwirklichung begriffene Anregungen 272 
Verwirklichte Empfehlungen 275 
Prüfungsergebnisse 

Bundesanstalt für Bergbauemfragen 281 
Maßnahmen betreffend das Produktionspotenzial für Wein; 
Teilnahme an der Prüfung des Europäischen Rechnungshofes 289 
Zahlstelle Agrarmarkt Austria: Integrienes Verwaltungs- und 
Komrollsystem INVEKOS; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 297 

In~att C 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 352

www.parlament.gv.at



BMSG 

BMVIT 

BMWA 

INTERNATIONALER 
TEll 

ANHANG 

o 

Bundesministerium fur soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz 

In Verwirldichungkgriffene Anregungen 

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie 

Unerledigte Anregungen aus Vor.Lahren 
In VerwiridichunlLbegriffene Anregungen 
Verwirklichte Empfehlung~n 
Prüfungsergebnis 

EU-Mittelverwendung im Rahmen der Förderung der 
Verkehrstelematik; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Unerledigte AnregunI( aus einem Voliahr 
In Verwirk! ichunI( begriffene_Anregungen 
Verwirklichte Empfehlung~n 

Überprüfungen bei internationalen Institutionen 

Bilaterale Beziehungen des RH zu ausländischen 
Obersten Rechnungskontrollbehörden 

Tätigkeit des RH als Generalsekretariat der 
Internationalen Organisation der Obersten Rechnungs
kontrollbehördenjINTOSAIl 

EnlScheidungsträger 

Aufsichtsratsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie 
Vorstandsmilglieder der überprüften Unternehmung 

R -
H 

JOI 

30J 
305 
JIJ 

315 

JI9 
320 
J2J 

327 

329 

JJI 

))5 

Inhalt 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)8 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Abku rzungen 

Abs 
AG 
Art 
ASVG 
BGBI 
BKA 
BM ... 
BMA 
BMBWK 
BMF 
BMGF 
BMl 
BMJ 
BMLF 
BMLfUW 

BMLV 
BMSG 

BMVlT 
BMWA 
B-VG 
EDV 
EG 
EU 
EUR 
EWG 
f 
G(es)mbH 
id(g)F 
IT 
LGBI 
Mill 
Mrd 
NÖ 
NTB 

pe 

Absatz 
Aktiengesell chaft 
Artikel 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
Bundesgesetzblan 
Bundeskanzleramt 
Bundesministerium ... 
für auswärtige Angelegenheiten 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
für Finanzen 
für Gesundheit und Frauen 
für Inneres 
für Justiz 
für Land- und Forstwirtschaft 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
für Landesverteidigung 
für soziale Sicherheit. Generationen und 
Konsumentenschutz 
für Verkehr. Innovation und Technologie 
für Wirtschaft und Arbeit 
Bundes-Verfassungsgesetz 
elektronische Datenverarbeitung 
Europäische Gemeinschaft 
Europäische Union 
Euro 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
folgend 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
in der (geltenden) Fassung 
Informationstechnologie 
Landesgesetzblan 
Million(en) 
Milliarde(n) 
niederösterreichisch(-e, -en, -er, - es) 
Nachtrag zum Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes 
(Verwaltungsjahr) 
Personalcomputer 

E 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 9 von 352

www.parlament.gv.at



Abkürzungen 

RH 
S. 
SB 

TB 
ua 
WB 

Z 

Rechnungshor 
Seite 
Sonderbericht des Rechnungshores 
(Erscheinungsjahr, Gegenstand) 

R -
H 

Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes (Verwaltungsjahr) 
und andere(s) 

Wahmehmungsbericht des Rechnungshores 
(Erscheinungsjahr, Gegenstand) 
Ziffer 

Weilere Abkürzungen sind bei der erstmaligen Erwähnung im Text angemhn. 

F 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)10 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

Zuordnung 

Gliederung 

Internet 

Personenbezogene 
Bezeichnungen 

Anhang 

Vorbemerkungen 

ALLGEMEINER TEIL 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der RH erstattet dem Nationalrat gemäß Art 126d Abs 1 B-VG über 
seine Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr Bericht. In den vorliegen
den Bericht wurden im Wesentlichen die bis zum Redakt.ionsschluss 
I. September 2004 berichtsreif gewordenen Ergebnisse der vom RH in 
den Bereichen der Bundesministerien durchgeführten Gebarungsüberprü
fungen aufgenommen. Der Überprüfung der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften lag ein Ersuchen der Bundesministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, Elisabeth Gehrer, zugrunde. 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

Die Zuordnung der überprüften Dienststellen und Unternehmungen 
zu den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesministerien folgt der 
zum Redaktionsschluss dieses Berichtes geltenden Zuständigkeitsver
teilung und Reihung der Bundesministerien. 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der AbsatzbezeichnungJ, deren Beurteilung durch den 
RH (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kc,mzeicllllUllg mir J und im Kursivdruck) sowie eine allfallige Gegen
äußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in 
diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmän
nische Auf- und Abrundungen. 

Der vorliegende Bericht des RH ist nach der Vorlage an den Nationalrat 
über die Website des RH .hnp:/lwww.rechnungshof.gv.at- verfügbar. 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der Über
sichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform 
gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer. 

EntspreChend einem Wunsch von Abgeordneten aller im Rechnungshof
ausschuss vertretenen Fraktionen schließt der RH in einem Anhang zu 
den Prüfungsergebnissen eine Aunistung der verantwortlichen Ent
scheidungsträger der überprüften Unternehmungen an. 

1 
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Die 1982 begonnene ressollWeise AuflislUng der _Unerledigten Anre
gungen aus Vorjahren- wird im vorliegenden Bericht fortgeschrieben, 
wobei Mitteilungen über beabsichtigte Maßnahmen bzw allfaUige Hin
derungsgründe beigefugt sind. 

Die im TB 1998 begonnene, ressortweise gesonderte Auflistung von 
.In Verwirklichung begriffenen Anregungen- wird im vorliegenden Be
richl fortgeschrieben, wobei Mineilungen über weitere beabsichtigte 
Maßnahmen bzw allfallige Hinderungsgründe im Hinblick auf eine 
gänzliche Verwirklichung der Empfehlungen beige fugt sind. 

Ebenso wie bei den unerledigten Anregungen fuhrt der RH seine res
sortweise Zusammenstellung jener Empfehlungen weiter, denen mitt
lerweile durch die erforderlichen Maßnahmen entsprochen wurde. 
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Bund 

länder und 
Gemeinden 

Burgenl~nd 

Kärnten 

Die Tätigkeit des Rechnungshofes 

Gebarungs~berpr~fungen 

Bereits während des Jahres 2004 hat der RH dem Nationalrat die Berichte 
der Reihe Bund 200411 bis 200416 vorgelegt (siehe dazu Innenseite des 
Umschlagbogens). 

Wie in den Vorjahren hat der RH entsprechend seiner bundesverfas
sungsgesetzlichen Aufgabe, als _f6deratives Bund- Länder-Organ- auch 
die überönliche Gebarungskomrolle bei sonstigen Gebietskörperschaf
ten und deren Unternehmungen wahrzunehmen. Gebarungsüberprü
fungen durchgeführt. Bei Gemengelagen (Gemeinschaftsfinanzierun
gen bzw Kapitalbeteiligungen mehrerer Gebietskörperschaften unter 
Einschluss des Bundes) war sowohl dem Nationalrat als auch dem wei
ters betroffenen allgemeinen Verrretungskörper zu berichten. 

Wahrnehmungs- und Tätigkeitsberichte hat der RH im Jahr 2004 im 
Bereich der Länder und Gemeinden bis zur Vorlage dieses Berichtes 
vorgelegt: 

- Land- und forstwil1Schaftliche Förderung; Austria Ferngas GmbH, 
Naturschutz im Raum Neusiedler See, RAMSAR-Konvention 

- Regionalmanagement Burgenland Gesellschaft mbH, Maßnahmen 
des Bundes, der Länder und Gemeinden zur Budgetkonsolidierung 

- Land- und forstwirtschaftliche Förderung; Austria Ferngas GmbH, 
RAMSAR-Konvention, Sozialhilfeverband KJagenfun-Land 

- Innovation der Kärntner Landesverwaltung, Maßnahmen des Bun
des, der Länder und Gemeinden zur Budgetkonsolidierung 

Tatigkeit des Re(hnungs~ofes 3 
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Gebar"ngslJber,l u'ungen 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

4 

R 
H 

- Land- und forstwinschaftliche Förderung; Gemeindeaufsicht. Donau

Universität Krems. Energieförderungsmaßnahmen. Austria Ferngas 
GmbH. Rohöl- Aufsuchungs Aktiengesellschaft. RAMSAR-Konven 

tion, Mödling: Stadtplanung und Stadtentwicklung 

- Land- und forstwirtschaftliche Schulen. Gefahrenzonenplanung be

treffend Hochwässer an der Triesting. Errichtung des Kongresshau
ses Salzburg. Maßnahmen des Bundes. der Länder und Gemeinden 

zur Budgetkonsolid ierung 

- Krems: Wasserwerk 

- Baden: Stadtplanung und Stadtentwicklung 

- Land- und forstwirtschaftliche Förderung; Verwertung von Wohn

bauförderungsdarlehen. Investitionsplanung. Besoldung der Lan 
deslehrer. Forschungsförderung, Ziel 2- Programm Oberösterreich, 

RAMSAR - Konvention, Auslria Ferngas GmbH, Oberösterreichische 
Ferngas AG, LAWOG, Transplantationswesen, Arzneiminelwesen, 

Steyr: Sladtentwicklung und Stadtplanung 

- Land- und forstwirtschaftliche Schulen. Maßnahmen des Bundes. 
der Länder und Gemeinden zur Budgetkonsolidierung, Stadt Wels: 

Bestattungswesen, Reinhaltungsverband Hallslättersee 

- Pasching: Teilgebiete der Gebarung 

- Land- und forstwinschaftliche Förderung; Gemeindeaufsicht, Austria 

Ferngas GmbH, Rohöl - Aufsuchungs Aktiengesellschaft. RAMSAR
Konvention, Reinhalteverband Salzburger Ennstal 

- Energieforderungsmaß nahmen, Sa.lzburger Landes- Hypothekenbank 

Aktiengesellschaft. Maßnahmen des Bundes. der Länder und Gemein
den zur Budgetkonsolidierung. Errichtung des Kongresshauses Salz

burg 

- LandeshauplStadt Salzburg: Teilgebiete der Gebarung 

Tatigkeit des Rechnungs~ofes 
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Gebarungs~ berprufung 

Steiermark 

Tirol 

Vorarlberg 

Wien 

- Land- und for.;twirtSchaftliche Förderung; Gemeindeaufsicht. For
schungsfcirderung, Ausrria Ferngas GmbH, Steirische Ferngas AG, 
Rohöl -AufsuchungsAktiengesellschaft, RAMSAR- Konvention, Trans
plantarionswesen, Graz: Vereinigte Bühnen. Reinhaltungsverband 
Leoben 

- Land- und for.;twinschaftliche Schulen. Bauvorhaben Landeskran
kenhaus Graz West, Arzneimittelwesen. Maßnahmen des Bundes, 
der Länder und Gemeinden zur Budgelkonsolidierung 

- Energie Steiermark Holding AG. JOANNEUM RESEARCH Forschungs
gesellschaft mbH 

- Land- und forstwirtSchaftliche Schulen. Energiefcirderungsmaßnah
men, Arzneimirtelwesen. Maßnahmen des Bundes. der Länder und 
Gemeinden zur Budgetkonsolidierung 

- lnnsbruck: lnnsbrucker Kommunalbetriebe AG 

- Land- und forstwirlschaftliche Förderung; Innovation der Vorarl
berger Landesverwaltung. Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A. 
Katastrophenvorsorge. Austria Ferngas GmbH. RAMSAR-Konven
tion. Feldkirch: Teilgebiete der Gebarung 

- Land- und forstwinschaftliche Schulen, Maßnahmen des Bundes, 
der Länder und Gemeinden zur Budgetkonsolidierung. Dornbirn: 
Teilgebiete der Gebarung 

- Feldkirch: Errichtung des Kraftwerkes Hochwuhr 

- Land- und forstwirtSchaftliche Förderung; Touristische Marketing
aktivitäten, RAMSAR-Konvention. Transplantationswesen 

- Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds. Arznei
minelwesen, Maßnahmen des Bundes, der Länder und Gemeinden 
zur Budgetkonsolidierung 

Tätigkeit des Rechnungshofes 5 
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Österreich unterliegt hinsicbtlich der an die EU entrichteten bzw von 
dieser rückgeleiteten Mittel der Kontrolle durch den Europäischen Rech
nungshof. Der RH begleitet dabei - auf der Grundlage seiner im inner
staatlichen Bereich unverändert gebliebenen Zuständigkeit - die Prü
fungshandlungen des Europäischen Rechnungshofes in der Regel durch 
eigenständige Gebarungsüberprüfungen. über welche er dem Natio
nalrat in diesem TB berichtet. 

Die Auswahl und die Festlegung der Prüfungsvorhaben des Europäischen 
Rechnungshofes liegen außerhalb der Ingerenz des RH. Im Geiste parmer
schaftlicher Zusammenarbeit untersrützt der RH den Europäischen Rech
nungshof bei seinen Prüfungsvorhaben in Österreich. Dies erfolgt etwa 
durch die Erleichterung des Zuganges zu Informationen. durch die Bescbaf
fungvon Unterlagen und durch die Abklärung bzw Bereinigung technisch
organisatorischer Anliegen. 

Auf Ersuchen des Europäischen Rechnungshofes leitet der RH des
sen jeweilige Prüfungsfeststellungen den überprüften österreichischen 
Dienststellen und Einrichtungen zu; er übermittelt deren Antworten 
dem Europäischen Rechnungshof zwecks weiterer Behandlung durch 
die hieflir zuständigen Organe der EU. 

Mit Wirksamkeit ab dem Jahr 1997 ist der RH befugt. die Gebarung 
der gesetzlichen beruflichen Vertretungen (derzeit etwa 80) zu über
prüfen. welche dem RH auch alljährlich ihre Voranschläge und Rech
nungsabschlüsse Zu übermitteln haben. 

Mitwirkung an der Rechnungsverwaltung 

Im Einvernehmen mit dem BMF regelt der RH die Form und die Glie
derung der Voranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Länder 
und der Gemeinden. Darüber hinaus hat der RH an der Ordnung des 
Rechnungswesens des Bundes mitzuwirken. 

Tatlgkeit des Recl'nungs~ofes 
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Mitwirkung bei der Aufnahme von 
Finanzschulden des Bundes 

Alle Urkunden über FinanzschuJden des Bundes sind, soweit sich aus 
ihnen eine Verpflichtung des Bundes ergibt, vom Präsidenten des RH 
gegenzuzeichnen. Die Gegenzeichnung gewährleistet die Gesetzmä
ßigkeit der Schuldaufnahme und die ordnungsmäßige Eintragung in 
das Hauptbuch der Staatsschuld. Darüber hinaus ist der RH auch mit 
jenen Finanzschuldaufnahmen des Bundes befasst, die keiner Gegen

zeichnung bedürfen. 

Im Jahr 2003 wirkte der RH bei 67 Finanzschuldaufnahmen mit, wovon 
52 einer Gegenzeichnung unterlagen . 

Bundesrechnungsabschluss 

Der RH hat jährlich den BundesrechnungsabschJuss zu verfassen und 
ihn dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung spätestens 
bis zum 30. September des folgenden Finanzjahres vorzulegen. Zugleich 
mit dem Bundesrechnungsabschluss hat der RH jährlich einen Nach
weis über den Stand der Bundesschulden vorzulegen. 

Den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2002 samt Nachweis über 
den Stand der Bundesschulden hat der RH dem Nationalrat im Sep
tember 2003 vorgelegt; die Genehmigung des Nationalrates wurde mit 
Bundesgesetz, BGBl I Nr 4/2004, erteilt. 

Der RH hat den Bundesrechnungsabschluss für das Jahr 2003 samt 
Nachweis über den Stand der Bundesschulden dem Nationalrat im Sep
tember 2004 vorgelegt. 

Tatigkeit des Rechnungshofes 7 
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Aufgrund einer Entschließung des Na[ionalrates vom 19. März 1981 sind 

dem RH sämtliche Gesetzes- und Verordnungsentwürfe der Bundes
verwaltung zur Stellungnahme zu übermitteln. Die Stellungnahmen 

befassen sich auch mit der Plausibilität der beigefügten Kalkulation der 
Kostenfolgen. wie dies seit dem Jahr 1987 auch haushaltsgesetzlich er
forderlich ist. 

Im Jahr 2003 wurden dem RH insgesamt 319 Gesetzes- und Verord
nungsentwürfe zur Stellungnahme übermittelt. 

Hinsichtlich des ErflilJungsgrades der Kalkulationspflichlen durch die 
einzelnen Re sorts wird auf die Ausflihrungen im Abschnitt _Haupt
probleme der öffentlichen Finanzkontrolle" verwiesen. 

Darüber hinaus wurden dem RH im Jahr 2003 aus den Bundesländern. 
insbesondere aUS Kärnten. Oberösterreich und Vorarlberg. insgesamt 

41 Entwürfe zu neuen rechtsetzenden Maßnahmen zur Begutachtung 

übermittelt. 

Unvereinbarkeitsgesetz 

Aufgrund des Unvereinbarkeitsgesetzes 1983 haben die Mitglieder der 
Bundesregierung. die Staatssekretäre. die Mitglieder der Landesregie
rungen und in Wien der Bürgermeister sowie die weiteren Mitglieder 
des Stadtsenates jedes zweite Jahr sowie anlässlich ihres Amtsantrit

tes und ihres Ausscheidens aus dem Amt dem Präsidenten des RH ihre 
Vermögensverhälrnisse offen zu legen. Dieser hat außergewöhnliche Ver
mögenszuwächse dem Präsidenten desjeweils in Be[racht kommenden 

allgemeinen Vertretungskörpers zU berichten. 

Tätigkeit des Rechnungshofes 
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Parteiengesetz 

Aufgrund der Änderung des Parteiengesetzes im Jahr 1964 sind dem 
Präsidenten des RH jeweils bis spätesten 30. September des Folgejah
res Listen von Spenden ( Spenden- und Spenderliste) an politische Par
teien oder an eine ihrer Gliederungen, die den Betrag von 7 260 EUR 
übersteigen, zu übermineln. Der Präsident des RH hat das fristgerechte 
Einlangen der Listen zu überwachen, sie zu verwahren und auf Ersuchen 
der betreffenden politischen Partei öffentlich festzustellen, ob Spenden 
in der ihm übermillelten Liste ordnungsgemäß dek.lariert wurden. 

Einkommenserhebung 

Der RH hatte erstmals auf der Grundlage einer Entschließung des Natio
nalrates vom November 1983 bei seiner Kontrolle unterliegenden Unter
nehmungen und Einrichtungen. rur die eine Berichterstattungspnicht 
an den Nationalrat besteht, jährlich die durchschninlichen Einkommen 
(einschließlich aller Sozial- und Sachleisrungen) sowie zusätzliche Leis
tungen rur Pensionen von Mitgliedern des Vorstandes, des Aufsichts
rates und aller Beschäftigten zu erheben. Er hat darüber dem Natio
nalrat zu berichten. 

Aufgrund einer Änderung des B-VG im Jahr 1988 hat der RH nunmehr 
jedes zweite Jahr diese Daten zu erheben und darüber dem Nationalrat 
zu berichten. Der Bericht über die Jahre 2001 und 2002 wurde am 
19. Dezember 2003 dem Nationalrat vorgelegt. 

Tat;gkeit des Rechnungshofes 9 
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Bezügebegrenzungsgesetz 

Aufgrund des im Jahr 1997 beschlossenen Bezügebegrenzungsgesetzes 
sind dem RH bzw dessen Präsidenten nachstehende Aufgaben übertragen: 

(IJ Gemäß Art I § 3 Abs I des Bezügebegrenzungsgesetzes hatte der 
Präsident des RH im September jeden Jahres, erstmals im Jahr 1998, 
einen Anpassungsfaktor zu ermitteln und öffentlich kundzumachen, 
mit dem der so genannte Ausgangsbetrag (100 000 ATS) zum I. Jän
ner des Folgejahres anzupassen war. 

lnfolge einer Novelle des Bezügebegrenzungsgesetzes (6GBI I Nr 5/2000) 
hat der Präsident des RH nunmehr bis 31. Mai jeden Jahres. erstmals 
im Jahr 2000. einen Anpassungsfaktor zu ermitteln und öffentlich kund
zumachen, mit dem der flir das Voljahr geltende Ausgangsberrag mit 
Wirksamkeit zum 1. Juli des betreffenden Jahres anzupassen ist; die 
sich daraus ergebenden Beträge sind zu ermitteln und zu veröffent
lichen. Die letzte entsprechende Kundmachung (Bezügeanpassung zum 
I. Juli 2(04) erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 29. Mai 2004. 

(2) Gemäß Art I § 8 Abs I in Verbindung mit § 8 Abs 3 des Bezügebe
grenzungsgesetzes hat der RH - jedes zweite Jahr - dem Nationalrat. 
dem Bundesrat und den Landtagen über die Bezüge oder Ruhebezüge 
von Personen, die diese von einem der Kontrolle des RH unterliegen
den Rechtsträger beziehen und die jährlich höher als 14-mal 80'lb des 
monatlichen Ausgangsbetrags sind, auf der Grundlage von Mitteilun
gen dieser Rechtsträger zu berichten. 

Die Grenzbeträge beliefen sich für 1998 auf81 394 EUR (1 120000 ATS). 
für 1999 auf 81 938 EUR (1 127486 ATS), flir 2000 auf 82 183 EUR 
(I 130 868 ATS). für 2001 auf 82 759 EUR (I 138 788 ATS), für 2002 auf 
83 546 EUR, für 2003 auf 84212 EUR und für 2004 auf 84845 EUR. 

(3) Verschiedentlich haben die Recht träger die Prüfungszuständigkeit 
des RH oder die gesetzliche Mil1eilungspflicht in Abrede gestellt und dem 
RH die Einschau verweigert. In jenen Fällen hat der RH den Verfas
sungsgerichtshof angerufen. der gemäß Art 126a B-VG zur Klärung 
von Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen, die die Zuständigkeit des RH regeln. berufen ist. 

Tätigkeit des Rechnungshofes 
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Im Dezember 2000 hat der Verfassungsgerichtshof den Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften (EuGHJ um Vorabentscheidung darüber 
ersucht. ob gemeinschaftsrechtliche Vorschriften. insbesonderejene über 
den Datenschutz. so auszulegen sind, dass sie einer nationalen Rege
lung im Sinne des Art 1 § 8 Abs J des Bezügebegrenzungsgesetzes 
entgegenstehen. 

(4J Der EuGH hat im Mai 200J entschieden. dass die gemeinschafts
rechtlichen Vorschriften über den Datenschutz dem Art 1 § 8 Abs J des 
Bezügebegrenzungsgesetzes nicht entgegenslehen .• sofern erwiesen ist. 
dass die Offenlegung - die nicht nur die Höhe der Jahreseinkommen 
der Beschäftigten von der Kontrolle des RH unterliegenden Rechtsträ
gern betrifft. wenn diese Einkommen einen bestimmten Betrag über
schreiten. sondern auch die Namen der Bezieher dieser Einkommen um
fasst - im Hinblick auf das vom Verfassungsgesetzgeber verfolgte Ziel 
der ordnungsgemäßen Verwaltung der öffentlichen Minel notwendig 
und angemessen ist. was die vorlegenden Gerichte zu prüfen haben". 

Der Verfassungsgerichtshof legte im November 2003 die Erkenntnisse 
betreffend Prüfungsverweigerungen des ORF (KR I/OO-JJJ. der Wirt
schaftskammer Steiennark (KR J/OO-JJJ und des Landes Niederöster
reich (KR 4/00-33J vor. 

In diesen Erkenntnissen kommt der Verfassungsgerichtshof zu dem 
Schluss .• dass die differenziert ausgestalteten Berichtspflichten über 
die Ergebnisse der Gebarungsprüfung ausreichend sind. um eine ord
nungsgemäße und effiziente Minelverwendung sicherzustellen. und 
dass eine darüber hinausgehende namentliche Offenlegung der Bezüge 
für das vom Europäischen Gerichtshof anerkannte Ziel nicht notwen
dig und angemessen ist. 

Die unmittelbar anwendbaren ( ... J Bestimmungen der Datenschutz
Richtlinie stehen daher der Anwendung jener Bestimmungen des § 8 
BezBegrBVG entgegen, die eine namentliche Offenlegung der Bezüge und 
der Beschaffung von Daten zu diesem Zweck ennöglichen. 

Diesen Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts hat auch der Ver
fassungsgerichtshof wahrzunehmen. weshalb das Begehren des Rech
nungshofes. soweit es darauf gerichtet ist, eine Einschau zum Zweck der 
namentlichen Einkommensberichterstanung gemäß § 8 Abs 1 bis 3 
BezßegrBVG zu erreichen. mangels (anwendbarer) gesetzlicher Grund
lage abzuweisen war." 

Tatigkeit des Rec"nungshofes 11 
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(5) Gemäß An 1 § 8 Abs 4 des Bezügebegrenzungsgesetzes hat der RH 
- jedes zweite Jahr - dem Nationalrat. dem Bundesrat und den Land
tagen über die durchschnittlichen Einkommen einschließlich der Sozial
und Sachleistungen der gesamten Bevölkerung - nach Branchen, Be
rufsgruppen und Funktionen getrennt - zu berichten. Der RH hat auf 
der Grundlage von Datenquellen der Statistik Österreich dem National
rat bis päleslens 31. Dezember 2004 über die Durchschnittseinkommen 
der Gesamtbevölkerung der Jahre 2002 und 2003 zu berichten. 

Tatigkelt des Rechrungshofes 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

Allgemeines 

Befassung des RH 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

Finanzielle Auswirkungen 
rechtsetzender Maßnahmen 

Gemäß § 14 des Bundeshaushaltsgesetzes hat jeder Bundesminister. in 
dessen Wirkungsbereich ein Gesetzes- oder Verordnungsenrwurf ausge
arbeitet wurde. eine Stellungnahme darüber abzugeben. ob und inwie
fern die Durchführung der vorgesehenen Vorschriften voraussichtlich 
vermehrte Ausgaben für den Bund bzw fmanzielle Auswirkungen rur 
andere Gebietskörperschaften verursachen wird. 

11) Gemäß der Entschließung des Nationalrates vom 19. März 1981 wur
den dem RH auch im Jahr 2003 insgesamt 319 Gesetzes- und Verord
nungsentwürfe der BundesverwallUng zur Stellungnahme zugeleitet. 

12) Wie schon in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2003 Bundesge
setze oder Verordnungen im Bundesgesetzblatt verlautbart. ohne dass 
dem RH vorher Gelegenheit zur Begutachtung der Verwaltungsent
würfe eingeräumt worden war. Dies betraf beispielsweise 

- das Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Nalionalstif
lUng für Forschung, Technologie und Entwicklung IFrE- Nationalstif
lUngsgesetz) erlassen wird und das Einkommensteuergesetz 1988 ge
ändert wird (im Rahmen des Wachstums- und Standortgeselzes 2003. 
BGBII Nr 133/2003); 

- das Bundesgesetz. mit dem das Gesundheits- und Ernährungssicher
heitsgeselz geändert wird (im Rahmen des Agrarrechtsänderungsge
setzes 2003. BGBII Nr 78/ 2003); 

- die Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit. Genera
tionen und Konsumentcnschutz über die Übertragung von Aufgaben 
gemäß § 5 Abs 2 Z 4 des Bundeshaushaltsgesetzcs und von Buchhal
rungsaufgaben gemäß § 6 Abs 1 des Bundeshaushaltsgesetzes IBGBI 11 

Nr 407/ 2003): 

- die Verordnung der Bundesregierung. mit der die Bezirksgerichte- Ver
ordnung Steiermark geändert wird IBGBI 11 Nr 132/2003). 

Hauptprobleme der offentllchen Fmanzkontrolle 13 
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Der RH hat sich in seiner Stellungnahme zu den ihm vorgelegten Ge
setzes- und Verordnungsentwürfen im Wesentlichen auf eine Beunei
lung aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle beschränkt; 
insbesondere ist er auf die Darlegung der fmanziellen Auswirkungen 
der vorgesehenen rechtsetzenden Maßnahmen eingegangen. 

Die dem RH im Jahr 2003 aus dem Bundesbereich zugegangenen Ent
würfe neuer rechtsetzender Maßnahmen lassen nachstehende Beurtei
lung des Erfüllungsgrades der Kalkulationspflicht durch die einzelnen 
Ressons zu: 

Kalkulation der Folgekosten 

-

,-
-
, 

'C r4r---r--~ 1.. .:; ._ .-
BMF BMGF BMI BMJ BMLV BMLFUW BMLS BMSG BMVIT BMWA 

ausrt:ichcnd plausible Angaben 0 
Gesetze unzureichende Angaben D Verordnungen 

• ktint Angaben • 

Der Kalkulationspflicht wurde insbesondere bei dem Entwurf 

- einer Novelle zum Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz und zum 
Zo II rechts-Du reh führungsgesetz. 

- eines Zusatzabkommens zum Abkommen zwischen Deutschland und 
Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete 
der Erbschaftsteuern und 

Hauptprobleme der offenth(he~ FmanZkO"t olle 
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Zusammenfassende 
Bemerkung 

- einer Vereinbarung gemäß Anikel ISa B-VG über Sozialbetreuungs
berufe 

nicht, und bei dem Entwurf 

- einer Novelle zum Luftfahrtgesetz, zum Bundesgesetz über die Austro 
Contral Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zum Bundesgesetz 
über den zwischenstaatlichen Luftverkehr 1997, 

- einer Novelle zum Bundesfmanzierungsgesetz, 

- einer Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 

- einer Novelle zum Asylgesetz 1997, zum Bundesberreuungsgesetz, 
zum Bundesgesetz über den unabhängigen Bundesasylsenat und zum 
Meldegesetz 1991, 

- eines Abgabenänderungsgesctzes 2003, 

- eines Bundesverfassungsgcsetzes über den Abschluss des EU-Bei
trittsvertrages 2003, 

- einer Novelle zum ÖIAG-Gesetz 2000 sowie 

- eines Bundesbahnstrukturgesetzes 2003 und eines ÖBB-Dienstrechts
gesetzes 

nicht ausreichend entsprochen. 

Damit ist im Vergleich mit dem Jahr 2002 der Anteil der Gesetzesent
würfe mit ausreichend plausiblen Erläuterungen zu den Kostenfolgen 
von 58'lb auf 51 'lb zurückgegangen. Bei den übermittelten Verord
nungsentwürfen betrug dieser Anteil 85 'lb (im Vorjahr 86 'lb). 

Hauptprobleme der offcntlithen Finanzkontrolle 15 
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Vorbemerkung 

Höhe der 
Beraterhonorare 

Heranziehung externer Berater 

Der RH befasste sich in den letzten Jahren im Rahmen von Gebarungs
überprüfungen mit den Auftragsvergaben für externe Beratungsleis

lungen. Feststellungen traf der RH insbesondere im Zusammenhang 

- mit der rechtlichen Begleitung in Vergabeverfahren, 

- mit der Beratung in Rechtsangelegenheiten und bei der Vorberei
tung umfangreicher Gesetzesvorhaben sowie 

- mit der Beratung im Rahmen VOn Verwaltungsreform- und Reor

gan isarionsprojekten. 

Bei den Verträgen über Berarungsleisrungen erfolgte in der überwie

genden Zahl der Fälle eine Entgeltvereinbarung auf Stunden- bzw Tag

satzbasis. Auf Grundlage einer Querschnittsüberprüfung errechnete der 
RH, bezogen auf die Jahre 2000 und 2001, durchschnittliche Entgelte 
für in Projektteams eingesetzte Berater von rd I 220 EUR (zuzüglich 

Umsatzsteuer) je Beratertag. Die vereinbarten Tagsätze für Projektlei
ter lagen im Mittel bei rd I 740 EUR (zuzüglich Umsatzsteuer). 

Die vom RH erhobenen Beraterhonorare belegen, dass externe Bera
tungsleistungen mit beachtlichen Kosten verbunden sind. Bei der Ab
wägung zwischen Eigenleistung und Fremdvergabe sollten daher jeden

falls entsprechende Kosten-Nutzen-Überlegungen angestellt werden, 
wobei die Höhe der Beraterhonorare einen wichtigen Anhaltspunkt 

darstellt. 

Arten von Beratungsleistungen 

Rechtliche Begleitung 
von Vergabeverfahren 

In Einzelfallen mit hohem Auftragsvolumen zogen überprüfte Stellen 

externe Experten für die verfahrenstechnische Abwicklung von Ver
gaben - von der Ausschreibung bis hin zur Vertragsgestaltung - heran, 
wobei die konkrete Einbeziehung unterschiedlich intensiv war. Die 
Kosten hiefür lagen zwischen 1,5'lb und 12,3 'lb der jeweiligen Auf
rragshöhe. 

Hauptprobleme der öffentlichen Fi anzkontrotle 17 
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Beratung in Rechts
~ngelegenheiten und 
bei der Vorbereitung 
umfangreicher 
Gesetzesvorhaben 

Beratung bei 
Projekten 

18 

Der RH war der Ansicht, dass in den überprüften Stellen grundsätz
lich ausreichende Fachkompetenz vorhanden war, um Vergabeverfah
ren ohne hohe Kosten verursachende externe Beratung abwickeln zu 
können. Die Beiziehung externer Experten in Vergabeverfahren sollte 
allenfalls auf die Klärung einzelner spezieller Rechtsfragen oder Bewer
tungsaspekte beschränkt bleiben. 

Für Fragen der Vertragsgestaltung und die Beratung bei vergaberecht
lichen Problemstellungen in komplexeren Vergabeverfahren könnten 
insbesondere auch die Dienste der Finanzprokuratur in Anspruch ge
nommen werden. 

Mit der Vorbereitung umfangreicherer Gesetzesvorhaben. vor allem im 
Zusammenhang mit der Klärung rechtlicher und wirtschaftlicher Rab
menbedingungen von Ausgliederungen sowie mit der rechtsanwalt
lichen Vertretung für Verfahren vor dem Verfassungsgericbtshof bzw 
mit der juristischen Beratung bei Rechtsstreitigkeiten. wurden mehr
fach externe Beratungsumernehmungen beauftragt. 

Die überprüften Stellen sollten vorrangig die aufgabenspeziftschen 
Erfahrungen und Fachkenntnisse ihrer rechtskundigen Bediensteten 
nutzen bzw gegebenenfalls die Dienste der Finanzprokuratur oder des 
Verfassungsdienstes des BKA in Anspruch nehmen. 

Externe Berater wurden viel fach im Zuge von Reorganisations- und 
Verwaltungsrefonnprojekten beigezogen; dies betrafim Wesentlichen 
folgende Leistungen: 

- die Konzeption und Umsetzung von Projekten. 

- Verbesserungen interner Abläufe, 

- die Konzeption. Implementierung und regelmäßige Betreuung von 
IT-Projekten sowie 

- die Leitung von Arbeitsgruppen. 

Beratungsunternehmungen wurden vor allem mit der Unterstützung 
bei der Restrukturierung, Prozessoptimierung. Organisationsumsetzung 
und MirarbeiterentwickJung beauftragt. 

Hauptp-oble~e der offp~t.i(hen Finanzkontrolle 
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tlpranzlehullq exterraE Berate 

Allgemeine Feststellungen 

Nachvollziehbarkeit 
der Entscheidungen 

Zusammenarbeit mit 
Fachabteilungen 

Die überprüften Stellen sollten grundsättlich in der Lage sein, ihre Kern
aufgaben selbst zu erfüllen. Die Zuziehung externer Experten wäre nur 
dann zweckmäßig, wenn die Abwicklung eines Projekts Spezialwissen 
oder im eigenen Bereich nicht zur Verfügung stehende besondere Tech
niken erfordert bzw die Einbringung einer Außen perspektive die Qua
lität und Erfolgswahrscheinlichkeit eines Projekts wesendich erhöht. 

Die vorhandenen eigenen Ressourcen sollten vorrangig genutzt sowie 
gegebenenfalls auch auf das in anderen Dienststellen des öffentlichen 
Bereichs verfügbare Know-how zurückgegriffen werden. 

Aus den schriftlichen Unterlagen war vielfach nicht nachvollziehbar, 
aus welchen Gründen die überprüften Stellen den Zukauf externer Bera
tungsleistungen für notwendig erachteten. Bei freihändigen Auftrags
vergaben war teilweise auch die Eignung und besondere Qualifikation 
des Auftragnehmers für die beauftragte Leistung nur unzureichend 
dokumentiert. 

Meist wurden der Bedarf nach speziellem Expertenwissen, der Wunsch 
nach fachlicher Absicherung, zu geringe personelle KapaZitäten und 
fehlende Erfahrung als Begründung für Fremdvergaben genannt. 

Der Bedarf nach externen Beraterleistungen und die angestellten Kos
ten-Nutten-Erwägungen sollten jedenfalls transparent dargestellt und 
nachvollziehbar dokumentiert werden. Insbesondere sollte dargelegt 
werden, weshalb konkrete Problemstellungen nicht mit dem intern vor
handenen bzw mit dem allenfalls in anderen Dienststellen des öffent
lichen Bereichs verfügbaren Know-how gelöst werden konnten. 

Bei den einzelnen Projekten war eine Zusammenarbeit zwischen den 
externen Beratern und den fachlich zuständigen Abteilungen der über
prüften Stellen zum Teil nur eingeschränkt gegeben. 

Nach Ansicht des RH ist eine enge Zusammenarbeit von Fachabtei
lungen und externen Beratern für eine angemessene Begleitung von 
Projektarbeiten, die Sicherstellung der Qualität der Projektergebnisse, 
der Transfer des von externen Experten eingebrachten Know-how und 
eine hohe Akzeptanz für die Implementierung der erarbeiteten Ergeb
nisse unerlässlich. 

Iiauptproble~e der öffert.ichen Finanzkontrolle 19 
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HeranzIehunq exter~er Berate. 

Einbindung der 
Mitarbeiter 

Vergabe und 
Abrechnung 

Zusammenfassende 
Empfehlungen 
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Eine stärkere Einbindung der Mitarbeiter hätte die Berarungskosten vor 
allem bei Organisationsentwicklungsprojekten erheblich senken kön
nen. Teilweise war auch die Kommunikation der Veränderungsprozesse 
an die Mitarbeiter verbesserungswürdig. 

Der RH stellte wiederholt nachstehende Mängel im Zusammenhang 
mit der Vergabe von Berarungsleisrungen fest: 

Bei der Vergabe von Aufträgen an externe Berater wurde ohne aus
reichende Begründung auf die Einholung von Vergleichsangeboten 
verzichtet. Die Auftraggeber beriefen sich dabei auf Ausnahmetatbe
stände, die nicht plausibel erschienen oder die gewählte Vorgangsweise 
nicht rechtfenigten (zB besondere Dringlichkeit, besondere Fähigkei
ten oder Erfahrungen einer einzigen Unternehmung, bereits frühere 
Tätigkeit der Berater zur vollen Zufriedenheit). 

Die Dokumentation von Entscheidungen, leistungen und Abrechnun
gen (zB hinsichtlich der Auswahl der Auftragnehmer, der konkret er
brachten leistungen oder der Zeitaufzeichnungenl war mangelhaft. 

Beauftragungen und Vertragsabschlüsse wurden durch leitende Organe 
(vor allem durch Ressonleirungen bzw Ministerbüros) mündlich vor
weggenommen. Eine Leisrungskonkretisierung bzw ein schriftlicher Ver
tragsabschluss erfolgte erst nachträglich. 

Auftragwerber wurden durch Vorkenntnisse aus Vorprojekten oder frü
heren Projektphasen bevorzugt. 

Bei der Planung von Projekten fehlten klare Vorgaben des Auftragge
bers über den zu erwanenden leistungsinhalt. 

Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen im Zusammen
bang mit externen Beratungsleistungen hervor: 

- Es sollten vorrangig die im eigenen bzw im öffentlichen Bereich ins
gesamt vorhandenen Ressourcen genutzt werden. Externe Berater wären 
nur don zuzuziehen, wo eine wesentliche Erhöhung der Qualität und 
der Erfolgswahrscheinlichkcit eines Projekts zu erwanen ist. 

- Für nicht im eigenen Bereich abdeckbare juristische Beratungsleis
rungen und die Venrerung vor Gerichten sollten vorrangig die Dienste 
der Finanzprokurarur bzw des Verfassungsdienstes des BKA in Anspruch 
genommen werden. 
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- Vor einer Auftragserteilung wäre stets die Norwendigkeit der Fremd
leistung zu prüfen. Entsprechende Kosten-Nutzen-Überlegungen sowie 
die Gründe ftir die Auswahl eines externen Beraters sollten nachvoll
ziehbar dokumentiert werden. 

- Die jeweils zuständigen Fachabteilungen soillen zur Sicherstellung 
der Qualität und der Akzeptanz der Projektergebnisse sowie des ent
sprechenden Know-how-Transfers eng mit den externen Beratern 
zusammenarbeiten. 
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Einleitung 

Struktur einer 

CBL-Transaktion 

(ross Border Leasing 

Zur Erlangung zusätzlicher Budgetmittel werden von der öffentlichen 

Hand in zunehmendem Maße komplexe Finanzierungsinstrumente, die 

besondere Voneile versprechen, eingesetzt. Eines dieser injüngster Zeit 

vermehn gewählten Finanzierungsinstrumente sind die so genann

ten Cross Border Leasing-Verträge (CBL- Verträge). Der RH stellt nach 

Anhörung des BMF überblicksartig die CBl-Verträge verbunden mit 

einer zusammenfassenden Beuneilung dar. 

Als CBl bzw grenzüberschreitendes leasing werden solche leasing

geschäfte verstanden, bei denen es zu grenzüberschreitenden Leasing

ratenzahlungen kommt. CBL besteht aus einem komplexen Venrags

werk von leasing- bzw Mietvenrägen, die das Ver- und Zuruckmieten 

eines bestimmten Objekts zum Inhalt haben. Die Investoren kommen 

zumeist aus den USA. Der RH ist bei sei nen Erhebungen aber auch auf 

lrish- und 5wedish-lease-Verträge gestoßen. 

CBl-Verträge zielen darauf ab, fmanzielle Voneile für alle Vemags

paneien durch die Ausnutzung unterschiedlicber 5teuersysteme zu 

schaffen. Dabei stellt ein meist öffentliches Ihier österreichisches) 

Unternehmen Anlagegüter einem ausländischen Investor über einen 

Leasingvertrag (Headlease) zur Verfügung. Die Anlagegüter werden 

vom inländischen Eigentümer zurückgeleast ILease) und weiter betrie

ben. 

Das Grundprinzip bei einer CBl- Transaktion ist die doppelte steuerliche 

Nutzung eines Wirtschaftsgutes, insbesondere die Erzeugung von steu

erlichen Verlusten beim ausländischen Investor zu Beginn der Laufzeit; 

diese Verluste werden erst am Ende der Laufzeit über Gewinne wieder 

wettgemacht. Dadurch kommt es ZU einem Barwertvoneil beim Investor, 

den dieser mit dem inländischen Vertragspal1ner teilt. 
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CBL-Verträge wurden im Zuständigkeitsbereich des RH bereits von der 
Energiewirtschaft und von Verkehrs- und Versorgungsunternehmen 
abgeschlossen. Die vom RH bei Ländern, Gemeinden und Gemeindever

bänden durchgeflihrte Untersuchung ergab, dass sich bisher JJ Rechl:5-
träger mit diesem Thema befasst haben. 

Neun davon haben die zunächst in Aussicht genommene CBL-Trans
aktion aus unterschiedlichen Gründen letztlich negativ beurteilt; von 
den verbliebenen 24 haben bereits zehn einen oder mehrere CBL-Ver

träge abgeschlossen. Aus der nachfolgenden Tabelle sind das gesamte 
Volumen der seit 1995 im Zuständigkeitsbereich des RH abgeschlos

senen Transaktionen und die Barwertvorteile ersichtlich: 

Volumina Barwertvoneil 

in Mrd EUR in 'lb 

Energie 12.173 0,653 5,36 

Verkehr 4,387 0,329 7.50 

Sonstiges 1,344 0.064 4.76 

Summe 17.904 1.046 

Von dem gesamten Volumen entfielen rd 68 % auf den Energiesektor 
und rd 25 % auf den Transportsektor (insbesondere die ÖBB und die 
Wiener Linien). Die Barwerrvorteile beliefen sich auf 1.046 Mrd EUR; 
das sind 5.80 % des gesamten Transaktionsvolumens. 

Diese stellt sich wie folgt dar: 

(I) Der ausländische Investor errichtet eine Zweckgesellschaft. die ihm 

wirtschaftlich zugerechnet wird. 

(2) Der österreichische Veruagspartner schließt einen Leasing- bzw 
Hauptmietvenrag (Headlease) mit dem ausländischen Investor ab. Bei 

US-Zweckgesellschaften (US-Trust) beträgt die Laufzeit des Headlease 
- aus steuerlichen Gründen - bis zu 250 Jahre: sie muss die Lebens
dauer der Anlage bei weilem übersteigen. um dem US-Trust wirt

schaftliches Eigentum im Sinne des US-amerikanischen Steuerrechts 

zu verschaffen. 
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Steuern und 
Gebühren 

(3) Der Investor zahlt das Entgelt an den ö terreichischen Vertragspart
ner für den Headlease für die Gesamtlaufzeit in einem Betrag vorweg. 
Dieser Betrag finanziert sich weitgehend aus Fremdkapital. 

(4) Der ösrerreichische Vertragspartner mietet (least) die Anlagen für 
eine Laufzeit von bis zu rd 30 Jahren wieder zurück (Lease). Dieser 
Vertrag räumt dem österreichischen Vertragspartner die Möglichkeit 
ein, die nach seinem Ablauf (nach etwa 20 bis 30 Jahren) noch bei 
der Zweckgesellschaft verbleibenden Nutzungsrechte aus dem Head
lea e zu erwerben (Option). 

(5) Der österreichische Vertragspartner deponiert die erhaltene Voraus
zahlung bei Kreditinstituten oder Versicherungen und überträgt die
sen die VerpOichtung, aus solchen Depots die periodischen Zahlun
gen aus dem Lease (Rückrnieten) zu leisten. 

(6) Am Ende der Laufzeit des Lease übt der österreichi che Vertrags
partner die erwähnte, ihm bereits am Anfang eingeräumte Option zur 
Beendigung für das Hauptmietrecht gegenüber dem ausländischen 
Investor aus. Das auf den Depots befindliche Restguthaben soll den 
Restwert zur Ablöse des Hauptrniervertrages decken. 

Wie erwähnt, verschaffen CBL-Transaktionen dem inländischen Ver
tragspartner unmittelbar zusätzliche Liquidität (Barwertvorteilj. Ob 
dieser Barwertvorteil auch am Ende der Vertragslaufzeit noch in der 
ursprünglichen Höhe gegeben sein wird, ist zurzeit nicht abschätzbar, 
weil die Vertragswerke zahlreiche Risken enthalten. die in der Folge 
auszugsweise dargestellt sind. 

(1) Das Risiko nachteiliger Steuerrecht änderungen oder einer geänder
ten Rechtsprechung trägt nach der üblichen Risikoverteilung bei CBL
Verträgen jener Vertragspartner. aus dessen Sphäre sie stammen. 

(2) In Bezug auf die Umsatzsteuer wurde eine endgültige Prufung durch 
die Finanzbehörden bisher noch nicht durchgeführt. Es ist daher unge
klärt. ob für eine allfallige Prüfung durch die Finanzbehörden der Ver
trag ins Inland verbracht werden muss. Der RH weist darauf hin. dass 
in Deutschland CBL-Transaktionen umsatzsteuerpOichtig sind. Dies 
vor allem deshalb. weil der Barwertvorteil als Entgelt dafür angese
hen wird. dass dem ausländischen Investor vom inländischen Unter
nehmen die Möglichkeit eröffnet wird. sich einen Steuervorteil zu ver
schaffen. 
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Bei ertragsteuerpflichtigen Unternehmen unterliegt der zugeflossene 
Barwertvorteil j edenfalls der Ertragsbesteuerung; offen ist nur, ob der 
Barwertvorteil über die gesamte Laufzeit verteilt werden kann oder 
sofort versteuert werden muss. Weiters besteht das Risiko einer zukünf

tigen Besteuerung der Zinserträge des bei den Depotbanken liegen
den Kapitals. 

(3) Leasingverträge sind Bestandsverträge und deshalb zu vergebü.hren. 
Um diese Gebühr zu vermeiden, wurden zum Teil Treuhandkonstrukti

onen geschaffen, wobei die Treuhänder ihren Sitz im Ausland haben. 
Die endgühige Beurteilung durch die Finanzbehörden steht noch aus. 

Im Falle einer Vergebührung wären jedoch sämiliche CBL-Transakti
onen unwirtSchaftlich. 

{l)Das BMF führte ill seiller Stellullgllahme zur steuerlicheIl Beurtei
IUllg aus, dass ihm derartige Verrräge bisher ,lOch nichr zur Beurtei

IUllg vorgelegt wurdell. Olme Vorliege'l konkreter Verträge sei daher 
eine endgültige Beurteilung lIieili möglich, illsbesolldere deshalb. weil 
- wie auch der RH ausfu/m - verschiedelle Vertragsvariallten möglich 
sind bzw von den berrojJenen Rechtsträge", (Gemeinden usw) über

/wupt erst überlegt werden. 

Allgemei'l könlle gesagt werden, dass wir/schaftlich betrachtet die 
gegenständliche Konstruktion eine Darlehe'lsgewährung seite'lS des 
ausländischen hwestors darstellt. Der Nlltzen für den illlälldischell 
Rechtsrräger liege primär in der Geldbesc!lajJullg und ill der Fillall

zienmgsjullkrioll. 

(2)Eille Umsatz- und Errragssteuerpflicht wäre nur dann gegebell, wenn 

die Wirtschaftsgiiter nicht durch vorweg iibenninelre Beträge vorfi
nanziert bzw besichert wären. Die steuerpfliclltige Leisrung besründe 

darin, dass der inländische Rechtsträger gegellüber dem ausländischen 
Illvestor eine sonstige Leiswllg erbringt , indem er diesem die Möglich
keit eröffnet, sich im Auslalld Steuervorteile zu verschaffen. 

Als Besteueru"gsgrundlage wäre beim inländischen Rechtsrräger jedoch 
lediglich der ratsäcllliche positive Banvertvorteil (positiver Saldo aus 

erhaltellen und gezal!lle/! Berrägen) zugrunde zu legen. Errragsieuer
lieh miisste der Ban/Jertvorteil dem betrieblichen Bereich zurechenbar 

sein und kön/lte auf die Laufzeit des Vertrages verteilt werdell. 

Hauptprobleme der öffentlichen Finanzkontrolle 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 
Cross Border Leasing 

Insolvenz der 
Depotbanken 

Veräußerung des 
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(3)Aus gebülrrenrechtlicher Sicht handle es sich bei CBL- Verträgen 
gemäß dem Urkundenprinzip um zwei Bestandsverträge. Gebühren
pflicht wird gemäß § 16 des Gebührengeserzes 1957 nur begründet, 
we'H! über diese Rechtsgescl,iifte emweder eine Urkunde im l'lla"d 
oder im Ausla,rd erriclrfet wird und beide Parteien des Rechrsgeschiif
tes im Inland einen Wohnsitz , ihre Gesclriiftsleitu"g oder eine inlän 
dische Betriebsstäl1e unterhalten. 

Weiters muss das Rechtsgeschäft entweder eine im Inland befindliche 
Sache betreffen oder eine Partei im Inland zu einer Leistung aufgrund 
des Rechtsgeschäftes berechtigt oder verpflicillet werden . 

Die Möglichkeit der Zahlungsunfahigkeit der erfiillungsübernehmenden 
Kreditinstitute bzw Versicherungen (Depotbanken) stellt ein zusätzli
ches Risiko dar. Dieses Risiko trägt ausschließlich der inländische Ver
tragspartner. Im Fall der Insolvenz der Depotbanken kann nämlich 
der ausländische Investor im Regelfall einen Teil des vorweg geleiste
ten Barwertvorteils geltend machen , weil dieser ausschließlich unter 
der Annahme der Erfullung der gesamten Veruagsdauer angewiesen 
wurde. 

Wenn ein Unternehmen, das CBL- Verträge abgeschlossen hat, veräu 
ßert werden soll, stellt sich die Frage der Höhe des Veräußerungserlö
ses. Mit der Ermittlung des Unternehmenswertes wird in der Regel ein 
Gutachter zu befassen sein. Dieser hat die verminderten Verfugungs
rechte und die aus den CBL- Verträgen erfließenden Risken zu bewer
ten. Es ist nicht auszuschließen, dass der Unternehmenswert im Hin
blick auf den CBL- Vernag deutlich vermindert werden muss, wodurch 
der Verkaufserlös sinkt; dies k.ann in einem Ausmaß sein, das mögli 
cherweise die Höhe des zugeflossenen Barwertes überschreiten kann. 

Dafür kommen verschiedene Faktoren in Betracht. Abgesehen von den 
Vernagsrisken, hervorgerufen durch unterschiedliche Rechtssysteme 
mit Gerichtsstandort außerhalb Österreichs, reduziert sich der Wert des 
Unternehmens schon deshalb, weil ein Unternehmen mit Eigentum an 
Betriebsanlagen in der Regel höher zu bewerten ist als ein Unterneh
men mit zurückgemieteten Anlagegütern. 
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Von besonderer Bedeulung iSI weilers der Umstand. dass die demo
lualisch gewählten Organe der Gebietskörperschaften ihren Einfluss 
auf einen wirtschaftlich bedeutenden Sektor der öffentlichen Hand, 
nämlich den Investitionssektor zum Teil verlieren; dies vor allem inso
fern. als zukünftige Organisationsänderungen (zB Privatisierungen) 
nur erschwert oder überhaupt nicht mehr möglich sind. 

Wird der Vertrag aus dem Verschulden des inländischen Venragspart
ners vorzeitig beendet, fallen in der Regel Ausstiegskosten an, die bis 
zum Fünffachen des Barwertvorteils betragen können. 

Betriebswirtschaftlieh gesehen verschaffen CBL- Transaktionen dem 
inländischen Unternehmen unminelbar zusätzliche Liquidität (Barwert
vorteil). Ob dieser Barwertvorteil auch am Ende der Vertragslaufzeit 
noch in der ursprünglichen Höhe gegeben sein wird, ist zurzeit nicht 
abschätzbar; die Venragswerke enlhallen nämlich zahlreiche Risken. 

Ferner sind die künftigen Änderungen der den Venrägen zugrunde 
liegenden gesetzlichen Regelungen unwägbar. Gleiches gilt fiir noch 
nicht abgeklärte Fragen zur steuerlichen Behandlung VOn CBL- Venrä
gen. Volkswirtschaftlich gesehen fallen erhebliche Transaklionskoslen 
an, ohne wirtschaftlich einen Mehrwert zu erzielen. 
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Einleitung 

Erfolgreiche Durchführung von Projekten 
der Informationstechnologie 

(I) Die lT ist eine wesentliche Grundlage für eine effiziente Verwal
tung. Arbeitsplatz-Pe mit Bürosofrware, elektronische Kommunika
tion, elektronische Aktenführung und Archivierung sowie lT -Systeme 
für Buchhaltung, Materialwirtschaft und Personalverwaltung werden 
bereits heute umfassend in den Gebietskörperschaften Bund und Län
der eingesetzt. 

(2) lT -Projekte unterliegen einer Vielzahl kritischer Einflussfaktoren. 
Deren Missachtung führt häufig zu wesentlichen Verzögerungen sowie 
zu Plankostenüberschreitungen bis hin zum Projektabbruch. 

Auch zeigte eine Studie eines internationalen IT -Beraters über die Durch
führung von rd 200 000 IT -Projekten, dass im Jahr 2002 weltweit nur 
bei 34 'lb aller lT-Projekte der ursprünglich geplante zeitliche und bud
getäre Rahmen eingehalten werden konnte. 15 'lb aller lT -Projekte schei
terten: bei den übrigen 51 'lb konnte das Vorhaben nur unter Erhöhung 
des Zeit- und Kostenrahmens bzw unter Einschränkung des geplanten 
Funktionsumfangs fertig gestellt werden. 

(3) Im Jahr 2003 betrugen die aufgewendeten lT -Sachausgaben -
einschließlich des Zukaufs externer rr -Dienstleister - für den Bund 
rd 339 Mill EUR und für die Ämter der Landesregierungen rd 110 Mill EUR. 
Weitere lT -Ausgaben fielen für die der Gebarungskontrolle des RH unter
liegenden Rechtsträger, wie zB Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwoh
nern, Sozialversicherungsträger, Krankenanstalten, gesetzliche berufli
che Vertretungen (Kammern), Bereiche der Nachfolgeunternehmungen 
der POSI- und Telegraphenverwaltung, sonstige ausgegliederte Rechts
träger und Österreichische Bundesbahnen an. Der RH schätzt die dem 
öffentlichen Bereich zuzuordnenden IT -Sachausgaben des Jahres 2003 
auf über I Mrd EUR. 
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(4) Der RH hat anIässlich von Gebarungsüberprüfungen zwei wesent
liche Problem bereiche im Zusammenhang mit der Durchführung von 
IT - Vorhaben festgestellt: 

- IT -Projekte. die den genehmigten Projektplan in Bezug auf Kosten 
und Dauer wesentlich überschritten bzw den vorgesehenen Funk
tionsumfang nicht erreicht haben sowie 

- IT - Vorhaben. die trotz hoher Kosten nicht projektmäßig und folg
lich nicht geeignet strukturiert abgewickelt wurden. 

Anhand des nachfolgend dargestellten Ablaufs eines nach der gängi
gen Praxis strukturienen IT - Vorhabens der Applikationsentwicklung 
werden die Aufgabe jeder einzelnen Projekrphase und die bei Geba
rungsüberprüfungen durch den RH am häufIgsten festgestellten Mängel 
bei der Durchführung beschrieben. 

(I) Die Zieldefinition ist die Leitlinie der Projektdurchführung und der 
Maßstab ftir den Erfolg. Sie soll den Inhalt. Zweck und Nutzen des 
Projekts definieren. 

(2) Mögliche Problemfelder: 

- fehlende konkrete Ziele ; 

- fehlende Maßstäbe zur Prüfung der Zielerreichung; 

- Vorentscheidung technischer Lösungen ohne umfassende Kennt
nisse der inhaltlichen Projektanforderungen. 

(I) Für die Genehmigung des Projekts werden im AUgemeinen die Kos
ten. die Dauer und die erforderlichen Personalressourcen geschätzt. 
Grundlage daftir ist die vorherige Erhebung eines Anforderungska
talogs. Die Überleitung der inhaltlichen Anforderungen in den daftir 
erforderlichen EnrwickJungsaufwand kann nach de.n Erfahrungswenen 
bisheriger Projekte oder nach den technischen Methoden der Auf
wandsschätzung - zB der Function Point-Methode" - erfolgen . 

.. Verfahren zur AufwandssC'hätzung von Softwa~-Proj~kten auf Grundlage der zu 
realisiertnden Programm funktionen 

Hauptprobleme der offenthchen FlDanzkontrolle 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)40 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 
Erfolgre ehe Durc~f~hr~~: IIon Projekten 
der I formztlOnstelhnol r 

Projektfunktionen 

(2) Mögliche Problem felder: 

- Ausarbeitung des Anforderungskatalogs aus Zeitgründen nur fiir 
Teilbereiche, lediglich Hochrechnung des Entwicklungsaufwands 
der übrigen Arbeitsbereiche: 

- zu detailreiche Darstellung des Anforderungskatalogs in einzelnen 
Absch ninen: 

- fehlerhafte (in der Regel zu geringe) Aufwand schätzungen auf
grund mangelnder Erfahrung. 

(I) Die Vereinbarung der Funktionen (Auftraggeber, Lenkungsaus
schuss, Projektleitung - Auftragnehmer, Leitung der Analyse, Ana
lytiker, Leitung der Programmierung, Programmierer, Systemtechni
ker, Projektmanagement, ContrOlling und Test) sowie deren personelle 
Zuordnung sind eine unabdingbare Basis der weiteren Projektarbei
ten. Dabei sind die Projektmitarbeiter dem Projeklleiter auf Projekt
dauer fachlich zuzuteilen. 

(2) Mögliche Problemfelder: 

- Nichtbesetzung von Projektfunktionen, zB Controlling, Manage
ment, Leitung der Analyse, Leitung der Programmierung: 

- fehlende Deftnilion bzw Nichteinhaltung von Entscheidungsstruk
turen zwischen Auftraggeber, Lenkungsausschuss und Auftragneh
mer; 

- fehlende Übertragung der Fachaufsicht fur den Projektleiter über 
die Projektmitarbeiter: 

- Nichtzuteilung von Projektmitarbeitern zum Projekt, sondern ledig
lich Befassung neben ihren sonstigen Agenden: 

- mangelndes Fachwissen: 

- mangelnde Erfahrung bezüglich der Projektdurchfiihrung: 

- Teambildung ohne Berücksichtigung der interpersonellen (mehrere 
Personen betreffenden) und intrapersonellen (eine Person betref
fenden) Bedürfnisse. 
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(I) Die Genehmigung hat den Anforderungskatalog. die Ressourcen 

Personal. Zeit und Kosten sowie die Zuordnung der Projektfunktionen 

an die Mitarbeiter Zu umfassen. Mechanismen zur Bewältigung von 

Eskalationen bzw bei Überschreiten der je Teilabschnitt geplanten Res

sourcen sind zu vereinbaren. 

(2) Mögliche Problemfelder: 

- keine vollständige Einbeziehung aller angeführten Projekteckpunkte 

in die Projektgenehmigung; 

- fehlende Vereinbarung der Vorgangsweisen bei Überschreiten der 

genehmigten Ressourcen; 

- fehlende Deflllition von Meilensteinen zum Vergleich der erbrachten 

Leistungen und des Ressourcenverbrauchs mit den Planwenen. 

(I) In dieser rd 25 'lb des Gesamtprojektaufwands umfassenden Phase 

sind - nach Erstellung eines Arbeitsplans - die Anforderungen in den 

von den ff -Anwendungen betroffenen Fachabteilungen vollständig zu 

erheben. Die Anforderungen wären thematisch zu gliedern und nach 

der Häufigkeit der Anwendung bzw ihrem Nutzen in Relation zum 

Entwicklungsaufwand zu reihen. 

Bei Aufgabensteilungen. die selten benötigt werden. jedoch hohen Rea

lisierungsaufwand mit ich bringen. und bei Sonder- bzw Einzelfallen 

sollte. wenn möglich. auf eine ff -technische Umsetzung im Rahmen 

des Gesamtprojekts verzichtet werden. 

Nach Abschluss der Anforderungsanalyse ist aufgrund der erstmals 

vollständig vorliegenden Anforderungen der weitere personelle. zeit

liche und fInanzielle Projektaufwand zu berechnen und mit den bis

herigen Planwenen zu vergleichen. 
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(2) Mögliche Problem felder: 

- Einleitung der Anforderungsanalyse ohne Arbeitsplan; 

- unvollständige Einbindung aller betroffenen Fachbereiche; 

- mangelnde Strukturierung der Anforderungen ; 

- unreflektierte Berücksichtigung aller Einzelanforderungen; 

- Verzicht auf eine Neuberechnung der Projektkosten und Ressourcen 
nach Fertigstellung der Anforderungsanalyse. 

(I) In dieser ebenfalls ca 25 % des Gesamrprojektaufwands umfassenden 

Phase werden - nach Erstellung eines Arbeitsplans - die fachlichen 

Anforderungen in eine technische Ablaufstruktur umgesetzt. Dies bein
haltet einleitend die Ausarbeitung der System- und Software-Anfor
derungen sowie die Entscheidung rur eine Software-EntwickJungsum

gebung und die Delinition der Schnittstellen. Darauf aufbauend kann 
der eigenlliehe Software-Entwurf erstellt werden. 

Um eine gleiche Qualität des von verschiedenen Mitarbeitern ausge
arbeiteten Software-Entwurfs zu gewährleisten, kann - in Abstim

mung mit der Leitung der Qualitätssicherung - ein Mel.hodenkoffer 
von Musterlösungen und Routinen verwendet werden. Es erweist sich 
in der Regel auch als vorteilhaft, den Entwurf in voneinander weitge

hend unabhängige Module und diese ihrerseits in Teilabschnitte mit 

Meilensteinen zu gliedern. Dies dient der Strukturierung der Arbeiten 
und der leichteren Überwachung des Projektforrschritts anhand des 
Vergleichs des 1st- Zustands gegenüber den Planwerten. 

(2) Mögliche Problemfelder: 

- Einleitung des Anwendungsentwurfs ohne Arbeitsplan; 

- mangelnde Expertise zu technischen Vorentscheidungen; 

- Wahl von Software- Werkzeugen mit geringer Marktdurchdrin 

gung; 

- Wahl von Software- Werkzeugen. über die keine eigenen Erfahrun

gen vorliegen und die folglich hohe Einarbeitszeiten bedingen ; 

Hauptprobteme der öffentlichen Finanzkontrolle 33 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 43 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

E.-folgrelche Durchf.hr. -g von P 0Jektell 
der l~form2t ,lnste,hnolog-

Programmierung 

34 

- keine einheitlichen Lösungsmethoden des Software-Entwurfs auf
grund fehlender Abstimmung der Leitung der Analyse mit der Qua
litätssicherung; 

- fehlende Modularität des Anwendungsentwurfs erschwert zeitglei
che Arbeiten im Team und die Überwachung des Ist-Zustands. 

(l)Auch die Programmierung ist anhand eines Arbeitsplans zu struk

turieren und durch Einsatz von Programmierrichtlinien bezüglich der 
zu verwendenden Routinen zu normieren. Der Software-Entwurf wird 

in der Regel mit einer Enrwicklungsumgebung erstellt. die logische 
Abläufe graphisch darstellen lässt. Damit ist die nachfolgende auto
matische Generierung des Programmcodes geWährleistet. In diesem 

Fall reduzien sich die Programmierung auf das Zusammenführen der 
einzelnen Prozessroutinen und die Programmierung der Schnittstellen. 
Ergänzend sind jedoch Kommentare zu den automatisch generier

ten Codeabschnitten zu erstellen. um eine künftige Wartung des Pro

gramms zu ermöglichen. 

Werden Programmiersprachen ohne Programmgenerator eingesetzt, ist 
der Programmcode zu strukturieren und ausreichend zu dokumentieren. 
Abschließend sind die Programmmodule von den jeweiligen Entwick
lern anhand der defmierten Anforderungen zu testen. 

(2) Mögliche Problem felder: 

- Einleitung der Programmierung ohne Arbeitsplan; 

- Eigenprogrammierung ohne Programmierrichtlinien, ohne geeig
nete Strukturierung und ohne ausreichende Dokumentation; 

- Einsatz automatisch generierter Prog.rammcodes ohne ausreichende 
Dokumentation; 

- Verabsäumen von Einzeltests je Modul. 
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(1) Für den Testbetrieb ist ebenfalls ein Arbeitsplan mit Testdaten und 
der Abfrage der einzelnen Funktionen erforderlich. Der darauf auf
bauende Testzyklus setzt sich zumindest aus drei Abschninen zusam
men. 

Mit Hilfe des Gesamnests wird geprüft, ob das Gesamtprogramm den 
Anforderungen entspricht. Der Integrationstest dient der Prüfung der 
Einbindung des Programms in die vorliegenden rr - Systeme; der Belas
tungstest misst das Verhalten des Systems unter der standardmäßig zu 
erwartenden. aber auch unter erhöhter Belastung. 

Nach erfolgreicher Durchführung der Tests kann die Abnahme der Ent
wicklung an hand des Vergleichs der erbrachten gegenüber den gefor
denen leistungen (Fachziell sowie anhand des Kosten - und Terminziels 
vorgenommen werden. 

(2) Mögliche Problemfelder: 

- fehlender Arbeitsplan für den Testbetrieb; 

- kein Test aller Programmfunktionen; 

- keine praxiskonformen Belastungstests; 

- ein aus Zeit- und Kostengründen reduzienes Abnahmeverfahren. 

Der RH hat in den letzten Jahren eine Reihe von rr - Projekten über
prüft. Die hier beispielhaft vorgestellten Vorhaben beziehen sich auf die 
EigenentwickJung spezieller Anwendersoftware (Fallstudien I und 2) 
bzw auf die Fremdvergabe einer Software-Entwicklung (Fallstudie J). 
Dabei sind in Fallstudie I alle wesentlichen Mängel in der zuvor ange
fühnen Kategorisierung der Problem felder. in den Fallstudien 2 und 
J jeweils nur drei Problemfelder, die für den Projektverlauf besonders 
nachteilige Auswirkungen hanen, aufgelistet. 
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Im Jahr 1995 wurde eine EigenenrwickJung einer Anwendersoftware 
dngeleitet; dafUr wurden Kosten von 7,85 MUI EHR genehmigt. Die 
Enrwicklung war auf fUnf Standorte österreichweit verteilt, die Dauer 
mit drei Jahren veranschlagt. Im Juni 2002 waren die Projektarbeiten 
wegen des geringen Projektfortschrins bei gleichzeitig laufender Kos
tenerhöhung ruhend gestellt worden. Das Projekt war erst zu rd 70 I\\) 

fertig gestellt und hatte bis dahin bereits Kosten von rd 14,71 Mill EUR 
verursacht. 

Aus Sicht des RH nahmen nachfolgend beschriebene Mängel den 
stärksten Einfluss auf den Projekrverlauf: 

- Der Anforderungskatalog wurde nur für Teilbereiche erstellt; die 
Schätzung der Kosten und Dauer erfolgte aufgrund der Hochrech
nung dieser Ergebnisse, ohne die inhaltlichen Anforderungen der 
übrigen Bereiche zu kennen. 

- Die Funktionen Controlling, Leitung der Analyse und Leitung der 
Programmierung waren in diesem Projekt nicht vorgesehen und 
wurden auch nicht wahrgenommen. 

- Die Projektmitarbeiler in den fUnf österreichweit verteilten Stand
orten waren dem Projektleiter nicht unterstellt. Auch war die Ver
fügbarkeit der Projektmitarbeiter einschließlich des Projektleiters 
geringer als 50 1\\); sie waren für dieses Projekt nicht freigestellt, 
sondern betreuten es oft nur zusätzlich zu ihren sonstigen Agen
den. 

- Die Projektgenehmigung erfolgte ohne Kenntnis des Projektum
fangs; ein Fertigstellungstermin wurde im Rahmen der Genehmi
gung nicht festgelegt. Weiters wurde verabsäumt, Vorgangsweisen 
bei Überschreiten der genehmigten Ressourcen zu vereinbaren bzw 
Meilensteine zum Vergleich des Ist-Zustands mit den Planwerten 
zu definieren. 

- Im Rahmen der Anforderungsanalyse wurden alle EinzeIforderun
gen ohne Prüfung des Nutzens gegenüber dem Aufwand berück
sichtigt. 

- Die Phase des Anwendungsentwurfs wurde ohne Arbeitsplan für 
die Analytiker eingeleitet und durchgeführt. 
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Es wurde eine Software-Enrwicklungsumgebung mit geringer 
Marktdurchdringung ausgewählt ; über dieses Produkt lagen keine 
Erfahrungen vor, folglich kam es zu hohen Einarbeitszeiten. Die 
Einstellung dieser Software von Seiten des Herstellers bedingt, dass 
sie nunmehr selb t gewanet werden muss. 

- Eine regelmäßige Erhebung des Ist- Zustands der Enrwicklung unter
blieb. 

- Die Programmierung wurde ohne Arbeitsplan und ohne Zeilvorga
ben je Modul vorgenommen. 

Das Projekt wurde aufgrund der Empfehlungen des RH 

- in voneinander unabhängige Aufgabenbereiche geglieden und auf 
neue Standone, die für die jeweilige EnrwickJung vollständig ver
anrwonJich waren, aufgeteilt, 

- unter externe Projektleitung gestellt sowie ergänzend eine IT - Unter
stützung und ein externes Controlling eingerichtel und 

- durch Arbeitspläne für die Analytiker und Programmierer strukru
rien und mittels Meilensteinen mit einem Soll/Ist- Vergleich dem Cont
rolling zugeführt. 

Im Rahmen von 16 Einzelauflrägen sollte ein umfassendes Programm
system für die Verwaltung spezifischer personenbezogener Daten ent
wickelt werden. Im Rahmen von drei Einzelaufträgen im Gesamtausmaß 
von 6,6 Mill EUR wurde ein Basisprogramm als Grundlage für die wei 

teren Arbeiten enrwickelt und getestet. 

Der nachfolgend eneilte Grundauftrag zur Enrwicklung eines Proto
typs scheiterte, weil das vorab enrwickelte Basisprogramm eine ver
altete, technisch nicht mehr geeignete Basis nutzte. Die vier Nach
tragsaufträge zur Enrwicklung eines neuen technischen Basissystems 
erhöhten die für den Grundauftrag ursprünglich veranschlagten Kos
ten von I, I Mill EUR auf das Sechsfache; der Zeitverzug betrug mehr 
als fünf Jahre. 

Auf Grundlage des Basissystems sollten individuelle Anwenderpro
gramme für die vorliegenden 68 Organisationseinheiten anhand der 
bereits erhobenen Anforderungskataloge enrwickelt werden. Nach drei 
Jahren musste wegen hohen Zeitverzugs ein Nachtragsübereinkommen 
geschlossen werden, das die Anwendungsentwicklung von 68 Lösun-
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gen auf drei standardisierte Kategorien zurück.führte. Trotz des redu
zierten Leistungsumfangs erhöhten sich die Kosten der Anwenderpro
gramme von geplanten 6,5 Mill EUR auf 8,4 Mill EUR. 

Aus Sicht des RH wirkten sich die nachfolgend angeführten Problem
felder auf den Projektverlauf besonders nachteilig aus: 

- Der Beauftragung zur Entwicklung des Programmsystems lag kein 
technisches Konzept zugrunde. 

- Eine Analyse der Anforderungen an das technische Basissystem 
wurde verabsäumt und die Entwick.lung eines Prototyps auf Basis 
eines technisch nicht geeigneten Systems eingeleitet. 

- Die unreflektierte Berücksichtigung aller Anwenderanforderungen 
von 68 Organisationseinheiten berücksichtigte nicht die weitgehend 
g.leichen Arbeitsabläufe dieser Dienslstellen und führte zu beson
ders hohem Entwicklungsaufwand. 

In einem über zwölf Jahre Laufzeit geplanten IT -Projekt im Umfang 
von 96,55 Mill EUR sollten 4 500 Bedienstete mit Arbeitsplatz-PC mit 
Bürosoftware und einem neuen, speziell entwickelten Anwenderpro
gramm ausgestattet werden. Dieses war an die Anforderungen jeder 
einzelnen Dienststelle spezilisch anzupassen. Zwecks bestmöglicher 
Umsetzung der individuellen Anforderungen und Akzeptanz der neuen 
Software von Seiten der Anwender war für die Anpassungsprogram
mierung je Dienststelle eine Dauer von einem Jahr vorgesehen. 

Mehrfache von Seiten der Hersteller vorgenommene Wechsel des PC
Betriebssystems und der Bürosoftware führten zu einem hohen, nicht 
eingeplanten Zusatzaufwand für die Neuinstallation und Überleitung 
der Daten. Ein notwendig gewordener Produktwechsel beim Anwender
programm sowie ein nachfolgender Versionswechsel bedingten hohen 
Programmieraufwand und mehtjährigen Zeitverzug gegenüber dem 
Projektplan. Die Arbeiten in der Zentralstelle können voraUSSichtlich 
im Jahr 2005 abgeschlossen werden; dies bedeutet eine Verzögerung 
von vier Jahren gegenüber den Planungen des Pilolberichls. 
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Aus Sicht des RH hanen die nachfolgend angeführten Problemfelder 
für den Projektverlauf besonders nachteilige Auswirkungen: 

- Die Planung des Projekts mit einer Dauer der Durchführung vOn 
zwölf Jahren berücksichtigte nicht den dreljährigen Technologie
wechsel im Bereich der pe und deren Bürosoftware sowie den damit 
zusammenhängenden Folgeaufwand. 

- Die Verknüpfung verschiedener IT -Applikationen höchst unter
schiedlicher Komplexität führte zu unterschiedlichen Fertigstel
lungsgraden je Zeitabschnitt und erschwerte den Abschluss der 
vollstä ndigen Software-Installation je Dienststelle. 

- Die für jede Dienststelle innerhalb eines Jahres geplante Anpas
sung der Anforderungen an alle Anwenderwünsche berücksichtigte 
weder die gleichartigen Arbeitsabläufe der Organisationseinheiten, 
noch begrenzte sie die Anforderungen auf ein wirtschaftliches und 
zweckmäßiges Ausmaß. 

Die Gestaltung von IT-Projekten ist in der deutschsprachigen Fach
literatur hinreichend beschrieben. Dabei unterscheidet man zwei Aus
prägungen - das Phasenmodell und das Vorgehensmodell. 

Das Phasenmndell gliedert das Verfahren in zeitlich getrennte, nachei
nander ablaufende Phasen. Mit Fertigstellung einer Phase werden deren 
Ergebnisse zusammengefasst. Die nächste Phase kann erst nach Ent
scheidung über die Ziel erreichung der Vorphase eingeleitet werden. 

Das Vorgehensmodell ergänzt das Phasenmodell der Projektdurchfüh
rung durch ein Management in Bezug auf das Projekt, die Konfigura
tionen und die Qualität. Das Vorgehensmodell der Projektorganisation 
gibt für jede einzelne Tätigkeit {Aktivität} konkrete Handlungsanwei 
sungen vor. Die zeitliche Abfolge der Aktivitäten und deren Wechsel
wirkung ist jedoch nicht festgelegt. Aus diesem Grund wird bei Anwen
dung des Vorgehensmodells auf die Projektorganisation die Abfolge der 
einzelnen Aktivitäten sehr oft nach einem Phasenmodell gestaltet. 

Der RH hält diese theoretischen Modelle für geeignet, allerdings nicht 
leicht unmittelbar in der Praxis umsetzbar. Er sieht daher bereits in 
der Auswahl des Modells zur Abwicklung des IT-Projekts eine wesent
liche Herausforderung. 
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Der RH hat für seine Gebarungsüberprüfungen die Merkmale aller 
Modelle zu einem seiner Ansicht nach für den Projekrverlauf zweck
mäßigen eigenen Modell zusammengefuhrt. Dieses verknüpft Elemente 
aus dem Vorgehensmodell und dem Phasenmodell zu einer eigenen. 
besonders einfachen Struktur. die als unmittelbar anwendbarer leit
faden eines Projektablaufs dienen kann. Sie soll nicht die in den Bun
desministerien bzw Ämtern der Landesregierungen teilweise selbst 
entwickelten Projektgenehmigungsverfahren und definierten Projekt
strukturen ersetzen. Diese Struktur stellt lediglich einen möglichen Ver
fahrensablauf dar und kann auch im Controlling genutzt werden. 

Ablaufdiagramm des RH- ProjektmodeUs 

Projektmanagement Projektablauf ] 

inhaltliche Projektanfo rderungen 

Festlegung der Projektstruktur; ~ und Zielbeschreibung 

Schätzung der Kosten und Dauer 

I 
I. Genehmigung 

t 
Arbeits plä ne Anforderungsanalyse 

Anforderungsanalyse 

Überprüfung. ob Projektstruktur V und - plan noch geeignet sind ; 
Berechnung der Kosten und Dauer 

I 
2. Genehmigung 

.+ 
Arbeitsplä ne Anwendungsentwurf 

, 
Anwendungsenrwurf 

Arbeitspläne Programmierung t 
Programmierung 

Arbeitspläne Test .f 
Test 

Arbeitspläne Integration t 
Integration 

• Auftril ung der Leistungen; 
Vorga oc VOn Ressourcen je Teilleiswng und Vereinbarung \Ion M eilensleinen 
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Die Arbeitspläne der Anforderungsanalyse. des Anwendungsentwurfs 
oder der Programmierung segmentieren die Zu erbringenden Leistun

gen in Module und Teilabschnine. Die Detailplanungje Teilabschnill 

beinhaltet jedenfalls die Vorgabe der maximalen personellen Ressour
cen, der Dauer und der Kosten sowie einen darauf abgestimmten Mei
lenstein. Die Dokumentation der erbrachten Leistungen und die Vor

lage der Ergebnisse je Meilenstein dienen dem SoB/lst-Vergleich der 
erbrachten Leistungen und verbrauchten Ressourcen gegenüber den 

zugehörigen Detailplanungen. 

Der RH nutzt das eigene Modell, um die jeweiligen Projektphasen in 
einem bestehenden Projekt zu evaluieren. Dabei ist es nicht ausschlag

gebend, ob die angefiihrten Projeklphasen im geprüften Projekrplan 
namentlich angeführt sind. Die inhaltlichen Aufgaben jeder einzelnen 

im RH- Modell beschriebenen Projektphase soBen jedenfalls im über
prüften Projekrverlauf wahrgenommen werden. 

Grundlage des vom RH angewendeten Schemas ist die zweimalige 

Genehmigung des Vorhabens, einmal aurgrund der Zielbeschreibung 
und geschätzter Kosten. das zweite Mal aufgrund der vollständigen 

Anforderungsanalyse und der darauf beruhenden Berechnungen der 
Projektkosten und -dauer. Diese Vorgangsweise beinhaltet wesentli

che Vorteile: 

- In der Phase der Anforderungsanalyse, die etwa 25 % der Projekt
ressourcen erfordert. können gegenüber der Projektinitiierung neue 
oder ergänzende inhaltlich notwendige Anforderungen ohne auf

wändiges Änderungsverfahren berücksichtigt werden. 

- Nach Fertigstellung der Anforderung analyse kann ein weitgehen
der Verzicht auf zusätzliche Anforderungen bzw Änderungswünsche 
vereinbart werden; dies gilt nicht fiir unabdingbar notwendige Ände

rungen, beispielsweise wegen fehlerhafter Unterlagen oder geän
derter gesetzlicher Vorgaben. 

- Nach Fertigstellung der Anforderungsanalyse ist eine Berechnung 
der Projektkosten und -dauer möglich. so dass fiir die Genehmi
gung des weiteren Projekts nunmehr geSicherte Zahlen und Daten 

vorliegen. 
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Der Nachteil des zweistufIgen Genehmigungsverfahrens liegt darin, 
dass über die schlüssige Fortsetzung des Projekts erst nach Verbrauch 
von rd 30 % der Gesamrprojektressourcen (5 % flir die Projektinitiie
rung und 25 % für die Anforderungsanalysel entschieden wird. Dieser 
Nachteil wird allerdings dadurch aufgewogen, dass selbst bei Nicht
genehmigung des weiteren Projekts wegen zu hoher künftiger Kosten 
ein geringerer Schaden als bei Abbruch des gleichen Projekts in späte
rer Folge aufgrund des Auflaufens höherer als ursprungl ich geschätz
ter Enrwicklungskoslen eintritt. 

Für die Inhalte der einzelnen Projekrphasen gelten die bereits im 
Abschnitt IT -Projektablauf dargestellten Aufgaben. Nach den Erfah
rungen des RH liegt das Schwergewicht der Problemfelder auf der Pro
jektinitiierung, dem Anwendungsenrwurf und dem Controlling. Daher 
hat der RH flir diese Phasen sein Modell erweitert. 
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Einleitung des 
Projekts - Projekt
initiierung 

Die Phase der Projektinitiierung beinhaltet jene in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellten. für das Gelingen des Projekts wesentlichen 
Teilschrine der Zuordnung von Projektfunktionen zu Personen. Die 
Funktionen beinhalten die Rolle des Auftraggebers und Auftragneh
mers (Projektleiter). die Arbeitsgruppe Management mit den Funktionen 
Planung/Steuerung und Controlling owie den Lenkungsausschuss. 

Projektinitiierung im RH - Projektmodell 

Projektinitiierung 
durch den Auftraggeber 

t 
Einsetzen von ArbeilSgruppen 

~ t ~ 
f Management ~ Entwicklung I I Lenlrungsausscbu55 

t 
, 

inhaltliche Projektanforderungen I 
und Zielbeschreibung 

Festlegung der Projekt-
struktur; Schätzung der 
personellen Ressourcen. 
Dauer und Kosten , 

Vereinbarung der 
Tearnzusammensetzung: 
Auftragnehmer - Projektleiter. 
Leitung Analyse. Analytiker. 
Leitung Programmierung. 

, Programmierer. QualitälSSicherung. 

r Vereinbarung von Funktionen. 
Versionsverwallung und Teslleam 

Planung und Controlling 

C I. Genehmigung durch den Lenkungsausschuss ~ .... 

t -. 

I 

Der Lenkungsausschuss genehmigt die einzelnen Phasen des Projekts. 
prüft die Berichte des Controllings und genehmigt allfallig norwen
dige Änderungen der Projektplanung und Ressourcen. 
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Die Arbeitsgruppe Entwicklung fiihn das Projekt operativ durch; die 

Funktionen ProjektIeitung, Analyse und Programmierung sind von rr
technisch besonders qualiflzienen und - wenn möglich - dem Projekt 

dienstlich zugeteilten Mitarbeitern wahrzunehmen. Die Projektgeneh
migung hat daher nicht nur die personellen Ressourcen, die Projekt
dauer und die Projektkosten zu umfassen, sondern insbesondere auch 

die Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen PrOjektfunktionen. 
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Anwendungsentwurf Die im Ablaufdiagramm des RH-Projektmodells vereinfacht darge

stellte Projektphase Anwendungsentwurf setzt die bei der Anforde
rungsanalyse ausgearbeiteten Projektinhalte in ein technisches Kon
zept um. Vor dem eigentlichen Software-Entwurf müssen jedoch die 
grundlegenden Entscheidungen für das technische Umfeld der Ent
wicklung getroffen werden. 

Auf Grundlage der auszuarbeitenden Systemanforderungen ist eine 
Systemarchitektur zu wählen; nach Erarbeitung der Software-Anfor
derungen ist die Software-Entwicklungsumgebung festzulegen. Auf
grund der in der Folge zu entwickelnden Software-Architektur sind 
die technischen Schnittstellen zu defmieren. Erst nach Vereinbarung 
dieser technischen Architektur und ihrer Software-Werkzeuge können 
die Inhalle der Anforderungsanalyse in den Software-Entwurf ein
fließen. 

Anwendungsentwurf des RH-Projektmodells 

au arbeiten der 
Systemanforderungen Syslem-Architektur 

ausarbeite~n~d~e~r-----====~::::::::s:o:f1=tw=a~re-_---" 
Software-Anforderungen Entwicklungsumgebung 

ausarbeiten der 
Software-Architektur Schnittstellen 

ausarbeiten des 
Software-Entwurfs und Datenkatalogs 
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Grundsätzlich sieht der RH die Notwendigkeit, das Controlling umfas
send zu gestalten. Im Vorfeld müssen die Planvorgaben auf ihre Plau

sibilität bzw Erreichbarkeit geprüft werden, um für die nachfolgenden 
Bewertungen realistische Vorgaben zu erhalten. Die Projektorganisation 
hat das Controlling derart abzubilden, dass ein periodischer Soll/ Ist

Vergleich (Meilensteine) der erbrachten Leistungen und der verbrauchten 
Ressourcen gegenüber den zugehörigen Planvorgaben vorgesehen ist. 

Bei Abweichung von den Planvorgaben ist der Lenkungsausschuss zu 
informieren und sind Lösungsszenarien vorzuschlagen. 

Als Maßstab für die Beurteilung durch das Controlling dienen die 

Detail- und Arbeitspläne der Anforderungsanalyse, des Anwendungs
entwurfs und der Programmierung einschließlich der Vereinbarung der 

genehmigten Ressourcen. Die Leistungen sind laufend zu dokumentie
ren und periodisch zu Ergebnissen zusammenzufassen. Der Soll/Ist
Vergleich der Ergebnisse mit den Planvorgaben (Meilenstein) liefert 

Bewertungen für die Projektsteuerung. 

Projektsteuerung und Controllingregelkreis des RH-Projektmodells 

Projektorganisation, Projclctdurchfiihrung 
-steuerung Vorgabe und Leistu ngserbri ngu ng 

Detailplanungje Steuerung je Teilabschnitt und 
Teilabschnin: ,. Dokumentation 

Vorgabe der Ressourcen 
und Vereinbarung 
von Meilensteinen ---- ----~ ----Projektcontrolling 

~ 

Soll/Ist- Vergleich der 
Leistungen Meilensteine Vorlage der Ergebnisse 

und Ressourcen 
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Empfehlungen 
des RH 

von Projekten 

Das Projektmanagement hat eine adäquate Projektorganisation zu 
bestimmen und zu adaptieren. Diese ist in Abhängigkeit von der An 
des IT - Vorhabens und dessen Umfang, unter Berücksichtigung von 
ZeiNorgaben, der Anzahl der Mitarbeiter und deren Vorbildung sowie 
der Anforderungen der Nutzer zu gestalten. 

Der RH empfiehlt, diese aufgrund der spezifIschen Anforderungen aus
gearbeitete Projektorganisation zusätzlich nach dem vom RH ausge
arbeiteten Projektmodell wie folgt zu evaluieren: 

(I) Sind die im Abschnin IT - Projektablauf beschriebenen Aufgaben 

- Zieldefi nition, 
- Ersterhebung der Anforderungen und notwendigen Ressourcen, 
- Projektfunktionen, 
- Genehmigung, 
- Anforderungsanalyse, 
- Anwendungsentwurf, 
- Programmierung sowie 
- Te t, Abnahme und Integration 

auch in der spezifIsch ausgearbeitetcn Projektorganisation abgebildet 
und inhaltlich berücksichtigt? 

(2) Ist die logische Abfolge des RH - Projektmodells auch rur die spezi
fIsch ausgearbeitete Projektorganisation von Nutzen? 

(3) Kann das zweistufIge Genehmigungsverfahren des RH - Projektmo
delis auch in der spezifIschen Projektorganisation zweckmäßig einge
setzt werden? 

(4) Gemäß der zuvor dargestellten Projektinitiierung des RH - Projektmo
delis ist die DeflOition der Funktionen besonders wichtig. Dies betrifft 
den Auftraggeber, das Projektmanagement und das Controlling, den 
Projektleiter als Aurtragnehmer, die Leitung der Analyse und Program
mierung sowie den Lenkungsausschuss. Die Projektgenehmigung hat 
folglich auch deren personelle Zuordnung miteinzubeziehen. 

(5) Auf Grundlage der ausgearbeiteten Inhalte der Anforderungsanalyse 
Sind gemäß dem RH- Projektmodell .Anwcndungsentwurf'" die Sys
tem- Architektur, die Software-EntwickJungsumgebung, die Software
Architektur und daraus die Schninstellen zu definieren. Erst danach 
sollte die Umsetzung des Software-Entwurfs und des Datenkatalogs 
erfolgen. 
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(6) Die Dokumentation der erbrachten Leistungen und die Vorlage der 
Ergebni e je Meilenstein dienen dem 501l/1st-Vergleich der erbrach
ten Leistungen und verbrauchten Ressourcen gegenüber den zugehö
rigen Detailplanungen. Vom Controlling restgestellte Abweichungen 
iniliieren Maßnahmen von Seiten der Projektsteuerung. Wesentliche 
Abweichungen sind vom Projektmanagement dem Lenkungsausschuss 
des Projekts unter Entwurf möglicher Maßnahmen und deren Kosten 
mitzuteilen. 

(7) Gleichzeitig stellen die vom RH im Abschnitt IT -Projeklablaur skiz
zierten häufIgsten Mängel einen Negativkatalog für das Controlling 
zur Vemleidung bekannter Fehler im Rahmen der Durchführung des 
Projekts dar. 

Hauptprobleme der offertlichen Finanzkontrolle 
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Vorbemerkung 

Gründung des 

Konvents zur 
Staatsreform 

Die Positionen des Rechnungshofes im 
Österreich-Konvent 

Das Österreich ische Bundes-Verfassungsgesetz aus dem Jahr 1920 ist 

die älteste republikanische Verfassung in Europa und hat sich als trag
fahiges Fundament der Zweiten Republik bewährt. Österreich verfügt 

ferner im imemationalen Vergleich über eine leistungsstarke öffentliche 
Verwaltung. Die politischen, rechtlichen und ökonomischen Entwick
lungen insbesondere seit dem Beitritt Österreichs zur EU sindjedoch im 

bestehenden österreichischen Rechtssystem schwer zu bewältigen. 

Die Vorgaben der EU beeinflussen weitreichend die österreichische 
Gesetzgebung. ohne auf die innerstaatliche Kompetenzveneilung oder 
buodesstaatliche Einrichtungen Rücksicht zu nehmen. Ferner hat der 

Beitrin zur EU bzw zur Euro-Zone Österreich zur nachhaltigen Bud
getdisziplin entsprechend den Maastricht-Kriterien verpflichtet. Eine 

Idee des damaligen Präsidenten des Bundesrates verfolgend wurde im 
Mai 2003 der Österreich-Konvent gegründet. um parallel zum euro

päischen Verfassungskonvem bei der österreich ischen Staats- und Ver
waltungsreforrn weiter voranzukommen. 

Der Österreich-Konvent wurde am 2. Mai 2003 durch ein Gründungs
komitee eingesetzt. das aus dem Bundeskanzler (Vorsitzender). dem 

Vizekanzler. den drei Präsidenten des Nationalrates, dem Präsidenten 
des Bundesrates. den Vorsitzenden der im Nationalrat vertretenen poli

tischen Paneien. dem Vorsitzenden der LandeshauptJeutekonferenz. dem 
Vorsitzenden der Konferenz der Landtagspräsidenten, dem Präsidenten 

des Städtebundes und dem Präsidenten des Gemeindebundes bestehl. 

Das Gründungskomitee beschloss. dass der Konvent zur Staatsreforrn 

die Aufgabe hat, Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Ver
fassungsreforrn auszuarbeiten. die auch die Voraussetzungen rur eine 
effizientere Verwaltung schaffen soll. Die künftige Verfassung soll 

eine zukunftsorientierte. kostengün tige. transparente und bürgernahe 
Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen. Der Konvent soll dabei ins
besondere folgende Bereiche beraten: 

(I) Eine umfassende Analyse der Staatsaufgaben. Die Kompetenzvertci

lung. mit dem Ziel. einen nach klaren Aufgabenbereichen geglieder
ten Kompetenzkatalog zu schaffen. 
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(2) Das Verhältnis zwischen Gesetzgebung und Vollziehung unter dem 
Gesichtspunkt des Legalit3tsprinzips. 

(J) Die Struktur staaLlicher Institutionen, insbesondere unter dem Ge

sichtspunkt des effizienten Mit1eleinsatzes. der Bürgernähe sowie der 
Entwicklung des E-Govemments. 

(4) Die Grundzüge der Finanzverfassung, insbesondere unter dem Ge
sichtspunkt der Zusammenfuhrung der Einnahmen- und Ausgaben

verantwortung und eines bedarfsgerechten Finanzausgleiches. 

(5) Die Einrichtung einer effizienten Kontrolle auf Bundes- und Lan
desebene und die Gestaltung des Rechtsschutzes unter dem Gesichts

punkt rascher und bürgemaher Entscheidungen. 

(6) Der Konvent soll zuletzt auch Textvorschläge fur einen straffen Ver
Fassungstext ausarbeiten. Ziel des Konvents ist es somit, einen neuen 

VerFassungstext zu schaffen. der in knapper, aber umfassender Form 
sämtliche Verfassungsbestimmungen enthält. 

Das Gründungskomitee des Österreich-Konvents hat in seinem Beschluss 
vom 2. Mai 2003 weiters festgelegt, dass die Baugesetze der österrei
chischen Bundesverfassung, also das demokratische Prinzip, das bun

desstaatliche Prinzip und das rechtsstaatliche Prinzip sowie die republi
kanische StaatsForm, aufrecht bleiben. 

In der 26. Sitzung der XXII. Gesetzgebungsperiode am 16. Juni 2003 

hat der Nationalrat die Gesetzesvorlage betreffend die finanzielle und 
administrative Unterstützung des Österreich-Konvents beschlossen und 
damit die rechtlichen und Fmanziellen Grundlagen fur den Österreich
Konvent geschaffen. AuFgrund des Bundesgesetzes BGBI I Nr 3912003 

wurde bei der Parlamentsdirektion ein Büro eingerichtet, das unter der 
Leitung des Präsidenten des Konvents steht und zehn Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter beschäftigt. 

Dem Konvent wurden finanzielle Mittel in Höhe von 1,5 Mill EUR fur 
das Jahr 2003 und 2 Mill EUR fur das Jahr 2004 sowie die Infrastruktur 
und personelle Ressourcen der Parlamentsdirektion, des RH, des BKA, 
von Bundesministerien (BMF, BMJ, BMBWK), des Landes Oberöster

reich, des Städtebundes und der Wirtschaftskarnmer Österreich zur Ver

fugung gestellt. 
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Aufgaben des 
Konvents 

Ausschuss 1 -

Staatsaufgaben und 
Staatsziele 

Ausschuss 2 -
legistische 
Strukturfragen 

Der Nationalrat hat den Österreich- Konvent somit direkt beim Parla 
ment angesiedelt, wo auch die Ergebnisse des Konvents zu diskutieren 
und eine neue österreich ische Verfassung zu beschließen sein wird. 

Auch der RH ist mit dem Österreich- Konvent besonders verbunden : 
Zum Einen aufgrund seiner Stellung als unabhängiges Organ des Nati
onalrates sowie der Landtage und zum Anderen aufgrund der Beru
fung des damaligen Präsidenten des RH, Or Franz Fiedler. zum Vor
sitzenden des Österreich-Konvents. Mit Wirksamkeit vom I. Juli 2004 
ist auch der amtierende Präsident des RH, Dr Josef Moser, Mitglied des 
Österreich - Kon ven ts. 

Der Konvent besteht insgesamt aus den sieben Mitgliedern des Präsi 
diums, fünf Mitgliedern der Bundesregierung. den drei Präsidenten der 
Höchstgerichte. dem Präsidenten des RH, einem Vertreter der Volks
anwaltschaft, 18 Vertretern der Bundesländer, je zwei Vertretern des 
Städte- und Gemeindebundes, sechs Vertretern der Sozialpartner sowie 
18 fachlich qualifIzierten Personen, die von den im Nationalrat ver
tretenen Parteien entsendet wurden und neun Virilisten (Experten). 
Die Organe [Vollversammlung. Präsidium. Ausschüsse, Vorsitzender) 
und die Arbeitsweise des Konvents sind in der Geschäftsordnung vom 
25. Juli 2(0) geregelt. 

Der Österreich- Konvent hat sich am )0. Juni 2(0) konstituiert und in 
der Folge zehn Ausschüsse eingesetzt, die folgende ThemensteIlungen 
für die Gremien des Konvents aufbereitet haben : 

Umfassende Analyse der Staatsaufgaben und der Frage staatlicher 
Kernaufgaben. Frage eines umfassenden Kataloges von Staatszielen 
in der Bundesverfassung. 

Vorgangsweise im Zusammenhang mit der lnkorporierung VOn Ver
fassungsgesetzen und Verfassungsbestimmungen in die neue Bun
desverfassung (einschließlich der Vorgangsweise zur Vermeidung der 
zahlreichen nur in der österreich ischen Verfassungspraxis bekannten 
"Verfassungsbestimmungen" zur Verfassungsdurchbrechung). 
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Ausschuss 3 -
Staatliche 
Institutionen 

Ausschuss 4 -
Grundrechtskatalog 

Ausschuss 5 -
Aufgabenverteilung 
zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden 

Ausschuss 6 -
Reform der Verwaltung 

Ausschuss 7 -
Strukturen beson
derer Verwaltungs
einrichtungen 

52 

Anschließend Klärung der Frage desjuristischen Schicksalsjener Ver

fassungsgesetze und Verfassungsbestimmungen. die nicht in die neue 
Bundesverfassung inkorporiert werden sowie jener Bestimmungen des 
geltenden Bundes-Verfassungsgesetzes (l.B solcher operationalen InhallS). 
die nicht in die neue Bundesverfassung übernommen werden. 

Aufgabenbereich: Aufbau des Staates (Bund. Länder. Gemeinden. Selbst
verwaltung), Wahlen. Verfa sungsaulOnomie. Verhältnis zwischen Ge
setzgebung und Vollziehung unter dem Gesichtspunkt des Legalitäts
prinzips sowie der EU-Recht setzung. 

Erarbeitung eines Grundrechtekataloges (Grundrechte. Bürgerinnen- und 
Bürgerrechte. PersönlichkeilSschutz) unter Bedachtnahme aller einschlä
gigen nationalen. internationalen und europäischen Regelungen. 

Schaffung eines klaren. nach abgerundeten Leistungs- und Verant
wortungsbereichen gegliederten Kataloges von Gesetzgebungskompe
tenzen unter Berücksichtigung der Rechtslage der EU. 

Vollzugskompetenzen und Struktur der Organe der Verwalrung in Bund. 
Ländern und Gemeinden. insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt 
des effizienten Mitteleinsatzes. der Transparenz, der Bürgerinnen- und 
Bürgernähe (insbesondere Partizipation) sowie der Enrwicklung des E
Governments (Strukturen und Ressourcen einschließlich Personal). 

RegulalOren und sonstige unabhängige Behörden (ohne UVS 11. UBAS 21 
und Art I)) Z 4 B-VG-BehÖrden J1). Selbstverwaltung (ohne Gemein
den), ausgegliederte Recht träger und sonstige Privarwirtschaftsver
walrung. 

iI Unabhängige Verwaltungssena[( in den ländern 
1) Unabhängiger Bundesasylsenal 
1) Weisungsfreie KolJegialbehördcn mit ric:hterlichem Einschlag 
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Ausschuss 8 -
Demokratische 

Kontrollen 

Ausschuss 9 -
Rechtsschutz, 
Gerichtsbarkeit 

Ausschuss 10 -
Finanzverfassung 

Ökonomische 
Aspekte 

Einrichtungen einer effizienten und effektiven Kontrolle im Bereich von 

Bund. Ländern und Gemeinden: Rechte der Parlamente einschließlich 
der Minderheitsrechte (zB Untersuchungsausschüsse). Rechnungshöfe 

und Volksanwaltschaften, Frage der Amtsverschwiegenheit, Instrumente 

der direkten Demokratie. 

Einrichtung eines effizienten und effektiven Rechtsschutzes unter dem 
Gesichtspunkt bürgerinnen- und bürgernaher Entscheidungen : Ordent
liche Gerichtsbarkeit. Gerichtshöfe öffentlichen Rechts, Verwaltungs

gerichtsbarkeit in den Ländern, Sondersenate. 

Reform der Finanzverfassung, insbesondere unter dem Gesichtspunkt 
der Zusammenftihrung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung 

und eines bedarfsgerechten Finanzausgleichs. 

Der Österreich- Konvent und seine Ausschüsse befassen sich durchwegs 
mit ThemensteIlungen, mit denen sich bereits andere Reforrninitiativen 

auseinander gesetzt haben. Die Mitglieder des Konvents mussten daher 
nicht von vorne beginnen, sondern konnten in wesentlichen Belan

gen beispielsweise auf die Arbeiten der Grundrechtskommission . der 
Strukturreformkommission aus dem Jahr 1991. auf die PerchlOldsdorfer 
Vereinbarung zur Neuord.nung des Bundesstaates aus dem Jahr 1992 oder 

auf die Ergebnisse der Aufgabenreforrnkommis ion aus dem Jahr 2001. 

in der auch der RH mitgewirkt hat. zurückgreifen. 

Der Verfassungskonvent bietet somit eine Möglichkeit. die Ergebnisse 
der zahlreichen Reforrnprojekte und Untersuchungen zu Einsparungs

potenzialen in der österreich ischen Verwaltung zusammenzuftihren. 

Dem RH ist bewusst. dass eine rein wirtschaftliche Betrachtung der 
Slaats- bzw Verwaltungsreform zu kurz greifen würde. Aufgrund der 
dem RH und dem Konvent vorliegenden Expertisen - in denen mög
liche Einsparungen infolge einer Verfassungsreforrn in der Größenord
nung von zwei bis vier Milliarden EURjährlich genannt werden - sind 

die ökonomischen Aspekte einer Verfassungsreforrn jedoch beachtlich. 
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1m Sinn der Erfüllung der Konvergenäriterien hat der RH wiederholt 

strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen angeregt. vergleiche hiezu die 
Wahrnehmungen des RH zur Budgetkonsolidierung. Reihe Bund 2004/3 

und TB 2003 der Bundesländer. Der RH sieht sich in seiner Tätigkeit be
stätigt. weil der Österreich-Konvent und seine Ausschüsse Themen bear
beiten, die auch der Finanzkontrolle ein Anliegen sind; der RH hat da
rüber wiederholt dem Nationalrat und den Landtagen berichtet, wie zB: 

(I) die Aufgaben- und Verwalrungsreform insbesondere unter dem Ge

sichtspunkt des effizienten Mitteleinsatzes (vergleiche hiezu Vorschläge 
zur Verwaltungsreform im TB 1994 Reihe Bund 1995/7 S. 17 f; New 
Public Management in den Ländern in den WB 2002 für alle Bundes
länder); 

(2) die Strukturen von Verwalrungseinrichtungen (vergleiche hiezu Aus

gliederung von Staatsaufgaben; Voraussetzungen-G renzen-Nutzen im 
TB 2000 Reihe Bund 2001/5 S. I3 1]; 

(3) die Refoml der Finanzverfassung, vor allem unter dem Gesichts
punkt der Zusammenführung von Einnahmen- und Ausgabenverant
wortung (vergleiche hiezu Vereinfachung des Abgabenrechtes im III 1993 

Reihe Bund 1994/9 S. 10 f, Besoldung der Landeslehrer im WB Reihe 
Bund 2003/3 S. 63 f). 

Darüber hinaus betraf vor allem die ThemensteIlung des Ausschusses 8, 

Einrichtung einer effizienten und effektiven Kontrolle im Bereich von 
Bund, Ländern und Gemeinden unmittelbar den RH . 

Der RH übermittelte diesem Ausschuss am 19. April 2004 eine Neufas

sung des V. Hauprsrückes des B-VG. Diese Neufassung beruhte zum 
weitaus überwiegenden Teil auf einer Systematisierung der Artikel 121 
bis 128 B-VG und enthielt als einzige Neuerung die Zuständigkeit des 
RH zur Überprüfung von Mitteln, die von der EU zur Erfüllung bestimm

ter Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Ferner legte der RH dem 
Konvent am 23. Juni 2004 einen Entwurf für ein neues V. Hauptstück 
des B-VG vor, in dem auch inhaltliche Änderungen eingearbeitet 
waren. 
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Entwurf des Rechnungshofes für ein neues V. Hauptstück des B-VG 
vom 19. April bzw 23. Juni 2004 

Artikel A 

Der folgende Entwurf für ein neue. V. Hauptstück des B-VG schlägt eine 
Systematisierung der Arrikel 121 bis 128 B-VG sowie eine Verlage
rung von Bestimmungen des B-VG auf einfachgesetzliche Ebene vor; er 
enthält ferner im Interesse einer wirk.samen öffentlichen Finanzkont
rolle Neuerungen. Im Übrigen übernimmt der Entwurf geltendes Recht: 

[I) Der Rechnungshof überprüft die Gebarung 

I. des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der 
Träger der Sozialversicherung, der bundes- und landesgesetzlich ein
gerichteten Rech!Sträger auch im Bereich ihrer Teilrechtsfahigkeit so
wie anderer durch Gesetz bestimmter Rechtsträger; 

2. von Stiftungen, Fonds und Anstalten. die von Organen von in Z 
genannten Rechtsträgem oder von Personen [Personengemeinschaf
ten) verwaltet werden, die hiezu von Organen von in Z I genann
ten Rechtsträgern bestellt sind; 

3. von Umernehmungen. an denen ein in Z 1 genannter Rechtsträger 
allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungs
hofes unterliegenden Rechtsträgem mit mindestens 25 % des Stamm-, 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein in Z 1 genannter 
Rechtsträger allein oder gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträ 
gern betreibt; 

4. von Unternehmungen. die ein in Z I genannter Rechtsträger allein 
oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungshofes 
unterliegenden Rechtsträgem durch andere finanzielle oder sonstige 
wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen beherrscht; 

5. von Unternehmungen jeder weiteren Stufe, bei denen die Voraus
setzungen gemäß Z 3 oder 4 vorliegen; 

6. von Rechtsträgem, für die ein der Zuständigkeit des Rechnungs
hofes unterliegender Rechtsträger eine Ertrags- oder Ausfallshaf
tung trägt; 

7. von Rechlsträgern hinsichtlich jener Minel. die ihnen von Rechts
trägern gemäß Z I oder von der Europäischen Union zur Erfüllung 
bestimmter Zwecke zur Verfügung gestellt wurden. 
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Artikel B 

Artikel C 
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(2) Die Überprüfung des Rechnungshofes gemäß Abs I hat sich auf die 

ziffern mäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit den bestehenden 
Vorschriften. ferner auf die Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit zu erstrecken; sie umfasst jedoch nicht die fUr die Gebarung 

maßgebenden Beschlüsse der verfassungsmäßig zuständigen Verue
tungskörper. In den Fällen des Abs I Z 7 überprüft der Rechnungshof 

auch die auftrags- und widmungsgemäße Verwendung der zur Ver

fUgung gestellten Minel. 

(3) Der Rechnungshof überprüft die Gebarung 

I. der gesetzlichen beruflichen Veruetungen. Dabei hat sich die Über
prüfung auf die ziffernmäßige Richtigkeit, die Übereinstimmung mit 
den bestehenden Vorschriften, ferner auf die Sparsamkeit und Wil1-

schaftlichkeit der Gebarung zu erstrecken ; sie umfasst jedoch nicht 
die fUr die Gebarung in Wahrnehmung der Aufgaben als Interessen
vemetung maßgeblichen Beschlü se der zuständigen Organe der ge

setzlichen beruflichen Vel1retungen; 

2. von Unternehmungen, an denen ein in Z I genannter Rechtsträger 
allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Rechnungs
hofes Unlerliegenden RechtsUägern mit mindestens 25 'lb des Stamm- . 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein in Z I genannter 
Rechtsträger allein oder gemeinsam mit anderen solchen Rechtsträ 
gern betreibt. Die Zuständigkeit des Rechnungshofes erstreckt sich 
auch auf Unternehmungen jeder weileren Stufe, bei denen die Vor

aussetzungen gemäß dieser Ziffer vorliegen. 

Der Rechnungshof verfasst den Bundesrechnungsabschluss und legt 

ihn dem Nationalrat vor. 

Alle Urkunden über Finanzschulden des Bundes sind, soweit sich aus 
ihnen eine Verpflichtung des Bundes ergibt, vom Präsidenten des Rech
nungshofes gegenzuzeichnen. Die Gegenzeichnung gewährleistet ledig

lich die Gesetzmäßigkeit der Schuldaufnahme und die ordnungsmä
ßige Eintragung in das Hauptbuch der Staatsschuld. 
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Artikel D 

Artikel E 

(I) Der Rechnungshof untersteht unmittelbar dem Nationalrat. Er ist 
in Angelegenheiten der Bundesgebarung und der Gebarung der gesetz
lichen beruflichen Venre!ungen, soweit sie in die Vollziehung des Bun
des fallen, als Organ des Nationalrates, in Angelegenheiten der Län
der-, Gemeindcverbände- und Gemeindegebarung sowie der Gebarung 
der gesetzlichen beruflichen Vertrerungen, soweit sie in die VolIzie
hung der Länder fallen, als Organ des betreffenden Landtages tätig. 

(2) Der Rechnungshof ist von der Bundesregierung und den Landes
regierungen unabhängig und nur den Bestimmungen des Gesetzes unter

worfen. 

(I) Der Rechnungshof besteht aus einem Präsidenten und den erfor
derlichen Beamten und Hilfskräften. 

(2) Der Präsident des Rechnungshofes wird auf Vorschlag des Haupt
ausschusses vom Nationalrat für eine Fun ktionsperiode von zwöl f Jah
ren gewählt; eine Wiederwahl ist unzulässig. Er leistet vor Antritt sei
nes Amtes dem Bundespräsidenten die Angelobung. 

(3) Der Präsident des Rechnungshofes darf keinem allgemeinen Vertre
tungskörper angehören und in den letzten vier Jahren nicht Mitglied 
der Bundesregierung oder einer Landesregierung gewesen sein. 

(4) Der Präsident des Rechnungshofes ist hinsichtlich der Verantwort
lichkeit den Mitgliedern der Bundesregierung oder den Mitgliedern der 
in Betracht kommenden Landesregierung gleichgestellt, je nachdem 
der Rechnungshof als Organ des Nationalrates oder eines Landtages 
tätig ist. 

(5) Der Präsident des Rechnungshofes kann durch Beschluss des Natio
nalrates abberu ren werden. 

(6) Der Präsident des Rechnungshofes wird im Falle seiner Verhinde
rung vom rangältesten Beamten des Rechnungshofes venreten. Dies gilt 
auch, wenn das Amt des Präsidenten erledigt ist. 

(7) Im Falle der Stellvenretung des Präsidenten gelten für den Stell
venreter die Bestimmungen des Abs 4. 
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Artikel F 

Artikel G 

Artikel H 

Artikel I 

58 

(I) Die Beamten des Rechnungshofes ernennt auf Vorschlag und unter 
Gegenzeichnung des Präsidenten des Rechnungshofes der Bundesprä
sident; das Gleiche gilt für die Verleihung d.er Amtsritel. Doch kann 
der Bundespräsident den Präsidenten des Rechnungshofes ermächti
gen, Beamte bestimmter Kategorien zu ernennen. 

(2) Die Hilfskräfte ernennt der Präsident des Rechnungshofes. 

(3) Die Diensthoheit des Bundes gegenüber den beim Rechnungshof 
Bediensteten wird vom Präsidenten des Rechnungshofes ausgeübt. 

Kein Mitglied des Rechnungshofes darf an der Leitung und Verwaltung 
VOn Unternehmungen beteiligt sein, die der Kontrolle durch den Rech
nungshof unterliegen. Ebenso wenig darf ein Mitglied des Rechnungs
hofes an der Leitung und Verwaltung sonstiger auf Gewinn gerichte
ter Unternehmungen teil nehmen. 

Entstehen zwischen dem Rechnungshof und einem Rechtsrräger Mei
nungsverschiedenheiten über die Auslegung der gesetzlichen Bestim
mungen. die die Zuständigkeit des Rechnungshofes regeln, so entschei
det auf Antrag der Bundesregierung oder einer Landesregierung oder 
des Rechnungshofes der Verfassungsgerichtshof. 

Alle Rechtsträger sind verpflichtet, entsprechend der Rechtsanschau
ung des Verfassungsgerichtshofes eine Überprüfung durch den Rech
nungshof zu ermöglichen. 

(I) Der Rechnungshof hat auf Be chluss des Nationalrates oder auf Ver
langen von Mitgliedern des Nationalrates in seinen Wirkungsbereich 
fallende besondere Akte der Gebarungsüberprüfung durchzuführen. 
Die nähere Regelung wird durch das Bundesgesetz über die Geschäfts
ordnung des Nationalrates getroffen. Desgleichen hat der Rechnungs
hof auf begründetes Ersuchen der Bundesregierung oder eines Bundes
ministers solche Akte durchzuführen. 
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Artikel J 

Artikel K 

Artikel L 

(2) Der Rechnungshof bat auf Beschluss des Landtages oder auf Ver
langen einer durch Landesverfassungsgesetz zu bestimmenden Anzahl 
von Mitgliedern eines Landtages, die ein Drittel nicht übersteigen darf, 
in seinen Wirkungsbereich fallende besondere Akte der Gebarungs
prüfung durchzuführen. Solange der Rechnungshof aufgrund eines 
solchen Antrages dem Landtag noch keinen Bericht erstattet hat, darf ein 
weiterer deraniger Antrag nicht gestellt werden. Desgleichen hat der 
Rechnungshof auf begründetes Ersuchen der Landesregierung solche 
Akte durchzuführen. 

(I) Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat. dem Landtag und dem 
Gemeinderat über seine Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr, soweit 
sie sich auf die betreffende Gebietskörperschaft bezieht, spätestens bis 
31 . Dezember jeden Jahres Bericht. 

(2) Überdies kann der Rechnungshof dem Nationalrat, dem Landtag und 
dem Gemeinderat über einzelne Wahrnehmungen jederzeit berichten. 

(3) Die Berichte des Rechnungshofes sind nach Vorlage an den Narional
rat, an den Landtag oder an den Gemeinderat zu veröffentlichen. 

(I) Die Besti mmungen über die Kontrolle der Gebarung im Bereich der 
Länder gelten auch für die Überprüfung der Gebarung der Stadt Wien, 
wobei an die Stelle des Landtages der Gemeinderat und an die Stelle 
der Landesregierung der Stadtsenat tritt. 

(2) Die für die Überprüfung der Gebarung der Gemeinden geltenden Be
stimmungen sind bei der Überprüfung der Gebarung der Gemeinde
verbände sinngemäß anzuwenden. 

Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und Tätigkeit des 
Rechnungshofes werden durch Bundesgesetz getroffen. 
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Unterschiede zur 

geltenden (Verfas
sungs-) Rechtslage 

60 

Der Entwurf des RH enthält gegenüber der geltenden Verfassungs

rechlSlage vor allem in materieller Hinsicht folgende Änderungen: 

In Bezug auf Artikel A 

- Prüfung gesetzlich eingerichteter Rechtsträger. auch im Bereich der 

TeilrechlSfähigkeit (Art A Abs J Z J des Entwurfes) 

- Entfall der Mindestanzahl von 20000 Einwohnern bei der amlSwe

gigen Prüfung von Gemeinden (Art A Abs J Z J des Entwurfes) 

- Prüfung von Unternehmungen. an denen ein der Zuständigkeit des 

RH unterliegender RechlSträger allein oder gemeinsam mit anderen 
solchen RechlSträgern mit mindestens 25 'lb beteiligt ist (Art A Abs J 

Z J des Entwurfes) 

- Prüfung von Rechtsträgern bei Ertrags- und Ausfallshaftung der 
öffentlichen Hand (Art A Abs 1 Z 6 des Entwurfes) 

- Prüfungen von Direktförderungen der EU (Art A Abs J Z 7 des Ent

wurfes) 

- Prüfung von Unternehmungen von gesetzlichen berunichen Vertre
tungen (Art A Abs J Z 2 des Entwurfes) 

In Bezug auf Artikel E 

Im Vorschlag vom J 9. April 2004 spricht sich der RH für die Beibe

haltung der geltenden Rechtslage aus. 

Ferner sieht der Entwurf 

- den Entfall der verfahrensrechtlichen Sonderregelungen für die Über

prüfung der gesetzlichen beruflichen Vertretungen im B-VG vor: hie
rur sollen die allgemeinen Verfahrensregeln gelten. welche auf einfach
gesetzliche Ebene verlagert werden (derzeit in Art 127b Abs 4 B-VG); 

- den Entfall der Einkommenserhebungen (derzeit Art 121 Abs 4 B-VG) 

vor. 
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Verlagerung von 
Bestimmungen des 
B-VG auf einfach
gesetzliche Ebene 

Im B-VG gibt es zahlreiche - insbesondere das Verfahren regelnde
Bestimmungen, die wegen der erhöhten Bestandsgarantie von _Zwei
Drinel-Gesetzen"' (Geschäftsordnungsgesetz des Nationalrates oder ein 
entsprechendes Rechnungshofgesetz) durchaus auf diese einfachge
setzliche Ebene verlagert werden könnten: 

• Beschluss nur bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Summen 

Milleilungs-/Übermittlungsregeln betreffend PTÜfungsergebnisse und 
Berichte 

- Mineilung des PTÜfungsergebnisses über besondere Akte der Geba
rungsüberpTÜfung an die ersuchende Stelle; Art 126b Abs 4 letzter 
Halbsatz des drinen Satzes (in das Rechnungshofgesetz) 

- gleichzeitige Mitteilung des Berichts an den Bundeskanzler; Art 126d 
Abs I driller Satz (in das Rechnungshofgesecz) 

- Bekanntgabe von PTÜfungsergebnis en an die Landesregierungen so
wie deren Stellungnahme; Art 127 Abs 5 (in das Rechnungshofge
setz) 

- Mineilung der Berichte an die Regierungen: Art 127 Abs 6 driner Satz 
sowie Art 127a Ab 6 zweiter Satz (in das Rechnungshofgesetz) 

- Mincilung des PTÜfungsergebnisses an die ersuchende Stelle (Lan
desbereich) ; Art 127 Abs 7 letzter Halbsatz des drinen Satzes (in das 
Rechnungshofgesetz) 

- Bekanntgabe von PTÜfungsergebnissen an die Bürgermeister sowie 
deren Stellungnahme; Art 127a Abs 5 (in das Rechnungshofgesetz) 

Rechnungslegung 

- Überminlung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Län
der; Art 127 Abs 2 (in das Rechnungshofgesetz) 

- Übermictlung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Gemein
den; Art 127a Abs 2 (in das Rechnungshofgesetz) 

- Überminlung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der gesetz
lichen berunichen Vertretungen; Art 127b Abs 2 (in das Rechnungs
hofgesetz) 
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Präsenz des Rechnungshofes im Nationalrat 

- Teilnahme- und Anhärungsrechte des Präsidenten des RH; Art 123a 

(in die Geschäftsordnung des Nationalrates) 

- Einsetzung des ständigen Rechnungshof- Ausschusses: Art 126d Abs 2 

(in die Geschäftsordnung des Nationalrates) 

Anforderungen an ein neues V. Hauptstück des B-VG 

Grundsätzliches 

62 

Der RH ist gemäß Art 122 Abs I B- VG in Angelegenheiten der Bundes
gebarung als Organ des Nationalrates. in Angelegenheiten der Länder- , 
Gemeindeverbände- und Gemeindegebarung sowie der Gebarung der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen, soweit sie in die Vollziehung der 

Länder fallen, als Organ des betreffenden Landtages tätig. 

Er ist demnach von seiner verfassungsrechtlichen Konstruktion her -

wie der Verfassungsgerichtshof - eine gemeinsame Einrichtung von 
Bund und Ländern. Aus historischer Sicht gilt es anzumerken. dass die 

Priifungs- und Berichtstäligkeit des RH im Bereich der Länder erst 
durch die B- VG - Novellen der Jahre 1925. 1929, 1948 und 1988 ihre 
heutige Ausprägung erfuhren. 

Der RH betrachtet - aufgrund sei.ner Stellung als gemeinsames oberstes 
Organ von Bund und Ländern und als Sitz der lnternationalen Organisation 
der Obersten Rechnungskontrollbehärden - andere Kontrolleinrichtungen 

des Bundes. der Bundesländer und Gemeinden als Verstärkung und Er
gänzung der Finanzkontrolle und stellt die gemeinsamen Anliegen der 
Rechnungs- und Gebarungskontrolle in den Vordergrund. 

Die Vorgaben der EU zur nachhaltigen Budgetkonsolidierung und die 
Verbundenheit der innerästerreichischen Haushalte verlangen nicht nur 

ein gemeinsames Vorgehen von Bund. Ländern und Gemeinden bei der 
Konsolidierung des Staatshaushaltes. sondern auch eine unabhängige 

gesamtstaatliche Finanzkontrolle. die bundesländeriibergreifende Ver
gkiche anstellen kann (vergleiche hiezu die Überpriifung der Koope
rationsmäglichkeiten der Krankenanstalten Hainburg (Niederösterreich] 
und Kittsee (Burgenlandl durch den RH mit einem Einsparungspoten
zial vOn jährlich bis zu 7,5 Mill EUR (WB Reihe Burgenland 2002/3 bzw 

Reihe Niederästerreich 2002/8). 
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Einzelheiten 

Der RH unterstützt daher im Konvent jene Vorschläge. die sich für eine 
Vernetzung der in Österreich tätigen Kontrolleinrichtungen und damit 
für eine Stärkung der Finanzkontrolle aussprachen. 

Nach seiner Ansicht sollte das bestehende Konzept des B- VG. das eine 
umfassende Rechnungs- und Gebarungskonrrolle der gesamten öster
reichischen Staatswirtschaft durch ein für alle Gebietskörperschaften 
zuständiges oberstes Organ. nämlich den RH. vorsieht. beibehalten 
werden. 

In diesem Zusammenhang ist noch auf § 2 Abs I des Bundeshaushalts
gesetzes hinzuweisen. Nach dieser Bestimmung hat die Haushaltsfüh
rung der ErfUllung der Aufgaben des Bundes durch die Ermittlung und 
Bereitstellung der hiefür benötigten Geldminel unter Beachtung der Grund
sätze der Sparsamkeit. Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu die
nen. wobei die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewich
tes sowie die Verbundenheit der Finanzwirtschaft des Bundes. der Länder 
und der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu berücksichtigen sind. 

Im Einzelnen hat sich der RH im Konvent wie folgt positioniert: 

Zur erforderlichen Mehrheit fllr die Wahl des Präsidenten 

Zum Vorschlag. dass der Präsident des RH künftig nicht mehr mit ein
facher. sondern mit Zwei- Drittel - Mehrheit gewählt wird. gab der RH 
zu bedenken. dass dies zu einer längeren Vakanz in der Leitung des 
RH führen könnte. wenn eine olehe Mehrheit nicht zu erzielen ist. 
Die Wahl der Leitung des RH sollte weiterhin durch die gesetzgeben
den Körperschaften. also insbesondere durch den Nationalrat erfolgen. 
Damit wäre auch klargestellt. dass die Rechnungs- und Gebaruogskont
rolle weder der Gerichtsbarkeit noch der Verwaltungstätigkeit, sondern 
nur der gesetzgebenden Gewalt zuzuordnen ist. 

Zur parlamentarischen Vertretung des Präsidenten 

Die WiedereinfUhrung der Funktion eines gewählten Vertreters des 
Präsidenten des RH obliegt dem Verfassungsgesetzgeber. Im Vorschlag 
vom 19. April 2004 spricht sich der RH daher für die Beibehaltung der 
geltenden Rechtslage aus. 
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64 

Zur Frage des Rederechts in den allgemeinen Vertretungskörpern 

Im Hinblick auf den geltenden An 123a B-VG stellt diese Frage eine 
Verfassungsfrage dar. Der Präsident des RH ist berechtigt, an den Ver

handlungen des Nationalrates und seiner Ausschüsse über Rechnungs
hofberichte, Bundesrechnungsabschlüsse, Anträge gemäß § 99 Abs 1 
der Geschäftsordnung des Nationalrates (GOG- NR) und die den RH 

betreffenden Kapitel de Entwurfes des Bundesfmanzgesetzes teilzu 
nehmen und dabei auch das Won zu ergreifen. 

Der RH würde es begrüßen. wenn ein Teilnahme- und Rederecht sei
nes Präsidenten grundsätzlich in allen Verhandlungen der Ausschüsse 

und Unterausschüsse des Nationalrates und der Landtage sowie im 
Plenum der genannten Legislativkörper vorgesehen wird (in Anleh
nung an § 18 GOG - NR; letzteres könnte allenfalls auf jene Verhand

lungsgegenstände eingeschränkt werden , die den RH betreffen (also 
bei der Behandlung seiner Berichte oder zB bei den ihn betreffenden 

Gesetzesvorhaben). 

Zur Prüfungskompetenz für alle durch Gesetz eingerichtete Rechtsträger 

Der Vorschlag einer generellen Prüfungszuständigkeit für alle durch 
Gesetz - auch durch Landesgesetz - eingerichteten Rechtsträger ver
meidet Kontrolldefizite, wenn der Gesetzgeber zB durch Ausgliede

rungsmaßnahmen neue Kategorien von Rechtsträgern schafft, die den 
geltenden Zuständigkeitsbestimmungen nicht eindeutig zugeordnet wer
den können. Damit wäre klargestellt, dass nicht nur die Gebietskör
perschaften, sondern auch alle anderen Körperschaften und sonstigen 
Anstalten des öffentlichen Rechts durch einen generellen Kompetenz

tatbestand der Kontrolle des RH unterliegen. 

Zur Neuregelung der Zuständigkeiten im Gemeindebereich 

Zur Prüfung von Gemeindeverbänden ist der RH unabhängig von der 
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden zuständig. Von den 2359 Ge

meinden Österreichs haben nur 24 mehr als 20 000 Einwohner. Eine 
Regelung, die alle Gemeinden - unabhängig von ihrer Einwohnerzahl -
der Zuständigkeit des RH unterstellt. gewährleistet sowohl eine unab
hängige als auch eine bundesländerübergreifende Gebarungskontrolle 

im Gemeindebereich. 
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Weder die Landeskonrrolleinrichtungen noch die Gemeindeaufsicht im 
Sinn des An \\9a Abs 2 B-VG vermögen eine vergleichende Darstellung 

über mehrere Bundesländer hinweg zu erstellen. Der RH befürwortet 
auch die im Konvent eingebrachten Vorschläge, wonach der Gemeinde
rat bzw eine Minderheit im Gemeinderat eine Gebarungsüberprüfung 

des RH beschließen bzw beantragen können soll. 

Im Hinblick auf die wachsende wirtschaftliche Bedeutung und den 
Gebarungsumfang von kleineren Gemeinden sollte die Abhängigkeit 
des RH von einem förmlichen Beschluss einer Lande regierung zur Über

prüfung von Kleingemeinden beseitigt werden. 

Zur Neuregelung der Zuständigkeiten im Unternehmensbereich 

Der Vorschlag, Unternehmungen schon ab einer 25%igen Beteiligung 
der öffentlichen Hand einer Kontrolle durch den RH zu unterwerfen. 

wäre eine vemlittelnde Regelung zwischen der Rechtslage der Jahre 1948 
bis 19771) und der derzeitigen RechtslagelI ; er entspräche vergleich
baren Zuständigkeitsbestimmungen für einzelne Landeskontrolleinrich

tungen (Burgenland und Steiermark). 

11 Bis zur B- VG-Novelle 1977. BGBI Nr 539/1977. waren alle Unternehmungen. an 
denen der Bund - gleichgültig in welcher Höhe - beleiligt war oder ffir die eine 
Enrags- oder Ausfallshaftung des Bundes bestand. Mr Rec:hnungshofl::onnolle unler
worfen: vergleiche An t 26 Abs 2 B- VG idF 1948. 

2) Konrrolle durch den RH ab einer 5()qbigen Btlciligung oder Behfrrschung 

Außerdem würde eine solche Neuregelung die Zuständigkeit des RH 
auch in jenen Fällen eindeutig regeln, in denen die öffentliche Hand 

eine Unternehmung in der Weise beherrscht. dass zu einer 25%igen Be
teiligung die rechtlich abgesicherten Einflussmöglichkeiten aus entspre

chenden Stimmbindungsverträgen hinzutreten. Im Fall einer Beherr
schung unterliegt die betreffende Unternehmung schon nach dem 
geltenden Recht der Zuständigkeit des RH. 

Allerdings sind die für die Kontrolle erforderlichen SyndikalSverträge 
häufIg entweder nicht bekannt oder nur schwer zugänglich, was den 
gebotenen Nachweis der Prüfungszuständigkeit des RH auch in einem 
allfalligen Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof gemäß Art \26a 
B-VG sehr erschwert. 
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Bezüglich der Haftung der öffentlichen Hand als zuständigkeitsbegrün
dendes Merkmal verweist der RH darauf, dass der Verfassungsgerichrs
hof noch nicht endgültig geklärt hat, ob die Übernahme einer Haftung 

für ich allein ausreicht, um die Zuständigkeit des RH zu begründen (Er
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15. März 1993, KR 1/92-10, 
S. 32). 

Nach Ansicht des RH rechtfertigt die Übernahme einer Enrags- und 
Ausfallshaftung durch die öffentliche Hand seine Zuständigkeit. Der 

RH erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass auch im Zuge von 
Privatisierungen. zB von Landesbanken, vielfach die bestehenden Lan
deshaftungen aufrecht blieben. 

Zu der im Konvent in diesem Zusammenhang diskutierten Einführung 

einer Bagatellgrenze hielt der RH fest, dass eine betragsmäßige Fest
stellung im Sinne der Rechtssicherheit zwar zu befürworten wäre. Eine 
derartige Grenze wärejedoch willkürlich. Außerdem müsste der Betrag, 

wie erwa die Wertgrenzen im Strafrecht, aurgrund der Inflationsent
wicklung laufend angepasst werden; dies wäre insbesondere bei einer 

Verankerung in der Bundesverfassung selbst nicht zweckmäßig. Eine 
Beschränkung der Haftung durch unbestimmte Verfassungsbegriffe 
hälte demgegenüber den Vorteil der Flexibilität. 

Im Fall von Meinungsverschiedenheiten bestünde bis zu einer allfaJ

ligen Klärung durch den Verfassungsgerichtshof allerdings Rechtsun
sicherheit über den Umfang der Prüfungskompetenz des RH. 

Schließlich sollte auch klargestellt werden, dass Unternehmungen, an 

denen gesetzliche berufliche Vertretungen im sonst erforderlichen Aus
maß allein oder gemeinsam mit anderen öffentlichen Kassen beteiligt 
sind bzw für die Letztere eine Ertrags- oder Ausfallshaftung übernom
men haben, der Zuständigkeit des RH unterliegen. 

Gleiches müsste sinngemäß für die Unternehmungen der Sozialversi

cherungsträger oder sonstiger der Zuständigkeit des RH unterliegen
den Rechtsträger, die keine Gebietskörperschaften sind (wie zB der ORF. 
die ÖBB, die Universitäten usw), angeordnet werden. Hiebei handelt es 

sich vor allem um solche Rechtsträger, für welche die Zuständigk.eit 
des RH in besonderen Materiengesetzen festgelegt wurde. 
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Das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung der Zuständigkeit des RH 
hinsichtlich der Unternehmungen von $ozialversicherungsträgern im 
B- VG hat in der Praxis keine Probleme aufgeworfen. Der RH hat bei
spielsweise anlässlich der Überprüfung der .e-card" eine Gesellschaft 
des Hauptverbandes geprüft. ohne dass seine Zuständigkeit bestrinen 
worden wäre (WB Volksgruppenf6rderung ua Reihe Bund 2004/4). 

In der Literatur fIndet sich jedoch auch die Auffassung. der RH sei 
nur im Rahmen der Art 12Gb Abs 2.127 Abs 3 und 127a Abs 3 B-VG 
prüfungszuständig. das heißt, wenn neben dem jeweiligen Sozialver
sicherungsträger ein anderer der Kontrolle unterliegender Rechtsträ 
ger beteiligt sei. Der Art A des Entwurfes des RH für ein V. Hauptstück 
nimmt daher die gebotene Systematisierung vOr und stellt die Zustän
digkeiten jedenfalls außer Streit. 

Für die Überprüfung von Unternehmungen - an denen eine gesetz
liche berufliche Vertretung allein oder gemeinsam mit anderen der Zu
ständigkeit des RH unterliegenden RechlS[rägern mit mindestens 25 'lb 

beteiligt ist oder die ein solcher Rechtsträger allein oder gemeinsam 
mit anderen betreibt - fehlt eine ausdrückliche Regelung. 

In der Literatur wurde dies auch dahingehend interpretiert. dass der RH 
derartige Unternehmungen nicht prüfen dürfe. Dagegen hat Hengst
schläger (Rechnungshofkontrolle [2000) Art 127b B-VG Randzahl 2) 
eine planwidrige Gesetzeslücke angenommen und will die Bestimmun
gen über die Unternehmensprüfung für den Bund. die Länder bzw die 
Gemeinden analog anwenden. 

Eine andere Ansicht eröffnet den gesetzlichen beruflichen Vertretun
gen die Möglichkeit. Teile ihrer Gebarung .auszulagern" und damit 
der Kontrolle durch den RH zu entziehen: Die Fort- und Weiterbil
dung der Mitglieder stellt beispielsweise eine zentrale Aufgabe der 
gesetzlichen beruflichen Vertretungen dar. Einzelne Kammern erledi
gen diese im Rahmen der Kammerorganisation. andere übertragen sie 
Vereinen oder Gesellschaften. 

Im ersten Fall ist der RH prüfungszuständig. im zweiten Fall kann 
nur ein Verfahren von dem Verfassungsgerichtshof die Zuständigkeit 
rechtsverbindlich klären. Diese ungleiche Behandlung erachtet der RH 
als nicht gerechtfertigt. 
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Zur Prüfung von Projekten im Planungsstadium 

Eine Zuständigkeit des RH zur Überprüfung von erst im Planungssta
dium begriffenen Projekten der öffentlichen Hand nach dem Vorbild 
des § II des Steiermärkischen Landesrechnungshofgesetzes erschien 
dem RH diskutabel. soweit damit nicht eine Beeinträchtigung der nach
gängigen Kontrolle verbunden wäre. 

Zum Verfahren bei den Kammerprüfungen 

Aufgrund seiner Erfahrungen mit der Überprüfung von gesetzlichen 
beruOichen Vertretungen und anderen Selbsrverwaltungseinrichtun
gen spricht sich der RH daflir aus. das Verfahren betreffend die gesetz
lichen beruOichen Venretungen an die allgemein flir den RH geltenden 
Verfahren anzugleichen. Dies vOr allem deshalb. weil die derzeitigen 
Verfahrensvorschriften entweder zahlreiche Fragen ungeregelt lassen 
oder die flir die Tätigkeit des RH typische Öffentlichkeit der Finanz
kontrolle nicht gewährleisten. 

Schließlich erscheint es nicht stimmig. wenn derzeit im An 122 Abs 1 
B- VG zwar klargestellt wird. unter welchen Voraussetzungen der RH 
in Angelegenheiten der Gebarung gesetzlicher lnteressenvenretungen 
als Organ des Nationalrates oder als Organ eines Landtages tätig wird. 
gleichzeitig jedoch jede Berichterstattung an die erwähnten Legisla
tivkörper ausgeschlossen wird. 

Zur Einbeziehung der DirektfOrderungen der EU 

Die Einbeziehung auch der DirektfOrderungen der EU in die Prüfungs
zuständigkeit des RH würde die in Art 248 Abs 3 dritter Satz des Ver
trages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erwartete ver
trauensvolle Zusammenarbeit des Europäischen Rechnungshofes mit den 
einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen ermöglichen. 

Zur Koordination mit anderen Kontrolleinrichtungen 

In diesem Zusammenhang hat der RH darauf verwiesen. dass im Ver
hältnis zwischen dem Europäischen Rechnungshof und den nationa
len Rechnungshöfen keine Koordinationsvorschriften bestehen. Von 
einer gesetzlichen Regelung sollte vor allem auch deshalb Abstand ge
nommen werden. weil sie einen Eingriff in die Unabhängigkeit der 
öffentlichen Finanzkontrolle bedeuten würde. 
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Im Interesse einer effizienten Finanzkontrolle und der überprüften SteI 

len stimmen der RH und die Landeskonrrolleinrichtungen ihre Prü
fungstätigkeit aufeinander ab, ergänzen einander und arbeiten auch 
in anderen Bereichen, wie zB bei der Weiterbildung der Prüfer oder 

durch Erfahrungsaustausch, zusammen. Der RH gibt dabei auch seine 
Erfahrungen als Generalsekretariat der Internationalen Organisation 
der Obersten Rechnungskonuollbehörden an die Landeskonrrollein

richtungen weiter. 

Resolution des Rechnungshofes und der Landeskontrolleinrichtungen 

Im Rahmen der Tagung der Landeskontrolleinrichrungen. an der tradi
tionell auch der Präsident des RH teilnimmt, beschlossen der RH und 
die Kontrolleinrichrungen am 12. November 2004 in Klagenfun die 

nachstehende Resolution : 

RESOLUTION 

I. Die unterfertigten Kontrolleinrichtungen unterstützen alle Bemü
hungen, die darauf gerichtet sind, die Organe der Finanzkontrolle auf 
Bundes- und Landesebene zu stärken, die Effizienz von Komrollmaß

nahmen zu verbessern und Kontrolldefizite abzubauen. 

2. Die unterfertigten Kontrolleinrichtungen verstehen sich als Partner 

und bekennen sich im Interesse der öffentlichen Finanzkontrolle zum 
Ausbau ihrer Zusammenarbeit und Koordination, um in Zukunft ihre 

jeweiligen Stärken optimal nutzen zu können. Dabei sollen insbeson
dere folgende Maßnahmen gesetzt werden : 

- Vernetzung von Kontrollen des RH miljenen der Landeskonrollein
richtungen 

- Abstimmung der Prüfkalender zwischen dem RH und den Landes
kontrollei nrichtungen 

- 5cha ffung von Expertenpools 

- Forcierung des Wissenstransfers 

- Forderung des Austausches von Erfahrungen und von externem Fach
wissen 
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Die genanmen Einrichtungen stehen weiters folgenden Kooperalions

möglichkeiten äußerst positiv gegenüber: 

- Forderung gemeinsamer Ausbildungs- und FOl1bildungsaktivitäten 

- Entwicklung einheitlicher Prüfungsstandards und PrüfungsverFahren 

- Gewährleistung einer einheitlichen Spruchpraxis 

3. Der RH und die Landeskomrolleinrichtungen unterstützen die fol 

genden im Sinne des Bekenntnis es des Gründungskomitees im Aus
schuss 8 des Österreich- Konvents eingebrachten Vorschläge zur Berei
nigung von Konrrolldeftziten, zur Schaffung von Rechtsklarheit, zum 

Abbau von Bürokratie und zur Aktualisierung der Berichterstattung: 

- Schaffung einer selbständigen Prüfungskompetenz für den RH und 
die Landesrechnungshöfe für alle Gemeinden (Entfall der Mindestan

zahl von 20 000 Einwohnernl 

Derzeit weisen manche Gemeinden ein höheres Haushaltsvolumen 
und höhere Finanzschulden auf, als Städte, die der Überprüfung des 

RH unterliegen. So lag die Verschuldung der K.leingemeinden mit 
Jahresende 2002 über dem Vergleichswert der Groß- und Mittelstädte. 
Allein der Schuldendienst der Gemeinden ist zwischen den Jahren 

1993 und 2002 um nahezu 60 % gestiegen . 

- Einräumung der Prüfungskompetenz des RH und der Landeskontroll
einrIchtungen für Unternehmungen bereits ab einer 25%igen Betei 
ligung der öffentlichen Hand (bisher 50 %l 

Eine solche Herabsetzung würde sicherstellen, da.55 durch eine Absen
kung der Anteile der öffentlichen Hand kein Kontrolldefizit ent
steht bzw keine Flucht aus der Kontrolle stattfmden kann . In diesem 
Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Bundesländer Steiermark 

und Burgenland aus den genannten Gründen eine Prüfungskompe
tenz bereits ab 25 % beschlossen haben. 

- Generelle Verkürzung der Slellungnahmefrisl der geprüften Stellen 
von bisher 3 Monaten auf 6 Wochen, um eine aktuellere Berichter

statt'ung zu ermöglichen. 
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- Die Stellung und Organisation der Landeskontrolleinrichrungen hat 

den in der Deklaration von Uma aufgestellten Grundsätzen zu en!
sprechen, 

- Generelle Verankerung der Zuständigkeit des Verfassungsgerichtshofes 
zur Entscheidung über Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der 

Kompetenzen des RH und der Landesrechnungshöfe, 

Die unterfertigten Kontrolleinrichtungen ersuchen die Mitglieder des 

Österreich-Konvents. diese Resolution zur Kenntnis zu nehmen und 
jene Vorschläge. zu deren Umsetzung legistische Maßnahmen erfor

derlich sind. im Interesse einer funktionierenden öffentlichen Finanz

kontrolle zu unterstützen. 

Zur rechtlichen Verankerung der Berarungsfunktion des Rechnungshofes 

Der RH fühne in diesem Zusammenhang die Stellungnahmen zu Geset
zes- und Verordnungsenrwürfen als wichtigstes Bespiel einer beraten

den Tätig.keit an. Diesen Aufgaben unterzieht sich der RH jedoch aur
grund einer Entschließung des Nationalrates vom 19. März 1981, Eine 
rechtliche Verankerung der Beratungsfunktion des RH für den Natio

nalrat und die Landtage wäre daher zweckmäßig. aber nicht unbedingt 
erforderlich. Ferner eneilt der RH auf Ersuchen des Parlaments oder 

von Regierungsmitgliedern fachliche Auskünfte auf der Grundlage sei
ner Prufberichte, 

Zu den Einkommenserhebungen und Einkommensberichten 

Was die prufungsfremden Aufgaben des RH - wie zB Einkommenser
hebungen oder Einkommensberichte (vergleiche An 121 Abs 4 B-VG 

oder § 8 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Be.zü
gen öffentlicher Funktionäre (BezBegrBVG) - anlangt. würde der RH 

jedenfalls einen Entfall dieser Tätigkeiten oder eine Übertragung auf 
andere Einrichtungen (zB auf die Bundesanstalt Statistik Österreich 
oder auf die Finanzämter) begrußen, 
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In Bezug auf den Entfall des § 8 BezBegrBVG hat der RH auf die Er

kenntnisse des Verfassungsgerichtshofes vom 28. November 2003 ver
wiesen, wonach der RH weder eine Veröffentlichung der Bezüge unter 

Namensnennung derjeweiligen Bezügeempfanger vornehmen noch Ein
schau in die Unterlagen zum Zwecke der Berichterstattung nehmen 

kann. 

Hingegen stellt die in Art 127b B-VG angeordnete Prüfung der gesetz

lichen berunichen Vemetungen keine wesensfremde Aufgabe dar. Hier 
ist nur abzuwägen, ob man in diesem Bereich eine öffentliche Finanz
kontrolle überhaupt für erforderlich erachtet. Bejaht man diese Frage, 

dann sollte sie sich jeden falls von der sonst üblichen Gebarungskont
rolle nicht unterscheiden. Dies gilt für die Prüfungsmaßstäbe, das Ver
fahren, die Berichterstattung und die allfallige Prüfungszuständigkeit 

gegenüber Tochtergesellschaften. 

Zum Budgetrecht 

In diesem Zusammenhang verwies der RH auf§ 7 Z 2 der im Jahr 1977 

vom IX. Kongress der Internationalen Organisation der Obersten Rech
nungskontrollbehörden beschlossenen Deklaration von Lima, wonach 
im Interesse der f1llanziellen Unabhängigkeit die einzelnen Rechnungs

höfe das Recht haben sollen, die von ihnen für notwendig erachteten 
finanziellen Mittel bei der das Staatsbudget beschließenden Körper
schaft erforderlichenfalls unmittelbar zu beantragen. 

Zu Verfahrensfragen 

Vor allem im Interesse einer zeitnahen Berichterstattung befürwor
tet der RH eine Verkürzung der Stellungnahmefrist von derzeit drei 

Monaten auf sechs Wochen. 

Hdupt,l oblE e der offe 'hlchen FI' 3~zkontrolle 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)82 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 
Die Posit'''~e de~ R'l ,m Öste-relch-Konvent 

Zusammenfassung 

In Bezug auf 

Organisation 

In Bezug auf 

Prüfungskompetenz 
und Prüfungsverfahren 

Dem RH ist es ein Anliegen, mit seinen Beiträgen die Intentionen des 
Gründungskomitees sowoh.1 hinsichtlich der Einrichtung einer effIzien
ten und effektiven Kontrolle im Bereich von Bund, Ländern und Ge

meinden als auch hinsichtlich einer Straffung des Verfassungstextes 

zu unterstützen, und dahingehend einen Konsens in den Beratungen 
der Gremien des Österreich- Konvents zu fOrdern . 

Daher hat der RH vor allem folgende Positionen der Rechnungs- und 

Gebarungskontrolle hervorgehoben und sich vorbehalten. anlässlich 
einer Neufassung des V. Hauptstückes des B- VG auch andere Vorschläge 
weiter zu verfolgen. 

- Systematisierung der Artikel 121 bis 128 B- VG 

- Einrichtung des RH als gemeinsames oberstes Organ von Bund und 

Ländern 

- Wahl des Präsidenten des RH durch die gesetzgebenden Körperschaf
ten mit einfacher Mehrheit 

- Prüfung gesetzlich eingerichteter Rechtsträger. auch im Bereich der 
Teil rechtsfahigkeit 

- Entfall der Mindestanzahl von 20000 Einwohnern bei der amtswe
gigen Prüfung von Gemeinden 

- Prüfung aller Unternehmungen, an denen ein der Zuständigkeit des 

RH unterliegender Rechtsträger allein oder gemeinsam mit anderen 
solchen Rechtsträgern mit mindestens 25 % beteiligt ist 

- Prüfung von Rechtsträgern bei Enrags- und Ausfallshaftung der 
öffentlichen Hand 

- Zuständigkeit des RH zur Überprüfung von Mitteln, die von der EU 
zur Erfüllung bestimmter Zwecke zur Verfügung gestellt wurden 

- Entfall bzw Übenragung von prüfungsfremden Tätigkeiten des RH 
aufandere Einrichtungen, insbesondere § 8 Abs I bis 3 BezBegrBVG 
lEi nkommensbericiltJ 
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- Verkürzung der Stellungnahmefrist von ·drei Monaten auf sechs 
Wochen 

- Vereinheitlichung der Prufungsmaßstäbe und Prufungsverfahren für 
alle der Kontrolle des RH unterworfenen Rechtsträger 

- Unterstützung der Anliegen der Resolution des RH und der Landes
komrolleinrichtungen vom 12. November 2004. 
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All' RESSORTS 

BESONDERER TEIL 

Wirkungsbereich aller Bundesministerien 

UnerLedigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Einrichrungen der internen Revision 

(1) Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für die Revisionseinrich
tungen des Bundes mit einer Festlegung der wesentlichen Grundsätze 

flir Einrichtung, Organisation und Aufgaben der internen Revision 
(WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 6 Abs 3.2). 

Das BKA bejiirworrere eine geserzliche Verpflichrung wr Eirrricirtwrg einer 
in/rmen Revisioll. Darüber IrinGusgelrellde RegelungeIl sollrell wegen der 
Millisrerverallrworrliclrkeir jedoch dem Ressorrleirer vorbehalteIl bleiben. 

(2) Ausbau der zentralen Unrerstürzungsleistungen und Koordinations

tätigkeiten ftir die Revisionseinrichtungen des Bundes sowie Neuaus
richtung und personelle Stärkung der Koordinationsstelle der internen 

Revision (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 14 
Abs 16.2). 

Laut Mirreilullg des BKA würdell die Aufgabe" der lwisclrellzeitlidr auf
gelösr!'11 Koordil1ario,r.ssrelle der inrenren Revisio', mmmehr r'oll der inrer
Iletl Revisioll des BKA Ulairrgenollllllro. Das BKA beabsichtige auch künftig 
die Durclrjiihrullg eiller Jahresragullg und darüber hinaus die Verall
sra/rwrg VOll vierteljährlichen ArbeitstagungeIl der /""ellrevisioIlS!'ill
riclrrungell der BU/rdesmillisteriell. Eille personelle Aufstockung sei dajiir 
nicht erj'order/ic/,. 

Der RH erachtet eine zentrale Unterstützungs- und Koordinationsein

heit für die Revisionseinrichtungen des Bundes weiterhin ftir notwen
dig. Die vom BKA vorgesehenen Maßnahmen erscheinen weder vom 
Inhalt und Umfang der Unterstützungsleistungen noch von der organi
satorischen Stellung her als ausreichend. Der RH beglÜßtjedoch grund
sätzlich alle Initiativen des BKA zur Weiterentwicklung und Koordi
nation der Internen Revisionen. 
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(3) Aufstockung der Personalkapazität der i nlernen Revision. um die Bil

dung von zwei Prüfteams zu ermöglichen (WB 2003/2 Einrichtungen 
der internen Revision ua S. 15 Abs 19.2). 

Laur Mirteilung des BMA werde wegen der personellen Span/wßnallmen 
des Bundes eine Aufsrockwlg der Re/lisiO/lskapazitär in näl,erer Zukunft 
nichr möglicl, sein. 

(4) Übertragung der von der internen Revision wahrgenommenen revi
sionsfremden Tätigkeiten (zB Förderungsabrechnungen) an andere Orga

nisationseinheiten (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision 
ua S. 15 Abs 20.2.2). 

Das BMBWK wies auf eine geringere Beanspruchung der internen Revi
sioll mil Förderungsabrechnungen wegen des Rückgangs abZllreclme"der 
FörduUllgsmilul',in. 

(S) Erstellungjährlicher Revisionspläne für die interne Revision (WB 2003/2 
Einrichtungen der internen Revision ua S. 15 Abs 20.2.3). 

Laut Mirtei/ung des BMBWK habe es die Erstellung eines Revisio'lSplones 
e/WOgen, wegel/ aufwändiger Beratungs- U1ld Unterstützungsleisrungen der 
internen Revisionjür diverse wichrige Ressortprojekrejedoch wieder ZUTÜck
gesrelil. 

(6) Aufstockung der Personalkapazität im Bereich der internen Revision 
und Verbesserung der Arbeitsplatzbewertung (WB 2003/2 Einrichtun
gen der internen Revision ua S. 1 B Abs 28.2.3). 

Laut Mirreilung des BMVTT erschwere die Dienstzmeilung eines Mitar
beiters der illtemen Revision zum RH und die Aujnolrmespene des Bun
des die geplallte Personolollfstockullg. Ei"er Verbesserullg der Arbeits
p/otzbewertung habe das BKA wegeIl der zu geringeIl Persona/kapazität 
lIicht zugesrimmt. 

(7) Begleitende Kontrolle bei Auflragsvergaben und Förderungen mit hohen 

finanziellen Mitteln durch die interne Revision (WB 2003/2 Einrich
tungen der internen Revision ua S. 19 Abs 29.2.1). 

Laut Mi/Teilung des BMWA habe es die VorgOllgsweise einer ousscilließlicil 
lIachprüfenden KOllIrolle beibehalten, um 11 ich t eine Präjudizieoung der inter
nerl Revision bei der PTÜjungslätigkeillu riskieren. 

ALLE RE~SORTS 
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BMLFUW 

• 

All> RESSORTS 

In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im B~reich d~r Einrichtungen der internen Revision 

(1) Führungsnahe Einrichtung der internen Revision und Unterstellung 
möglichst unmittelbar unter den Bundesminister (WB 2003/2 Einrich
tungen der internen Revision ua S, 7 Abs 4.2), 

Der RH hält dazuJeSI, dass nunmehr auch das BMBWK und BMVfT ihre 
inteme Revision direkl dem Bundesminister unterstel11haben (zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfimg I/ur das BMlV und BMSG); das BMLFUW 
beabsiclltigt diese Maßnall/lle mil der lIächslel1 AknlOlisierung des Orga
lIisarionshondbuci/s. Die übrigeIl Ressorts sprachen sich für die Beibe
halrung der bisherigen organisatorischen Stellung der inlemen Revision 
mit einer Unterstellung unlerden Generalsekretär, deI' Präsidialvorsrand 
oder eill"n anderen S"ktions- oder Bereichsleiter allS, 

(2) Genehmigung der Ptüfungspläne der internen Revision durch den Bun
desminister [WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 17 
Abs 25.2). 

Das BMLFUW rei/le mit, es werde die EmpJelllllllg im Zuge der Aktllali
sierullg des Orgallisatiollshandbuchs des Ressorts umsetull . 
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Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Einrichtungen der internen Revision 

(I) AuFstockung der Personalkapaziläl der internen Revision (WB 2003 /2 

Einrichtungen der internen Revision ua S. 16 Ab 21.2.1). 

Laut Mitteilung des BMF habe es eine Neuorgallisatioll der illremell 
RelJisioll vorgellommell. Diese ullifasse seit November 2003 15,5 Perso
lleIl gegellüber 5 PersolleIl zur Zeir der Gebarullgsüberprofilllg durclI den 
RH. Sie Ilabe Ilwlmehr O!lch die Profagellde/! der BUlldes- ulld Landes
illspektorate des Zolls und der Steuerverwaltung übemollllllell. 

(2) AuFstockung der Persona [k.apazität der internen Revision (WB 2003/2 
Einrichtungen der inlernen Revision ua S. 16 Abs 22.2.1). 

Laut Mirteilullg des BM/ habe es deli Persollalstalld der illtemell Revi
siQII seit der Gebarungsüberprofimg durch der! RH UIII zwei Profer auf 
sieben Mirarbeiter erweitert. 

ALLE RESSORTS 
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Forschung 

BMBWK BMVIT BMWA 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wi rtschaft und Arbeit 

UnerLedigte Anregung aus einem Vorjahr 

im Bereich der Forschungsangelegenheiten 

Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern im Bereich der Forschung 
wäre zu verstärken. Dabei wären auch zwischen den Gebietskörper
schaften abgestimmte Forschungsforderungsgrundsätze zu erarbeiten 
(WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 33 Abs J 1.3). 

Das BMBWK, da BMVlT und das BMWA bestäriglen die Bedeutung 

der Zusammenarbeit mir deli Blllldesländern ulld venviesell atif ein

zell/e gemeil/sam durchgeführte Fördenlllgsprogromme. 
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In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im Bereich der Forschungsangelegenheiten 

(1) Zusammenführung der forschungsspezifIschen Aufgaben der damit 
befassten Bundesministerien ; Konzentration auf eine strategische Aus
richtung der Forschungsangelegenheiten sowie Einrichtung eines zwi
schen den Bundesministerien abgestimmten gesamthaften strategischen 
und operativen Controllings; weitestgehende Auslagerung der opera
tiven Aufgaben wie die Durchführung von Programmen (WB 2003/2 
Einrichtungen der internen Revision ua 5. )J Abs 31.1). 

Nach Alisicht des BMBWK, des BMVIT und des BMWA werde die 
Trennung /lOn politischen und straregisrhell Aufgaben /lO" der opera
riven Umserzung und Durrltjiiltn/llg sowolt! durch die Griind,mg der 
Ausrria Wirrschajtsservice GmbH als auch durclI die Ösrerreicllische 
Forschungsjörclerullgsgesellschajt mbH bereits vollzogeIl. Eine Zusam
mel/jiiltrul/g der wirrschajtsoriellfierrell Forschungs- ulld Tecltl/ologie
polirik sei jedoch laur dem BMBWK Angelegel/heit der Bundesregie
rung. 

(2) Bereits bei der Entwicklung der Förderungsprogramme wären der För
derungsbereich und die dafür erforderliche finanzielle Gesamtplanung 
genau festzulegen. Standardisiene Methoden Zur Beuneilung der Ziel
erreichung wären einzuführen (WB 2003/2 Einrichtungen der internen 
Revision ua S. 33 Abs 31.2). 

Laut MitTeilul/g des BMBWK, des BMVlT und des BMWA seien alle 
vom Rat fiir Forschung und Technologieelltwicklullg empfohlellen Pro
gramme mit konkreten Zielsetzungen verbunden; beim Rat bejölide sich 
eill Moniroringsysrem im A uJbau. 

Laut Mitteilung des BMWA sei durch die Programme der Techllologie
offensive der Bundesregierung sowie der Nationalsriftung dem Aspekr 
der längerfristigen Plonbarkeit der Filiol/zierung Rechnung getrageIl 
wordeIl. 

B"I BWK BMVIT B MWA 
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In Verwlrkhchung beqnffere I\nregurgen 

BMBWK BMVI~ BMWA 

(3) Verringerung der Anzahl der Förderung einrichtungen sowie Abslim

mung und Zusammenlegung der zahlreichen ForschungsfOrderungs
instrumente (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 33 
Abs 31.5 und Abs J 1.6). 

Laul Milleilung des BMBWK. des BMVlT und des BMWA sei durch die 
Gründung der Auslria Wirrschajtsservice GmbH und der ÖSlerreichi
schell ForschungsjOrderungsgeselisdrajt mbH die Empjelrlung des RH 
lueilgehend eljülll worden. 
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Verwirklichte Empfehlung 

im Bereich der Forschungsangelegenheiten 
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Die Optimierungsmaßnahmen im Forschungsbereich sollten stärker 
auf die Intentionen der EU ausgerichtet werden (WB 2003/2 Einrich
tungen der internen Revision ua S. 33 Abs ) 1.4). 

Laut Mifleilu/lg de BMVIT würde der Nario/lale ForscllU,rgs- und 1'1010-
vatiollsplan explizit auf die forschungspolirischell Ziele der EU Bezug 
/lehmetl. 

Das BMBWK verwies auf die Programm-Empfehlungen des Rates fiir 
Forschu/lg und TecllllOlogieeOllwicklung, die sich /lach denforschullgs
politischen ZielsetzungeIl der EU ridHeli würden. 

Laut dem BMWA häfle die IUllelrmelldejillallzielle Bedeurullg der For
sclruIIgsjörderungell der EU sowie der Stalldortwettbewerb illllerlwib der 
EU eille dYllamische Positiollierullg des Forsc!rullgsstalldorres Öster
reich ausgelöst. 
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Familie 

BMF BM~(' 

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 

Finanzen 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich Familie 

(1) Verstärkte Bemühungen zur Abschaffung der Selbstträgerschaft der 
Gebietskörperschaften und der gemeinnützigen Krankenanstalten hin

sichtlich der Finanzierung der Familienbeihilfen sowie der Sonderzah
lungen aus eigenen Mitteln unter Befreiung der sonst vorgesehenen 
Leistung von Dienstgeberbeiträgen; nach neuesten Berechnungen durch 

das BMSG (2004) brächte dies ein jährl iches Einsparungspotenzial für 
den Familienlastenausgleichsfonds von 304 Mill EUR (NTB 1995 S. 76 

Abs 8.2, zuletzt TB 2002 S. 211). 

Laut Milleilung des BMSG habe es den Bundesmillister für Finanzen 
bereits ersucht, diese Thematik in die FinanzGusgleichsverhGndlulIgen 
einzubeziel,e ... 

Laut Milleilullg des BMF solle die Aufl,ebung der Selbsllrägerschajl 
im Zuge der bevorstehenden Finanzausgleichs,'erhandlungen neuerlich 
erönen werdelI. 

(2) Im Falle der Beibehaltung der Selbsrrrägerschaft sollte eine system
konforme Kostenübernahme für sämtliche von den Selbsrrrägern 
in Anspruch genommenen Familienleistungen nach dem Familien

las!enausgleichsgesetz zu Lasten der Selbstträger erwogen werden 
(WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 43 Abs 16). 

Laut Milleilung des BMSG wären diesbezügliche Überlegungen 110m 

Ergebnis der Fi .wnzousgleichsverlwndlullgen im Zusolllmellhang lIIit 
der SelbSllrägerschajl abhängig. 

Laut Mitteilung des BMF seien wegen der Komplexität der Materie 
Umsetzungsbemühungen bislang erfolglos geblieben . 

83 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 93 von 352

www.parlament.gv.at



Uneflediqte Anre~ --:;~n 

84 

R -
H 

(3) Valorisierung des Länderbeitrages zum Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen; der kumulierte Einnahmenausfall betrug laut einer Berechnung 
des BMF aus dem Jahr 2002 seit 1968 899,70 Mill EUR (WB 2003/2 
Einrichtungen der internen Revision ua S, 42 f Abs 14). 

Laut MiTteilung des BMSG habe es deli Bundesminister für Finanzen 
bereits ersucht, auch diese Thematik ill die FillOllzausgleichsverhalld
lunge/l einzubeziehen. 

Laut Mitteilung des BMF solle die Valorisierullg des LäOlderbeitrages 
im Zuge der Fi/la"zausgleichsverhandluOlgcll neuerlich erortert wer
deli. 

BMF B"ISC, 
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Verwaltung 

Ausgewählte 
Werbemaßnahmen 
der Bundesregierung 

BI<A 

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

In VerwirkLichung begriffene Anregungen 

im Bereich der Verwaltung 

(I) Vereinheitlichung der Datenbringung in der lT - Anwendung Bundes
besoidung sowie Überarbeitung der Schnittstellen zum Personalinfor
mationssystem des Bundes (WB 1999/ 2 Konsolidierungspakete S. 58 

Abs 10.2, zuleUt TB 2002 S. 21 Abs 1). 

Laur Mirteilung des BKA seien bundesweir neue Geschäftsprozesse kon 
zipiert und die dazugehärige Ir - UlirerSfützulig auf Basis der Srandard
software SAP R3/HR realisierr wordell. Ab I. Jällllef 2005 würden 
alle relevanten Personaillorgänge nur mehr über das Modul PM-SAP 
erfolgeIl. Das Redundallzproblem werde daher bereirs in seiner EIl/ste
I1 ullg verh illderr. 

im Bereich von ausgewählten Werbernaßnahmen der Bundesregierung 

(2) Das BKA sollte generelle Regelungen fur die Öffentlichkeitsarbeit bzw 
die Informations- und Werbemaßnahmen der Bundesregierung erstellen 
(WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 49 Abs 4.2 und 
S. 51 Abs 8. I). 

Laur Mirteilung des BKA wären die derzeitigeIl Prhlzipiell zur Gestal
rung der Öffemlicllkeirsarbeir der Bundesregierung ausreichend. Ver
billdliche RegelungeIl Jiir die Öffentlicllkeitsarbeir wärell der erforder
lichen Flexibilität wegen hinderlich. Darüber hinaus orientiere sich das 
BKA an deli vom RH empfohlenen GrundsärzellJiir die Öffenrlicllkeirs
arbeir. 

85 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 95 von 352

www.parlament.gv.at



Verwaltung 

86 

R -
H 

Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Verwaltung 

(1) Schriftliche Regelung des Dienstleistungsverhälmisses zur Vermieterin 
des Schlosses Laudon bzw Überprüfung aller Möglichkeiten einer win
schartlicheren Nutzung des Standones einschließlich der Aunösung 

des Mietverhältnisses (NTB 2000 S. 104 Abs 13, zuletzt TB 2002 S.21 
Abs 2). 

Laut Minei/ung des BKA sei mit der Schloss Loudon Verwaltungsgesell
sChaft mbH ein Venrag abgeschlossen worden, der dazu geJiihrt habe, 
dass da BKA nur mehr die Hälfte desjriiheren Personals in Anspruch 
nehme. Eine vorzeitige Aujlösultg des Mietvertrags sei nicht möglich 
gewesen, es seien jedoch eine Reilte von Moßnaltmen zur wirtschaft
liclteren NutlU,tg des Standortes ergriffen worden (zB Vemtietung eines 
Teilbereichs an eine Privoruniversität, Steigerung der Raumauslastung, 
Vermietung Jiir Sclrulungelr und VeranstallLUlgen, prit·ater Betreiber 
Jiir die Betriebsküche). 

im Bereich der Volksgruppenrörderung 

(2) Bei der gemäß Volksgruppengeselzjährlich erforderlichen ab 1996 unter
bliebenen Berichterstattung an den Nationalrat wäre aur eine zutrer
rende Zuordnung von Förderungszahlungen zurjeweiligen Volksgruppe 
zu achten, um die Auf teilung der Förderungsmittel aur die einzelnen 
Volksgruppen vollständig nachweisen zu können (WB 2004/4 Volks

gruppenfcirderung ua S. 10 Abs S). 

Das BKA hat am 23. Juli 2004 deli Bericht der BUlldesregierung gemäß 
§ 9 Abs 7 des Volksgruppellgesetzes über die Voiksgruppenforderullg in 
den Jahren 1997 bis 2001 mit Anhangflir das Jahr 1996 vo rgelegt. 

BKA 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)96 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 
Ve-w rklicl'te Empfe ungen 

AusgewähLte 
Werbemaßnahmen 
der Bundesregierung 

Wiener Zeitung GmbH 

Bo<A 

im Bereich von ausgewählten Werbemaßnahmen der Bundesregierung 

(3) Nachweis der Wirksamkeit von lnformations- und Werbemaßnahmen 
durch Aufnahme geeigneter Formen der Evaluierung bereits in die Aus
schreibungsbedingungen nach Maßgabe der finanziellen Auswirkun
gen (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 51 Abs 7.2 
und 8.2). 

Laut Miueilung des BKA greiJe es bereits im Vorfeld ZI/ den InJorma 
rionsmaßnahmen der Bundesregierung auJ Mei'lUngsumJragen zuriick. 
Sei dies nichl möglicll, würden nach budgerären Möglichkeilen El'aluie
rungsmaßnahmen in die Aussd"eibungsbediuguugen aufgeuammeu. 

(4) Befassung der Bundesbeschaffung GmbH mit dem zentralen Media
Einkauf in Abstimmung mit den anderen Bundesministerien, weil durch 
höhere Auftragssummen auch höhere Rabatte erreicht werden können 
(WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 50 Abs 5.2 und 
S. 51 Abs B.3). 

Laur Mineilw'g des BKA sei es bereirs emsprechend der Empfehlung des 
RH au die Bundesbeschaffung GmbH heraugerreren und habe die erfor
derlichen Veranlassungen eingeleilel. 

im Bereich der Wiener ZeilUng GmbH 

(5) Erstellung eines detaillienen Unlernehmungskonzept rur die Wiener 
Zeitung GmbH sowie des Personalentwicklungskonzepts flir die Wie
ner Zeitung GmbH und ihre Tochtergesellschaft APDD GmbH, nun
mehr Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH (NTB 2000 S. 14 
Abs 22.1, zuletzt TB 2002 S. 22 Abs 3). 

Laur Mirreilung des BKA sei bereirs ein Kanzepr über die Enrsd.eidungs
gruudlagen für eine mitre/- bzll' langfrisrige Zukunft der Wiener Zei
rung GmbH ersrellt .porden. Weirers L'envende die Wiener Zeitung Digi
rale Publikarionen GmbH bereits ein an die wei/gel.enden Veränderungen 
in ihrem UnI/eid angepa s/es Uu/eme/.mullgs- ulld PersOlwlell/lvick
lungskollzept und enrwickle sich zu einem digitaleu Dienst/eis/er mit 
markrmäßiger Absicheruug. 
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88 

(6) Überlegung einer Neuorganisarion der Wiener Zeitung GmbH, die auf 
die erweiterte Geschäftstätigkeit Bedacht nimmt und durch die Neuver
teilung der Aufgaben Rarionalisierungs- sowie Synergieeffekte ermög
licht (NTB 2000 S. 14 Abs 22.3, zuletzt TB 2002 S. 22 Abs 4). 

Laut Mitteilung des BKA sei bereits ein Konzept über die Entsclleidungs
grundlagen fir eine mittel- bzw lanqfristige Zukunft der Wiener Zei
tung GmbH erstellt worden. WeiTers werde eine Neuorganisation vor
genommen. 

BKA 
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Verw~ltung 

BMA 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Verwalrung 

(1) Erlassung einer Rahmenrichtlinie bezüglich der Dauer der Visabear
beiLung (TB 1999 S. 69 Abs 7, zuleczL TB 2002 S. 31 Abs 1). 

Lmn Mineilung de5 BMA plalle die EU- Kommissio" deneit lIielll, 

ei"e Rahmenrichtlinie ZU erlassell. Bei der allsteIlenden NeuJa5sung 
der gemeinsamen (Scllellgener) KOll5ularisellen Illstruktion werde das 
BMA die5es Tl,ellla im Auge behalten. 

(2) Erlassung einer Verordnung der Bundesregierung für die Besoldung 
der im Ausland verwendeten BeamLen (WB 1993/3 Auslandsvenre
rungen S. 5 Abs 4.2. zuletzt TB 2002 S. 3 lAbs 2). 

Laut Miueilullg des BMA 5ei seiteIls des lIiefür zuständigeIl BKA wei
terllill keille Illitiarive und auell keine Absielrr zur Erlassung einer 
Verordnung der Bu"desregierullg gemäß § 21 Abs 3 des GelIaltsgeset
zes 1956 erkellnbar. 

(3) Neufassung der Haushallsvorschriften für die österreichischen Ver
tretungsbehörden im Ausland (TB 1981 S. 117 Abs 37.12.2, zuleLzL 
TB 2002 S. 3 lAbs 3). 

Laul Mitteilmlg des BMA seieIl die Einjiillrung VOll SAP für die Haus
haltsverreellJlUJlg, eille allfällige Ällderwlg der Bundeshauslraltsverord
IlIlng 1989 sowie die fj"Jiihru"g einer Buchhallungsagemur für 2004 
vorgesehen, weswegen ei"e NeuJassung der Hausllaltsvorscllriftenjiir 
die ösrerreicllisehell Verrretullgsbellördell im Au land zum gegenwär
rigen Zeitpunkt "ielll sill,woll erselleille. 
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In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im Bereich der Konsularangelegenheiten 
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(1) Rasche Umsetzung des IT -Projekts zum direkten ZugrifT auf die im 

Schengener Informationssystem enthaltenen Daten (TB 1999 5.68 
Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 32 Abs 1). 

Laut Mirreilung des BMA sei bereits eille zemrale Visadatellballk 

geschaffell worden. die täglich aktualisiert werde. 

im Bereich des ContrOllings 

(2) Ergebnisorientierte Dokumentation der ressortinternen Controlling

maßnahmen (WB \999/2 Konsolidierungspakere S. 110 Abs 3, zuletzt 
TB 2002 S. )2 Abs 2). 

Laut Mit1eilullg des BMA werdelI seit dem Jaltr 2004 Fitwnzmittelaus
gabeIl auclt bei deli Vertretullgen im Ausland aul KostensteIleIl erfasst. 

Dies sei eille wiclttige Voraussetzungjiirdir ressorrumfassellde Kosten

und LeislUllgsrechnullg gewesen. Nacll 2004 soll eill Kostttnl'crrech

lIullgsmodell auf Basis des bUlldeseilllteitlichen KOllzepls eillgericlttet 
werdell. lIIir delll die Leisrullgsverflechrlwg lwischen der Zel/trale und 

den Verrrerwlgell im Ausland persollaleillsarz- ulld kosrel/llläßig dar

geslell/ werdelI könlle. 

111 eillem drillen, wohl längere Zeir il/ Anspruch IIdlll/ellden Schrill 

solIeIl IlIdikalOrell elllwickeil ulld eillgese/ll werdel/, welche eine qua

lilaril'e Ulld quami/aril'e Beurteilullg des Leistullgserlolgs zuließen. 

im Bereich der Bau- und Liegenschaftsverwalrung 

(3) Ablösung der funktional ausgerichteten Organisationsstruktur durch 
ein Facility Management (WB 2002/3 Bau- und Liegenschaftsver
waltung im Bereich des BMA ua S. 8 Abs 10.1, zuletzt TB 2002 S. 32 

Abs 3). 

Das BMA gab bekannt, dass d'''CI! eine im Jahr 2003 erfolgte Reorga

nismio'l eill Schritl ill RicllllWg der I'om RH emploillerren ganzheitli

chen LiegenschajrSl'era'ltll'ortlicilkei/ gesetzr wordell sei. Weirere Maß

lIahmell seieIl jedoch sei/her Iliclll gesetzt worden, UIl1 eillerseits deli 

Erfolg abzuwarten, andererseits mangels I'orhallderlcr personeller Rcs-

H"'IA 
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In Vcrwirkh ~unq beq ffene Anregungen 

B/o!A 

sourcel/, welche durch die Übersiedlung des BMA in das neue Objekt 

MinOritenplatz 8 erst ab 2005 wieder zur Verfiigung stelten. 

(4) Reorganisation der Bau- und Liegenschaftsverwaltung auf der Basis von 
Kennzahlenvergleichen rur ManagementenlScheidungen (WB 2002/3 

Bau- und Liegenschaftsverwaltung im Bereich des BMA ua S. 8 
Abs 10.2. zuletzt TB 2002 S. 32 Abs 4). 

Laut Mitteilung des BMA seien bis Ende 2003 weltweit die betriebli

chen KosteIl der BMA-Objekte ermittelt wordell, welche IIUII mit deli 

Datell aus dem SAP-System abgeglie/lell würdelI. 

(5) Verkauf von nicht optimal genutzten Liegenschaften (WB 2002/3 Bau
und Liegenschaftsverwaltung im Bereich des BMA ua S. 8 Abs 10.4, 
zuletzt TB 2002 S. 33 Abs 6). 

Laut Mirreilu/lg des BMA seien im Jahr 2003 Ilie/It optimal gellurzre 

Liegense/lOjlen bzw zu teure Objekte im Wert POIl rd /,35 Mil/ EUR 

('eräuBen lI'orden. 

im Bereich der Bauvorhaben 

(6) Abklärung der Kostenerhöhungen und deren Auswirkungen auf den 
Mietzins bei den Bauvorhaben der Österreichischen Botschaft in Berlin 
und des Kulturinstituts(- forums) New York (WB 2002/3 Bau- und Lie
genschaftsverwalrung im Bereich des BMA ua S. 19 Abs 21.3, zuletzt 
TB 2002 S. 33 Abs 9). 

Das BMA teilte erneut mit , dass es mangel Vorliegrns einer Selliuss

abrechnung fiir die beidelI Neubautl'/! IIOell kei,le Auswirkung auf den 

Mietzins bekanlll zu geben "emlöge. 

(7) Anpassung der Vereinbarungen über die Mietzinsberechnung - beim 
Kulrurinstirut(- forum) New York und der Österreich ischen Botschaft 
in Berlin - auf Basis der tatsächlichen Verhältnisse auf dem Finanz
markt zum Zeitpunkt des Venragsabschlusses (WB 2002/3 Bau- und 
Liegenschaftsverwalrung im Bereich des BMA ua S. 19 Abs 21.4, zuletzt 
TB 2002 S. 33 Abs 10). 

Das BMA wies daraufhin, dass es am Stalldort Bulill keinen Konsells 

über die Änderung der vereinbaneIl Mietzillsklause1 mit der Bundesim

mobiliellgesellse/JOjl mbH gebe. Da das Projekt Kulturillstitut(-forum) 

New York Iloch /licht abgerechnet sei, könne die Zinsklauselnoch nie/li 
näher verhandelt werden. 
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Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Bau- und Liegenschaftsverwaltung 

(1) FestJegung von Richtwenen hinsichtlich Lage, Größe und Qualität der 
zu nutzenden Objekte (WB 2002/3 Bau- und Liegenschaftsverwaltung 
im Bereich des BMA ua S. 8 Abs 10.3. zuletzt TB 2002 S. 33 Abs 5). 

Laut Milleilung des BMA läge" 'Iwlmd" diese Richrwerte im Projekt
IWlldbuch vor u/ld würden bereits bei PlmwlIgsiiberiegulIgen venvell
det. 

im Bereich der Bauvorhaben 

(2) Erstellung vOn Planungsrichtlinienje nach Funktion und außenpoliti
scher Wenigkeit einer Vemetung (WB 2002/3 Bau- und Liegenschafts
verwaltung im Bereich des BMA ua S. 19 Abs 21. I, zuletzt TB 2002 

5.33 Abs 7). 

Laut Mitteilung des BMA läge/l nunmehr diese Richtwerte im Projekt
ha/ldbuch vor und würden bereits bei Pla/lulIgsüberlegulIgell venven
der. 

(3) Optimierung der Raum- und Funktionsprogramme im Hinblick auf 
den tatsächlichen Bedarf (WB 2002/3 Bau- und Liegenschaftsverwal
tung im Bereich des BMA ua S. 19 Abs 21.2, zuletzt TB 2002 S. 33 

Abs 8). 

Laut Mitleilullg des BMA sei die Nutzung der vorhandeneIl Fläcllell 
durclI die verstärkte Ulllerbringullg UOII Mitllutzem durch andere Res
sortuertreter uerbessen worden. 

B"1A 
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Kurzfassung 
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Prüfu ngse rgeb nis 

Frachtkosten bei Übersiedlungen 

Bei Übersiedlungen vOn Bed.iensteten des BMA im Rahmen ihrer Aus
landsverwendung wurde ein und dasselbe Speditionsunternehmen 
in mehr als 80 % der Fälle beauftragt. 

Für die aurgrund von Ver etzungen im Überprüfungsleitraum (1998 
bis Mitte 200J) jährlich rd 330 stattgefundenen Übersiedlungen fie
len Frachtkosten von durchschnittlich rd 8 MiU EUR pro Jahr an. 

Zur Geltendmachung des Kostenersatzes bei einer Versetwng vOm 
oder ins Ausland war der Bedienstete des BMA angehalten, für die 
Übersiedlung drei Angebote einzuholen und diese dem BMA zur Ent
scheidung vorzulegen. Nach Prüfung der Angebote teilte das BMA 
dem Bediensteten mit, welches Speditionsunternehmen er beauf
tragen konnte. 

Die eingeholten Angebote wiesen durchwegs nicht vergleichbare 
Pauschalpreise über die gesamte Leistung aus. 

Das BMA erstattete Kosten auch für nachträglich in Rechnung ge
stellte Mehrleistungen, obwohl der Bedienstete deren sachliche Rich 
tigkeit zuvor nicht bestätigt hatte. 

In vielen Fällen wurde das in der Reisegebührenvorschrift 1955 ge
regelte höch tzulä sige Gewicht deutlich über ch.ritten. 

Das BMA prüfte keine Inhaltslisten des Übersiedlungsgutes von Be
diensteten . 

Über iedlungen vom Ausland ins Ausland wurden nicht immer auf 
dem kürzesten Weg, sondern vielfach über Österreich geführt. Die so 
gewählten Übersiedlungsrouten bewirkten im Durchschnitt nahezu 
eine Verdoppelung der Frachtkosten gegenüber einer direkten Trans
portroute. 

Für alle Speditionsunternehmen sollten im Sinne der Gleichbeband
lung einheitliche ZahJungsbedingungen gelten. 
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RechtsgrundJagen Reisegebübrenvorscbrift 1955 idgF; 
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AuFgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes 
Statut, BGBI Nr 129/ 1999 

1999 2000 2001 2002 2003 
in Mill EUR 

Ausgaben 7,68 8m 10,14 7,84 7,25 

Anzahl 

Mitarbeiier 2 2 2 2 2 

• auch mi t . nderen Aufgaben betraut 

1 Der RH überprüfte von Juni bis August 2003 die Gebarung des BMA 

hinsichtlich des bei der Übersiedlung von Bediensteten des BMA im 
Rahmen ihrer Auslandsverwendung angefallenen Frachtko tenersatzes. 

Der Überprüfungszeitraum erstreckte sich von 1998 bis Mille 2003. 

Zu dem im Ok.tober 2003 übermiltelten Prüfungsergebnis nahm das BMA 
im Jänner 2004 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im 

August 2004. 

2 0) Ein Bediensteter konnte rur seine Übersiedlung an den neuen Dienst

ort selbst ein Speditionsunternehmen beauftragen. Der Ersatz der Kos
ten, die einem Bediensteten des BMA durch seine Versetzung erwuch

sen , sind in der Reisegebührenvorschrift 1955 geregelt. Die näheren 
Details sind in einem internen Erlass des BMA festgelegt. Dem Bediens
teten sind unter bestimmten Bedingungen unter anderem die Kosten 

flir die Verbringung des Übersiedlungsgutes vom bisherigen in den 
neuen Wohnort (F rachtkosten) zu ersetzen. 

(2) Für die Abrechnung der Anträge war die Budgetabteilung des 
BMA zuständig. Diese bearbeitete im Überprüfungszeitraum (1998 bis 

Mine 2003) jährlich rd 330 Anträge in der Höhe von rd 8 Mill EUR 
pro Jah r. 

flMA 
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(. l. '!!.atzliche Fe ,tste.lungen frachtkosten bei Übersiedlungen 

Angebotseinholung 
und Beauftragung 

B~1A 

(3) Im Jahr 2000 eneilte das BMF einem privaten Consultingunterneh
men einen umfas enden Auftrag. Einsparungspotenziale in den Bun
desministerien aufzuzeigen. Die Untersuchung im BMA umfasste unter 
anderem die bei den Übersiedlungen von Bediensteten in den Jah
ren 1999 und 2000 im BMA angefallenen Frachtkosten. 

Dabei stellte das Consultingunternehmen fest. dass ein Spedition un
ternehmen über 80 'lb der Übersiedlungstranspone durchgeflihn harte. 
Um Einsparungen zu erzielen, empfahl das Consultingunternehmen. 
die Frachtkosten selbst oder die Anzahl der Übersiedlungen zu redu
zieren, die Reisegebührenvorschrift 1955 zu ändern oder den Verset
zungsrhythmus umzustellen. 

3.1 Anlässlich einer durch eine Versetzung bedingten Übersiedlung vom 
oder ins Ausland harte der Bedienstete selbst ein Speditionsuntcrneh
men für die Verbringung seines ÜbersiedlungsgUles zu beauftragen. 
Zur Geltendmachung des Kostenersatzes hane er nach den internen 
Bestimmungen des BMA von drei Speditionsunternehmen Angebote 
einzuholen und diese dem BMA vorzulegen. 

Dieses prüfte die Angebote auf ihre Preisangemessenheit und geneh
migte dem Bediensteten, eines dieser Unternehmen zu beauftragen. 
Zusätzlich stand dem BMA die Möglichkeit offen. selbst ein weiteres 
Offen einzuholen. 

Die Angebote wiesen durchwegs Pauschalpreise aus: manche Positio
nen (zB Transporrversicherung, Fluggepäck) waren im Pauschalpreis 
nicht inkludien. Weiters holten Bedienstete die Angebote in einigen 
Fällen erst nach der bereits begonnenen bzw durchgeführten Über
siedlung ein. 

3.2 Da die Angebote grundsätzlich nicht vergleichbare Pauschalpreise ent
hielten und teilweise zu spät eingeholt wurden. empfahl der RH dem 
BMA, auf eine Aufschlüsselung der einzelnen Leistungselemente sowie 
auf eine rechtzeitige Offeneinholung zu dringen. 

3.3 Das BMA sagre dies Zu. 
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Angebotsei. holung und Bea .. ftragung 

Rechnungslegung 

96 

4.1 Bei der Überprüfung der zwischen 1998 und 2002 abgerechneten Fracht

kosten stellte der RH, ebenso wie das vom BMF beauftragte Consul
tingumemehmen fest, dass über 80 % der ÜbersiedJungenjeweils von dem

selben Speditionsunternehmen angeboten und durchgeführt wurden; 
dies erfolgte. obwohl eine im BMA aufliegende Liste eine erhebliche 
Anzahl von Speditionsunternehmen auswies, aus denen die Bediens

teten wählen konnten. 

Bei einer näheren Überprüfung vergleichbarer Übersiedlungsleistun
gen stellte der RH fest, dass das erwähnte Speditionsunternehmen hin
sichtlich der angebotenen Transponleistungen im Verhältnis zu den zwei 

meist gleichen Mitbietern das ko tengünstigste war. Im Vergleich zu 
Transponleistungen anderer Spediteure war es allerdings nicht immer 
das kostengünstigste. Dennoch wurde dieses Unternehmen immer wie

der beauftragt. 

4.2 Der RH empfahl, Offerte auf einer breiteren Basis einzuholen, um so 

einen Weltbewerb zu ermöglichen. 

4.3 Laut See/lullgllalrme des BMA seelre es deli Bediellseeeellfrei. eill Spedi
riollsulleemellmen illres Vertrauells mie der Offertlegung zu beauftragen; 
es beseelre olllie dlle Wrttbewrrbssituation. 

4.4 Der RH erwiderte. dass die Entscheidung über das zu beauftragende 
Spedilionsunternehmen letztlich das BMA trifft. Zur Prüfung der jewei
ligen Angebote ha ne das BMA jedoch nie ein weiteres Offen eingeholt. 

5.1 Nach erfolgter Übersiedlung legte das vom Bediensteten beauftragte 
Speditionsunternehmen seine Rechnung direkt dem BMA vor. Nach 
Bestätigung der Richtigkeit der erbrachten Leistungen durch den Be

diensteten wies das BMA den Rechnungsbetrag an. 

5.2 Eine Überprüfung der Rechnungen durch den RH ergab. dass die von 
den Speditionsunternehmen in Rechnung gestellten Mehrleistungen 

schwer nachvollziehbar waren, weil eine Aufgliederung der Rechnung 
in einzelne Leistungsposten nicht erfolgte. Aufgrund fehlender Auf
zeichnungen konnte auch nicht nachvollzogen werden, ob die Über

siedlung in einem angemessenen und fmanziell vertretbaren Zeitrah
men stangefunden hane. 

BMA 
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Frachtkosten bei Übersiedlungen 

Der RH empfahl, auf eine nachvollziehbare Rechnungslegung sowie 
auf eine fIXe Vereinbarung des Übersiedlungszeitraumes zu dringen, 
um unnötige Stehtage zu vermeiden. 

5.3 Das BMA sagTe dies zu. 

6.1 (I) Für über das Offen hinausgehende Mehrleistungen, zB aufgrund 
von Gewichtsüberschreitungen, legten die Speditionsunternehmen teil
weise auch Nachrragsrechnungen. Dabei stellte der RH einen starken 
Anstieg dieser Mehrleistungen von rd 49 000 EUR im Jahr 2001 aufrd 
283 000 EUR im Jahr 2003 fest. Auch wurde das gemäß den Bestim
mungen der Reisegebührenvorschrift 1955 vorgesehene Höchstgewich! 
des Übersiedlungsgules um bis zu rd 400 % überschritten. 

(2) Ein Speditionsunternehmen leg!e in zwei Fällen Nachtragsrech
nungen von insgesamt rd 54 000 EUR über bereits abgerechnete Leis
tungen. Das BMA beglich in bei den Fällen sowohl die ursprünglich 
abgerechneten Leistungen als auch die in den Nachtragsrechnungen 
ausgewiesenen. 

Nachdem der RH das BMA im Zuge seiner Überprüfung auf diese Dop
pelverrechnungen aufmerksam gemacht hatte, schrieb das Unterneh
men die zu Unrecht bezogenen Beträge dem BMA wieder gut. 

6.2 Der RH bemängelte den Anstieg der in Nachrragsrechnungen geltend 
gemachten Mehrleislungen, weil diese nachträglich verrechneten Posi 
lionen den Speditionsunternehmen oft bereits zum Zeitpunkl der Offen
legung bekannt waren. Weiters kritisiene er die geduldele Überschrei
tung des vorgesehenen Höchstgewichtes des Übersiedlungsgutes. Der 
RH beanstandete überdies die Anweisung der Nachträge, ohne dass 
diese vom BMA den Bediensleten zur Bestätigung der Richtigkeit der 
Leistungen vorgelegt wurden. 

Der RH empfahl , die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit von Nach
rragsleistungen von den Bediensteten einzuholen, die Übernahme der 
Kosten nur in Ausnahmefallen anzuerkennen sowie auf die Einhallung 
der Gewichtsgrenzen beim Übersiedlungsgut zu achten. 

6.3 Das BMA sag,e zu, die Kosrell VOll Nacllträgen zu Obersiedlungsam-rägen 
künftig nur mellT ill Ausllahmejiillen zu üben/eil/nen. Weiters wies es auf 
die deli illternariollalell Berechnullgsgnmdlagell nicht mehr entsprechende 
Bestimmung des §]O der Reisegebühmlllorschrift J 955 (Frachfkostener
satz) Irin, weshalb es beim BKA eine diesbezügliche Nouellierung al/regell 
werde. 
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7.1 Eine Auswertung des RH der im Jahr 2002 gelegten Schlussrechnun
gen ergab. dass das am häufigsten beauftragte Speditionsuntemehmen 

seine ursprünglich gelegten Angebote in den Schlussrechnungen (ein
schließlich der Nachtragsrechnungen) um insgesamt rd 717 000 EHR 
(rd 12 %) überschritt. 

7.2 Der RH empfahl, diese Mehrkosten - außer bei unvorhersehbaren Über

schreitungen von Offenen - grundsätzlich von den Bediensteten tra
gen zu lassen. 

7.3 Das BMA sagte dies zu. 

8.1 Die Überschreitungen veranlassten den RH, auch den Inhalt des Über

siedlungsgutes zu hinterfragen. Den internen Vorschriften des BMA 

folgend hatte der Bedienstete Inhaltslisten über sein Übersiedlungs
gut zu erstellen. Als Maßstab für den Umfang des Ersatzes der Fracht
kosten zog der RH die diesbezügliche Judikatur des Verwaltungsge

richtshofes. derzufolge die zu übersiedelnden Wohnungsgegenstände 
sich in Gebrauch befunden haben müssen und das Übersiedlungsgut 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen darf, heran. 

8.2 Da die InhallSlisten dem BMA nicht regelmäßig vorgelegt wurden, fan

den diesbezügliche Prüfungen durch das BMA nicht statt. In den vom 
RH angefordenen Listen waren außer Wohnungseinrichtungsgegen
ständen in größerem Umfang Lebens- und Genussmittel sowie auch 

neu erworbene Einrichrungsgegenstände enthalten. 

Der RH empfahl dem BMA. das Übersiedlungsgut nach den durch den 

Verwaltungsgerichlshof festgelegten Kriterien zu prüfen. 

8.3 Das BMA teilte mit, dass die Bediellstetell kÜllftig ulllerfenigte Pack
bzw t"/IGII,liste" über i/rr Umzugsg,n vorzulegeIl härten. 

9.1 Grundsätzlich hat der Bedienstete vom alten zum neuen ausländischen 
DiensIOn auf direktem Weg zu übersiedeln. Unter bestimmten Voraus

setzungen besteht gemäß der Rei egebührenvors,hrift 1955 auf Antrag 
die Möglichkeit. die Reiseroute über Österreich zu wählen. 

9.2 Den Abrechnungen lagen vielfach keine genehmigten Anträge ftir die 
über Österreich geführten Reiserouten zugrunde. Auch stellten die Rei
serouten in vielen Fällen einen Umweg dar, wodurch sich diejeweili
gen Frachlkosten gegenüber einer direkten Transponroute im Durch

schnitt nahezu verdoppehen. 
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bemerkungen 
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Frachtkosten bei Übersiedlungen 

Der RH empfahl, bei der Genehmigung von Übersiedlungsrouten über 
Österreich restriktiv vorzugehen. Insbesonders sollten von den Bediens
teten entsprechende Begründungen eingefordert und deren Stichhal
tigkeit vom BMA nachvollziehbar geprüft werden . 

9.3 Das BMA sagte dies zu. 

10.1 Aufgrund der Anregung des Consultinguntemehmens, die Kosten zu redu
zieren, trat das BMA an jenes Speditionsunternehmen, das die meisten 
Aufträge erhalten hatte, heran. Oaraul11in gewährte dieses dem BMA 
per April 2003 einen Mengenrabatt. Allerdings verlangte das Spedi
tionsunternehmen im Gegenzug die leistung einer Anzahlung durch 
das BMA in der Höhe von SO 'lb des jeweiligen Auftragsvolumens. 

10.2 Der RH wies darauf hin, dass rur alle Speditionsunternehmen einheit
liche Zahlungsbedingungen gehen sollten, um eine Gleichbehandlung 
zu gewährleisten. 

10.3 Das BMA nahm /Jiezu nicht Stellung. 

11 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

[1) Um einen Wettbewerb zu ermöglichen, sollten Offerte auf einer 
breiten Basis eingeholt werden. 

[2) Für alle Speditionsunternehmen sollten im Sinne der Gleichbe
handlung einheitliche Zahlungsbedingungen gelten. 

[3) Das BMA sollte die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit von 
Nachtragsleistungen von den Bedien teten einholen. die Übernahme 
der Kosten nur in Ausnahmefallen anerkennen sowie auf die Ein
haltung der Gewichtsgrenzen beim Übersiedlungsgut achten. 

[4) Über Österreich gefuhrte Über iedlungen von einem zu einern 
anderen ausländischen Dienstort wären restriktiv zu handhaben, von 
den Bediensteten entsprechende Begründungen einzufordern und 
deren Stichhaltigkeit nachvollziehbar zu prüfen. 
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Schulwesen 

BMBWK 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich des Schulwesens 

(1) Betreuung der Schulbibliotheken durch Verwaltungsbedienstetc anstalt 
durch Lehrer (TB 1995 S. 251 Abs 14, zuletzt TB 2002 S. 37 Abs 1). 

Das BMBWK vertrat unverändert die Auffassung, dass Lellrer auJgrund 
illrer pädagogischen FacHomperenzfiir diese Aufgabe besser geeignet 
seien. 

(2) Verwendung von Lehrbeauftragten anstelle von Lehrern bei den Lehr
gängen für Unterrichtspraktikanten mit einem jährlichen Einsparungs
potenzial von rd 102 000 EUR (TB 2000 S. 84 Abs 9.2, zuletzt TB 2002 
S. 37 Abs 2). 

Das BMBWK vertrat unveräl1dnr die Auffassung, dass eine MilVerwen
dung von Lehrem sowie deren Anstellung miflels eigenen Vertrages zur 
Sicherung der Fachkompetenz nielli ausgeschlossen werden sollre. 

(3) Konzentration der humanwissenschaftJichen Ausbildung entweder 
an der Pädagogischen oder an der Berufspädagogischen Akademie 
des Bundes in Wien (TB 2000 S. 91 Abs 9.2, zuletzt TB 2002 S. 37 
Abs 3). 

Laut Mitteilung des BMBWK weiche die 11um011wisse11scllaftliche Aus
bildung der Leltrer an der Pädagogiscllen Akademie vOn jener an der 
Berujspädagogischen Akademie ab. In den Akademieverbünden wür
den personelle Ressourcen im Bereich der Humanwissenschaft soweit 
als möglich gemeinsam genutzt, eine pauscllale Zusammenlegung sei 
jedoch auf grund der differenzierten Ausbildullg ;'1 beiden E;'lrichtu11gel1 
nicht möglich. 
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(4) Verbesserung der Transparenz und der Aussagekraft der Beurteilung 
der Umerrichtspraktikanten durch die Festlegung einheitlicher Maß
stäbe (TB 2000 S. 83 Abs 5.2, zuletzt TB 2002 S, 40 Abs 7). 

Das BMBWK teilte mit, e sei alllässliell der Novellierun9 des Ullter
riclltspraktikllmsgesetzes keill BedürJllis lIacll eiller Ällderullg des Beur
teilullgsverjallrens der UJllerriclitspraktikanrenjestgestellr worden. Die 
besrellClldell Kalküle der Beuneilung erselljellen ausreiellelld. 

im Bereich der Wissenschaft 

(5) Anpassung des Verwaltungs- und Verrechnungssyslems des BMBWK 
an die Vorgaben der Europäischen Kommission, damit EU- Förderun
gen auch künftig in Anspruch genommen werden können (TB 2000 

S. 1\0 Abs 8.2, zuletzt TB 2002 S. 38 Abs 6). 

Das BMBWK teilte mir, dass url der pauselra/ierten Studiellplatzförde
rullg jesrge1wltell werde. Im Zuge der Um e(zuolg des FacllllOcllschlll
Enrwicklungs- und Fillanzierllngsplans lIi ab 2005/2006 werde zu 
prüfen seilI, inwieweir delllloell EU-Förderullgell erzielbar wärell. 

im Bereich des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien- Univer
sitätskliniken (AKH Wien) 

(6) Unwiderruniche Beendigung des aus dem Jahre 1982 stammenden 
Übereinkommens zwischen Bund und Stadt Wien und des daraufberu
henden Baubeauftragsvenrags mit der Voest-Alpine Medizintechnik 
Gesellschaft mbH (VAMED) im Jahr 2007 (WB 2003/4 Ministerbüros ua 
S. 70 Abs 27.1). 

LaUf Mirleilullg des BMBWK werde die Abwicklung der "UelI aussre
Ire"den Aufträge ;11 de" zuständigen Gremien geprüft. 

(7) Neuregelung der finanziellen Beteiligung des Bundes an den Investi
tionen und dem Betrieb des AKH Wien (WB 2003/4 Ministerbüros ua 
S. 70 Abs 27 .2) . 

Laut Mitteilung des BMBWK wäre die Neuregelung der fi"a"ziellell 
Beteiligung des BU>ldes rwell Beendigung des Baubeauftragungsver
trags lIoch offe,l. Bezüglich einer gemeinsamen Berriebsjührung zwi
schen der MedizinischeIl Ulliversitär Wien ulld dem AKH Wiell hätten 
Gespräche srattgefulldell. 

B"IBWK 
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(8) Umgehende Schaffung der personellen und organisatorischen Voraus
setzungen zur problemlosen Übernahme der bisher von der VAMED 

erbrachten Managememleistungen. vor allem im Hinblick aufkünrtige 
Erhaltungsmaßnahmen (WB 2003/4 Ministcrbüros ua 5.70 Abs 27.3). 

Laut Mirteilu"g des BMBWK würde" die Gespräche über eine gemein
same Betriebsjühnlllg zwischen der Medizinischen Uni!'er ität Wien 
und dem AKH Wien al/ch die Abwicklung von Management/ei tungen 
umfasse". 

(9) Prüfung der unbedingten Notwendigkeit der beabsichtigten Erwei

terung der unfallchirurgischen Universitätsklinik unter Einbeziehung 
der übrigen in Wien vorhandenen Einrichtungen zur unfallchirurgi

sehen Versorgung. Erstellung eines Versorgungsplans für Unfallpatien
ten zur Entlastung der Universitätsklinik von leichteren Fällen. um das 

bestehende Raumproblem der Ambulanz zu lösen (WB 2003/4 Minis
terbüros ua S. 70 Abs 27.6). 

Laur Mitreilung des BMBWK falle die Erarbeitung eines VersofUngs
konzepts Jur Wien und die Eillbrillg/mg ill die P/OI/u,/g der Universi
tätsklinik in die Zustä .. digkeit der Stadt Wien. Die noch ausstehell
den Projekte würde .. derzeit überprüft. 
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(1) Erstellung von individuellen Konzepten für die Betriebsführung der 

einzelnen - den höheren technischen Lehranstalten angegliedenen -
Versuchsanstalten (TB 2000 S. 95 Abs 4.2, zuletzt TB 2002 S. 37 Abs 4) . 

Laul Mirteilung des BMBWK lägen ersrmalige AuswertungeIl VOll Kellll

zoMell der akkreditierteIl Prnf-, Überwachullgs - ulld Zertijizierullgs
srellell (Versuc/lsallsralrell) vo,. 

(2) Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den . Schulver

bund Minelschule" (vormals "Schulversuch Minelschule"), der für 10-

bis 14-jährige Schüler an Allgemein bildenden höheren Schulen und 

Hauptschulen eingerichtet wurde, ohne die unterschiedliche Kompe

tenzlage für diese beiden Schulen zu beachten (TB 1998 Abs 18.6 und 

Abs 19.26, NTB 1994 S. 130 Abs 22 und TB 1995 S. 247 Abs 7, zuletzt 

TB 2002 S. 39 Abs 1). 

Das BMBWK rei/re mir, dass der Schulversuch .. Schulverbund Mit
relse/lule" mir Ellde des Schuljahres 2003/ 2004 ausgelaufeIl sei. Das 
Nac/zjolgeprojekl .,Kooperarive Mitlelsc/JUle" befiillde sich zur Zeir ill 

der Erprobullgsphase. 

(3) Leistungsgerechte Abgeltung der Verwaltung von Sonderunterrichts
räumen [zB Werkstänen und Laboratorien; NTB 1990 Abs 55.11. zuletzt 

TB 2002 S. 39 Abs 2). 

Laur Mirreilllllg des BMBWK stehe die EnTscheidrll/g des Venvalrullgsge
riclitshofes Iloch aus. 

(4) Zuweisung der Planstellen an die nachgeordneten Schulbehörden des 

Bundes in den Ländern und politischen Bezirken aurgrund von objek

tiven Merkmalen (insbesondere Schülerzahlen, auch geographische 

Gegebenheiten, städtische Ballungsräume; NTB 1994 S. 120 Abs 3, 
zuletzt TB 2002 S. 39 Abs 3). 

Das BMBWK reilre mir, es seieIl die Kellllzahlen for die Planstellell 
ousstarrullg der Lalldesse/,ul,äre i/zjolge vOn Plallstellellverschiebu/l
gen aktualisiert worden. Über ParameIer lU' Kell11Zalzlfllenl1itrlUllg, 
die sei rens der Gewerkschaft öffel1tlic/ler Diellsr vorgesclzlagell wo,dell 
seien, würde derzeir Iloch ressorrilllem diskurierr. 

B"IBWI< 
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(5) Refonn der jährlich gleich bleibenden scbulärztl ichen Reihenumersu
chungen durch schwerpunktmäßige Untersuchungen (NTB 1996 S. 206 

Abs 6, zuletzt TB 2002 S. 39 Abs 4). 

Laul Mirreillmg des BMBWK sei rille Screenillg-Studie im Gange. Das 
erste Modul , eine Literatur-Recherche, wäre bereits abgescillosserr ulld 
gäbe Hinweise ill Bezug auf die Erkrallkullg VO'1 Sellülem und ehlen 
Oberblick iiber die sc!rulärztliche Versorgung irr ÖSlerreich und illlerna
tional. Der Gesamtabschluss des Projekrs sei für Ende 2004 geplarrl. 

(6) Ausarbeitung und bundesweite EinlUhrung von Methoden zur Quali
täl5entwickJung und -evaluierung von Schulen (TB 1999 S. 95 Abs 4.2. 

zuletzt TB 2002 S. 39 Abs 5). 

Das BMBWK venvies auf die Empfehlungen der Zukunjtskommis ion 
(2003), die Ei'lrichrung der e1ektrollisc/m, Plarrfarm klasse:zukullft 
(2003), das Weißbuch für Qualitätsenlwicklu'lg und Qualitärssicherullg 
im äsrerreichischen Sc/lu/wesen (2003), die Ergebnisse der .BMBWK
Projektgruppe: Qualirät im Schulwesen" (2002), die /llitiative Q./.S. 
- Qualirät ill ScllU/t>II (seit 1999), die Erarbeitullg vOn Bi/dullgsstandards 
ill Deursch, Englisc!r und Matllemalik (Ausarbeitwlg seil 200/) sowie 
die Einrichtung der elektrollische'l Plattform gemehlsam/eme'l.at 
(seil 2002). 

(7) Einsparung von bis zu IUnf Planstellen durch Straffung der Verwal
tungsabläufe bei den Bildungsaktionen .Österreichs Jugend lernl ihre 
Bundeshauptstadt kennen' und .Europas Jugend lernt Wien kennen" 
crB 1999 S. 104 Abs 7.2, zuletzt TB 2002 S. 40 Abs 6). 

Das BMBWK teilte mit, es sei mit Wirksamkeil I. Dezember 2003 eil/e 
zweite Plal/stelle eil/gespart wordell. 

(8) Festlegung von Standort und Strukrur der künftigen Hochschule IUr 
pädagogische Berufe (TB 2000 S. 90 Abs 8.2. zuletzt TB 2002 S. 40 

Abs 8). 

Das BMBWK verwies auf die Griilldul/g eiller Stabsrelle "Hocllschul
entwicklung-, dereIl Aufgabe die Weirerellrwick/ung der Pädagogischen 
A kademie'l zur Hoclrschule fü r pädagogisclle Berufe sei. 
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(9) Einführung von Evaluierungssystemen für Höhere Technische Lehran
stalten zur Steuerung der Praxisorientierung der Ausbildung (TB 2000 
S. 98 Abs 9.2. zuletzt TB 2002 S. 40 Abs 9). 

Das BMBWT< reilre mir. die IlIrerlierplatrJorm fir die PräsellIarioll 11011 

Diplom- IIl1d Absc/llussarbeitcII sei fertig gesrellt wordell. eille ,,"Jjas
sellde Darelleillgabe eifolge ab 2004. Bereirs ersrel/re Sralldords fiir 
Diplom- ulld Abscltlussarbeirell wiirdell durcl! weitere Standards fiir 
die abschließenden Prüfimgell ergällz/. Weirers gäbe es ein Projekr zur 
Elllwicklung ei lies Qualirärssicllerullgssys1emsfiir deli gesam1ell HTL
Bereich. desserl Umsetzung ab 2005 auf SchIllebeIle geplalll sei. 

(10) Durchführung von speziellen Förderungsmaßnahmen zur Erhöhung der 
Absolventenzahl bzw zur Verringerung der Schulabbrecher (Drop-out
QUalen; TB 2000 S. 101 Abs 16.2. zuletzt TB 2002 S. 40 Abs 10). 

Laur Mitreilullg lies BMBWK würde das bereits begonllelle Modell zum 
Lerll- und htjorlltariollsmallagemellt (UM) Oll der Höheren ree/Illiscilell 
Lehranstal1 Wie" 20 (fGM) el.aluier1. Im Bereielr der Zellrrallellran
slalten sowie ill Niederösrerreicll sei eille Vergleichsstoristik (zwischell 
HöhereIl ree//lliscilell Lehranstalten. gegliederr lIaclt Facltricltrungell) 
illl Aujbau, UIII Rikkmeldungell über Scitulleisrullgslioren zu erltalren. 
Die lIorgesehene Einrichtullg eiller Fachschule fir Compurer- ullli Leil
lecltnik häne 1I0el. lIichr realisierr werdelI köllnell. 

im Bereich der Wissenschaft 

(11) Verstärktes Augenmerk aur die Prorllbildung sowie deutlichere rach
liehe Positionicrung der Donau-Universiläl Krems (TB 2002 5.70 
Abs 5). 

Laut Milleilung der Donau-Unil'ersirät Krems lIIerlie liie Profilbildung 
eine Atifgabe jener Organe sein. die gemäß liem Gm I. April 2004 ill 
Krafi getretenen BUlldesgeselZ über die Ullil'ersität fir Weiterbildullg 
Krems (DUK- Gesetz 2004!lIeu zu bestellen sind. 

BMBWK 
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(12) Schaffung dienslrechllicher Vorkehrungen gegen eine unerwünschte 
Konkurrenzierung öffentlicher Gesundheitseinrichrungen (NTB 1996 
S. 104 Abs 2.2, zuletzt TB 2002 S. 36 Abs 5). 

Das BMBWK teilte mit, dass bereits in den letzten Jahren die Rek
toren hillsiclJtlich der gemäß § 56 des Beamten- Diellstrechtsgeset
zes ) 979 gemelderell Nebenbescl,äftigullgell VOll bUlldesbediellstetell 
Ärzten ge,wuere Überpriij1mgclI vorgellollllllen hätte". 

Bereits seit 30. Seprember 200) seien äffenrlich - rechtliche Assisten
tendiellsrverlJällllisse nicht mehr begründbar. DurcI' das In - Kraft- Tre
tell des Universitärsgesetzes 2002 werde das BU/ldespersonal Oll Uni
IIersitärell stark zuriickgel,en. 

Das Thema ullerwünschter KOllkurrellzierullg in öffentlicheIl Gesund
heitseillrichtullgen werde im Rahmen der Gespräche über die gemein
same Berriebsfohrw,g VOll der! Medizi"iscl,en U'li"ersitäten mlto'lOm 
aufzugreifen sein. Im nichtklinische" Bereicl, der MediziniscJ,en U"i
versitär Wien sei dem BMBWK bereirs eill Beispiel autonomer Anord
nung eilles Konkurrenzierullgsverbores bekannt. 

(13) Ermittlung der Angemessenheit der Höhe des klinischen Mehrauf
wands der Landeskrankenanstalten und Durchführung von Maßnah
men für eine gleiche Behandlung der Träger von Universitätskliniken 
(NTB 1998 S. 5 Abs 3.2, zuletzt TB 2002 S. 41 Abs 13). 

Das BMBWK teilte mit. dass die Vorlage des vom Bund und der Stadt 
Wiell beauftragteIl Gutachtens zur Ersrelhlllg eilles sachgerecJllell 
Modells zur Ermittlullg des k!illischen Mehraujwallds am AI/geil/ri
llen Krm,ke"llOus der Sradt Wien - Universirätskliniken in Kürze bevor 
srel,e. Nacl! eiller ei"gelle"de" Analyse werde der Standpunkt des Bun
des !md die weirere Vorgangsweise der Medizinischen U"iversitiit Wien 
zu erarbeiten sei". 

(14) Verbesserung der Grundlagen für die Abwicklung der Verrechnung 
(NTB 1998 S. 5 Abs 4.2) und Festlegung der Grundzüge für die Ermitt
lung des klinischen Mehraufwands (NTB 1996 S. 6 Abs 5.2, zuletzt 
TB 2002 S. 41 Abs 14). 

Laur Mirleilu"g des BMBWK würden weilerl! i" for alle drei Srand
orte der Universilätskliniken exteme Kapazitäten zur Verbesserung der 
Wirksamkeir der Kontrolle in Anspruch genomme" werden. Die Medi
zi"ischen U"iversiräten hättell im Zuge des III - Kraft-Tretells des Uni
L'ersitätsgesetles 2002 ",it der Erhebung der DareIl u"d /nfonnatio"en 
zur Ermittlung des kli"iscllC" Mellrauj1uallds begon"en. Die Kosten-
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ersätze des lauJellden klinischen Mellraufwallds würden derzeit schon 
im Wege der Medizinischen Universitäten zur Allweisung gebracht. 

(15) Zusammenlegung der drei voneinander organisatorisch unabhängi
gen Wetterdienste, nämlich der Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik, des militärischen Wellerdienstes und der AUSTRO CON
TROL Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter 

Haftung (Austro Control GesmbH) - vormals Bundesamt für Zivilluft
fahrt (TB 1995 S. 280 Abs 3, zuletzt TB 2002 S. 41 Abs I). 

Das BMBWK reilte mir, dass im Herbst 2003 das Projekl -lusammell

fuhrung der Werrerrliellste" wieder auJgenommen worden sei. Seither 
sei aber das BMVTT illl Wege der Ausrro Conlrol GesmbH als Gesell

schafter aus der IIeu zu grülldenden MET- Auslria GmbH ausgestie
gen; das BMVlT wolle auch kei"e gesetzliche Ab"allmeverpjlichtullg 
VOll Welrerdiensrleistungen durch die Austro Control GesmbH bei der 

MET- Auslria GmbH. 

Erst nach positiver Abklänmg dieser Punkre kömIren die Verhandlun

gen mit dem BMVlT weitergeführt werden. 

im Bereich des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien - Univer

sitätskliniken (AKH Wien) 

(16) Umgehender Abschluss der offenen sanitätsbehördlichen Verfahren 

(WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 70 Abs 27.4). 

Laut Mitteilung des BMBWK betreibe die VAMED empjelllungsgemäB 
die ullerledigten Bewilligungsverfahren IIach Projekrforrscllritt weiter. 

im Bereich der kulturellen Angelegenheiten 

(17) Abschluss der Überlassungsverträge und der Übergabe- /Übemahme

verträge gemäß dem Bundesmuseen-Gesetz mit den ausgegliederten 
Museen (TB 2001 S. 85 Abs 3 und 4, zuletzt TB 2002 S. 43 Abs 19). 

Das BMBWK ulld das BMF reilren mir, dass ein Überlassul/gsver
rrag fiir das Narurhistorische Museum bisher nichr ul/terferrigr wer

den km",re, weil zwischen dem BMBWK ulld dem BMWA Differenzen 
über das A uSl1laB der NurzwIgsjläc/le des Na ru rh isrorischen Museums 
bestünden und die NutzulIgsj1äc/le Berecl",ungsgrwldlage für die Höhe 

des Uberlassungsenrgelrs sei. 

BM B>'i I<. 
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(18) Klärung der Frage der Versicherung des Sammlungsgutes durch die 
Bundesmuseen und Abschluss einer Bündelhaftpflichtversicherung für 
die Geschäftsführer; Zustimmung des BMBWK zum Verleih von Kunst 
werken in das Ausland (TB 2001 S. 86 Abs 5, zuletzt TB 2002 S. 43 

Abs 20) . 

Das BMBWK teilre mir, dass das bUlideseigene Sammlullgsgul den 
BUlidesmuseen überlassen worden sei und dieseil auch eine Treuhand
junkrioll zukäme. Dies bedeure, dass die jeweiligen Geschäftsführer bei 
einer Versendung VOll Sal1ll1llullgsgur ins Ausland die Interessen des 
Eigelilümrrs wahrzunehmen härfell. Das BMBWK werde als Derlkmal
schurzbehörde im Einzelfall befindelI, ob eine spezielle Gellehmigung 
wr Leihgebulig erforderlich sei. 

Da deli Bundesmuseen unersetzliches Kunsr- und Kulturgut überlas
Sei/ wurde, sollte //Gch Ansichr des RH das BMBWK als Eigelllümer
vertreter ill alIeil Fällen eil/scheiden, ob uild zu welchen BedillgU/lgen 
Kunstwerke in das Ausland verliellen werden dürfen. Als ElltSellei
dungsgrundlagen für eille derartige Zusrimmulig solIteIl die Ausleih
bedingullgell, Haftuligs- und Versicherungsfmgell sowie illsbesolldere 
der kOllserva/oriselle Zustand der zu verleihenden KUlistwerke heran
gezogen werden. 

(19) Schaffung einer gemeinsamen Planform für alle Bundesmuseen zur 
Besorgung zentraler Dienste (TB 2001 S. 87 Abs 6.2, zuletzt TB 2002 

S. 44 Abs 21). 

Das BMBWK teille mit, dass aufgru'ld des Vorliegens IJOII Erfahrullgs
wertell - über Qualilät und Kosten sowie der geplallle'l Evaluierung 
der lIidltwissensdraftliclJen Gesdläftsfelder bei al/e" Musee" - ei" 
Diskussio"sprozess iiber die Ökollomisienmg dieser Aufgaben erwo
gell werde. 

(20) Schaffung eines Gesamrüberblicks über den Bestand und Zustand denk
mal geschützter Objekte entsprechend der Entschließung des National 
rates vom 15. März 1976 (NTB 1992 S. 28 Abs 14, zuletzt TB 2002 
S. 44 Abs 22). 

Das BMBWK verwies dOlll auf seille bi herige Mitleilu"9, Wallach 
ei" derartiger Gesamtüberblick beim Bundesdenkmalamr voraussicht
lici, bis 2009 fertig geste/lI sein werde, weil zu diesem Zeitpunkt die 
automOlisdIe U"terscilutzslellUllg unbeweglicller Objekre kraft Gesel
zes ende. 
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(21) Planung baulicher Maßnahmen zur Bergung beweglicher Kulturgü

ter sowie Schaffung eines neuen Konzepts für den KulturgüterschulZ, 

insbesondere im Hinblick auf die nicht mehr mögliche NUlZung des 
Steinbergstollens im Salzbergwerk Altaussee [NTB 1992 S. 21 f Abs 5 
und 6, zuletzt TB 2002 S. 44 Abs 23). 

Das BMBWK venvies auf seine bisherige Mirreilung, wonach für die 
NeuplaOlung VOOl Maßnahmen gemäß der Haager Konve,uion eille völ
lige NellerJassung der zu scllütundell Objekte nach illtenlOtio"al übli
eIleIl Grundsätzen erforderlich sei. E;'le PIUllung konkreter Schutz maß
nahmen könne erst nach Abschluss der NeuerJassu/!g erfolgen; diese 
werde voraussichtlich bis EI/de 2009 abgeschlossen sei/!. 

B"IBWK 
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Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Wissenschaft 

(1) Vertragliche Festlegung sämtlicher dem Österreichischen Austausch
dienst übertragenen Aufgaben sowie des Ausmaßes der hiefür bereit
zustellenden Minel (TB 1995 S. 276 Abs 2, zuletzt TB 2002 S. 42 
Abs 15). 

Das BMBWK teilte mil, dass nach Vorliegen der Zustimmung aller 

an den Bildungs- ulld Mobililälsprogrammen der EU beleiliglen Res

sorts Ende 2003 ein enrsprecllender Vertrag in Ge/lung geselzl wor

den sei. 

(2) Evaluierung jedes Förderungskriteriums des Fachhochschulbereichs 
vor der Erstellung künftiger Planungsdokumente und der Feststellung 
von Plandaten, um die bildungspolitische Zielerreichung ausreichend 
beurteilen zu können (TB 2000 S. 107 Abs 3.2, zuletzt TB 2002 S. 42 
Abs 16). 

Laut Mineilung des BMBWK IlGbe die seil dem Voljahr mr/iegende SIII

die des II/Slill/ISfor höhere Sludien zur Eva/uierung des Auf- und Aus

baus de Fachhochscllulseklors eine wicillige Grllnd/age bei der Erstel

lung des FacilhocllscllUl- EnlwickIUllgs- und Finanzierullgsplans 111 

gebildeI. 

(3) Weiterverfolgung und Ausdehnung der - in den vom BMBWK beauf
tragten Studien - erarbeiteten Kennzahlen und Anregungen hinsicht
lich der Norrnkosten auf alle Fachhochschul- Srudiengänge sowie Aus
wertung der Kostenanalysen (TB 2000 S. 113 Abs 12.2, WB 2003/1 
Fachhochschule Wien er Neustadt ua S. 9 Abs 14.2. zuletzt TB 2002 
S. 42 Abs 17). 

Laul Milleilung des BMBWK sei zur Vorbereitung de · Fachlrocllscllul 

Elllwicklungs- und FianLienlllgsplalls 111 eille Allalyse der KOSlell 

strukwr der Facll/lOcllscilulen durcllgejulrn u'ordell. Dabei I,älle 1/1011 

feslgeslelll, dass mil den bi Ilerigen Förderullgssälull des Bundes die 

Fachlrocllscllulausbildung auclr weilfrhill in der erforderliclrell Quali
läl durclrfolrrbar sei. 
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(4) Restriktive Vorgangsweise bei der Genehmigung neuer Fachhoch

schulstandone (WB 200311 Fachhochschule Wiener Neustadt ua S. 6 
Abs 5.2). 

Das BMBWK teilte mit, dass im Eillklaotg mit deli Empfehlullgen des 
Fachhochschulrates bei der Förderung lIeuer Studiengänge vorrallgig 
bestehellde Standorte ausgebaut würden. 

(5) AufslOckung bestehender. stark nachgefragrer Studiengänge an der 
Fachhochschule Wiener Neustadt anstelle der Beantragung neuer 

Studiengänge (WB 2003/1 Fach.hochschule Wiener Neustadt ua S. 7 
Abs 7). 

Laut Mitteilullg der Fachhochschule Wiener Neustadt sei mall der 
Empfehlullg des RH durch Neustrukturienlllg der Studiengällge nach
gekom PIlen. 

(6) Zusammenfassung der vorhandenen Planungsdokumenre der Fach
hochschule Wiener Neustadt in einem mehrjährigen Masterplan 
(WB 2003/1 Fachhochschule Wiener Neustadt ua S. 7 Abs 8). 

LaUf Mitteilullg der FachllOclrschule Wiener Neustadt sei eill Strare
giepapier verfasst worden, das eiller regelmäßigen Überprüjullg und 
Überarbeitung unterzogen werden soll. 

(7) Einführung einer dreijährigen Globalbudgetierung für die Donau-Uni
versität Krems (TB 2002 S. 73 Abs 10.2). 

Das BMBWK teilte mit, dass durch das Bundesgesetz über die Univer
sirär für Weiterbildung Krems (DUK-Gesetz 2004) ei'le Globalbudge
tierung aufgrund von dreijälrrigen Leistuorgsvereinbarungeor festgelegt 
wordell ci. 

(8) Vemleidung von ZeilVerzögerungen bei den Bezugserhöhungen der 
Mitarbeiter der Donau- Universität Krems (TB 2002 S. 74 Abs 14.2). 

Das BMBWK reilte mit, dass aufgrulld des DUK-Geserzes 2004 auch 
im Persollalbereich lieue Regelungen entrvickelt würden. 

B"IBWK 
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AKH Wien 

(lMBIVK 

(9) Kritische Prüfung der Weiterführung einer eigenen Abteilung Kul
turwissenschaften an der Donau- Universität Krems (TB 2002 S. 71 
Abs 6). 

Laul Milldlullg der DOllou-Universiläl Krems seien die Akn'vilölen der 
Ableilullg Kullurwissenschoftell eil der Prüfuilg durch den RH deul 

lieh ausgeweilel worden; die Finanzierung sei durch zusälzliche Mil
lei des Landes Niederöslerreich zum großen Teil abgedeckl. 

(10) Einführung eines unabhängigen Controllings in der Donau-Universi 
tät Krems mit entsprechenden Rechten (TB 2002 S. 7) Abs 13). 

Die Donau-Universilöl Krems leille mil, dass die Empfeillung durch 
organisarorische Veränderungen und AufSlockung des Controllingleams 
!'erwirklichl worden sei. 

im Bereich des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien-Univer
sitätskliniken (AKH Wien) 

(11) Beauftragung der begleitenden Kontrolle (neu) mit der Prüfung der 
ordnungsgemäßen Abwicklung aller noch zu übertragenden und zu 
inventarisierenden Sachgüter an das AKt! Wien (WB 2003/4 Minister
büros ua S. 70 Abs 27.5). 

Laul Milleilung des BMBWK würden derzdl sliclrprobenanige Über

prüfungen slaltfinden; eine Beauftragung von Prüfulllenrehmell mil 
der sliclrprobellanigen Verfolgullg der Auftragsabwicklung werde bera
lell. 

(12) Klare Trennung zwischen der Aufgabenslellung der Nutzer (Fakultäten) 
und der Controllingfunktion des BMBWK [WB 200)/4 Ministerbüros ua 
S. 56 Abs 8.2). 

LGl/l Mir/eilung des BMBWK wäre der Empfehlung des RH zur Tren
nung der AufgabensteIlung bereils enlsprochen worden. 

113 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 123 von 352

www.parlament.gv.at



114 

R 
H 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)124 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

Kurzfassung 

BMBWI<. 

Prüfungsergebnis 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Die Aufgaben der Österreich i ehen Akademie der Wissenschaften 
(Akademie) waren in den gesetzlichen Grundlagen nur allgemein 
umschrieben. Darüber hinausgebende strategische Anhaltspunkte 
über ihre Funktion im österreichischen Forschungsumfeld fehlten. 

Völlig neue gesellschaftliche und forschungsspezifIsche Umfeldbe
dingungen, wie die Universitätsreforrn oder der Europäi che For
schungsraum, stellten die Akademie vor die Herausforderung, ihren 
historisch gewachsenen Aufbau zu überdenken und weitgehende 
Reorganisationsmaßnahmen einzuleiten. Der RH empfahl in diesem 
Zusammenhang eine Konkretisierung der Aufgaben und die Neu
ausrichtung der Forschungsstrategie der Akademie. 

Die dezentrale Struktur des Forschungsbetriebes führte im Laufe der 
Jahre zu einer Zersplitterung der Forschungsaktivitäten. Die Aka
demie wurde überwiegend aus Mitteln des BMBWK aus demjähr
lichen Bundeshausbalt finanziert. Die Finanzierungssicherheit der 
auf mehrere Jahre angelegten For cbungsaktivitäten der Akademie 
nahm bis 2002 ab. 

Die Akademie entwickelte mittelfristige Forschungsprogramme für 
jeweil fünfjährige Perioden. Forschungsprojekte waren in zeitli
cher und finanzieller Hinsicht kaum quantifIziert. Ein strategisches 
und operatives Controlling war nicht eingerichtet. 

Die Akademie ließ seit 1995 als erste österreichische Grundlagen
forschungseinrichtung ihre Forschungseinrichtungen auf interna
tionaler Basis evaluieren. Das Fehlen von einheitlichen Untersu
chungs- und Auswertungsstandards erschwerte die Gewichtung der 
Ergebnisse. Aussagen über die internationale Konkurrenzfahigkeit 
der Akademie wurden nicht getroffen. 
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Die Akademie sch loss zahlreiche Kooperationsverträge auf inter

nationa ler Ebene ab. Ihre zentrale Administration war nicht speziell 
auf die Anbahnung und Betreuung derartiger Kooperationen aus
gerichtet. 

Das auf einzelne For eher ausgerichtete Förderungssystem des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung stand mit ei ner 

themenbezogenen institutionellen Forschung, wie sie die Akademie 
betrieb, nicht im Einklang. 

Im Jahr 1999 ging die Akademie mit einem deutschen Pharmakon
zern eine bedeutende Kooperation auf dem Gebiet der Biotechnologie 
ein. In der Folge weitete sich der Umfang des Projekts derart aus, 

dass mit beträchtlichen Kostenüberschreitungen zu rechnen war. 

Kenndaten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften I 
Rechtsgrundjage BundesgeselZ vom 14. Oktober 1921, betreffend die Akademie der Wissenschaften in 

Wien, BGBI Nr 569/1921 idgF 

Rtthtsform Körperschaft öffentlichen Rechts 

1998 1999 2000 2001 

in Mill EUR 
Mittelherkunft 

- Bund>J 34,25 36,3J 39,23 

- Bund~spersonaflJ 3,38 3,67 3,9J 

- Drirrmirre/ aus ölfe,,,lichell Quellen 4,35 5,57 6,59 

- Sonstige Erträg",J 2,32 2,95 2,26 

Summe 44,30 48,SO 51,99 

Mittelverwendung 

- Materia/aufwand sl 8,61 8,00 6,57 

- Persolla/aufwalld 29,12 24,14 26,39 

- AbschreibungeIl 1,30 1,92 2,36 

- SOllS tiger betrieblicher Aufwalld 9,71 11,16 12,32 

Summe 48,74 45,22 47,64 

Investitionen einschließlich Finanzanl.gen 6,38 5,19 17.43 

Mitarbeiter ijeweils zum 31. Dezember) 573 589 592 

I1 vorläufIge Wene ohne akademieelgenen Verlag 
11 einschließlich Millel des Rates fiir FOßchung und Technologieentwicklung 
)) vom Bund gtlrage:ntr Ptrsonalaufwand 
4) einschließlich Drinminel aus privaten Quellen 
'I einschließlich bezogener Leistungen 
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44,03 

3,87 

7,50 

0,30 

55,70 

5,54 

28,66 

4,11 

12,57 

SO,88 
8,69 

Anzahl 
661 

2002 2003 11 

47,03 42,29 

3,76 3,93 

7,55 7.80 

4,51 3,38 

62,85 57,40 

7,32 5,77 

30,59 33,55 

5,22 4,40 

16,05 16,06 

59,18 59,78 
17,53 11,35 

688 724 
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Prüfungsablauf und 
- gegenstand 

Aufgaben und 
Strategie 

b~IBWK 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

1 Mit Schreiben vom 20. Jänner 2003 ersuchte die Bundesministerin rur 
Bildung. Wissenschaft und Kultur. um Durchruhrung einer Überprüfung 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaft (Akademie). Dabei 
sollten die eingesetzten Förderungsminel des Bundes - im Hinblick 
auf das Zusammenwirken und die Schwerpunktserzung zwischen der 
Akademie. den Universitäten und dem Fonds zur Förderung der wis
senschaftlichen Forschung - einer Beurteilung unterzogen werden. 

Zum Zeitpunkt des Einlangens des Ersuchens überprüfte der RH die 
Gebarung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
und des Forschungsförderungsfonds rur die gewerbliche Wirtschaft. 
Der RH hat darüber dem Nationalrat im WB 2004/4 Volksgruppenfor
derung ua S. 105 f berichtet. 

Der RH überprüfte von Juni bis September 2003 die Gebarung der 
Akademie betreffend den Gebarungszeirraum von 1998 bis Septem
ber 2003. Zu den im Jänner 2004 übermittelten Prüfungsmineilungen 
gaben das BMBWK und die Akademie im April 2004 Stellungnahmen 
ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Juli 2004. 

2.1 Die Akademie wurde 1847 durch ein kaiserliches Patent gegründet. 
dessen Bestimmungen sinngemäß in Form des Bundesgesetzes vom 
14. Oktober 1921. betreffend die Akademie der Wissenschaften in Wien. 
in die geltende Rechtsordnung übernommen wurden. 1947 wurde die 
Bezeichnung in .. Österreichische Akademie der Wissenschaften- geän
dert. 

Die Akademie hatte bei Erfüllung ihrer Aufgaben Anspruch auf Schutz 
und F.örderung durch den Bund. Sie übte ihre Tätigkeit weitgehend 
unabhängig aufgrund einer vom Bundespräsidenten bestätigten Sat
zung und einer darauf basierenden Geschäftsordnung aus. Lehre und 
Rechtsprechung werten die Akademie als Körperschaft öffentlichen 
Rechts. 

Seit ihrer Gründung besteht die Akademie aus zwei Klassen. welche 
die Mitglieder der Akademie repräsentieren; sie werden fachspezifIsch 
als mathematisch-naturwissenschaftliche und als philosophisch-hislO
rische Klasse bezeichnet. Beide Klassen bilden zusammen das oberste 
Aufsichts- und Beschlussorgan der Akademie. die so genannte Gelehr
tengesellschaft. Nach auBen wird die Akademie durch den Präsidenten 
venreten. Sie errichtete und betrieb eigene Forschungseinrichtungen 
und fUhrte Forschungen in allen Wissenschaftsbereichen durch. 
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Einen Einblick in die Forschungstätigkeit der Akademie geben auf weit
gehend operativer Ebene die so genannten minelfristigen Forschungs
programme und die Tätigkeitsberichte. 

2.2 Die Aufgaben der Akademie waren in den gesetzlichen Grundlagen nur 
allgemein umschrieben. Aus den Rechtsgrundlagen sowie den wenigen 
strategischen Ansätzen ergaben sich kaum konkrete Anhaltspunkte 
über die Funktion und Aufgabensteilung der Akademie im österreichi
schen Forschungsumfeld. 

Der RH empfahl dem BMBWK, einvernehmlich mit der Akademie - im 
Kontext mit den Universitäten, der winschaftsbezogenen Forschung 
und den sonstigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen - die 
strategische Bedeutung und die Aufgaben der Akademie zu konkre
tisieren. Darauf aufbauend wäre deren künftige Forschungsstrategie 
auszurichten. 

2.3 Laut Sleilungnaillne der Akademie werde sie die EmpJehlung des RH 
für d"e "achhaltige Diskussio" über ihre Strategie sowie illre Funktioll 
und Positionierung i/1 der ösrerreiclJiscilen Forsclrungslandsclrajr auJ
greiJen, Das Ergeb,lis solle in einem l"nJasselrdell Slraregiepapier mün
den. 

Die Forschungsaktivitären der Akademie würden sich grundsätzlich auf 
das gesamte Spektrum des menschlichen Lebms U/ld HOI/delns beziehen. 
Dabei sei /Ion jeher das Pr;,/zip verfolgt worden, Doppelgleisigkeitell 
mit de'l ösrerreichischen Universitäten zu lIem/eiden. 

Das BMBWK würdigre die Bedeurung der Akademiefür die österreielri
selre außeruniversiläre GrundlagellJorscirung. Die geplanten Verlrand
lungen wm Abschluss einer Flirderungs- und Leistu"gsvereirrbarung 
mit der Akademie würdel1 ei"e RO/lkrete Auseil1G1lderselzung mil ihrer 
Funktioll und ihre" AuJgaben im VorJeld bedingen. 

B~IB""K 
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Forschungsbetrieb 

Größenstruktur 

BMBWK 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

3.1 Die Akademie betrieb zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung 
an acht Standonen in Österreich Forschungseinrichtungen. Dabei 
waren rd 300 Wissenschafter einschließlich dienstzugeteilter öffent

lich Bediensteter in über 60 Forschungseinrichtungen' mit 13 For
schungsgebieten beschäftigt. Die dezentrale Veneilung auf mehrere 

Forschungsstandone ergab sich aus der angestrebten Zusammenarbeit 
mit den don ansässigen Universität einrichtungen . 

• Die Forschungseinrichtungen gliedern sich in FOl3chungsinslilule. Forschungskom
missionen. FOl3chungsstellen und Unternehmungen. 

3.2 Die dezentrale Struktur des Forschungsbetriebes mit seinen Forschungs
einrichtungen erschien unter dem Gesichtspunkt einer möglichst inten

siven Zusammenarbeit mit den Universitäten zweckmäßig. Jedoch 
erfuhren die Forschungsaktivitäten der Akademie im Laufe der Jahre 

eine Zersplitterung. 

Der RH regte an, die Anzahl der Forschungsgebiete der Akademie 

längerfristig zu überdenken; dies sollte im Hinbl ick auf das Erreichen 
VOn kritischen Größen in personeller und fmanzieller Hinsicht und 
auf eine Abwicklung international konkurrenzrahiger Forschungspro

jekte erfolgen. 

3.3 Die Akademie hielt gnllldsötzlich alle von ihr betriebeIleIl Forschungs
gebiete fur international wel1bewerbsJähig ulld zukullftsträchtig. Sie 
wies daraufhill, dass die kritische Gräße eiller For clrungseinrichtullg 
stark Jäclrerspezijisch differiere. 111 Fortsetzung i/rres Bemülrells, die 
Effiziellz des Forsclwllgsberriebes zu steigenr, werde sie ill Hillkullft 
rlerstärkt die Strategie der Bildullg von Forschungsc/usrem verfolgell. 

3.4 Der RH verwies auf eine 1999 vom damaligen Präsidenten der Akade
mie getätigte Feststellung, wonach damals die außeruniversitären For

schungsinstitute in Österreich und besonders die Akademie-Institute 
eine _unterkritische Größe- besäßen. Die Feststellung diente damals 

als eine der Begründungen für die Zweckmäßigkeit einer Kooperation 
mit einem ausländischen Pharmakonzern. 

Nach Ansicht des RH hat diese Aussage nichts an Akrualität verloren, 
weil abgesehen von diesem noch immer im Aufbau befrndlichen Ko

operationsprojekt keine signifIkante Änderung in der Größenstrukrur 
des Forschungsbctriebes der Akademie eingetreten ist. 
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Organisation 4.1 Die Akademie gliederte sich in die erwähnte Gelehrtengesellschaft 

120 

mit ihren beiden Klassen, in die zentrale Administration und in den 

dezemralen Forschungsbelrieb. Die Leitung der Akademie oblag dem 
vierköpfIgen Präsidium, bestehend aus Präsidenten, Vizepräsidenten, 
Generalsekretär und einem weiteren Sekretär; sie alle waren Mitglieder 

der Gelehrtengesellschaft. 

Die Akademie gewährte den einzelnen Forschungseinrichtungen eine 

hohe Eigenständigkeil. Die zentrale Administration harte in erster Linie 
die Bereitstellung und Koordination der materiellen und personellen 
Ressourcen für die Abwicklung der Forschungsprojekte zur Aufgabe; 
sie bestand aus mehreren Verwaltungsstellen. 

4,2 Die Erfüllung von Zielsetzungen und Interessen der Gesamtakademie 
sowie deren Abstimmung mit der gesamtösterreichischen Forschungs

politik traten gegenüber den Einzelinteressen der Forscher in den Hin
tergrund. Der Grund dafür lag in der verwalrungsorientierten Organi
sationsform der Akademie, verbunden mit der hohen Eigenständigkeit 

der Forschungseinrichtungen. 

Der RH empfahl der Akademie, Ziele, Strategien und eine einheitliche 

Identität zu entwickeln, um damit eine effektive und effiziente Gewin
nung von Forschungsergebnissen zu bewirken. 

4.3 Laut StelluIlgnal,me der Akademie habe siell illre Organisatio" "nd 
S/rukwr über die Zeit eil/sprechend dem KenlGlif/mg, .die Wisse"srhaft 
injeder Hinsicht wfördem", entwickelt ,md bewährt. Eine u"kontrol
lierte Eigenstiilldigkeit eillzeiller Forsrhu"gseillrichtullgen läge nicht 
vor. Die lieue Geschäftsordnullg der Akademie würde festlegen, dass 

die Leiter va" Forscl,ungsillsrillllell (tnsritutsdirektorell) in die srändige 
Plan ullgskomm issioll ° gewählt werdell . 

• Oie ständige Planungskommission übt lau1 der Geschäftsordnung der Akademie 
ein Controlling auf der Gesamtebene der Akademie aus. Weilers obliegt ihr unter 
anderem die Vorbereitung langfristiger Strategien. Der Kommission gchören neben 
dem Präsidenten. der den Vorsitz fllhn. weitere Mitglieder der Gelehnengesell
schaft an. 

Durch eill bereits eillgeleitetes Registrierul/gs,'erfahrel/ der Marke 

"Österreichiselle Akademie der Wissellschaften" sowie deli Ausbau 
der Öffellllichkeitsarbeir werde der Corporate ldemiry der Akademie 

verstärkt Augel/merk gescllellkt werden. 

B"IBWI< 
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Forschungc~etrieb 

BMBWK 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

4.4 Der RH anerkannte die Einbindung der InstinHSdirektoren in die Aka 
demieplanung; diese wurde allerdings erst nach jahrelangen Diskus
sionen mit Beginn des Jahres 2003 ermöglicht. Die Maßnahmen zur 
Schaffung eines Forschungsunternehmens "Österreich ische Akademie 
der Wissenschaften" sollten nicht allein strategische Einzeimaßnahmen 
umfassen, sondern durch auf operativer Ebene angesiedelte konkrete 
Planungs- und Steuerungs instrumente ergänzt werden. 

5.1 Der Forschungsbetrieb der Akademie gliederte sich in Forschungsins
titute in der Größenordnung von zehn bis 50 Mitarbeitern und wis
senschaftliche Kommissionen mit bis zu zehn Mitarbeitern. ZusälZlich 
waren Verwaltungskommissionen' als weitere Organisationseinheiten 
mit einer engen Einbindung von Mitgliedern der Akademie vorhanden. 
welche die strategische Planung und die operative Steuerung des For
schungsbetriebes wahrnahmen. 

4 da nlOlC~r die erwähnte ständige Planungskommission 

Die Abwicklung der Angelegenheiten der Akademie erfolgte auf der 
Grundlage einer sehr detaillierten Geschäftsordnung. Moderne Füh
rungsinstrumente, wie Projektmanagement, Qualitätskontrolle oder 
Leistungsvereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
kamen nicht Zur Anwendung. 

5.2 Völlig neue gesellschaftliche und forschungsspezifIsche Umfeldbedin
gungen. wie die Universitätsreform oder der Europäische Forschungs
raum, stellten die Akademie vor die Herausforderung. ihren historisch 
gewachsenen Aufbau zu überdenken und weitreichende Reorganisati
onsmaßnahmen einzuleiten. Der RH wies kritisch auf die komplizierten 
Verwaltungsstrukturen der Akademie mit teils übergroßer Regelungs
dichte und den Nichteinsatz moderner Führungsinstrumente hin. 

Er empfahl, den Forschungsbetrieb zeitgemäß zu organisieren sowie die 
Aufgabenverteilung zwischen Gelehrtengeselischaft und Forschungs
betrieb unter dem Gesichtspunkt einer Trennung der strategischen und 
operativen Angelegenheiten zu prüfen. 
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Finanzierung 

Rahmenbedingungen 
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5.3 Die Akademie wies deli Vorwurf der Überorga.tisatimtzurück. Die Breite 
u .. d die Vie/fli/ligkeit des AuJgabellspektrums der Akademie würden 
eineIl hohe .. KoorlJillatiolls- ulld Regelullgsbedarf erUI/gell. Die ellge 
Eillbindullg der Geiehrre .. gesellschaft in die AbwiCklung der operatillcn 
Geschäfte habe sich durch deli damit erzeugteIl gegcllsritigell Wissens
ouslausclt bewährt. 

Die Akademie habe jedoch bereits bego.mell, i/Ir 5teuerullgsillstrumcll
rariulII zu überdenkell. So würde Oll der Eillfli/trullg rilles umJossell
deli QuaJitätsmollogemellts, Oll der Neugestaltung des Budgetierungs
,'erfalrrells sowie Olt eiller Neuord.lUlIg des Forsciu/llgscolllrollillgs im 
Bereich der beiden Klassell der Gclehrte.tgesellscllaft gearbeitet. 

5.4 Der RH anerkanme die Bestrebungen der Akademie, die Steuerung des 

Forschungsbetriebes zu verb. sem. Dennoch erfordene gerade die kom

plexe AufgabensteIlung der Akademie möglichst einfache und ergeb

nisorientiene Organisationsfomlen. um eine rasche Entscheidungsfrn
dung sowie eine zielgerichtete Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. 

6 Eine weitere Feststellung und Empfehlung de RH betraf die Abschaf

fung der Kuratorien. die sich als wenig efflzientes Kontrollgremium 
der ForsChungsinstitute der Akademie erwiesen. 

7.1 Die Finanzierung der Akademie erfolgte überwiegend aus Mitteln des 

BMBWK aus demjährlichen Bundeshaushalt. Von 2001 bis 2003 erhielt 

die Akademie aufgrund von Empfehlungen des Rates ftir Forschung 
und Technologieentwicklungo zusätzlich Finanzmittel in Höhe von 

27,23 Mill EUR. Diese Sondcrmittcl waren in erster Linie als kurzfristi

ges Finanzierungsinstrument zur Einleitung von Projekten gedacht. 

• Der als jurislische PCr.)on des öffenllichen Rechts einf(crichtt"lC' Ra. rur FOr5C'hung 
und Technologil"enlwickJung besteh. aus acht Mitgliedern. die jeweils zur Wilfle 
vom Bundesminister rur Verkehr. Innovalion und Tt"Chnologie sowie vom Bundes
minislcr rur Bildung. Wissenschaft und Kultur für fiinr Jahre ernannt werden. Zu 
seinen Aufgaben zählt unter anderem die Beratung dcr Bundesregierung in allen 
Fragen belrd'fe:nd Forschung. Technologie und Innovation. 

B"IBWK 
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BMBWK 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Weiters erhielt die Akademie Drinminel von Gebietskörperschaften, 
der EU, von Privaten sowie von weiteren FÖrderungseinrichrungen. 
Insgesamt stiegen die damit verfügbaren Minel von 1998 bis 2002 
von 44.30 Mitl EUR auf 62.85 Mill EUR; im Jahr 2003 sanken sie auf 
57,40 Mill EUR. Nicht verbrauchte Finanzmiltel konnte die Akademie 
auf Folgejahre übertragen. Dabei versuchte sie, durch eine Anhäu
fung liquider Mittel eine möglichst kontinuierliche Finanzierungsba
sis zu erreichen. 

7.2 Der RH stellte fest. dass die langfristige Finanzierungssicherheir des 
Forschungsbetriebes trotz Steigerung des jährlichen Mittelaufkommens 
bis 2002 abnahm. Die erwähnten Sondernli!tel stellten nämlich einen 
wesentlichen Anteil der Finanzierung dar. waren aber nur als kurz
fristige Finanzierungsinstrumentc für bestimmte Projekte gedacht. Die 
Ansammlung von liquiden Mineln erachtete er aus der Sicht des Bundes 
als wenig wirtschaftlich. 

Darüber hinaus könnte der künftige finanzielle Bedarf von zwei noch 
im Folgenden behandelten großen Kooperationsprojekten (Biotech
nologiegesellschaft; Forschung zentrum für Molekulare Medizin) der 
Akademie beachtliche Einsparungen in anderen Forschungsbereichen 
der Akademie erfordern. 

Der RH empfahl. vom einjährigen Budgetierungshorizont abzugehen. 
Die Finanzierungssicherheit wäre in Form eines Globalbudgets durch 
Abschluss eines mehojährigen Förderungs- und Leistungsvenrages zwi
schen dem BMBWK und der Akademie zu gewährleisten. 

7.3 Die Akademie cllloss sich der Empjelllullg des RH hillsichllich der 
Umstellung auf eh,ell mell1jährigell Fillollzierungshorizont an. Um die 
Budgetierung zu verbessern. beabsichtige sie. eine mehrjährige Global
budgetplallung dem BMBWK vor2Ulegen. 

Laut Stellungnahme des BMBWK werde der vom R.H empfolllellc Über
gallg auf eille mehrjährige Budgetierullg po itiv aufgellommell. Das 
Ministerium werde eille Arbeitsgruppe einsetzell, um die Ralrmellbe
dillgullgell sDwie dell lI/halt einer Förderullgs- ul/d Leistullgsvereil/
barulig zu erarbeitell. 
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8.1 Die von der Akademie erworbenen Drittminel aus ölTemlichen Quel
len stiegen bis zum Jahr 2003 auf7,80 Mill EUR an. Sie trugen jedoch 
mit einem Anteil von rd 10 % bis 14 % an den Gesamtmineln zur 
Finanzierung des Forschungsbetriebes nur in geringem Ausmaß bei. 
Die Ursache der bescheidenen Drittminelquote lag in der unausgewo
genen und geringen Aufbringung von Mineln durch die Forschungs
institute. die durch die mangelnde Akquisition von EU-Förderungs
mitteln noch verstärkt wurde. 

8.2 Der RH wertete das Drinminelaufkommen als IndikalOr für die Veran
kerung und Konkurrenzfahigkeit der Forschungsaktivitäten im Wenbe
werb. Als positiv beurteilte er, dass es der Akademie gelang, das Drin
mittelaufkommen seit 1998 insgesamt zu steigern. Sie konnte jedoch 
keine signifikante Steigerung des Anteils der Drinminel am Gesamt
budget erreichen. 

Insbesondere die Akquisition von EU-Förderungsmiueln und die Ein
nahmen von industriellen Auftraggebern waren gering, obwohl einige 
Forschungseinrichrungen der Akademie nach eigenen Angaben auch 
im Bereich der angewandten Forschung tätig waren. Der RH regte an, 
das Drittmirtelaufkommen unter besonderem Augenmerk auf EU-För
derungsgelder zu steigern. 

8.3 Laut Mineilung der Akademie sei sie bei der Akquisition von Drinmir
tein durclIGus erfolgreicher gewesell, als dies der RH eillgeschälZl habe. 
Sie Sell/OSS siell jedoch der A"sicllr des RH a". lVo"ach das Dritlmir
re/aufkommell eillell wesellfliclrell Erfolgsfaktor darstelle. Daher wolle 
sie weitere Allreize zur verstärkteIl Drittmil1elakquisirioll durch ilrre 
Forschullgseinricilt ullgell se/zell. 

9.1 Die Wissenschafter der Akademie veröffendichlen die Ergebnisse ihrer 
Forschungsaktivitäten teilweise im eigenen Verlag der Akademie, häufig 
aber auch in anderen Fachverlagen und -magazinen. Es erfolgte keine 
vorherige Erfassung der Forschungsergebnisse in einer IT -gestützten 
Datenbank; ebenso wenig war eine zentrale AnlaufsteIle für Informa
tionen über die Forschungsaktivitälen der Akademie vorhanden. 

9.2 Der RH kritisierte. dass keine überblicksmäßigen Infonnationen über 
die Forschungsergebnisse der Akademie oder über den jeweiligen Pro
jektfortgang verfilgbar waren. 
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Er empfahl die Einrichtung einer IT - gestützten Forschungsdatenbank 
zur zentralen Erfassung der von der Akademie erbrachten Forschungs

ergebnisse. Bereits veröffentlichte Ergebnisse sollten über das Internet 

zugänglich sein. 

9.3 Laur Stellullgllalrme der Akademie Irabe das Präsidium durch diejäl,,
lichen Berichte der Forsclwngseinrichtwrgerr und ihrer Kuratorien eillell 
Überblick über das Forschwrgsgesclrelren besessell. Die Akademie räumre 
jedoch eill, dass Iloch keille zelllrale elektroIlisehe Erfassung vorhmldel1 
sei ulld sie am Auftau einer zeutralell Forschullgsdarenballk arbeiteIl 
würde. Die urheberrecht lichen Fragen, die im Zusammenhang mit der 
Errichrung einer Forschullgsdatcllbank von Bedeurullg wärell , würden 
eiller Klärullg zugefii/m. 

9.4 Der RH beurteilte die Initiative zum Aufbau einer Forschungsdaten
bank positiv, weil die von der Akademie ins Treffen geführten Infor

mationen an ihr Präsidium nicht die Anforderungen an einen Leis
tungsbericht erfüllten. Darüber hinaus hielt der RH die Klärung der 

urheberrechtlichen Fragen betreffend die Verwertung der Forschungs
ergebnisse fur vorrangig, um die Konkurrenzfahigkeit der Akademie 

langfristig sicherzustellen. 

Planung und Evaluierung 

Forschungs

programme 

BMBWK 

10.1 Die Akademie entwickelte für die Perioden von 1996 bis 2000 und von 

2001 bis 2005 mittelfristige Forschungsprogramme. Diese stellten zwar 
die Forschungsvorhaben der einzelnen Forschungseinrichtungen der 
Akademie in wissenschaftlicher Hinsicht dar, zeitliche und finanzielle 

Projektaspekte wurden jedoch kaum quantifIziert. Im Jahr 2001 erar
beitete die Akademie zusätzlich einen Ausbauplan ftir die Schaffung 
bzw den Ausbau ausgewählter Forschungsbereiche mit einem Inves

titionsvolumen von rd 48 Mill EUR. 

10.2 Der RH anerkannte. dass die Akademie ihre Forschungsaktivitäten ziel
orientiert für einen längeren Zeitraum zu gestalten trachtete. Er wies 
aber darauf hin, dass die Planungsdokumente wegen der teils allge

meinen Vorgaben und der teils fehlenden Quantiflzierungen nur als 
grobe Rahmenvorgaben für die Ausrichtung des Forschungsbetriebes 
genutzt werden konmen. 
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Der RH regte an, das aktuelle mittelfristige Forschungsprogramm 
gemeinsam mit dem Ausbauplan dahingehend zu überarbeiten. dass 
daraus verbindliche wissenschaftliche und operative Vorgaben für die 
Forschungseinrichtungen abgeleitet werden kön nen. Ebenso sollte der 
zu ihrer Realisierung notwendige Ressourcenbedarf ersichtlich sein. 
Weiters empfahl er die Erstellung einer jährlichen Wissensbilanz, um 
den durch Forschungsarbeiten erzielten Wissenszuwachs darzustellen. 

10.3 Laur Mirreilullg der Akademie beabsichtige sie, das mirreljrisrige For
schungsprogramm kÜllftig als Programmbudgel /leu zu gestaltell, das 
qualirarive, quamitative Ulld budgeräre Zielserllmge/l ellr/wlrell sol/. 
Weilers werde die Erslellullg einer Wissellsbilallz ill Allgriff genom 
mct!. 

11.1 In der Zeit von Jänner 1995 bis Mitte 1999 ließ die Akademie ihre 
Forschungseinrichtungen mit Ausnahme der Beteiligungen an Gesell
schaften als erste öSlerreichische Grundlagenforschungseinrichtung 
auf internationaler Basis evaluieren. Ein weilerer Evaluierungszyk.lus 
lief im Jahr 2001 an; im Sommer 2003 lagen erste Ergebnisse vor. 

Der veröffentlichte Evaluierungsbericht des ersten Zeitraums enthielt 
zum Teil sehr konkrete Anregungen zur Verbesserung operativorga
nisalorischer Belange. Wichtige strategische Aussagen, wie über die 
Positionierung und Leistungsfahigkeit der Akademie im Vergleich zu 
anderen internationalen Forschungseinrichtungen, unterblieben jedoch. 
Ebenso wurden die einzelnen Empfehlungen nicht systematisch nach 
ihrer Priorität aufbereitet. 

11 .2 Der RH betonie die Pionierfunktion der Akademie bei der Ourchftih
rung einer Evaluierung unter Heranziehung internationaler Experten
teams. Dennoch hielt er das Evaluierungsverfahren für verbesserungs
würdig. Er empfahl. die EvaluierungszykJen erheblich zu verkürzen, 
um zeitnahe Maßnahmen setzen zu können. Weiters sollten einheit
liche Umersuchungs- und AU5wertungsstandards eingeführt werden. 
um Kernaussagen von Randemprehlungen unterscheiden sowie Aus
sagen zur internationalen Konkurrenzfahigkeit der Akademie ueffen 
zu können. 
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11.3 Laut Mitteilung der Akademie Irabe sie die Evaluierungsergebnisse lau
felld ausgewertet. Dalrer sei eine Verkürzung der Evaluienmgszykkn, 
lviI' in/emotionale Erfahrungen gezeigt Ilärten, niellt zweckmäßig. Sie 
sei aber bestrebt, Queroergleic/re für eillzeille Forsc/rungsbereiclle anzu
stellell und jäc/rerspezijisclre Qualität maßstäbe einzufülrren. 

11.4 Der RH anerkannte das Bestreben der Akademie, den Evaluierungspro
zess aussagekräFliger zu gestalten. Er verblieb jedoch bei seiner Emp
fehlung der erheblichen Verkürzung, weil Quervergleiche e~t nach 
Abschluss des gesamten Evaluierungszyklus bzw nach Fertigstellung 
zumindest eines Teils der Evaluierungen einzelner Forschungseinrich
tungen angestellt werden können. 

12 Eine weitere Feststellung und Empfehlung des RH betraF die zu geringe 
organisatorische Betreuung des Evaluierungsprozesscs durch die Aka
demie. 

13.1 Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Wissen
schaftsFonds) war der wichtigste Drinmirrelgeber für die Fo~chungs
aktivitäten im Rahmen der Akademie. Dementsprechend waren der 
Präsident der Akademie Mitglied des Präsidiums des Wissenschafts
Fonds und dessen Präsident in den letzten Jahren regelmäßig ein Mit
glied der Akademie. 

Aufgrund der Bestimmungen des Fo~chungs- und Technologiefor
derungsgesetze mussten die Förderungsa nträge von den Fo~chern 
der Akademie direkt an den WissenschaftsFonds gestelll werden. Die 
Förderungsmitlelvergabe durch den Letzteren erfolgte auFgrund einer 
autonomen, positiven Begutachtung eines Projekts durch internatio
nale Fachexperten (Peer Review-System·). 

~ Da .... Peer Review" iSI t:'in Gu[achlcrverfahren, durch da.s die Qualil<lt und KOrfl"k.t
heil wissenschartJicher VeröffenLlichungen. Projektanlräge usw sichergeslellt werden 
soll. Ublicherwebe bekommen ein oder mehrere anonyme Fachkollegen (~PC'ef5M) 

cin Manusk.ript .lugesandt. das sie:- mh eincr fachlichen Beurteilung verSehen und 
gegebenenfalls Anderungen beanstanden I .. Review-). 

13.2 Der RH wies darauF hin, dass das auf einzelne Forscher ausgerichtete 
Förderungssystem des WissenschaftsFonds mit einer themenbezogenen 
institutionellen Forschung, wie sie die Akademie betrieb. nicht im Ein
klang stand. 
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Die personelle Verschränkung von Spitzenven:relcm der beiden Insti

tutionen zum Abgleich der Interessen zwischen Akademie und Fonds 
konnte nur teilweise Abhilfe schaffen. 

Der RH empfahl, durch einen Konsultationsprozess die Förderungs
ziele des Wissenschaftsfonds mit den Forschungszielen der Akademie 

abzustimmen. 

13_3 Die Akademie stimmte der Empfeillullg des RH w, eillel/ Konsulta
tiol/sprozess ill Gang zu setzeIl. Eille ,well/raltige Koordillatiml der 
BedütJllisse ihres Forsc!rullgsbetriebes mit jel/en des Wissellselraftsfonds 
würde jedoch ril/e Änderullg der geirelldell Reclrtslage erfordern. 

14.1 Die Akademie hatte von jeher mit einer erheblichen Anzahl von wissen

schaftlichen Institutionen weltweit Abkommen über den Austausch von 

Wissenschaftern sowie über konkrete projektoriemiene Kooperationen 
abgeschlossen. Dariiber hinaus bahnten die dezentralen Forschungs
einrichrungen der Akademie selbstständig Kooperationen an. 

Die Zusammenarbeit erfolgte in unterschiedlichster Art und Weise 
- zumeist auf informeller Basis - in Form einer kaum überschau
baren Anzahl von Projekten. Die Akademie verfugte über keine sys

tematischen Aufzeichnungen hinsichtlich der Art und des finanziellen 
Umfangs der von den dezentralen Forschungseinrichrungen betriebenen 
Kooperationsprojekte. Die zentrale Administration der Akademie war 
organisatorisch nicht speziell auf die Anbahnung und Betreuung der

artiger Kooperationen ausgerichtet. 

14 .2 Die Akademie widmete der gezielten Anbahnung und Abwicklung von 
Kooperationen zu wenig Augenmerk. Der RH regte an, Kooperationen 
wegen ihrer strategischen Bedeutung gezielter abzuwickeln und künf

tig die diesbezüglichen Aktivitäten in die mittelfristigen Forschungs
pläne mit einzubeziehen. 

14.3 Laut Stellrlllgllallllle der A kadcmie würden KooperariOlrclI ein Grund
prinzip des wissenscllOftlicircll Handeills darsrellell. Sie habe daher 
der Bildung VOll Kooperariollell Irerausragende strategisc/re Bedeufllng 
beigemessen; dies zeige die Vielzahl der welrweir eillgegangellell Ko
operariOllsabkommen lind Projekte. 
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Die Akademie räumte ein, dass es ihr offensichtlich nicht gelungen sei, 
dem RH ein vollständiges Bild der VOll ihr unterhalteneIl Kooperatio
nen zu bieten, und auch die Kooperarionsakrittitäten nicht systematisc/r 
erfasst wordell seieIl. Weiters stimmte sie mit der Beurteilung des RH 
überein, dass die Steuerung der Kooperariollsrätigkeit einer laufenden 
Optimierung bedürfe. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung pon Ko
operationen innerhalb des Forschungsmarkerings werde die Akademie 
diesem Bereich I'erstärkt Augenmerk Sc/lenken. 

15. 1 Im Jahr 1999 ging die Akademie eine Zusammenarbeit mit einerToch
tergesellschaft eines deutschen Pharmakonzerns auf dem Gebiet der 
Biotechnologie ein. Die dazu von der Akademie als eine Tochtergesell
schaft gegründete Biotechnologiegesellschaft sollte ergänzend zu den 
Aktivitäten des deutschen Panners eigene Forschungskapazitäten im 
Forschungsstandon Vienna Biocenter aufbauen. Ferner sollte der in 
Salzburg angesiedelte Forschungsbereich für molekulare POanzenbi
ologie der Akademie nach Wien übersiedelt werden und das geplante 
Kooperationsprojekr erweitern . 

Die Akademie plante, insgesamt 120 Forscher im Bereich der Biotech
nologiegesellschaft zu beschäftigen. Diejährlichen Betriebskosten wur
den auf 7.27 Mill EUR geschätzt: für die Errichtung eines Laborgebäu
des wa ren Gesamtkosten von 15,66 Mill EUR geplant. 

15.2 Der RH beuneilte die Bemühungen der Akademie, als Forschungsbe
trieb in international konkurrenzfähige Größenordnungen vorzustoßen. 
positiv. 

16.1 Die wissenschaftliche Leitung und Geschäftsführung der Biotechno
logiegeseIl chaft übernahm ein anerkannter Wi senschafter aus dem 
Bereich Biomedizin. Er konnte für diese Funktion erst im Jahr 2002. als 
die Planungsarbeiten für das Laborgebäude bereits im Gange waren. 
gewonnen werden . 

Aufgrund der fachlichen QualifIkation des Wissenschafters wurde auf 
sein Betreiben der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten der Gesell 
schaft auf Biomedizin verlagen und der Firmenname geänden. Weiters 
wurde gegenüber dem deutschen Panner eine Änderung des Koope
rationsvenrages zur Erhöhung der Autonomie der Biotechnologiege
sellschaft durchgesetzt. 
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Gleichzeitig konnte der wissenschaftliche Leiter bauliche Umplanun

gen und erhebliche Erweiterungen des zu errichtenden Laborgebäudes 
im Ausmaß von rd 8.80 Mill EUR bewirken. 

I m Zuge des weiteren Projektfonschrins zur Errichtung des Labor
gebäudes nahm die geplante Personalkapaziläl von rd 120 Personen 
(einschließlich des Bereiches Pflanzenforschung) auf 210 Forscher zu. 

Die geplanten Projektkosten stiegen dadurch von 1999 bis zum Som
mer 2003 von mittlerweile 28.80 Mill EUR (einschließlich des annä

hernd unveränden bleibenden Pflanzenforschungs-Projekueils von rd 
12.90 Mill EUR) auf 45.22 Mill EUR an. Die Leitungs- und Aufsichts
gremien der Akademie und der Biolechnologiegesellschaft nahmen 

diese Entwick.lung zur Kenntnis. 

16.2 Der RH k.ritisiene. dass die erhebliche Ausweitung des Projektumfangs 

sowie dessen qualitative Veränderung von den verantwonlichen Lei
tungs- und AufsichIsgremien der Akademie und der Biotechnologie
gesellschaft weitgehend ohne nähere Prüfung der wirtschaftlichen und 

wissenschaftlichen Angemessenheit sowie der Finanzierbarkeit akzeptien 

wurden. 

16.3 Laur Srellungnahme der Akademie sei die Meinung des in der wis
sellsclraji/icllen Gemeillsclraji anerka/lnten Gesclläjisjührers - wenll 
auch /lichr r",geprüfr - ill die Enrsclreiduolgen des AufsicJrrsrares der 
Biorecll/l%giegesellsclraji maßgeblich e;'lgejlossell. Die Aufgabe des 
WissclIsclrajilicile/l Geschäjisjührers sei es. auf grund seiller Erfahrullg 
ulld Komperellz Oll der Gesra/rullg der Forscl,ulIgseinricirrulIg mirzu
wirke.1. 

16.4 Der RN hielt fest, dass erst auf sein Betreiben im März 2004 von der 
Biotechnologiegesellschaft Businesspläne nachträglich vorgelegt wurden, 
die eine nähere wirtSchaftliche Beuneilung der Projektausweirung und 

der zu erwanenden Gebarungsentwicklung erkennen ließen. 

17.1 Nach der Ausgangsplanung im Jahr 1999 sollte die Errichtung des 

Laborgebäudes durch ein Darlehen der Stadt Wien in Höhe von 
14.91 Mill EUR weitgehend ausfrnanziert sein. Die Einrichlungskos
ten waren darin allerdings nicht enthalten. In der Folge erhöhte sich 

der Projektumfang - wie bereits erwähnt - auf 45.22 Mill EUR. 
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Obwohl die Akademie davon ausging. den Mehrbedarf großteils mit 
zusätzlich lukrierten Mitteln abdecken zu können. ergab sich letztlich 
eine Finanzierungslücke von 9.70 Mill EUR. Weiters waren die Inves
titionskosten für wissenschaftliche Geräte in Höhe von 15 Mill EUR 
bis 20 Mill EUR noch nicht berücksichtigt worden. Für den laufenden 
Betrieb lag eine Finanzierungszusage des Bundes in Höhe von jährlich 
7.27 Mill EUR vor. 

17.2 Der RH wies kritisch auf die erheblichen Kostensteigerungen für die 
Errichtung und Ausstattung des Laborgebäudes hin. Weiters erwartete 
er aufgrund der Folgekosten durch die Ausweitung des Projekts einen 
erheblichen Anstieg der laufenden Betriebskosten der Biotechnologie
gesellschaft. der wegen allfällig notwendiger GesellschaFterzuschüsse 
den übrigen Forschungsbetrieb der Akademie fmanziell gefährden 
könnte. 

Der RH empfahl, die Finanzierung des Projekts aufgrulld seiner gesamt
österreichischen Bedeutung auf eine breitere Basis zu stellen. Vor allem 
wäre der Rat für Forschung und TechnologieentwickJung verstärkt mit 
dem Projekt zu befassen sowie eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich 
der Finanzierung auf dieser Ebene herbeizuführen. 

17.3 Laut Stellullgllallme des BMBWK sei zwecks der Förderullgsentscllei
dUlig eille Präsentation des Gesamtprojekts durclI deli wissenscltaft
liellen Geschäftsführer anlässlicll der 22. Sitzullg des Rates für For
scllullg ulld Tecllllologieelllwicklullg im April 2004 erfolgt. 

Nacll Auffassung der Akademie sei das Projekt im Weselltlichell aus
jinanziert. Der laufellde Betrieb müsse siel! aus dem ~'ereillbartell Fir
budget sowie lukrierten Drirflllirfe/ll selbsrsrölldigjiltallzierell. Darüber 
Irinaus würde die Fillarrzienmgsliicke 110hezu ausschließlicll Eirrricil
tungsRosten betreffeIl ulld lIörfe sielr minlerweile deurliell reduziert. 

17.4 Der RH entgegnete, dass die ihm zuletzt übermittelten Businesspläne 
nunmehr einen Restfmanzierungsbedarf von 20.80 Mill EUR rur den 
Bau des laborgebäudes bzw einen Finanzierungsbedarf von weiteren 
14.70 Mill EUR für den Erwerb wissenschaftlicher Einrichtungen aus
wiesen·. Weilers wurde mit zusätzlichen Betriebskosten in Höhe von 
8 Mill EUR bis 10 Mill EUR jährlich gerechnet. 

• Oie Grsam,koSlen des Projekts sollen 64.50 Mill EUR be,r:rgen. 
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18.1 Nach den Planungen aus dem Jahr 1999 sollte das Laborgebäude 
Ende 2003 fertig gestellt werden. Die Akademie rechnete nunmehr mit 
einer Fertigstellung des Gebäudes frühestens im Jahr 2005. Die Gründe 
dafür waren die zeitaufwendige Suche nach dem wissenschaftlichen 
Geschäftsführer und Verzögerungen im Projektablauf, welche durch 
zahlreiche Umplanungen entstanden waren. 

18.2 Der RH kritisierte die erhebliche zeitliche Verzögerung in der Projekt
abwicklung, die er auf gravierende Schwachstellen im Projektmanage
ment zurückfiihrte. 

18.3 Laut Mitteilung der Akademie seien eine begleitende KOllfrolle sowie ein 

Jaehspezifisches Planungsuntenlehmen in die Projektabwieklung ein
bezogen worden, UIII eine Inbetriebnahme im Herbst 2005 zu gewähr

leisten. 

19.1 Um eine Verbindung zwischen medizinischer Forschung und der prak
tischen Anwendung der Ergebnisse an Patienten herzustellen, gründete 
die Akademie im Jahr 2000 als eine Tochtergesellschaft ein Forschungs
zentrum für Molekulare Medizin. Das Forschungsgebäude sollte auf der 
Basis einer Machbarkeitsstudie eines projekterfahrenen Engineering
unternehmens auf dem Gelände des Allgemeinen Krankenhauses der 
Stadt Wien - Universitätskliniken (AKH Wien) errichtet werden. 

Das Projektvolumen war auf breiter Basis zwischen Bund, Stadt Wien, 
dem AKH Wien, der medizinischen Fakultät der Universität Wien und 
der Akademie abgeklärt und mit 15,08 Mill EUR veranschlagt. Der Rat 
rur Forschung und Technologieentwicklung empfahl die weitgehende 
fInanzielle Förderung des Projekts. 

19.2 Die Einbindung verschiedener Interessengruppen zur strategischen Aus
richtung des Projekts sowie die Befassung eines projekterfahrenen Engi
neeringunternehmens waren zweckmäßig. Dadurch waren ein qualifI
ziertes Projektmanagement und die Einhaltung der geplanten Kosten zu 

erwarten. Die Zuweisung von Förderungsmineln sollte von der Vor
lage detaillierter Angaben über die wirtschaftliche Entwicklung des 
Forschungszentrums abhängig gemacht werden. 
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20.1 Die Vergabe von Stipendien durch die Ak.ademie folgte einer langen 
Tradition . Aus öffentlichen Mitteln wurden die so genannten APART

Stipendien (Austrian Programme for Advanced Research and Techno
logy) zur Förderung Habilitierender und DDC-Stipendien (Doktoran

denprogramm) vergeben . Die Akademie förderte im Zeitraum von 199B 
bis 2003 durchschnittlich 97 DOC- und 64 APART-Stipendiaten. 

Der Wissenschaftsfonds förderte mit seinen Stipendien ebenfalls jün
gere, jedoch bereits arrivierte Forscher (START -Programm, Wittgen

stein-Preis). 

20.2 Der RH empfahl, die Förderung der Spitzenforschung - nicht zuletzt 

aufgrund eines sich abzeichoenden Förderungswenbewerbs zwischen 
der Akademie und dem Wissenschaftsfonds - im Rahmen der öster

reichischen Forschungspolitik eng aufeinander abzustimmen. 

20.3 Die Akademie soll derzeir keine Doppe/gleisigkeiren zwischen den För
derungspragrammen der beiden Insrirurionen . 

Laut Mitteilung des BMBWK sei eine Umgestaltung des österreich i

scIleIl Stipelldiellwesells geplallt; beim Rar fir Forschullg und TecllJlo

logieellrwicklung sei bereits eine Arbeitsgruppe zur Abstimmlmg der 
einzelnen Förderullgsprogramme eingesetzt worden. 

21.1 Zwei Drittel der APART -Stipendienempr.inger fanden ihren Arbeits
platz an Universitäten. Der Vergabekommission der Akademie rur diese 

Stipendien gehörten auch Vertreter von anderen außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen sowie aus der Industrie an. Dennoch fanden 

nur 3 'ib der mittels APART Geförderten in der industriellen Forschung 
und 11 I\\) in außeruniversitären Forschungseinrichtungen Aufnahme. 

Beim Doktorandenprogramm DOC fanden 22 'ib der Stipendiaten in der 
Industrie und 9 'ib in der außeruniversitären Forschung eine Beschäf

tigung. 

21.2 Der RH zeigte die geringe Aufnahme von Stipendienempfangern in der 

industriellen und außeruniversitären Forschung k.ritisch auf. Er emp
fahl, die Stipendien bedarfsspezirlscher durch vermehrte Zusammen
arbeit mit die en Forschungsbereichen weiter zu entwickeln. 
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21.3 Laut Stellungna/rme der Akademie ",rterne/rme sie besondere Anstren
gungen, auch Stipendienempjärrger, die sich der teclmischen !/Ild indus
triellen Forschung widmen, fiir Förderullgsprogramme zu gewinner! 
(AII/llerkurrg der Redaktioll: urrd damitJür deli außerulliversitären und 
irrduslriellen ForsclHlIlgsbereiclr). Die Kooperation mit hrdustrie!'ertretem 
werde weirer ausgebaut werderr. 

22.1 Zur Festlegung des Mittelbedarfs erstellte die Akademiejährliche Bud
gets. die nach den Forschungseinrichrungen gegliedert waren. Die Bud
gets bildeten die Grundlage für diejährlichen Zuwendungen des Bundes 

an die Akademie. 

Weiters erarbeitete die Akademie die erwähnten mittelfristigen For

schungsprogramme und den Ausbauplan ZUr WeiterenrwickJung der 

Forschungsaklivitäten. Diese Instrumente beschrieben im Wesentlichen 
nur die geplanten Vorhaben; allfallige Angaben über Kosten erfolgten 

in unterschiedlicher Form und Genauigkeit. 

Die Akademie stimmte diese Planungsinstrumente nicht aufeinander 
ab; ebenso wenig lag ein daraus ableitbares mittelfristiges Budget 
vor. 

22.2 Eine mittelfristige Finanzplanung war nur in Ansätzen vorhanden. 

welche aber keine eindeutige Beurteilung des milielfristigen finanzi
ellen Bedarfs der Akademie erlaubten. Der RH empfahl, die einzelnen 
fmanziellen Teilpläne zu einem mittelfristigen verbindlichen Gesamt
budget zusammenzufassen und dessen Einhaltung durch ein Finanz

controlling sicherzustellen. 

22.3 Laur StellungrraJrme der Akademie beabsichtige sir, auf Leisrurrgsindi
katoren beruherrde Steurrungs;nstrumente als Bestandteil eil/es Korr
rraktmarragemenrs eillzujUhren. Voraussetzung dufor sei aber eill "Oll 

Seiten des Bundes künftig bereitgestelltes rnellfjähriges Globalbudger. 
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Budgeterstellung 

Controlling 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

23.1 Die Budgetierung erfolgte durch die Akademie im Wesentlichen durch 

Fortschreibung der VOIjahresansätze für die einzelnen Ko tenarten (zB 

Personal-, Sach- und Investitionskosten). Eine projektbezogene Planung 

des finanziellen Bedarfs erfolgle nur bei den durch Drinmittel fInan

zierten Forschungsprojekten. 

23.2 Der RH regte an, den bisher auf Kostendeckung ausgerichteten Budge

tierungsvorgang unter der Voraussetzung eines mittelfristigen Gesamt

budgets aufeine leistungsorientierte und projektbezogene Budgetierung 

umzustellen. Durch die Prüfung aller bisherigen Koslenansätze sollte 

eine EffIzienzsteigerung des Forschungsbelriebes in der Größenord

nung von mindestens 10 % seiner jährlichen Ko ten bzw rd 3 Mill EUR 

pro Jahr möglich sein. 

23 .3 Die Akademie leilte mil, dass im Zuge der Ei'ljiihnwg 1'0" !leuen Sreu
erungsinsrrumenrell der Budgerierwlgsprozess auf eille ourpuroriell
lierre Progra",mbudgerierullg wHer Ei"bezie!lUlIg des mirrelfrisligen 
Forschuligsprogramms umgestelli /Ilerden soll. Hillsichllicl! des /10111 

RH ill deli Raum ge lelltell Eillsparullgspotenzials I'erwies die Akademie 

auf die Zie!setzu'Jg der EU, bis wm Jahr 20/0 i" der GemeinscllOjr 
die Forschungsausgabe!l auf 3 % dcs Bnmoi'Jlmldsprodukls w erhö
Iren. 

23.4 Der RH bemerkte, dass die Akademie die Angemessenheit der Kosten

ansätze bisher nicht überprüft hat. Das angegebene Einsparungspo

tenzial sollte bei der Umstellung der Budgetierung als Ziel vorgegeben 

werden. Die durch die EffIzienzsteigerung frei werdenden Mittel solllen 

für Forschungsaklivitälen der Akadcmie verwendc! werden. 

24.1 Die Akademie verfügte über kein strategisches und operatives COnt

rolling. Ein Bericht wesen zwischen der zentralen Administration und 

den Forschungseinrichrungen. das Aussagen über den Projektfortgang 

oder die damit verbundene Gebarungsentwicklung lieferte, war nicht 

eingerichtet. Daher unterblieben Soll/lst-Vergleiche über den Fortgang 
dcr Forschungsprojekte. 

24.2 Der RH empfahl die Einführung eines auf Kennzahlen gestützten zen

tralen Controllingsystems, das mit einem verstärkten strategischen 

Controlling abzuslimmen wäre. Das operative Controlling wäre zur 

kurzfristigen Steuerung des Rcssourceneinsatzes und der Zeitpläne 

der Forschungsprojekte einzusetzen. 
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24.3 Laut Stellungnahme der Akademie sei il/1 Zuge der angepeilten Reor
ganisation ihrer Führungs- und Sreuerungsillstrumenle die Ein.rrihrung 
eines ze'ltTaleli Budgetierungs- und Controllingsyslems vorgeseherr. Um 
den Forscllwlgsbelrieb nach verlässliche" und klareIl Krileriell steuenJ 
zu kö"nen, sollen noch zu errrwirkeinde oulpurorienlierre Leis/Ungsirr
dikatoren zur Anwendung gelallgen. 

25 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die man

gelnde Überwachung der Gebarung der Akademie durch das BMBWl<, 
die Empfehlung zur Festlegung von Veranlagungsrichtlinien sowie den 
Ausbau der internen Revision . 

26 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen den Bereich 
des Personals. Der RH empfahl - mit Ausnahme der beiden erwähnten 
Tochtergesellschaften -, Dienstverhältnisse künftig nur nach dem ab 
I. Jänner 2004 gültigen Kollektiwertrag abzuschließen. 

Die Verwendung der vom BMBWl< zur Verfügung gestellten Bundes

bediensteten wäre auslaufen zu lassen. Als Ersatz für die Bundesbe
diensteten sollte die Akademie entsprechende Ausgleichszahlungen 
vom BMBWK erhalten. 

Die Akademie gab bekarrlll, diesbezüglich Verlwndlungen mit dem 
BMBWK aufgenommen zu lraben. 

27 Zusammenfassend empfahl der RH 

der Akademie: 

(I) Die Anzahl der forschungsgebie.te wäre längerfristig zu überden

ken: dies soU te im Hinblick auf das Erreichen von kritischen Größen 
in personeller und fmanzieller Hinsicht sowie auf eine AbwickJung 
international konkurrenzfahiger Forschungsprojekte geschehen. 

(2) Bei der Evaluierung ihrer forschungseinrichtungen wären ein

heitliche Untersuchungs- und Auswertungsstandards einzuführen. 
um Aussagen zur internationalen Konkurrenzfahigkeit der Akademie 

treffen zu können. 

(3) Kooperationen wären wegen ihrer strategischen Bedeutung 

gezielter abzuwickeln und in die mittelfristigen Forschungspläne 

einzubeziehen. 
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Österreich ische Akademie der Wissenschaften 

(4J Die mittelfristigen Forschungsprogramme wären zu verbind
lichen wissenschaftlichen und operativen Vorgaben für die For
schungseinrichtungen der Akademie auszubauen. 

(5J Zur zentralen Erfassung der von der Akademie erbrachten For
schungsleistungen wäre eine lT -gestützte Forschungsdatenbank ein
zurichten. 

(6J Ein au f Kennzahlen gestütztes zentrales Controllingsystem wäre 
einzufüh.ren. 

dem BMBWK: 

(7J Es wären einvernehmlich mit der Akademie und im Kontext mit 
den Universitäten, der wirtschaftsbezogenen Forschung und den 
sonstigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Aufgaben 
der Akademie zu konkretisieren. Darauf aufbauend wäre die kün f
tige Forschungsstrategie der Akademie auszurichten. 

(8) Die Finanzierungssicherheit der Akademie wäre durch den 
Abschluss eines mehrjährigen Förderungs- und Leisl"ungsvertrages 
zu gewährleisten. 
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Finanzverwaltung 

BMF 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür Finanzen 

UnerLedigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Finanzverwaltung 

(1) Schaffung einer einheitlichen, sowohl die Erhebung der Abgaben als 
auch die Berriebsprufung umfassenden Zuständigkeit für Größtbe
triebe und Konzernunternehmungen (TB 1999 S. 134 Abs 6.2, zuletzt 
TB 2002 S. 77 Abs 2). 

Das BMF wicdcrholtc scillc Absicht. wonach dic Fragc dcr cinhcitlicllcn 

Zuständigkeit jiir Gräßtbctricbc im Rahmcn dcs gcplalltcll Rcjomtpro

jcktcs dcr GroßbctricbsprüjulIg bcrücksichtigt ulerden würdc. 

(2) Neuorganisation der rrufungsabteilungen Strafsachen (Steuerfahndung); 
die Standone und die Ressourcenzuteilung wären von der Bedeutung. 
dem Umfang und der strafrechtlichen Relevanz der jeweils anfallen 
den Fälle abhängig zu machen (NTB 2000 S. 30 Abs 6, zuletzt TB 2002 
S.77 Abs 3). 

Das BMF wiederlto/rc. dass Konzeprc jiir einc Ncugcsraltullg erstcllt I/ 'or

den sciell. Dic Organisario/lscnrwicklrmg werdc im RahmclI eillCS geplall 

rCII Pakers zur Berrugsbckämpjullg durcltgcjiiltrr werde/l. 

(3) Elektronische Verknüpfung der Angaben in den Umsatzsteuerjahres
erklärungen mit jenen der Zusammenfassenden Meldungen. um diese 
im Sinne einer wirksamen Betrugsbekämpfung bei jeder Veranlagung 
gegeneinander abzustimmen (NTB 2000 S. 23 Abs 12. zuletzt TB 2002 
S. 78 Abs 5). 

Laur MirreilLllIg des BMF sei dics Tcil cillcs ullr!assclldcn Bcrrugsbckälllp
jUlIgspakcts. 1111 Zugc dcr Rcalisicnmg dicscs Pakcts würdc dicse Allrc
gWlg umgcsetzt werdcn. 

(4) Anteiliger Ausschluss des Vorsteuerabzugs für Betriebe gewerblicher 
An von Körperschaften des öffentlichen Rechts. soweit deren Einnahmen 
aus umsatzsteuerlich nicht steuerbaren Zuschüs en bestehen. um eine 
ungewollte Mitfmanzierung der betreffenden Körperschaften aus der 
Umsatzsteuer zu verhindern und eine größere Transparenz über die zu 
veneilenden Finanzmittel zu erreichen (NTB 2000 S. 23 Abs 13. zuletzt 
TB 2002 S. 78 Abs 6). 
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Laur abemwligrr Mint.>ilung des 8MF enrhalre Arrikel 19 Abs 1 der 6. EG
Mehrwerrsreuerriclrrlinie (so genalmrer Pro- Rara- Sarl) eine die Subven
riollen betreffende Kmlll-8estimmulIg, welche im Ergebnis t.>ille Vorsreuer
kürzulig bewirke. Ihre UmsetZllllg sei jedocl, schwierig. ,~eil olllle eille 
elltsprecl,e/lde Ersatzlösulig zall/reiche Projekre der öffelltlichen /-Imid 
ill der bisherigeIl Fonn /liehr ji/lo/lzierbar I~ären. 

(5) Übertragung der gesamten Vollziehung des Familienlastenausgleichsge

setzes an das BMF im Interesse einer Straffung der Entscheidungsstruktu
ren (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 42 Abs 13). 

Laut MitteilUllg des 8MF ha/ldle es sieh um ein komplexes und politisch 
sensibles Thema , zu dem es gewiehrige Gegenposirionen gäbe. 

im Bereich der Zollverwaltung 

(6) Grundsätzliche Neustrukturierung der Finanzstrafbehörden der Zoll
verwaltung in Anbetracht rück.läuflger Erledigungszahlen (WB 2003/4 

Ministerbüros ua S. 75 Abs 4). 

Laul Mitteilung des 8MF sei im Rahmen des Akrionspakels Belrugsbe
kämpjung cil/ Arbeirspaker zur Neusrrukrurierung der Finallzsrrajbe
hörden geplalll, welches mir Mai 2004 ill Allgriff genommen worden 
sei. Bisher sei jedoch von der Projek/arbei/sgruppe lediglich eill Prozess
vergleich zwischell Sreuer- ulld Zolljalmdung durchgefiihrr worden. 

(1) Verringerung der hohen Rückstände an Geldstrafen (WB 2003/4 Minis

terbüros ua S. 77 f Abs 8). 

Laul Mirleilullg des BMF würde durch ein VOll einer Arbeilsgruppr des 
Rates der EU ausgearhei/eres Übert.>il!kommell über die gegenseirige Aner
kennung und VolIsrreckung VOll Ge/dsrrajen die Mög/ichkeit geschaffell 
werdell, auch Srrafriicksräl/de VOI/ Aus/äl/dem eil/zubrillgen. 

im Bereich der Beteiligungen des Bundes 

(8) Einbringung der bundeseigenen Grundstücke in die Flughafen Linz 
GesmbH (NTB 1999 S. 88 Abs 4.2, zuletzt TB 2002 S. 78 Ab 8). 

Laur Mirreilul/g des BMF werden in die /aujelldel/ Privarisierungsüber
legungen be/reffend die Fil'glwjen Linz Gesmb/-l /leben einer Veräuflerul/g 
der Anteilsrecille auch Venventl/lgsmöglichkeilell der bundeseigelien 
Grulldsrücke mir eil/bezogel/. 
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Sonstiges 

BMF 

Die Gesellsclrajler Land Oberäsrerreiclr ulld Lalldeslrauprsradt Lillz IIer
wiesen auf die gÜllstigeIl KOllditionen des Mierverrrags zur Benützung 
der Uegenselrajl. Eine wirtselraftliell äquivalellte Lä uI'g würde jedoclr 
in Envägullg gezogell werdell, sofern der BUlld eillen enrspreclrendell 
Vorschlag Oll die Fluglrafen UIIZ GesmbH und/oder deren Gesellsclraf
rer Ireraurragen würde. 

in sonstigen Bereichen 

(9) Aufkommensneutrale Umstellung der Bemessungsgrundlage für Kon
zessionsabgaben und Wengebühren vom (geringeren) Welteinsatz auf 
das (um den Verwaltungskostenbeitrag höhere) Spielenrgelt; diesfalls 

würden sich Erhöhungen des Verwaltungskostenanteils der Österreichi
schen Lotterien GesmbH nicht mehr negativ auf das Aufkommen aus 

diesen Abgaben auswirken (NTB 1993 S. 74 Abs 6, zuletzt TB 2002 S. 79 
Abs 9). 

Alleine die Einführung eines Verwaltungskostenbeitrags von S % bei 
der Brienotterie im Jahr 1990 verursachte einenjährJichen Einnahmen

ausfall von rd 1,67 Mill EUR an glückspielbezogenen Abgaben. 

Das BMF verwies ullverälldert darauf, dass die ÖSlureiclrisclre Lotte
rien GesmbH versuclren werde, ilrr U!lIernelrmeriscires Risiko dl"c/r deli 
Abgabellgläubiger IIIirlragen zu lasseIl. Der KonzeHionör werde bei eiller 
allfiilligen Ä"derullg der Kosren- und Nachfrageslrukrur auch kiinftig 
das BMF er uelren, eille legistisc/re Anpasslmg der Tarife vorzuberei
lell oder über die 110111 BMF zu bewilligelldell Spie/bedillgullgell eillell 
Ertragsausgleicll zu erhalten. 

(10) Beseitigung der bestehenden .generellen medialen Unterstützung" der 
von der Österreichischen Lotterien GesmbH betriebenen Spiele, welche 
zu Lasten des Konzessionsabgabenaufkommens geht (NTB 1993 S. 7S f 

Abs 7 bis 10, zuletzt TB 2002 S. 79 Abs IO);jährliches Einsparungs
potenzial rd 1 S Mill EUR. 

Das BMF wieder/lOlre, der Bund habe als MDrlopolinl,aber eilliangfris
riges IlIIeresse an einer posiliven Darstellung der Glückspiele ill der ÖjJelll
/ich keil, welches miNels medialer U/llersrürzullg abgesichert würde. 
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(1) Maßnahmen im Bereich der Verwalrungsvereinfachung im Abgaben

wesen (TB 1983 Abs 48.35, zulelZl TB 2002 S. 80 Abs I); jährliches 
Einsparungspolenzial rd 22 Mill EUR Personalaufwand. 

Das BMF leille mir, im Zuge des Sreuerrejonngeserzes 2005, BGBI / Nr 57/ 

2004, lrabe es deli Weg der Vereillfachullg der Geserzgebuligforrgeserzl. 
Dies zeige sich im Bereich der Eillkommensleuer durch VereillfacJ/uIIg 
des Einkommel/s/euerrarifes sowie durch AbschajJimg der Schaumwei/l
sreuer. 

im Bereich der Finanzverwaltung 

(2) Einrichtung einer Konzerndarenbank (TB 1999 S. 132 Abs 3.2, zu 
letzt TB 2002 5. 77 Abs I). 

Laut Mitteilullg des BMF werde dllrch die Eillfiihrung einer Grup
pel/bes/euerul/g i/ll Steuerreformgesetz 2005, BGBII Nr 57/2004, die 
Eil/richrung einer KOllzemdatenballk ullabl/öngig VOll der Reform der 
Großbelriebsprüjul/g i/, Al/griffgel/ommclI. Die Ferrigsrellul/g solle mit 
J!. Dezember 2004 erfolgeIl. 

(3) Häufigere Durchführung von BClriebsprüfungen bei Größlbelrieben 
(TB 1999 S. 132 Abs 3.2, zuletzt TB 2002 S. 80 Abs 4). 

Laut Mineilung des BMF sei die AnzaM der PrOfllngel/ bei Gräß/belrie
bell im Vergleich ZUm Jahr 2002 leich/ rückläufig gewesen. 

(4) Realitätsbezogene Anpassung der Verordnung betreffend die Ermitt

lung des Einkommens von Sportlern (BGBI 11 Nr 41812000) - der Nach 
folgeregelung des ehemaligen "Schirennläufer-Erlasses" - im Hinblick 
auf die Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen. Aufgrund dieser 
Verordnung sind J3 % der aus der sportlichen Tätigkeit einschließlich der 

Werbung erzielten in- und ausländischen Einkünfte in Österreich Sleuer
lieh zu erfassen ; die restlichen 67 % werden bei der Steuersatzermirt
lung berücksichtigt (JIITB 1997 S. 42 Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 80 Abs 5). 

Laut Mineilung des BMF überlege es eille Adaplierung der Verordmmg 
für die Zuku,ifI· 
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ZoLlverwaltung 

B F 

(5) Umfassende Modemisierung des automadonsunterslÜtzten Familienbei
hilfenverfahrens [WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua 
S. 40 Abs 9). 

Laut Mirteilung des BMF sei die Reorganisation des automatisierten Fami
lienbei/Jilfe'lI'eifalirens Mirte 2003 begO/lIIen warden und werde 2005 
abgeschlossen sein. Damir werde auch die Vereinheirlicl,ullg bzw Anpas
sung an andere elekrrollische Veifahren der Fillanz vol/zogen werden. 

(6) Einrichtung eines Managementinformationssystems für die gesamte 
Finanzverwaltung sowie Schaffung eigener Auswenungsmöglichkei
ten für die Finanzdienststellen [WB 2003/2 Einrichtungen der internen 
Revision ua S. 41 Abs 111. 

Laut Mitteilung des BMF werde an der EI/Iwicklung eines Managemenr
i,rjomwriollssysrems gearbeirer. 

(7) Den Finanzämtern sollten standardmäßig Daten über die steuerlichen 
Ergebnisse der Prüfung der Abgabenerk.lärungen durch den Innendienst 
zur Verfligung gestellt werden [WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 82 f 
Abs 21. 

Das BMF sr eI/re in Aussichr, diese Empfehlung ill eil/em Managemenl
i,rjonnarionssysrem oder - alrenwliv - illl RahmeIl des KOllzeprs Risiko
Jllfomwliol/s-Analysemanagement zu berücksicIlligen. 

im Bereich der ZollverwaLtung 

(8) Beseitigung von Doppelgleisigkeiten bei der Erfassung von Verfahrens
schrinen sowie Umstellung der Evidenzhaltung der Strafverfahren auf 
ein einfacher zu administrierendes System (WB 2003/4 Ministerbüros 
ua S. 78 Abs 9). 

Das BAIF fiihrre aus, den Dateneifassullgsaufu'ond möglichsr gering 1101-
ren zu //Iol/ell. Ein Projekr mir dem Ziel des Redesigns der srarisrisel,en 
Da,enerjass'lIIg befinde sich seit längerer Zrir in Ausarbeirung, dessen 
Umserzw,g sei jedoch aufgrolld der Kosren bislang noch nielli ,'envirk
lichr /J'orden. 
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I~ Ve-rw',khchu:-g begriffene An egunge 

Beteiligungen des 

Bundes 

144 

im Bereich der Beteiligungen des Bundes 

(9) Einbringung der bundeseigenen Grundstücke in die Flughafen Graz 

BerriebsgesmbH (JIITB \999 S. 90 Abs JA. S. 9\ Abs 4.2 und S. 9\ Abs 5.2. 
zuletzt TB 2002 S. 8\ Abs 6). 

Laur Mil1eilung des BMF wäw. die geserzlichen Grulldlagellfor deli Ver
kauf der Geschäftsameile der Republik Ösrerreich mir dem BUlldesge
serz BGBI I Nr 158/2001 geschaffen worden. Mir dem Bundesgeserz 
vom 4. Augusr 2004. BGBII Nr 100/2004. sei der BUlldesmillisrer fur 
Fillalllelllur Veräußerullg der bundeseigellell Grulldsrücke Oll die Flug
hafen Graz BerriebsgesmbH ermächtigt wordell. 

Laut Mirrei/ung der Steiermärkischen Lalldesregierullg seieIl die Ver
fahrell über die Veräußerullg der Geschäftsa'llei/e der Republik Öster
reich Oll die Grazer Stadtwerke AG ulld der bUlldeseigenell GrulldsTücke 
im Bereicl! des Flughafells Graz im Ausmaß VOll rd 280110 Oll die Flug
hafell Graz BetriebsgesmbH im GOI/ge. Da die Republik Ösrerreicl. zu 
eillem hohell A ntei/lediglich außerbücherlicl,er Eigentümer der Liegen
schafreIl sei [/lid daher ersr die VoraussetzungeIl zur Eigemumsüberrra
gung Oll die Flughafell Graz BerriebsgesmbH geschaffell werdelI müsstell. 
sei derzeit mir dem Abschluss der Verkaufsrrollsoktioll bis Ende 2004 

III rechnen. 

Laur Mil1eilung der Lalldesl,ouptsradt Graz wiirdell seitells der Republik 
Ösrerreich imellsive Gespräche und VerhandlungeIl gefolm. um die lIoch 
offene" GrundsrucksJragen einer grundbuchsJiihigen Lösung zuzufo/lren. 
Der Auf ichrsrar der Graur Stadwerke AG habe mir Bescllluss vom 
5. Dezember 2003 die Zustimmung ertei/r. 100 % der Gesclläftsamei/e 
all der Flughafen Graz BetriebsgesmH zu enverben. Die im Vorfeld erfor
derlichen Beschlussfossullgen seiteIls der Gesellschafter BUlld. Lalld Sreier
mark und La"deshauptsradt Graz seien noch ausständig. 
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In Ver .... irkl'·hunq beqnff .. 'Anre~ gen 

Österreichische 

Post AG 

BMF 

im Bereich der Austria Winschaftsservice GmbH 

(10) Vereinheitlichung der unterschiedlichen RisikoklassifIZierungsverfah
ren (TB 2002 S. 110 Abs 14.1). 

Laul Mirteilung der Ausrrla WirtsclIGjlsservice GmbH werde im Rah
mell eines Kooperariollsmodells mit ehr er deutschen Krediwnswlr ein 
zur Vereillheirlichwrg der besrehenden Risikoklassensysreme geeigne
tes und Basel JI-ko,ljormes' Ratillg- Sysrem auJgebaut. 

• Der Bastler Aussthuc;s für Bankenaufsichl Lsl ein Gremium der Bankenaufsichtsbe
hörden, das die bankenaufsichllichen Regelungen zu den Eigenkapitalanfarderun
gen international läliger Banken überarbeitet hat. AJs Ergebnis des unter dem Titel 
~Basel Ir' laufenden Konsuhalionsprozesses wurde die überarbeitete Rahmenver
einbarung übeT die internationale Konvergenz der Kapitalmessung und Eigenkapi
talanforderungen im Juni 2004 verabschiedet. 

im Bereich der Personalgestion 

(11) Dienstfrei gestellte Personalvenreter: 

- Verrechnung von alIFalligen Überstunden nur nach den Verhältnis
sen eines jeweils bestimmten Vergleichsbeamten; 

- Überprüfung von Emennungsanträgen insbesondere auf ihre Über
einstimmung mit den Grundsätzen des Ausfallspnnzips;" 

... ~ Entsprechend den von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum 
§ 117 des ArbeilSverfassungsgesct2.t'S darf ein vom Dien~t freigestellter PCrSonal
vertreter nicht schl«htcr gestellt werden. als er gestellt wäre. wenn er weiterhin 
Dien t versähe. 

- Anweisung VOn Nebengebühren nur in jenem Umfang, wie sie einem 
Vergleichsbeamten in der jeweiligen dienst- und besoldungsmäßigen 

Einstufung typischerweise zustehen (WB 2003/1 Fachhochschule Wie
ner Neustadt ua S. 16 Abs 6.2, S. 17 Abs 7.2 und 5.25 Abs 14.2). 

Laur Mineilung der Ösrerreic/risclJell Post AG würden über die Neuordnung 
der Enllohnung der Personalvertreter auJGrundlage der .Riclrtliniefiir 
Vergleiclrsbedie,rstele" des BKA vom 22. Dezember 2003 Verlrarrdhmgen 
gefiilrrl. 
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In Verw rk IC 

146 

r be- ffene equnqe~ 

im Bereich des Zustelldienstes und der Verteilzentren 

R 
H 

(12) Abschluss eines neuen Kollektivvertrags [TB 2000 S. 143 Abs 17.2, 
zuletzt TB 2002 S. 81 Abs 8). 

Laut Mitreilung der Österreich iscll en Post AG sei die Eillpassullg des Kol
leklivvertrags ill die gegenwärtige Ausriell/ung der U'HerneilltHmg noel, 
Gegenstand VOll Verhandlungen. 

(13) Begleitmaßnahmen zur Verwirklichung der beabsichtigten Personal
reduklion (TB 2000 S. 142 Abs 16.2. zuletzt TB 2002 S. 81 Abs 9). 

Laut Mitteilullg der Ösrerreicllischell Post AG sei das vierte Quartal 2004 
die zeirliclle Vorgabejür die vollständige Umsetzung der Zustellko/lzem
ratio,., 

(14) Verkürzung der Laufzeit der Briefsendungen [TB 2000 S. 145 Abs 20.2, 
zuletzt TB 2002 S. 81 Abs 10). 

Laut Mitteilung der Österreiclliscllen Posr AG habe der Allfeil der Se'ldun
gen aus dem Ausland, die einen Tag lIach dem Einlallgen in Österreich 
deli Adressaten zugestellt wurden (Zustellwert .. E+ I "J, im April 2004 
92,2 % und im Mai 2004 96,5 % betragen. Damit sei die Österreichi
sche Post AG im Mai 2004 bei den Zustellungen aus dem Ausland erst
mals die scllllc/lste Postgesellsclraft furopas gewesen. 

BMF 
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Finanzverwaltung 

Beteiligungen des 

Bundes 

B"IF 

Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Finanzverwaltung 

(I) Erhöhung der Quantität und der Qualität der Bearbeitungshinweise für 

die Veranlagung der Umsatzsteuer durch die Finanzämter im Zusam
menwirken mit der verpflichtenden elekuonischen Abgabe der Umsatz

steuervoranmeldungen (NTB 2000 S. 19 Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 77 
Abs 4). 

Laut Mirteilung des BMF sei mit Einfuhrung der verpflichtenden elektro

nischen Abgabe von Umsarzsreucrjahreserklärungen mir dem Budger

begleirgeserz 2003 vom 20. Augusr 2003 , BGBI I Nr 71, bzw mir Ver

ordnung vom 4. Mai 2004, BGBIII Nr 192/ 2004. eine RisikoGnalyse 

fo r die Umsatzsreuerjallresveranlagung ab dem Veranlagungsjalrr 2003 

impiemelllien worden. 

im Bereich der Beteiligungen des Bundes 

(2) Einbringung der bundeseigenen Grundstücke in die Tiroler Flughafen

bemebsgesmbH (NTB 1999 S. 94 Abs 5.2, zuletzt TB 2002 S. al Abs 7). 

Laut deli übereinsrimmenden Mirreilungen der Gesell chafter BMF. Land 

Timl und Landeshauprsradr Innsbruck seien gemäß dem Bundesgeserz 

vom 16. Dezember 2003. BGBII Nr 121/ 2003. betreffelld die Veräuße

rUlIg VOll BUlldesanreiie/l an der Tiroler FluglwJenbctriebsgesmbH ulld 

VOll unbeweglichem Bundesvennögen. der Gesclläjtsanreil des BUlldes 

jeweils ZlIr Hälfte 0') das Land Tirol ulld die LalldesllGuprsradr Illlls

bruck owie die im Eigentum des Bundes srehendell LiegenSChaften an 
die Lalldeshauprsradr Inllsbruck veräußen wordell . 
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Verwirkll(~te Emp'ehlungen 

148 

im Bereich der Auslria Wirtschaftsservice GmbH 

(3) Rasche Umsetzung des geplanten Risikomanagementsystems (TB 2002 

S. 110 Abs 14.2). 

Lau/ MitTeilullg der Aus/ria WinscflGftsservice GmbH sei im Mai 2003 
ehle eigene Abteilullg für das Risk Mallagement eingerichtet worde,!. 
Neben der jäh rlichen El'aluierullg und der I'erstärktell KOPnro/fe der Kapi
ralgaranrien sowie der Auswertw.g VOll Förderungsprogramme/l i/l Bezug 
auf dereIl Risikorelevanz würden nunmehr auch Neuprojekte ab eiller 
bestimmteIl Größellordllullg regelmäßig aus Sicht des Risk Mallagelllellls 
beurteift. 

im Bereich der Österreichischen Bundesfmanzierungsagenrur IÖBFA) 

(4) Vermeidung der Ausweitung des Anteils der Fremdwährungsgeschäfte 

sowie der Swapgeschäfte· an der BundesfInanzschuld bzw zumindest 

deren Beschränkung durch eine verbindlich festgelegte Obergrenze 

(WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 99 Abs 2.2) . 

• Swapvenräge sind Währungsl3uschvenräge. bei denen über einen Swappartner die 
Schuld von einer Währung in eine andere Währung zu einem im Voraus bestimmten 
Wechselkurs bzw bc:i Zinsswaps ein variabler gegen einen rlxen ZinssatZ. getauscht 
(geswapl) wird. Ziel ist die Risikoabsicherung bzw -beschränkung gegen schwan
kende Wechselk.urse bzw unvorhersehbare Zinsentwicklungen. 

Laut Mitteilung der ÖBFA sei durch die Beschrällkung des Peak E.rposures 
(ma..rimal zu envartf'nder Marktwert eilles Swaps während der Laufzeit! 
bei jedern eillzeillell Vertragspar",er das Risiko begrenzt wordeIl. Wei
lers sei der Allteil der Frerndwällrullgsjillanzierung Oll der Gesamtver
schuldullg seit JUlli 2002 VOll /2,8 % auf /0,0 % im Juni 2004 gesull
keil. Zusätzlich lrabe die ÖBFA NetTingvereillbanmgell (emlögficllell die 
Sa/dierullg VOll Swaps mir positivem '/Ild lIegativem Marktwert) abge
sclilossen, um das Kredirrisiko weiter zu reduzierell. 

B"IF 
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Verwirk';c"te Empfe~.ungen 

Sonstiges 

BM~ 

(5) Weitere Reduzierung der bestehenden Risiken bei Währungstausch

verträgen (Swapverträgen) durch die Vereinbarung von für den Bund 
vorteilhaften Zins- und Wechselkurskonditionen (WB 2003/4 Minis

terbüros ua S. 99 Abs 2.2). 

Der Vorstand der ÖBFA leilte mit, er habe in Abstimmung mir dem Auf
sichrsrat im Jahr 2003 das strategische BenchmarkzieJ festgelegt, die 
modijied Duratioll Ibarwertgewicluere Restlaufteit aller künftigen Zall
IU/lgsströme aus Kapitalanlagen) zu verlängen!, um das Zinsrisiko zu 
reduzieren UJld die Zinsbelastullgetr fiir Imrgfristige Filranzierullgen durcIr 
Fi.rzillsvere;'lharuJlgen zu vernIlgent. Diese FinaJlzicrungsstrategie sei 
auch 2004 mit Eifolg fortgesetzt worden. 

(6) Abschluss der Swapgeschäfte primär mit Partnern bester Bonität; Ab

sicherung der Geschäfte mit anderen Partnern durch zusätzliche Col
lateralverträge' [WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 100 Abs 3.2) . 

• Bei den ColJalcralvenrägen muss der Swappanncr zusätzliche Sicherheiten in Form 
von Geld oder Wertpapieren hinterlegen, 

wut Mil1eilullg der ÖBFA sei das Nomillale der mit Swapgesclläjte" ab
gesicherre" Mitte/aufnahmell mir Vertragsparmerll bester BOllitöt erhöht 
worden. Darüber 1,;,lQUS sei die Anzalrl der CaUatera/verträge laufend 
gesteigert wordeIl ; mittlenveile bestüllden mit 16 der 27 Swap-Ver
tragspartner solche Vereinbarungen. 

in sonstigen Bereichen 

(7) Prüfung der von der Österreichischen Postbus AG vorgelegten Emen
nungsanträge für dienstfrei gestellte Personalvertreter insbesondere 
auf ihre Übereinstimmung mit den von Lehre und Rechtsprechung ent
wickelten Grundsätzen zu § 117 des Arbeitsverfassungsgesetzes (Aus

fallsprinzip; WB 2003/1 Fachhochschule Wiener Neustadt ua S. 43 
Abs41.1). 

Laut Mitteilung des BMF eifo/ge inzwischen eine gel/aue Prüfung der vor
gelegten Ernellllwlgsallträge durch das BMF. 
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Kurzfassu ng 

BMf 

Prüfungsergebnisse 

Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

Anzahl und Erfolge der Kontrollen des ZoUamtes Flughafen Wien 
im Reiseverkehr waren von 2000 bis 2003 rückläufig. Ein beson
ders starker Rückgang war im Jahr 2003 zu verzeichnen. 

Eine detaillierte Auswermng für den Monat Juni 2003 ergab, dass 
im so genannten Grün- und Blaukanal während einer Einsatzstunde 
im Durchschnitt nur \,5 Kontrollen stattfanden und um 66 Ofo weni
ger Aufgriffe erzielt wurden als im Juni 2002. 

Die Handgepäckkontrollen entfielen an manchen Tagen wr Gänze. 

Die durchschnittlichen Krankenstände der für die KontroUen im Reise
verkehr eingesetzten Bediensteten de Zollamtes Flughafen Wien wa
ren um bis ZU 96 % (2001) - im ersten Halbjahr 2003 sogar um 
128 Ofo - höber als im bundesweiten Durchschnitt der ZoUämter. 

Aufg.rund organisatorischer Änderungen wurde beim ZoUamt Flug
hafen Wien der Personalstand der für die Kontrollen im Reisever
kehr eingesetzten Bediensteten von 59 (2003) auf 80,S (Juli 2004) 
aufgestockt. 

Die Abgabenvors<.:hreibungen des Zollamtes Flughafen Wien aus 
dem Reiseverkehr betrugen im Jahr 2003 2,41 Mill EUR und lagen 
damit um 54 Ofo unter jenen des Jahres 1999. 

Oie Kontrollen de ZoUamtes Flughafen Wien im Zusammenhang mit 
der Ertellung von Ausfuhrbesc.beinigungen für die umsatzsteuefreie 
Verbringung von Waren in ein Drittland (Touristenexport) führten 
häufig zu einer Ablehnung der Bestätigung. 
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Kenndaten des Zollamtes Fl ughafen Wien 

GebarungsentwickJung 1999 2000 2001 2002 2003 Veränderung 
1999/2003 

in Mill EUR inllb 
Nettovorschreibungen Zollamt 153,90 184,95 167,09 211,62 167,13 9 

davon Fracbtverkehr 146,71 176,66 165.36 207,28 164,72 11 

davon Reiseverkehr 5,19 8,29 1,73 4,34 2,41 - 54 

daVOIl Zölle 0,10 0,08 0,06 0.06 0,04 - 60 

dar'on sonstige Abgoben (i/lSbe-
sondere Einjuh,,,,nsalzsreuer) 5,09 8.2/ /.67 4,28 2.37 -53 

Anzahl 
rur die Kontrollen im Reisever-
kehr eingesetzte Bedienstete 

. 
60 59 63 62 59 - 2 

in Mill EUR 
Einnahmen je Bediensteten 0,09 0.14 0,03 0,07 0,04 -56 

. jeweil zum t. Jänner 

Qu<llen: Nachweisungen der Vor- und Abschreibungen 1999 bis 2003 (BMFI 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

152 

1 Der RH überprüfte im Juli und August 200) die Wirksamkeit der Kont
rollen im Reiseverkehr durch das Zollamt Flughafen Wien. Dabei unter
suchte er, inwieweit der RessourceneinsalZ und die Kontrollmethoden 
im Reiseverkehr geeignet waren, vorhandenen Risikopotenzialen wirk
sam zu begegnen. 

Zu dem im Jänner 2004 übenninelten Prüfungsergebnis nahmen das 
Zollamt Flughafen Wien im März 2004 und das BMF im April 2004 
Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung im Juli 2004. Eine 
weitere Stellungnahme des BMF langte im Oktober 2004 im RH ein. 

B"'F 
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Zielsetzung und 
Aufgaben 

BMF 

Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

2 Ziel der zollamtlichen Kontrollen im Reiseverkehr sind die Sicherung 
der Eigenminel der EU sowie der nationalen Eingangsabgaben. der ord
nungsgemäßen Inanspruchnahme der Umsatzsteuerrückvergütungen 
bei der Ausfuhr von Waren und der Einhahung einer Vielzahl von 
Verboten und Beschränkungen bei der Ein-. Aus- und Durchfuhr von 
Waren. 

Zu den Aufgaben und Kontrollverpflichrungen des Zollamtes im Reise
verkehr zählen 

- die Abfenigung von Waren zu gewerblichen und persönlichen Zwe
cken zu allen Zollverfahrensanen. 

- die Kontrolle der einreisenden Personen. ihres Handgepäcks sowie des 
aufgegebenen Gepäcks. 

- die Kontrolle des Handgepäcks der erstmalig in die EU einreisenden 
und im Transit innerhalb der EU weiterreisenden Personen. 

- die Durchführung der Zoll- und Grenzkontrollen für Spon- und Ge
schäftsflugzeuge. 

- Crew- Kontrollen und Kontrollen der an Bord von Flugzeugen erfolg
ten Duty- Free- Verkäufe sowie 

- die Bestätigung des Austritts von Waren für Zwecke der Mehrwen
steuerrückvergütung. 

Im Luftverkehr besteht überdies ein spezifIsches Bedrohungspotenzial. 
welches insbesondere Suchtgift, Waffen und Munition. hochpreisige 
Waren. die wenig Platz benötigen (Edelsteine. Schmuck. High-Tech
Waren. Zigaretten usw). Kulturgut. Waren. die dem Artenschutz unter
liegen sowie nukleare Substanzen umfasst. Auch das Flugzeug selbst 
ist Gegenstand zollamtlicher Kontrollen. 

Das Zollamt Flughafen Wien übt seine Aufgaben und Kontrollverpflich 
rungen im Reiseverkehr aufzahlreichen KontrollsteIlen des Flughafen
geländes aus. wie zB in der Ankunftshalle. im Transitbereich oder auf 
dem Vorfeld. Diese Stellen ind zumeist 24 Stunden am Tag. auch bei 
geringen Reisebewegungen. mit Kontrollorganen zu besetzen. Dies er
klän den - gemessen am Abgabenerfolg und an den getätigten Auf
griffen - hohen Personaleinsatz. 
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3.1 Die vom Zollamt Flughafen Wien fiiI die Kontrollen im Reiseverkehr ein

gesetzten personellen Ressourcen verändenen sich bis 2003 nur unbe
deutend. Im Zusammenhang mit organisatorischen Änderungen in der 

Zollverwaltung aufgrund der Erweiterung der EU wurde mit Juli 2004 
der Personalstand der für die Kontrollen im Reiseverkehr eingesetzten 
Bediensteten von 59 (2003) auf 80,5 aufgestockt. 

Die Krankenstände stiegen im Jahr 2003 gegenüber 2002 um 3 087 Stun
den oder 26 %. Die durchschnittlichen Krankenstände der für die Kont

rollen im Reiseverkehr eingesetzten Bediensteten entsprachen rech
nerisch im Jahr 2000 25,4 Tagen, im Jahr 2001 26 Tagen und 2002 
24,5 Tagenje Bediensteten. Damit waren sie zwischen 75 % (2000) bzw 

96 % (2001) höher als im bundesweiten Durchschnitt der Zollämter. 
Im ersten Halbjahr 2003 lagen die durchschnittlichen Krankenstands
tage sogar um 128 % höher, als dies im Bundesdurchschnitt während 

dieses Zeitraums bei den Zollämtern der Fall war. 

3.2 Der RH wies auf den markanten Anstieg der Krankenstände im ersten 

Halbjahr 2003 hin. Angesichts der bereits in der Vergangenheit hohen 
Krankenstandsrate empfahl er dem Zollamt Flughafen Wien, deren 
Ursachen zu analysieren. Durch eine geändene Gestaltung des Dienst

plans und einen Abbau der Uberstunden im Zuge der personellen Auf
stockung des Zollamtes sollte versucht werden, eine Verringerung der 

Krankenstände zu erreichen. 

3.3 Das Zollamr Flughafen Wien}iihrte die IlOhell Krankenstände auf die be
I'orsrehellde Aujlösullg der Zollwache als E.rekuril1körper im Bereich des 
BMF ulld die ÜberleiTUng eines Teils der Bediellstetell ill das BMI sowie 
auf besonders schwere Erkrallkullgell einzelner Bediellsteter zurück. 

Das BMF }iihrre die hohen Krankellställde auf eille erhöhre Überstull
dellbelastu llg der Mita rbeiter zurück. 

3.4 Der RH erwidene, die organisatorischen Maßnahmen allein erklänen 

nicht die bereits in der Vergangenheit weit über dem Durchschnitt der 
übrigen Zollämter liegende hohe Krankenstandsrate. 
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Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

Statistische Daten 
und Leistungskenn
zahlen 

4.1 Das Zollamt Flughafen Wien wies von 2000 bis 2003 - trOlz eines bis 
2003 fast unveränderten Bestands an Kontrollpersonal und einer höhe
ren Anzahl an Reisenden - sowohl bei den abgaben- und fmanzstrafrecht
lichen Maßnahmen als auch bei den Verstößen gegen Verkehrsbeschrän
kungen rückläuftge Kontrollerfolge auf. 

2000 2001 2002 2003 Veränderung 
2000/2003 

in% 

Anzahl Reisende Eintritt 6441377 6367 136 6760 136 6864807 7 

Anzahl Zollkontrollen Eintritt 81 462 78646 85668 65674 -19 

Abgaben- und fmanzstrafrechtliche 
Maßnahmen 
(Abgabenerhöhungen, Strafverfugungen, 
Tatbeschreibungenl 2379 2036 2041 1082 - 55 

Verstöße gegen Verkehrsbeschrilnkungen 
(Anenschutz, Femmeldewesen, 
Lebensmittel, Suchtgift. 
Produktpiraterie, Tiere/Produkte) 270 369 233 216 - 20 

Summe 2649 2405 2274 I 298 - 51 

in % 
Anteil Zollkontrollen/Anzahl Reisende 1,3 1,2 1,3 1,0 - 23 

Anteil Kontrollenolge/Zollkontrollen 3,3 3,1 2,7 2,0 - 39 

. Anzahl Reisende- Eintritt abzOglieh der inländischen ankommenden Passagiere zuzüglich der ankommenden 
Transit -Passagie~ (FI u gverk.e h rsS! a l isti k -Passagi ere) 

Quelle: BMF 

Die mengen- bzw wertmäßige Auswertung der Kontrollerfolge im 
Bereich der Verbote und Beschränkungen wies ebenfalls teilweise Rück
gänge auf. 

Einheit 2000 2001 2002 2003 

Anenschutz Euro 15820 34600 16299 26396 
Fernmeldewesen Stück 24 10 8 5 

Suchtmittel Gramm 52947 90539 17911 28887 
Amphetamine Stück 283 4292 50524 
Tiere/Produkte Euro 6273 8 185 7597 10709 

Alkoholika Liter 109,75 48,5 28,95 49,35 

Textilien Stück 4588 4613 5035 2764 

Schmuck/Edelmetalle Euro 260013 226994 90349 90203 

Zigaretten/Zigarren Stück 593 535 488945 529935 332 209 
sonstige Tabakwaren Kilogramm 7J 82 93 37 

Quelle: BMF 
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4.2 Das Ausmaß des Rückgangs der Kontrollen sowie der Enolge im Jahr 2003 
waren bedenkJich. Ursache dafUr waren großteils die damals bevor
stehenden organisatorischen Veränderungen. insbesondere die AuOö
sung der Zollwache als Exekurivkörper im Bereich des BMF verbun
den mit der Überleitung vOn Zollwacheorganen in das BM\. 

Dajedoch das Zollamt Flughafen Wien auch nach der Erweiterung der 
EU als Grenzzollamt bestehen bleiben und KontrollverpOichtungen zu 
erfüllen haben wird. empfahl der RH dem BMF. die notwendigen Reform
maßnahmen rasch umzusetzen. Überdies sollte eine laufende Analyse 
der Controllingdaten erfolgen. um Leistungsveränderungen. wie jene 
des Jahre 2003. zeitgerecht feststellen und gegenSteuern zu können. 

4.3 Das lolIamI Flughafell Wiell maclne im Wesell1lichen das geänderte 
KauJverhalten von TouristeIl für die rückläufigen KOllrrollerjolge ver

ant uJortlicil. 

Das BMF wies auf die. durch die Auflösung der lallwache am Flug
hafell Wien entsralldene besondere Situation hili. aufgrulld derer wir
kUllgsvolle Refom.schrille erst ab dem I. Mai 2004 (Datum der Enuri
terung der EU) ill Angriff gellommell werden kÖlllrten. 

Kontrollen im Grün- und Blaukanal 

Organisation 
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5.1 Reisende können die als Zollanmeldung geltenden Willensäußerungen 
auch durch Benutzen des grünen Ausgangs (Grünkanal) abgeben. Der 
Grünkanal ist für jene Reisenden vorgesehen. die keine anzumeldenden 
Waren mitfUhren. Fühn der Reisende hingegen Waren für kommerzielle 
oder nichtkommerzielle Zwecke mit. welche die Reisefreimengen oder 
Reisefreigrenzen übersteigen. hat er sie im Rotkanal zu dekJarieren. 

Der Ankunftsbereich des Flughafens Wien weist neben dem Grün- und 
dem Rotkanal noch den Blaukanal auf. Dieser ist für Reisende vor
gesehen. die von einem innergemeinschaftlichen Flug in Österreich 
einreisen und keine Waren mitführen. die zu deklarieren sind. Die Be
nützung des Blaukanals ist daher nicht vorgesehen. wenn eine Reise
bewegung außerhalb der EU begonnen hat und der Reisende auf einem 
GemeinschaftsOughafen umgestiegen ist. In diesem Fall wäre der Grün
oder Rotkanal zu wählen. 

Das bestehende Leitsystem für die Wahl des richtigen Ausgangs verhin
dene allerdings nicht. dass zahlreiche Rei ende unzulässigerweise den 
Blaukanal benützten. Eine Verbesserung der derzeit unbefriedigenden 
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Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

Situation sei frühestens nach Fertigstellung der geplanten baulichen 
Maßnahmen (Pier Nord-Ost) durch die Flughafen Wien AG im Jahr 2007 
zu erwanen. 

Um die Komrollmöglichkeit auch bei jenen Reisenden zu wahren, die 
den Blaukanal unberechtigt benützen, überwachte das Zollamt Flug
hafen Wien dessen korrekte Inanspruchnahme. Dies nahm jedoch für 
andere Kontrollen benötigtes Personal in Anspruch. 

5.2 Der RH empfahl die Zusammenlegung des Blau- und Grünkanals, weil 
die derzeitige Lösung weder für die Reisenden noch für die Zollver
waltung besonderen Nutzen bringt. 

5.3 Dns Zollamt FlughafeIl Wren teilte ",it, die Zusammeliiegulig VOll Blau- Ulrd 
Grüllkanalwürde mit dem Neubau des Ankwrftsbereidrs des Flughafens 
Wien umgesetzt werde". 

Das BMF bestätigte, dass sich ill der Komrollpra.ris der Blaukanal als 'lOch
teiligenviesen Irabe, weil rrorz uitsystems l'iele ReisetIde den Blauka'lOl be
niirzte1l, olme die Vomusserzungen dllfor zu etfolle1l. Im Zuge von Umbaumllß
nal,me" würde" der Blau- und GrünkaolOlmireiltander t'erbundetl werdetr. 

6.1 Das Zollamt Flughafen Wien fühne Tagesstatistiken über die im Grün
und Blaukanal durchgeführten Zollkontrollen an eintretenden Reisen
den. Ihre Auswertung für den Monat Juni der Jahre 2002 und 2(0) ließ 
die in der folgenden Tabelle dargestellte Entwicklung erkennen. Die 
Beschränkung auf jeweils nur einen Monat war durch die zeitaufwän
dige Auswertung der Tagesstatistiken notwendig. 

Juni 2002 Juni 2003 Veränderung 
in 'lb 

Anzahl eintretende Reisende' 601 569 612444 2 

Anzahl durchgefühner Kontrollen 3 949 3051 - 23 

Anzahl der Einsatzstunden 2 084 20tO - 4 

Komrollerfolge 203 69 -66 

durchschnittliche Anzahl an Kontrollen 
je Einsatzsrunde 1,9 1.5 - 21 

durchschniHliche Anzahl an Kontrollerfolgen 
je Einsatzsrunde 0,10 0,03 - 70 

• Anzahl eintretende Reisende: Anzahl der ausländischen Passagiere (Flugvcrkehrsst3listikl 
zuzüglich Hochrechnung für Crew- Mitglieder ÜC Flug 71 

Quellef1 : Statistik Zollkontrolle Reisende Einlritt GrOn -. Blaukanal: 
Flugv.rkehrsstatistik Juni 2002/2003 Flughaf.n Wien AG 
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6.2 Der RH beanstandete die geringe Anzahl an Kontrollen je Einsatz
stunde. Im Juni 2003 fanden im Grun- und Blau.kanal im Durchschnirt 
nur drei Konlrollen innerhalb von zwei Einsatzstunden start. Zudem 
wurden gegenüber dem Vergleichsmonat des Voljahres um zwei Drit
tel weniger Aufgriffe erzielt. 

Die durchgeführten Kontrollen wurden für alle Kontrollorgane zusam
mengefasst festgehalten; eine personenbezogene Auswertung war daher 
nicht möglich. 

Der RH empfahl, bei den durchgeführten Kontrollen personenbezogene 
Aufzeichnungen zu führen, um den Führungskräften die Möglichkeit 
zu geben, individuelle Lei.srungsvereinbarungen zu treffen. 

7.1 Die Häufigkeit der Kontrollen von Reisenden durch das Zollamt Flug
hafen Wien war sehr unterschiedlich. Innerhalb der jeweiligen Einsatz
zeiträume war eine hohe Bandbreite festzustellen. Vorgaben über die 
Anzahl durchzuführender Kontrollen bestanden nicht. 

Juni 2002 Juni 2003 
niedrigster Miuelwen höchster niedrigster Minelwert höchster 

Wen Wen Wen Wen 
0,2 0,8 1.7 0,1 0,7 1,4 
t,5 2.4 3.6 1.3 t,8 3,5 
1.6 2.5 3,2 1.4 2,0 2,9 
1.4 2,t 3.6 0.5 t,8 3.7 

• Überschneidung der Ditnstpläne infolge Kumulkrung deT landungen 

Quellt: Statistik Zollkonlrolle Reisende Eintritt GJiln- und Blaukanal. Zollamt Flughafen Wien 

158 

7.2 Da die Verpnichtung, Kontrollen im Grunkanal durchzuführen, - unge
achtet der Erweiterung der EU - auch in Hinkunft bestehen bleiben 
wird, maß der RH der ungehinderten Kontrolhätigkeit auch während 
der Umsetzung organisatorischer und struktureller Maßnahmen beson
dere Bedeu tu ng bei. 

Aufgrund der niedrigen Komrolldich!e und des starken Rückgangs an 
Aufgriffen empfahl der RH als Maßnahme zur Ergebnisverbesserung, 
die Anzahl der Kontrollen zu erhöhen, wenngleich dies allein noch kein 
Gara nt für Kontrollerfolge ist. 
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Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

7.3 Das lollamt Flughafen Wien erwiderte, es werde nach Abschluss der 
orgUl,isatorischen Veränderungen des lallarllles eine Vorgabe über die 
Anzahl an durchzuführenden Kontrollen erlassen. Jedes Kontrollorgan 
solle dam, zwei bis drei Reisenden-Kolltrollell während einer Eil/satz
stunde durchfuhren. 

8.1 Die Auswahl der zu kontrollierenden Reisenden erfolgte weitgehend auf
grund der Erfahrung der einzelnen Konrrollorgane. Ausschlaggebend 
waren zumeist die Flugnummer, das Herkunftsland, Waren, welche aus 
einem Land typischerweise mitgeftihn werden, die äußere Erscheinung 
und das Verhalten von Reisenden sowie Art und Umfang ihres Gepäcks. 

Ausnahmen bestanden lediglich bei den Kontrollen durch die Sonder
einsatzgruppen oder bei Vorliegen konkreter Informationen. Eine sys
tematische Erfassung und Auswertung vOn Daten und Informationen 
im Zusammenhang mit Kontrollen und Aufgriffen, die als Grundlage für 
eine Risikoanalyse verwendet werden könnten. erfolgte nicht. 

8.2 Der RH empfahl, bei abgaben- und flllanzstrafrechtlich bedeutenden 
Aufgriffen die relevanten Daten systematisch als Grundlage für eine 
Risikoanalyse festzuhalten. 

8.3 Das lollamt Fluglrafen Wien gab beklllllll, es habe die Empfehlung des RH 
bereits IIIngesetzt. 

9.1 Das Zollamt Flughafen Wien hat bei jenen Reisenden. die am Flughafen 
Wien aus einem Drittstaat kommend in die EU einreisen und innerhalb 
der Gemeinschaft weiterniegen. die Handgepäckkonrrollen durchzu
führen. In den Ankunftsnughäfen der von Wien abgehenden innerge
meinschaftlichen Flüge ist eine Kontrolle des Handgepäcks grundsätz
lich nicht mehr vorgesehen. Die Anzahl der kontrollierten Reisenden 
wird in einer eigenen Aufschreibung für die Handgepäckkontrolle fest
gehalten. Die Anzahl der bei den Handgepäck.kontrollen durchgeftihr
ten Aufgriffe und Verzollungen wurde nicht getrennt ausgewiesen. 

Die Handgepäckkontrollen entf,elen an manchen Tagen vollständig. 
Von Jänner bis Juni 2003 lag die Anzahl der durchgeftihrten Hand
gepäckkontrollen um bis zu 56 % unter jener der Vergleichsmonate 
des Vorjahres. 
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9.2 Der RH bemängelte den gänzlichen Entfall der lIandgepäckkontrollen 
an einzelnen Tagen. Wenn aufgrund von Personalausf,iIIen eine durch
gehende Besetzung der KontrollsteIlen nicht möglich ist, sollten zumin
dest bei ausgewählten FlUgen Handgepäckkontrollen stattfmden. Überdies 
sollten die Ergebnisse der Handgepäckkontrollen gesondert ausgewie
sen und ausgewertet werden. um die Wirksamkeit der Komrollen beur
teilen zu können. 

9.3 Das Zollamr Flughafen Wien srellre Verbesserungen in diesem Bereich 
/laclr Abschluss der orgonisarorisc11en Verö/lderungen des Zollamres in 
Aussiehr. 

Das BMF bezweifeire die Riclzrigkeir der Aufzeichnungen des Zollamres 
und mdme, es habe durchgeführte KOllIrolleIl srarisrisch nichr fesrge
halren. 

9.4 Der RH erwiderte, in den überprüften Zeiträumen sei während einzel
ner Einsatzperioden kein Kontrollpersonal für die Handgepäckkontrolle 
eingesetzt gewesen. Demnach konnten während dieser Zeiträume auch 
keine Kontrollen durchgeführt worden sein. 

10.1 Eine steuerfreie Ausfuhrlieferung (so genanl1lerTouristenexpon) liegt 
unter anderem vor, wenn der Abnehmer keinen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Gemeinschaftsgebiet hat, der Gegenstand der Lie
ferung innerhalb von drei Monaten ausgeführt wird und der Gesamt
betrag der Rechnung 75 EUR übersteigt. Die Ausfuhr der steuerfrei zu 
behandelnden Gegenstände ist durch ein Grenzzollamt zu bestätigen. 

Seit September 2002 verfügte das Zollamt Flughafen Wien bei zwei 
Schaltern über einen unmittelbaren Zugriff auf das Zentrale MeIde
register. Dadurch konnte häufig ein inländischer Wohnsitz des Reisen
den nachgewiesen werden. Ein unmittelbarer Zugriff auf das Zentrale 
Melderegister zur Unterstützung der Kontrolltätigkeit war jedoch nicht 
bei allen Schaltern eingerichtet. 

Das Zollamt kann überdies durch eine .. innere Beschau" der Waren prü
fen. ob die in der Ausfuhrbescheinigung und den zugehörigen Rech
nungen beschriebenen mit den tatsächlich ausgefühnen Waren über
einstimmen. Aufgrund einer derartigen Prüfung kann die Bestätigung 
der Ausfuhr der Ware abgelehnt werden. Die Prüfungen im Zusam
menhang mit der Erteilung der Ausfuhrbescheinigungen führten häu
fig zu einer Ablehnung der Bestätigung. Ohne die Kontrollmaßnahmen 
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Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

Controlling und 
Zielvereinbarungen 

des Zollamtes Flughafen Wien wäre die Steuerfreiheit zu Unrecht in 
Anspruch genommen worden bzw wäre die Rückerstattung der Umsatz
steuer zu Unrecht erfolgt. 

10.2 Die steigende Erfolgsquote bei den im Zusammenhang mit den Aus
fuhrbescheinigungen durchgefUhrten Kontrollen sprach fUr eine gezielte 
Vorgangsweise des Zollamtes Flughafen Wien. Der RH regte an, im Zuge 
der Neuorganisation des Zollamtes ausreichend Kontrollpersonal im 
Bereich der Ausfuhrbescheinigungen vorzusehen und einen lücken
losen Zugriff auf das Zentrale Melderegister einzurichten. 

10.3 Das BMF und das Zol/aml Flughafen Wien mac/lien die Umserzung die
ser Empfehlung vom Abschluss der Reorgonisariollsmaßnahmcn und des 
dem Zal/aml ill Hinkunft zur Verfügullg sIeh enden Kallrml/personals 
abhängig. 

11.1 Das BMF überrniuelte dem Zollamt Flughafen Wien die Jahresergebnisse 
der Leistungsaufschreibungen für das Jahr 2002 erst im August 2003. 
Das Zollamt haue zu den Abweichungen gegenüber 2001 Stellung zu 
nehmen. Die Comrollingdaten fUr den Zeitraum Jänner bis Juni 2003 
erhielt das Zollamt im September 2003. Das BMF führte die Verzöge
rungen auf personelle Engpässe zurück. 

11.2 Der RH bewertete die Bemühungen der Zollverwaltung, ein Controlling 
einzurichten, grundsätzlich pOSitiv. Er wies jedoch daraufhin, dass die 
Auswertung und Aufbereitung der Daten entsprechend qualifIziertes 
Personal erfordert hätte. Obwohl das Zollamt Flughafen Wien fUr die 
Leistungserfassung beachtliche Ressourcen eingesetzt hatte, war die 
Datenerfassung für das Zollamt selbst und das BMF nur von gerin
gem Nutzen. 

Der RH empfahl, die aufgezeichneten Leistungsdaten periodisch auszu
werten, zu analysieren und den Zollämtern zeitnahe zu übermitteln. 

12.1 Im Jänner 2001 übermittelte die damalige Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland dem Zollamt Flughafen Wien 
Leistungsvorgaben (so genannte Ziele) fUr das Jahr 2001. Demnach 
sollten unter anderem vier Passagiere je Flug und 20 <\b der Ausfuhr
bescheinigungen über einen bestimmten Rechnungsbetrag kontrolliert 
werden. Eine klärende Besprechung mit dem Zollamt fand nicht statt. 

BMF 161 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 171 von 352

www.parlament.gv.at



(ontr~,l nd 
Z y r b uPg n 

General Aviation 
Terminal 

162 

R -
H 

Im Jänner 2002 führte das Zollamt gegenüber der damaligen Finanz
landesdireklion zu den Leistungsvorgaben für 2001 aus, es habe die 
Leisrungsvorgaben nicht erreichen können. Durch die geforderte Kont
roll quote von 20'lb der eingereichten Ausfuhrbescheinigungen wür
den lange Warteschlangen vor den Schaltern entstehen und Beschwer
den provoziert. Die meisten Reisenden kämen in Gruppen von 50 bis 
100 Personen. Zudem hätten auch die geforderten Kontrollen von vier 
Passagieren je Flug nicht erreicht werden können. Die Gesamtzahl der 
Flüge enthalte nämlich größtenteils Flüge aus der EU ohne Drinland
passagiere sowie Inlandsflüge. 

Aufgrund inzwischen gewonnener Erfahrungen änderte das BMF in 
den Folgejahren seine Zielvorstellungen. 

12.2 Der RH bemängelte, dass das Zollamt Flughafen Wien nicht zeitge
recht die Klärung bestehender Zweifelsfragen über die Lcisrungsvor
gaben betrieben hatte. Gegenüber dem BMF bemängelte der RH den 
unklaren und missverständlichen Inhalt der Leistungsvorgaben. 

12.3 Das BMF stellte eine Weiterentwicklung der Allwelldullg modem er Ma

,wgemellTsysreme ill Aussicht. 

13.1 Die Zoll- und Grenzkontrolle von Reisenden, die in Sport- und Ge
schäftsflugzeugen am Flughafen Wien ankommen oder abfliegen, erfolgt 
am General Aviation Terminal, bei dem das Zollamt eine durchgängig 
mit einem Zollwachebeamten be etzte Außenstelle eingerichtet hat. 

Neben den Zollkontrollen und der Erteilung von Ausfuhrbescheinigun
gen für Umsatzsteuerzwecke ist das Zollorgan auch mit der Durchfüh
rung der Grenzkontrolle beauftragt Über durchgeführte Zollabfertigun
gen und Warenkontrollen führte die AußensteIle keine Aufzeichnungen. 
Eine Kontrolle der Kleinflugzeuge selbst wurde laut Zollamt nicht durch
geführt. 

13.2 Der RH empfahl, im Zusammenhang mit der personellen AufSlOckung 
des Zollamtes Flughafen Wien auch Kontrollen an den aus Drinlän
dern kommenden Sport- und Geschäftsflugzeugen - in Abstimmung 
mit dem ebenfalls geplanten Risikomanagement des Zollamtes - durch
zuführen. Überdies regte der RH an, auch bei der AußensteIle am Gene
ral Avialion Terminal im loteres e einer korrekten und vollständigen 
Datenerfassung Aufzeichnungen zu führen, um die Wirksamkeit der 
Kontrollen festzustellen. 
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Zollamt Flughafen Wien: 
Wirksamkeit der Kontrollen im Reiseverkehr 

13.3 Das lollaml Flughafen Wiell slellte die Umselzullg der Empfehlunge'l 
des RH ill Aussieh!. 

Das BMF pj1ichlele dem RH dem Grunde nach ebenfalls bei, venuies 
aber auf deli Umstalld, dass im Ra/lmen gemeinsamer laI/aktionen inner
halb der EU keine Aufgriffe in diesem Bereich enielt werden kOllIlIen. 

14.1 Die Sondereinsatzgruppen beim Zollamt Flughafen Wien verfolgten mit 

ihrer Kontrolltätigkeit im Reiseverkehr überwiegend das Ziel. die ille

gale Verbringung von Suchtmitteln zu verhindern. Die Kontrollen erfolg

ten auf Basis einer Risikoanalyse. Ihr Umfang gestaltete sich wie folgt: 

2000 200t 2002 2003 

tur Kontrolllätigkeil eingesetzle Planstunden 789t 9 t20 6942 76J5 

Überstunden 235 323 158 

Summe 8 t26 9443 7 100 

Anzahl der Suchlmillelkontrollen t2558 11 816 11865 

Anzahl der Suchlmillelauf~rifTe 11 31 50 19 

körperliche Durchsuchungen 65 74 52 

Rönt~enuntersuchungen 6 32 26 

Kontrolle von Behältnissen/Waren 'l 14378 12824 14364 

I) einschlirßlich der AufgrilTe beim Umleinmgsposlaml (in Bridsendungen befmdliche- Suchtmittel) 
21 einschließlich Kontrollen im Frac:htbereich 

Quellen : TätigkeilSnachweisungen SondereinS312gruppen Zollamt Flughafen Wien 

331 

7966 

10572 

22 

92 

40 

13032 

Ein erheblicher Teil der von den Zollbehörden bundesweit sicherge

stellten Suchtmittel war, wie die folgende Tabelle zeigt. auf Aufgriffe 

durch die Sondereinsatzgruppen des Zollamtcs Flughafen Wien zurück

zufuhren. 

2000 2001 2002 

Zollverwaltung bundesweit 

Gramm Suchlmittel 214793' 323 373 898JI 

Stück Amphetamine 2614 7492 72 230.5 
davon Zollamt Flughafen Wien 

Gramm Suchtmiuel 52731 90275 16581 

Anteil in % 25 28 18 

Stück Amphetamine 258 2438 50000 

Anteil in % 10 33 69 

• Wen bereinigt um die Einzclsicheßtellung von 1 170.9 Kilogramm Cannabiskraut beim lollam[ Spielfeld; 
laut Betrugsbekämpfungsberich' 2000 

Quellen: Berrugsbekilmpfungsberich'. der lollverwaltung 2000. 2001 und 2002 

t 

2003 

41 798 

567 

28887 

69 
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14.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Sondereinsarzgruppen beim 
Zollamt Flughafen Wien zur Bekämpfung der illegalen Verbringung 
von Suchtmitteln sowie die risikoorientiene Auswahl der zu kontrol
lierenden Reisenden. Er empfahl jedoch eine Ausweitung der Kontroll
schwerpunkte. zB auf dic Kontrollen von Kleinnugzeugen. 

14.3 Das BMF "erwies darauf, dass die SOlldereillsarzgruppell IIid" IIur mir 
der SlIcirtmirtelbekämpjullg beschäftigt gM/'esell seieIl. sOlidem auch KOIl1-
rollell im Frachrbereiclr !rillsicl"lich allderer I'erboteller WareIl dllrcllge
fiihrt hättelI. KOll1rollcli 11011 KleillJlugzeugclI i/ll Einzelfall auJgrulld 11011 

Risikobeurteiluligen stand das BMF positil1 gegellliber. 

15 Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMF: 

(1) Den besonders im Jahr 2003 auffallend hohen Rückgängen an 
Kontrollen und Aufgriffen wäre durch eine rasche Umsetzung der 
notwendigen Reformmaßnahmen der Zollverwaltung zu begegnen. 

(2) Es sollte eine laufende Ana.lyse der Controllingdaten erfolgen. um 
Leistungsveränderungen zeitgerecht feststellen und gegensteuern 
zu können. 

dem Zollamt Flughafen Wien: 

(3) Bei den durchgeführten Zollkontrollen im Grün- und Blaukanal 
wären personenbezogene Aufzeichnungen zu führen. um den Füh
rungskräften die Möglichkeit zu geben, individuelle Leistungsver
einbarungen zu treffen. 

(4) Aufgrund der niedrigen KontroUdichte und des starken Rück
gangs an Aufgriffen wäre die Anzahl der KontroUen zu erhöhen. 

(5) Im Zusammenhang mit der Erteilung der Ausfuhrbescheinigun
gen bei den so genannten Touristenexporten wäre ausreichend Kont
rollpersonal einzusetzen und ein lückenloser Zugriff auf das Zent
rale Melderegisler sicherzustellen. 

(6) Die Ur achen für die hohen Krankenstände der für die Kontrol
len im Reiseverkehr eingesetzten Bediensteten soUten analy iert und 
eine Reduzierung al1gestrebt werden. 

B..,r 
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Besteuerung der Gemeinden in Bezug 
auf den FinanzausgLeich 

Die steuerLiche Gebarung der Gebietskörperschaften blieb bisher für 
d.ie rechnerische Ennittlung des Finanzausgleichs unberücksichtigt. 

Die Gebietskörperschaften Bund. Länder und Gemeinden erwirkten 
in den Jahren 1998 bis 2002 insgesamt mehr als eine Milliarde EUR 
an Umsatzsteuergutschri Ften. Von den Gutschriften entfielen mehr 
als 80 Oio auF die Gemeinden einschließlich Wien. 

Im Durchschnitt erhielten die Gemeinden in Vorarlberg jährlich 
112 000 EUR an Umsatzsteuer gutgeschrieben. in Tirol 23 000 EUR. 
In den vom RH näher untersuchten Bundesländern Burgenland und 
Vorarlberg lagen die Umsatzsteuergutschri Ften bei je einer Gemeinde 
sogar über ibren Einnahmen aus dem Finanzausgleich. 

Für die Beurteilung der Steuerpflicht von Betrieben gewerblicher 
Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts Sall die frühere Ver
waltungspraxis in Anlehnung an das Umsatzsteuergesetz 1972 einen 
Mindestumsatz von umgerechnet 2 907 EUR jährlich vor. Das BMF 
wandte diesen Betrag auch im Geltungsbereich des Umsatzsteuer
gesetzes 1994 unverändert an. Diese Vorgangsweise ermöglichte den 
Betrieben von Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Jahresum
sätzen von weniger als 22 000 EUR die Geltendmachung von Vor
steuern. 
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r-- Kenndaten zum Finanzausgleich und zum Umsatzsteueraul1c.ommen I der Gebiet körperschaften 

Rechtsgrund.lagen Finanzv.rfassungsgesetz 1948, BGBI Nr 45/ 1948 idgF 
Finanzausgleichsgesetz 2001, BGBII Nr 3/2001 idgF 
Finanzausgleich gesel2 1997, BGBI Nr 201/1996 

Bedarfszuweisungsgesetz, BGBI Nr 346/1982 

Zweck.zuschussgeselz 2001. BGBI Nr 691/1988 idgF 
UmsatzSteuergeselz 1994, BGBI Nr 663/1994 idgF 
Körperschaf'isteuergesetz 1988, BGBI Nr 401/1988 idgF 

Gebarungsentwicklung 1998 1999 2000 

in Mill EUR 
Ge amte Mittel aus dem 
Finanzausgleich 

an die Länder ohne Wien 7 271,35 7 501,93 7638,96 

an die Gemeinden ohne Wien 4029,87 4 110,28 4 288,57 

an Wien (Land und Gemeinde) 3 471 ,77 3 539,71 3678,64 

Umsatzsteuerant.ile aus dem 
Finanzausgleich 11 

an den Bund 10112,34 10638,61 10946,75 

an die Länder obne Wien 1 996,75 2093,66 2 167.59 

an die Gemeinden ohne Wien 1 272,46 I 337,92 1463.85 

an Wien (Land und Gemeinde) 916,90 962,65 1013,61 

Summe 14 298,46 15032,83 15 591,80 

Bescheidrnäßig festgesetzte 
Umsatzsteuern 'l 

Bund - 22,10 - 7,88 - 89.04 

Länder einschJießlich Wien 0,30 - 0,32 2,51 

Gemeinden einschließlich Wien - 235,22 - 172,03 - 159,09 

11 Rund u nll.d; lTerenzen 

2l Minusbeträge bedeuten Umsatzsteuergutschriflen 

Quelle: BMF 
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2001 

7988,27 

4767,02 

3932,74 

10889,50 

2 142,43 

I 655,83 

1049,61 

15737,37 

- 75,06 

- 0,60 

- 146,47 

2002 

R 
H 

8 361.33 

4807, 11 

3880,12 

11041,96 

2 174,69 

I 685,48 

1042,32 

15944,46 

8,77 

1,39 

- 132,77 

BI.IF 
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Grundzüge des 
Finanzausgleichs 

B"'F 

Besteuerung der Gemeinden in Bezug 
auf den Finanzausgleich 

1 Der RH überprüfte von September 2003 bis März 2004 die Besteue
rung der Gemeinden in Bezug auf den Finanzausgleich, insbesondere 
hinsichtlich der Umsatz- und Körperschaftsteuergebarung bei 

(J) Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften öffentlichen Rechts 
sowie bei 

(2J Gesellschaften privaTen Rechts, an denen Gebietskörperschaften 
beteiligt waren. 

Weiters verglich der RH die erhobenen Steuerbeträge mit den aus dem 
Finanzausgleich erhaltenen Mitteln und stellte rypische Finanzierungs
modelle von Gemeinden dar. 

Zu dem im Mai 2004 übenninelten Prüfungsergebnis nahm das BMF 
im August sowie im September 2004 Stellung. Der RH erstauete seine 
Gegenäußerung im September 2004. 

Das Ergebnis der Gebarungsüberprüfung wurde weiters der Bur
genländischen und der Vorarlberger Landesregierung zur Kenntnis 
gebrach I. 

Weiters leitete der RH dem Wiener Stadtsenat eine Information über 
die steuerliche Erfassung des Landes bzw der Gemeinde Wien zu. Dazu 
gab der Wien er Stadtsen.t im September 2004 eine Erklärung ab. 

2 Der ästerreichische Finanzausgleich basiert auf der Grundidee der ver
bundenen Steuerwirtschaft. Demgemäß stehen die wichtigsten äffem
lichen Abgaben - zu einem imjeweils gehenden Finanzausgleichsge
setz festgelegten Anteil - den Gebietskörperschaften Bund, Länder und 
Gemeinden zu. Daneben sieht das Finanzausgleichsgesetz ausschließ
liche Bundes-, Landes- und Gemeindeabgaben sowie die so genann
ten Finanzzuweisungen und zweckgebundenen Zuschüsse vor. 

167 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 177 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

('rundZL:" "'s Fdl Z 'Sglelc ') 

168 

Der Bund überwies in den vergangenen Jahren an die Länder und 

Gemeinden aus dem Finanzausgleich folgende Berräge: 

Überweisungen an Länder 

1998 1999 2000 2001 2002 

in Mill EHR 

Burgenland 303,08 314,34 317,93 335,94 354,47 

Kärnten 630,90 656,99 667,99 697,30 733,36 

Niederösterreich 1 682,33 1 725,83 1759,12 I 839,32 I 952,31 

Oberösterreich 1 546,46 I 591,79 I 628,06 I 689,48 I 739,48 

Salzburg 586,77 603,10 616,21 641.29 695,74 

Steiermark I 357,94 I 405,30 I 424 ,41 I 502,28 I 510,89 

Tirol 755,55 782,83 793,69 832,59 895,59 

Vorarlberg 408,31 421,76 431,54 450,06 479,50 

Wien 2033,77 2057,40 2121,90 2 185,87 2203,80 

Summe 9305,12 9 559,33 9760,86 10174,14 10565,13 

• RundungsrliITerenzen 

Quelle : BMF 

Überweisungen an Gemeinden 

1998 1999 2000 2001 2002 

in Mill EUR 

im Burgenland 141.05 145,73 150,16 168, 16 168, 11 

in Kärnten 349,06 357,33 374,24 417.87 418,02 

in Niederösterreich 884.36 905,86 944,72 1042,65 I 054 ,38 

in Oberösterreich 893,03 890,33 922.43 1026,88 I 031,68 

in Salzburg 358,71 370,36 389,55 432.86 444,76 

in der Steiermark 724,13 736,90 764,42 846,71 833,39 

in Tirol 435,96 451 ,83 482.06 538,95 558,46 

in Vorarlberg 243,58 251,95 260.99 292,94 298,31 

Wien I 438,00 I 482,31 1 556,73 1 746,87 I 676,33 

Summe 5467,87 5 592,58 5 845.31 6 513.88 6483.43 

• RUlldungsdifferenzen 

Quelle : BMF 

Eine ausschließliche Betrachrung der Umsatzsleueranreile aus dem Finanz

ausgleich zeigte, dass im Durchschnitt der Jahre 70 '*' der Umsatzsteuern 

auf den Bund, 14 '*' auf die Länder ohne Wien, 10,*, auf die Gemeinden 

ohne Wien und 6 '*' auf Wien entftelen. 

B~F 
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Die steuerlichen 
Erscheinungsformen 
der Gebietskörper
schaften 

Quantifizierungen 

BMF 

Besteuerung der Gemeinden in Bezug 
auf den Finanzausgleich 

3 Gebietskörperschaften nehmen im Abgabenrecht eine DoppelsteIlung ein. 
Sie sind einerseits AbgabengJäubiger, andererseits unterliegen sie mit 

den von ihnen entfalteten Tätigkeiten der Steuerpflicht, vOr allem hin
sichtlich der Umsatz- und der Körperschaftsteuer. 

In Österreich sind nicht die Gebietskörperschaften als Körperschaften 
öffentlichen Rechts selbst Subjekt der Besteuerung, sondern deren Be
triebe gewerblicher Art. Mit dieser SteuerpOicht soll eine Gleichstel
lung der von Körperschaften des öffentlichen Rechts in privatwirtschaft

licher Form geruhrten Betriebe mit jenen privater Unternehmer bewirkt 
werden. Soweit Hoheitsbetriebe Tätigkeiten entfalten, kommt es grund

sätzlich zu keinen steuerlichen Auswirkungen. 

Ns weitere steuerliche Erscheinungsformen neben den Betrieben gewerb
licher Art kommen die Beteiligungen von Gebietskörperschaften an Kör
perschaften privaten Rechts (Kapitalgesellschaften) und an Gesellschaf

ten, bei denen die Gesellschafter als Mitumernehmer anzusehen sind 
(Personengesellschaften), in Betracht. 

4.1 11) Die nachfolgenden, vom RH erstmals erhobenen Ergebnisse lagen 
den Gebietskörperschaften rur den Finanzausgleich bisher nicht vor. 

Die Ergebnisse des Jahres 2002 sind jedoch nicht repräsentativ, weil 
noch bescheidmäßige Veranlagungen dieses Jahres fehlen. 

12) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH waren von der 
Finanzverwaltung 2 954 Betriebe gewerblicher Art zur Umsatzsteuer 
und 353 Betriebe gewerblicher Art zur Körperschaftsteuer erfasst. Für 

die Jahre 1998 bis 2002 erhielten die Gebietskörperschaften zusammen 
mehr als eine Milliarde EUR an Umsatzsteuer rur die Betriebe gewerb
licher Art gutgeschrieben. Davon entfIelen mehr als 80 <\b auf die Ge

meinden einschließlich Wien. Die Abgabenkonten der Länder verzeich
neten dagegen im seI ben Zeitraum rd drei Millionen EUR an Belastungen 

aus der Umsatzsteuer. 

Bei AuskJammerung der Sonderstellung der Bundeshauptstadt Wien er

hielten im angeruhrten Zeitraum die Gemeinden in Niederösterreich mit 
247,53 Mill EUR und in Oberösterreich mit 156.21 Mill EUR die höchs

ten Umsatzsteuergutschriften rur ihre Betriebe gewerblicher Art. Ein Ver
gleich der durchschnittlichen UmsalZSteuergulSchriften der Gemeinden 
je Bundesla nd zeigte hingegen, dass die Gemeinden Vorarlbergs die 
mit Abstand höchsten Umsatzsteuergutschriften verbuchen konnten. 
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Jährliche Ums~tzsteuer-Vorschreibungen im Durchschnitt je Gemeinde 

1000 EUR 

o 
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-120 L 
Vorarlbcrg Niedt'röstt'rrtich Salzburg Oberöo;.(erri"ich Butgenland Steiermark 

Quelle: BMF: Statistik Österreich; Auswertungen des RH 

Kärnten 

R -
H 

Timl 

(J) Gemessen an der Einwohnerzahl nahmen die Gemeinden in Nieder
österreich und in Vorarlberg die höchsten Umsatzsteuergutschriften in 
Anspruch: 

Jäh rliche Umsatzsteuer-Vorschreibungen im Durchschnitt je Einwohner 

EUR 

o 

- 5 

- 10 

- 15 

- 20 

-zd 
- 30 

- 35 
Ni(1jerö,>lt'rrtich Vorarlberg Obcroslt'mich ßUfl(t'nland Salzburg 

Quellt': BMF; Statistik. ÖSlerreich: Auswenungen des RH 
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(4) Detailliene Auswertungen für die Bundesländer Burgenland und Vor
arlberg hinsichtlich der Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften 

privaten Rechts ergaben folgende umsatzsteuerliche Ergebnisse: 

Umsatzsteuer- Vorschreibungen 1998 1999 2000 2001 2002 

in 1000 EUR 

Burgenland - 3 329,51 - 6 787,79 - I 135.70 - 8 839,67 - 4 396,67 

Vorarlberg 5225.85 6023,45 8236,92 10002,10 5249,64 

Quelle: BMF, Auswenungen des RH 

(5) Die Finanzverwaltung setzte für die Betriebe gewerblicher An der 

Gebietskörperschaften hinsichtlich der Jahre 1998 bis 2002 insgesamt 
10,34 Mill EUR an Körperschaftsteuer fest. Im Burgenland und in Vor

arlberg entwickel!en sich die Körperschaftsteuer-Vorschreibungen für 
Körperschaften des privaten Rechts mit Beteiligungen von Gemeinden 

wie folgt: 

Körperscha f15teuer- Vorschreibungen 1998 1999 2000 2001 2002 
in 1000 EUR 

Burgenland 15,22 49,68 57,20 245,24 195.54 

Vorarlberg I 385,96 I 255,56 I 476,57 I 669,99 498,19 

Ouelle: BMF. Auswenungen des RH 

B Af 

(6) Die Finanzverwaltung stellt für MituntemehmerschaFten die Höhe 
der jährlichen Einkünfte aus Gewerbebetrieb fest. Die Einkünfte waren 

bei Gemeindebeteiligungen im Burgenland und in Vorarlberg für die 
Jahre 1998 bis 2002 gesamthaft betrachtet negativ und betrugen ins

gesamt - 2,30 Mill EUR. 

(7) Bei einem Vergleich der Umsatzsteuergu15chriften, welche die Länder 
und Gemeinden rur ihre Betriebe gewerblicher An erwirkten, mit den 
aus Umsatzsteuereinnahmen überwiesenen Mitteln aus dem Finanzaus
gleich wird das Übergewicht der Gemeinden deutlich. 
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Anteil der Umsatzsteuergutschri fte n gemessen an den aus Umsatzsteuerein nahmen 
überwiesen en Mi tteln aus dem Finanza usgleich 

1998 1999 2000 2001 2002 

in% 
Länder ohne Wien - 0,01 0,02 - 0,12 0,03 - 0,06 
Gemeinden einschließlich Wien 10,74 7,48 6,42 5,41 4,87 

Quelle: BMF. Auswenungen des RH 

172 

Der RH erstellte flir die Gemeinden im Burgenland und in Vorarlberg 

eine Detailuntersuchung der Jahre 2000 bis 2002. Allerdings standen 
ihm dabei auf Gemeindeebene lediglich die insgesamt zu r Verteilung 

gebrachten Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verrugung und nicht 
- wie in der obigen Tabelle dargestellt - nur jene aus den Umsalz
steuereinnahmen des Bundes. 

Im Durchschnitt erreichten die Umsatzsteuergutschriften der Gemein
den in den beiden Ländern - gemessen an den erhaltenen Überwei

sungen aus dem Finanzausgleich - ein Ausmaß VOn 4 %. Bei einigen 
Gemeinden waren erhebliche Abweichungen von diesen Durchschnins
werten festzustellen. 

So verzeichneten sechs Gemeinden im Burgenland und zwölf Gemein
den in Vorarlberg flir ihre Betriebe gewerblicher Art mehr als 25 % an 
Umsatzsteuergutschriften, verglichen mit den jährlichen Mitteln aus 
dem Finanzausgleich. Spitzenreiter im Burgenland war eine Gemeinde 

mit 139 % an Gutschriften und in Vorarlberg eine Gemeinde mit 114 %. 
Diese Gemeinden erwirkten somit in einzelnen Jahren mit ihren Betrie
ben gewerblicher Art sogar höhere Umsatzsteuergutschriften, als sie 
Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhielten. 

4.2 Der Hauptzweck der Einhebung von Steuern ist die Finanzierung staat
licher Aufgaben. Die Steuereinhebung ist darauf gerichtet, vOn den 
Abgabepflichtigen fma nzielle Beiträge zu erhalten. Wiederkehrende Aus

zahlungen von öffentlichen Steuerge ldern an Gruppen von Abgabe
pnichtigen stehen demgegenüber mit dem Steuersystem nicht im Ein

klang. 

Die vorstehenden Daten machen deullich, dass Gebietskörperschaften 
in den vergangenen Ja hren im Bereich der Umsatzsteuer beträchtliche 
Steuergulschriften erwirkten, indem sie mit Nachdruck in die Umsalz

steuerpflicht gedrängt hanen. 

BMF 
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BMF 

Besteuerung der Gemeinden in Bezug 
auf den Finanzausgleich 

Der Gedanke der steuerlichen Wertbewerbsneutralität zwischen der öffent

lichen Hand und den Rechtssubjekten privaten Rechts, der zur Einbin
dung der öffentlichen Hand in die Besteuerung führte, verkehrte sich 

somit ins Gegenteil. Der unmittelbare Anreiz von Vorstcucrübcrhän
gen', die mögliche Umsattsteuerzahllasten bei weitem übenrafen, führte 
zu einer Verringerung der Finanzierungskosten von Vorhaben mit Hilfe 

anderer öffentlicher Mittel. 

• Dabei sind die Guthaben aus geltend gemachten Vorsteuem höher als die zu enl
richtenden Umsatzsteuern. 

Aufgrund der österreichischen Steuergeselze und der Steuerpraxis wur

den die Körperschaften öffentlichen Rechts be ser gestellt als ihre pri
vaten wirt chaftlichen Konkurrenten, die letztlich für das Umsatzsteuer

aufkommen in Österreich sorgten. 

Während etwa privatwirtschaftlich geführte Betriebe als Liebhaberei und 
damit als steuerlich unbeachtlich eingestuft werden, wenn sie auf Dauer 

gesehen keine Gesamtgewinne erzielen, ist dies aufgrund einer Verord
nung des BMF' bei Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des 

öffentlichen Rechts ausdrücklich ausgeschlossen. Die Betriebe gewerb
licher Art gelten daher selbst bei dauerhaft defizitärer Wirtschaftsfüh

rung stets als Steuersubjekte . 

• § 5 der Liebhabereiverordnung, BGBI Nr 33/1993 idgF 

Weiters haben nur unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften 
eine Mindeststeuer unabhängig von den erzielten Gewinnen oder Ver

lusten eines Jahres zu entrichten, nicht jedoch Betriebe gewerblicher 
Art von Körperschaften öffentlichen Rechts. 

Der RH empfahl dem BMF, darauf hinzuwirken, den Finanzausgleich 
künftig transparenter zu gestalten. Weiters wies er auf die - nicht unbe
deutende - steuerliche Gebarung der Gebietskörperschaften hin, die bis
her in die rechnerischen Überlegungen über die Aufteilung der öffent
lichen Mittel nicht einbezogen worden war. 

Zusätzlich soll!e das BMF darauf hinwirken, dass die Steuerpraxis eine 

einseitige Bevorzugung von Gruppen von Abgabepflichtigen in Form 
von bedeutenden Rück.flüssen an öffentlichen Steuergeldern künftig 
nicht mehr zulässt. In diesem Zusammenhang wäre auch zu prüfen, 
ob die Steuergesetzgebung Gestalrungsmöglichkeiten eröffnet, die mit 

der Intention des Gesetzgebers nicht in Einklang stehen. 

4.3 Das BMF gab hiezu keine StelluIlgnollme ab. 
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5.1 Bereits das Körperschaftsleuergesetz 1966 verlangte für das Vorl iegen 
eines Betriebes gewerblicher Art, dass sich diese Einrichtung innerhalb 
der Gesamtbetäligung der Körperschaft wirtschaftlich heraushebt. Der 
VerwaltungsgerichtshofsteIlte fest, dass dieser unbestimmte Gesetzes
begriff dann nicht erfüllt war, wenn nicht einmal die im damals gel
tenden Umsatzsteuergesetz 1972 genannte Bagatellgrenze von umge
rechnet 2 907 EUR Jahresumsatz erreicht wurde. 

Ab dem Veranlagungsjahr 1994 führte der Gesetzgeber für Kleinunter
nehmer eine bedeutend höhere Grenze (umgerechnet 21 802 EUR) ein 
und behandelte solche Jahresumsätze als unecht steuerbefreit". Das 
Körperschaftsteuergesetz 1988 verlangte schließlich für einen Betrieb 
gewerblicher Art eine Tätigkeit von wirtschaftlichem Gewicht, womit 
es über das bloße wirtschaftliche Herausheben im Körperschaftsteuer
gesetz 1966 hinausging. 

~ k.eine UmsalZSleuerpnichl, kein Vorsteueraozug 

Dennoch wandte die Finanzverwaltung die frühere Jahrcsumsatzgrenze 
von umgerechnet 2 907 EUR für die körperschaftsteuerliche Beurtei
lung des wirtschaftlichen Gewichts von Betrieben gewerblicher Art der 
Körperschaften öffentlichen Rechts unverändert an. 

5.2 Die Finanzverwaltung erleichterte damit den Körperschaften öffent
lichen Rechts den Zugang zur Geltendmachung von Vorsteuern. Der 
RH empfahl, die Grenze der steuerlichen Beachtlichkeit von wirtschaft
lichen Tätigkeiten der Körperschaften des öffentlichen Rechts an die 
Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1994 mit einer Jahresum
satzgrenze von zumindest 22 000 EUR anzupassen. 

5.3 Das BMF rei/te mir, die Empfelllulig aufgreifeIl zu wollell. Es werde eille 
Älldenmg der Umsarzsreuer-RiclllliJliell 2000 ausarbeiten ulld zur Dis

kussioll stellell. 

6 Besonders in den letzten Jahren gestalteten z,ahlreiche Gemeinden ihre 
wirtschaftlichen Tätigkeiten nach sleueroptimierten Grundsätzen. Das 
Hauptaugenmerk war dabei wegen der betraglichen Auswirkungen auf 
die Umsatzsteuer gerichtet. 

Die gewählten FinanzierungsmodelJe entstanden vielfach aufgrund der 
Beratung weniger, auf diese steuerlichen Inhalte spezialisierter Steu
erberatungsuntemehmen. Um .Venretungsmandate zu erhallen. boten 
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auf den finanzausgleich 

diese Unternehmen den Gemeinden von sich aus so genannte Steuer
ehecks an. Die Folge war oftmals eine Aufrollung steuerlicher Verfah
ren flir mehrere vergangene - auch bereits rechtskräftig abgeschlos
sene - Jahre. 

Ziel dabei war regelmäßig neben der Minderung der Umsatzsteuerlast 
auch die Auszahlung von Umsatzsteuerguthaben als Resultat der Gel
tendmachung VOn Vorsteuern. Die geltend gemachten Gutschriften bilde
ten einen wesentlichen Bestandteil der Finanzierung von Investitions
vorhaben. Sie wurden beansprucht. obwohl den Gemeinden im Rahmen 
des Finanzausgleichs ein Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen zukam 
und dies die gesamt zu verteilenden Mitlei aus dem Finanzausgleich 
schmälerte. 

Nachfolgend stellt der RH Finanzierungsmodelle der Gemeinden im 
Burgenland und in Vorarlberg dar. die im Wesentlichen in der gelten
den Rechtslage Deckung fanden. 

(I) Sämtliche Gemeinden beider Bundesländer unterhiellen mindes
tens einen Betrieb gewerblicher Art. Die höchsten Vorsteuern im Rah
men der Umsatzsteuer-Veranlagungen machten die Gemeinden flir 
Abwasserbeseitigung. Wasserversorgung sowie flir Sport- und Frei
zeitei nrichtungen geltend. 

(2) Die Vermietung und VerpaChtung sowie die Umsätze von Grund
stücken sind grundsätzlich unecht umsatzsteuerbefreit. Für derartige 
Leistungen ist daher keine Umsatzsteuer zu bezahlen: andererseits kann 
auch keine Vorsteuer geltend gemacht werden. Ein Unternehmer hat 
allerdings die Möglichkeit. derartige Umsätze als steuerpflichtig zu be
handeln; an diese Optionserklärung ist er zehn Jahre lang gebunden. 
Danach kann er ohne Einbuße der bereits geltend gemachten Vorsteuern 
aur die weitere Besteuerung verzichten. 

Der RH stellle fest. dass Gemeinden die flir sie günstigen Bestim
mungen des Umsatzsteuergesetzes 1994 für diverse Bauvorhaben in 
Anspruch nahmen. Dabei blieben die entrichteten Umsatzsteuern bei 
weitem hinter den rückerstatteten Vorsteuern zurück. 

(3) Die Gemeinden investierten in Sport- und Freizeitanlagen. die sie 
an Vereine vermieteten bzw verpachteten. Der Umstand. dass nur ein 
Betrieb gewerblicher An nach den1 Umsatzsteuergesetz 1994. nicht aber 
nach dem Körperschaftsteuergesetz 1988 vorlag. flihrte dazu. dass die 
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Bagatcllgrcnze von rd 2 907 EUR an jährlichen Einnahmen nicht zur 

Anwendung gelangte. Obwohl die Vermietung von Sponanlagen umsatz
steuerlich unecht steuerbefreit ist. optienen die Gemeinden stets dann 
in die Regelbesteuerung. wenn ein Vorsteuerüberhang zu erwanen war. 

(4) Bei Aufwendungen. die sowohl dem hoheitlichen als auch dem 

privatwinschaftlichen Bereich dienten. konnten zur Abgrenzung und 
damit zur Erminlung der Höhe des Vorsteuerabzugs völlig unterschied
liche Vorgangsweisen hinsichtlich der Berechnungsgrundlagen festge

stellt werden (zB Dauer der Benützung von Turnhallen durch Schüler 
und Drine. Anteil der Kubatur einer Turnhalle gemessen am gesam

ten Schul objekt. Gegenüberstellung der dem unternehmerischen bzw 
hoheitlichen Bereich zuordenbaren Buchungszeilen in den Rechen
werken der Gemeinden). 

(5) Für verschiedene Bauvorhaben, wie den Bau VOn Gemeindestraßen. 

Onsdurch fah nen, Autobahna nschlussstellen. Straßenkreuzungen. Kreis
verkehren und Feuerwehrhäusern, machten die von Gemeinden gegrün
deten Gesell chaften des privaten Rechts. an denen diese Gemeinden 

beteiligt waren, Vorsteuern geltend. 

(6) In Einzelfallen wurde der Berrieb von Gemeindekindergänen rech
nerisch zusammengefasst. um die jährliche Bagatellgrenze von umge
rechnet 2 907 EUR zu überschreiten. obwohl das Körperschaftsteuer
gesetz 1988 eine deranige Zusammenfassung nicht zulässt. 

wur Srellungnahme des BMF werde es kü,iftig Fälle reelmerisel,er Zusam 
mellfassung ,'on Gemeilldekindergärren geserzeskonfom, behandeill . Für 
die Ennirrlung der Proum ärze zur Abgrenzullg der hoheirlieh ulld pri
"atwirrschaf/lich veranlassrell AufwendungeIl könnte eill Katalog <,Oll zu
lässigell Auf/eilullgsmerl,odell iiberlegt werdell. Weiters würdell die I'om 
RH aufgezeigren Bau,'or/rabell I,illsichtlich der geltend gemach ren Vor
steuerabzüge überprüf/lI'erden. 

7.1 (J) Von den insgesamt 96 Vorarlberger Gemeinden gründeten bis Ende 

November 2003 34 so genannte Gemeindeimmobiliengesellschaften, 
die überwiegend in der Rechtsform der Kommanditerwerbsgesellschaft 
betrieben wurden. Komplementärin war eine GmbH, an der eine Gemeinde 
zu 100 % beteiligt war; die Kommanditistin war die Gemeinde selbst. 

Die Komplementärin übte die Geschäftsflihrung und die Ventetung 
der Kommanditerwerbsgesellschaft alleine aus. 
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Gemeinde. .,ob ,iengesell ch.ften Besteuerung der Gemeinden in Bezug 

auf den Finanzausgleich 

BMF 

Die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Gesellschaftsgründun
gen stehenden Rechts-, Beratungs- und Gründungskosten betrugen 
zwischen rd ) 400 EUR und rd 8 900 EUR. Zusätzlich wären noch vom 

RH nicht näher untersuchte Folgekosten zu berücksichtigen. 

(2) Keine der Kommanditerwerbsgesellschaften im Bereich des Finanz
amtes Bregenz hatte die Eigenrumsrechte an den von ihnen bewirt
schafteten Liegenschaften erworben. Beim Finanzamt Feldkirch waren 

unterschiedliche Vorgangsweisen festzustellen. 

Laut Erlass des BMF vom November 2003 waren Miel- bzw Pachtver
hältnisse zwischen dem ausgegliederten Rechtsträger und der Gebiets

körperschaft bzw Dritten jedoch nur anzuerkennen, wenn unter ande
rem im Rahmen der Ausgliederung das Grundstück in das Eigentum 
des ausgegliederten Rechtsträgers übenragen wurde. 

Entsprach ein bereits bestehendes Miet- bzw Pachtverhältnis nicht die
sen Erfordernissen (zß wenn lediglich ein Fruchtgenussrecht eingeräumt 

bzw ein Superädiflkat errichtet wurde), war es nach Ansicht des BMF 
dennoch anzuerkennen, wenn eine Anpassung an die dargestellten Kri

terien bis zum Ablauf des Jahres 2004 erfolgte bzw erfolgt. 

7.2 (I) Nach Ansicht des RH bedienten sich die Gemeinden in Vorarlberg 

bei der Umsetzung des Modells der Gemeindeimmobiliengesellschaften 
zwar der privatrechtIichen Gesellschaftsform der Kommanditerwerbs

gesellschaft, die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse waren jedoch 
auf ein alleiniges und ausschließliches Tätigwerden der Gemeinden gerich
tet. Es hatte daher den Anschein, dass die Rechtsinstrumente des pri

vaten Rechts nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt das Vorliegen 
bloßer ln-Sieh-Geschäfte bewirkten. 

Die steuerliche Anerkennung derartiger Sachverhalte sollte daher nicht 
nur nach der äußeren Erscheinungsform vorgenommen werden; die Be
hörden sollten vielmehr den wahren wirtschaftlichen Gehalt ermitteln. 

Der RH empfahl dem BMF. seine Haltung hinsichtlich der Anerkennung 
von Gemeindeimmobiliengesellschaften grundsätzlich zu überdenken. 

(2) Der RH kritisierte weiters die steuerliche Anerkennung der Modelle 
trotz Fehlens der Voraussetzungen sowie die großzügige Vorgangsweise 
des BMF hinsichtlich der Sanierungsmöglichkeit der Sachverhalte wäh
rend des Jahres 2004. Er empfahl. die Finanzämter bundesweit anzu

weisen, die in Frage kommenden SteueraKten aufdas Vorliegen der vom 
BMF festgelegten Erfordernisse hin zu prüfen und daran gegebenen
falls bescheidmäßige Konsequenzen zu knüpfen. 
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7.3 Das BMF rei/re mir, es werde der Empfehlung des RH hinsichtlich der 
AI,weisung an die Finanzämter, die in Frage kommenden Sreuerakren 
auf das Vorliegen der festgelegte" ErJordemisse hi" zu prüfen, nachkom
men. Hi)/sicllllicl, des Modells der Gemeindeimmobiliengesellscl,ajlen 
verwies das BMF darauf. dass dieses der Vermietul'g von Gnmdstii
cken durch die Bundesimlllobilie)/gesellschajl an den Bund nachgebildet 
wäre. 

8 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Das BMF soUte darauf hinwirken, den Finanzausgleich künftig 
uansparenter ZU gestalten, wobei die - nicht unbedeutende - steuer
liche Gebarung der Gebielskörper chaften in die rechnerischen Über
legungen über die Aufteilung der öffentlichen Mi"el einbezogen 
werden sollte. 

(2) Das BMF sollte darauf hinwirken, dass die Steuerpraxis eine ein
seitige Bevorzugung von Gruppen von Abgabepflichtigen in Form 
von bedeutenden Rückflüssen an öffentlichen Steuergeldem künf
tig nicht mehr zulässt. In diesem Zusammenhang wäre auch zu prü
fen, ob die Steuergesetzgebung Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, 
die mit der Intention des Gesetzgebers nicht in Einklang stehen. 

(3) Die Grenze der steuerlichen Beachtlichkeit von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten der Körperschaften des öffentlichen Rechts wäre an die 
Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes 1994 mit einer Jahresum
satzgrenze von zumindest 22 000 EUR anzupassen. 

(4) Die Finanzämter wären bundesweit anzuweisen, die Steuerakten 
von Gemeindeimmobiliengesellschaften auf das Vorliegen der vom 
BMF festgelegten Erfordernisse hin zu prüfen und daran gegebenen
falls bescheidmäßige Konsequenzen zu knüpfen. Weiters sollte das 
BMF seine Haltung hinsichtlich der Anerkennung der Gemeindeim
mobilienge eil chaften grundsätzlich überdenken. 
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Zölle und Agrarzölle; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Kurzfassung Oie vom Europäischen Rechnungshof aus der Buchführung für das 
Haushaltsjahr 2003 ausgewählten Stichproben gaben auch aus Sicht 
des RH keinen Anlass zu Bemerkungen. 

Rechtsgrundlagen 

Aufgabe 

Der Europäische Rechnungshof hielt eine Systemüberprüfung der 
vom BMF zur Abgabenermittlung und Buchführung installierten IT
Systeme durch externe Experten grundsätzlich für zweckmäßig. 

Das Berichtswesen über interne Aursichts- und Kontrollmaßnahmen 
war verbesserungswiirdig. 

Ken ndaten der BMF-Zollverwaltung 

Zollkodex; Verordnung (EWG) Nr 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 
zur Festlegung des Zollkodex der Gemein chaften (Amtsblatt Nr L 302 vom 
19. Oktober 1992) und 
Zollkodex-Durchfiihrungsverordnung; Verordnung (EWG) Nr 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit DurchfUhrungsvorschriften zum Zollkodex 
(Amtsblatt Nr L 253 vom 11. Oktober 1993) 

VoUziehung des Gemeil15chaftszollrechts 

Gebarungs"ntwicklung 2000 2001 2002 2003 

in Mill EUR 

Netlovorschreibungen 278,25 234,94 234.29 229,32 

Anzahl 

Bedienstete 3892 3756 3641 3525 

• Bedienstete der Zollämter und mobilen Überwachungsgruppen jeweils zum I. Jänner 
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1 Der Europäische Rechnungshof prüfte im April 2004 aus Anlass der 
von ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat abzu

gebenden Zuverlässigkeitserklärung für das Jahr 2003 die Gebarung 
des BMF mit Zöllen und Agrarzöllen. die als traditionelle Eigenmit

tel rur die Gemeinschaft zu erheben sind. Der RH begleitete diese Prü
fung in Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung. 

Zu den Prüfungsmineilungen des RH vom Mai 2004 nahm das BMF 
im Juli 2004 Stellung. Eine Gegenäußerung des RH war nicht erfor

derlich. 

Zu dem Sektorletter (Prüfberichtl des Europäischen Rechnungshofes 
vom Juni 2004 nahm das BMF gegenüber dem Europäischen Rech

nung hof im August 2004 Stellung. 

Der RH nimmt im Interesse einer geschlossenen Darstellung und unbe
schadet der Berichterstattung des Europäischen Rechnungshofes auf 
supranationaler Ebene bei der nachfolgenden Darlegung auch auf die 

Feststellungen des Europäischen Rechnungshofes Bezug. 

2 Die vom Europäischen Rechnungshoffür die Zuverlässigkeitserklärung 2003 
ausgewählten Stichproben gaben keinen Anlass zu Bemerkungen des 

Europäischen Rechnungshofes und des RH. 

3 Die vom BMF eingesetzten IT -Anwendungen zur Abgabenermiulung 
und Buchführung wurden hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständig
keit der Daten sowie der Sicherheit der installierten IT -Systeme noch 
keiner Prüfung durch unabhängige Experten unterzogen. Nach Auf
fassung des Europäischen Rechnungshofes sollte daher von unabhän

giger Seite eine Prüfung der IT -Systeme vorgenommen werden. 

Das BMF verwies in seiner Stellungnahme an den Europäischen Rech

nungshof auf die in den IT -Systemen vorgesehenen logischen Kontrol
len sowie auf den täglichen Abgleich der Abgabenbeträge. der bisher 
keine Differenzen aufwies. Weiters führte das BMF aus. dass zahlreiche 
Prüfungen durch europäische und österreichische PrüfInstanzen bis
her zu keinen Bemerkungen hinsichtlich der Sicherheit der eingesetz

ten IT -Sy lerne geführt hänen. 

B"IF 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)190 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

Internes 
Berichtswesen 

Schluss

bemerkungen 

B..,F 

Zölle und Agrarzölle 

4.1 Die Inspektion richtlinien des BMF enthielten keine Regelungen über ein 
Stellungnahmeverfahren. In Inspizierungsberichten der Finanzlandes

direktionen für Vorarlberg und Salzburg wurden die betroffenen Zoll
ämter jeweils zu Stellungnahmen aufgeforden. 

4.2 Die Stellungnahmen erwiesen sich im Hinblick auf die zur Behebung 

der aufgezeigten Mängel getroffenen Maßnahmen als unvollständig. 

4.3 Der RH empfahl, Bestimmullgell iiber eil/ Srellul/gllahmeverJahrell ZII er
lassell, um deli KOl/rrollorgallel/ die Beurteillwg der Durclzfohrullg der 
empfolrlel/el/ MaUna/rlllen zu ermöglichen. 

4.4 Das BMF sagte zu, entsprechende Regelungen im Zuge der durch die 
Neuorganisation der Steuer- und Zollbehörden norwendigen Überar
beitung der Richtlinien betreffend Aufsichts- und Komrollmaßnah
men zu erlassen. 

5 Der RH anerkannte die Fehlerfre iheit der vom Europäischen Rechnungs
hof gezogenen Stichproben. 

Er emp fah ljedoch dem BMF, Bestimmungen über ein Stellu ngnahme

verfa hren für Berich te a u fgrun d von Aufsichts- und Kontroll maß
nahmen zu erlasse n. 
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Gesundheitswesen 

[l l 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich des Gesundheitswesens 

(I) Vereinheitlichung der Abrechnungsmodalitäten der Länderfonds 

(WB 2000/4 Refonn des Gesundheitswesens und der Krankenanstalten
fInanzierung S. 12 Abs B.2, zuletzt TB 2002 S. 115 Abs 1). 

Laur Mirteilung des BMGF sei die Vereinl,eirlichung der Abrechnungs
modaliräten der LönderJonds eine zell/roJe Forderung für die Verhand
lungen über die NeuregelungeIl der Krallkelwnstallenjinanzierung ab 
dem Jahr 2005. 

(2) Auflösung des Krankenanstahen-Zusammcnarbeitsfonds (WB 2000/4 
Refonn des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfmanzierung 
5.26 Abs 18, zuletzt TB 2002 S. 115 Abs 2). 

Laur Mirteilullg des BMGF werde diese Thematik Gegensrand der Ver
handlungen über die Neuregelung der Krankenallstaltenjillanzierung 
ab dem Jahr 2005 sein. 

(3) Verstärkte Wahrnehmung der EU-Projekte im Bereich der rr im Gesund

heitswesen (TB 1999 S. 269 Abs 5. zuletzt TB 2002 S. 115 Abs J). 

Laur Mirleilung des BMGF habe bei der IT-Abreilung i'riolge der Ällde
"mg des Bundesmillisleriengeserles eille Aujgabellerweirerullg bei 
gleicllzeiriger Personalredukrioll sralrgejrmden. Die gewülIscl,re, ver
stärkle Wahmehmu"9 der EU-Projekte wäre dadurch nichl möglicl, 
gewesen. 
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(4) Neuregelung der sanitären Aufsicht und ihre Übertragung an die Bun
desländer zur Verwaltungsvereinfachung (TB 2000 S. 241 Abs 5, zuletzt 

TB 2002 S. 115 Abs 4). 

Laut Mitteilullg des BMGF härte es keille Kelllltllis, illwieweit diese 

Anregullg ill den Arbeiten des Verjassullgskollvellts Berücksichtigung 

filldell würde. 

im Bereich des Arzneiminelwesens 

(5) Festlegung kostendeckender Gebührentarife für Arzneizulassungs- und 
Änderungsaufträge (TB 2002 S. 1)) Abs 21.5). 

Laut Mirtei/ung des BMGF werde im Rahme'l der neu zu erlassellden 

GebülJrellverordllullg auch die Frage der Kosrelldeckullg emsprechelld 

berücksichtigt werdell. 
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Gesundheitswesen 

Veterinärwesen 

SM(f 

In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im Bereich des Gesundheitswesens 

(1) Weiterentwicklung der begonnenen Reformen zu einem integrativcn 
Gesundheitssystem (WB 2000/4 Reform des Gesundheitswesens und 
der Krankenanstaltenfmanzierung S. 6 Abs 3.2. zuletzt TB 2002 S. 116 
Abs 1). 

Laut Mirteilung des BMGF wäre die Weiterentwicklung des Ösrerreichi
seilen Krankellanstalten- Ulld Großgeräteplans zu einem Leisrungson
gebors- u/ld integrierten Gesllndlleitsplo/l ei/l Beitrag zu einem i/ltegra

tiven Gesundlleitssysrem. Die Ergebnisse der Arbeiren im Auftrag des 
Srruktuifonds würden /locll 2004 zwiscllen dem Bund und den län
dern vereinbart werden und ab 2005 gülrig sein. 

(2) Ehestmögliche Vervollständigung des Datenaustausches zwischen den 
Fondskrankenanstalten und dem Hauprverband der österreich ischen 
Sozialversicherungsträger (WB 2000/4 Reform des Gesundheitswe ens 
und der Krankenanstaltenfmanzierung S. 22 Abs 12.2, zuletzt TB 2002 
S. 116 Abs 2). 

Laut Mineilullg des BMGF sei beabsichrigt, eine verbindliclle DQku
menralion im ambulanrell Bereicll zum Gegensrand der Neuregelungen 

im Rallmen der umfassenden Gesllndlleirsreform ab deli/ Jallr 2005 ZII 

machen. 

im Bereich des Veterinärwesens 

(3) Gesamtreform de Tierseuchenrechts und Wiederverlautbarung des 
Tierseuchengesetzes (TB 1985 S. 122 Abs 22.5, zuletzt TB 2002 S. 116 
Abs 5). 

Laul Mineilung des BMGF sei eine Gesamrrefarlll des Tierseucllen
recMs gell/eitlsam mit dem Lebensmirlelrecll/ IlI1ler Einbindung sämr
ficlter Ricllrfinien und Verordnungen der EU derzeir in Bearbeilllng. 
Eille reine Wiederoerlautbarung sei aufgrund der notwendigen Ände
rungen nicht in Aussicllt genommen. 
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Sanitäre Aufsicht im Bereich der sanitären Aufsicht 

186 

(4) Vereinheitlichung der AmtsälLteausbildung und dabei Aufnahme von 
Lehrinhalten über die sanitäre Aufsicht rrB 2000 5.244 Abs 7.2. zuletzt 
TB 2002 S. 117 Abs 4). 

Laut MitTeilullg des BMGF werde "011 der Lalldessallitätsdirektioll Wiell 
ill eillem erstell Schritl derzeit ein Physikatskurs für WielI, Nieder
österreich ulld Burgellialld "erallstalter. Erfahrullgell aus diesem Modell 
kölllllerr für Kurse in anderell BUlldeslälldern diellell. 

(5) Verbesserung der Krankenhaushygiene zur Reduktion der Infektionsrate 
und Verpflichtung der Krankenanstalten zur Dokumentation und Über
wachung bestimmter Erreger VOn Krankenhausinfektionen (TB 2000 
S. 247 Abs 11.2, zuletzt TB 2002 S. 117 Abs 5). 

Laut MitTeilung des BMGF seieIl im Jahr 2002 Leitlilliel' zur Orgallisa
tiOlI ulld Strategie der Krallkenhaushygielle erstellt sowie 2003 Vorar
beitelljiir die Errichtung ei,les lIatiollalell Meldesystems zur Erfassung 
VOll Injektionen beauftragt wordell. Weiters würdenjiir bertenjli/rrende 
Krallkellallstaltell Strukturqualitötskriteriell für Leisturrgell in Krall 
kerrllOushygielle ulld IlIjektiOllskolltrolle erarbeitet. die ill deli Öster
reichiscllell Krankellallstaltellplall aujgenomme" werdelI solIeIl. 

(6) Erarbeitung einheitlicher Richtlinien flir die Wahrnehmung der sani
tären Aufsicht rrs 2000 S. 241 Abs 4.1 und Abs 4.2, zuletzt TB 2002 
S. 117 Abs 6). 

Laut Mitleilullg des BMGF sei bisher eille Leitlillie zur Orgmlisatioll 
U/,d Strategie der Krallkellitaushygielle erstellt ulld allen Ämtern der 
Lalldesregierullgell sowie allen bettellführetldell Krallkcllansra/tell zur 
Verjiigullg gestellt wordell. ChecklisteIl für medizillische Datell ulld 
mediLinische Sicherheitstec1l1lik seieIl ill Arbeit; ChecklisteIl zu weitereIl 
Thelllenbereichell seien ill Planullg. 
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Arzneimittelwesen 

f'r>I1r> A equnq( 

im Bereich des Arzneiminelwesens 

(7) Verwirklichung des Gesamteinsparungspotenzials zur Senkung der 
Endverkaufspreise im Arzneimittelwesen in Höhe von rd 100 Mill EUR 
[TB 2002 S. I J3 Abs 21.1). 

Laur Mirreilung des BMGF sei das Heilmirrell'erzeichnis im Dezem
ber 2003 durcl/ eineII neuen Ersrarrungskodex userzr worden. Die 
Großlwndelsspalll/e im Bereich der frei verschreibbaren U//ll ersrar
rungsjiihigen Arzneimirrel sowie die Aporhekellaufschläge seiell mir 
Wirkung vom I. Jänner 2004 red/uiert worden. 

Durch die Berechnung der EU-Durcl/sc/lllirrspreise für .cI/efarzrpj1ich
rige Arllleimirrel" im Wege einer Preiskol1llllission sei weireres Einspa
rungsporenzial für die Krankenversicherungsrräger zu erwarten. Über 
weirer gehend" Maßna/wlen werde noch lIIit dem Haupwerband der 
ösrerreicl/isclren Sozialversicl/erungsrräger beraren. 

(8) Abbau von Rückständen bei der Erledigung von Arzneimittelzulas
sungs- und -änderungsverfahren [TB 2002 S. 13) Abs 21.2). 

Laur Milleilung des BMGF würdell diefeillenden Kapazirären im Bun
desinsrirur für Arzneimirrel durch vermehrren Einsarz von urerl/en 
Saclll'ersrändigel/ kompel/siert werden. Eine Ausgliederung dieses ll/s
rirurs zur besseren Orgmlisarion der A rzl/eiminelzulassung sei in Vor
bereirlll/g. 

(9) Neudefrnition der Aufgaben des Bundesinstituts für Arzneimittel 
(TB 2002 S. 13) Abs 21.). 

Laur Mirreilung des BMGF setze sich eine Projektgruppe mir dieser 
Aufgabensrellung auseinander. 
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VerwirkLichte EmpfehLungen 

im Bereich des Gesundheitswesens 

(1) Überarbeitung des Material- und Leistungsverzeichnisses der Kosten
rechnung für Fondskrankenanstalten (TB 1999 S. 273 Abs 13, zuletzt 
TB 2002 S. 117 Abs 3). 

Laut Milleilung des BMGF seien im Rahmen der im Auftrag des Struk
turJonds durchgefü/lrlen Weiterentwicklung der Krankenanslalten
Dokumentation auch Korrekturen in der Grundstruktur des Material- und 
Leistullgsverzdcllllisses und eille illhaltliche Aktualisierullg vorgenom
men worden. 

im Bereich des Transplantationswesens 

(2) Förderung der Herausbildung dezenualer Strukturen zur Erreichung 
des gesetzlichen Ziels von jährlich rd 30 Spendern je Million Einwohner 
(TB 2002 S. 157 Abs 9.1). 

Laut Mitteilung des BMGF seieIl vom StrukturJonds im Rahmen der gel
tenden Vereinbarung Jolgende dezetlfral wirkende Maßna/une" geserzr 
wordell : 

- finanzielle Fördenlllg der Krallkellansralten , die potenzielle Spende
rinnen und Spender melden und betreuen; 

- finanzielle Förderung der HirnlOddiagnostik in den Krankenanstal
tell ; 

- Orgallisarion unil Förderung VOll KommunikationsseminareIl für 
Inlensivpersonal und dadurch Erhöhung der Akzeptallz beim IlIlell
si/lpersonal sowie 

- Ei/lriclrrullg VOll regionalen Trallsplallla/iollsreJerellfell. 

(3) Einsetzung eines Transplantationsreferenten für die Region Ost (TB 2002 
S. 157 Abs 9.2). 

Laur Mirteilung des BMGF werde die Funktion des Transplatlfations
reJere/llen für die Region Ost seil ei'liger Zeit vOm AKH Wien wahr
genommen ulld seit 2004 auch finanziell gejördert. 

MlF 
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Arznei mittelwesen im Bereich des Arzneimi[(elW(~ cns 

(4) FeslStellung des tatsächlichen Personalbedarfs Flir den Bereich der Arz

neimittelüberwachung (TB 2002 S. 133 Abs 21.4). 

Laut Mineilung des BMGF sei der tatsächliche Personalbedaif bereits 

erhobeIl wordell. Mit zusätzlich 5.5 Personen werde annähemd der Per

sonalstalld VOI/ al/derel/ kleil/ercl/ Läl/dem des EWR-Raums erreicht. 

(5) Verbesserung der Erfassung und Auswertung der Meldungen klini

scher Prüfungen; Setzung von rechtzeitigen Maßnahmen Flir den ZU 

erwartenden Arbeitsanstieg (TB 2002 S. 133 Abs 21.6). 

Laut Mirreilullg de BMGF sei durch die Implemellrierul/g der Riclzr/i

nie 2001/20/EG per I. Mai 2004 die Erfassul/g der Meldungen grund

Iege'ld neu strukturien worden. Aufgrund der Meldul/g all eine zentrale 
Datellbal/k bei der EuropäischeIl Arzl/eimirreiagelllllr bestülldell auch 

neue Möglichkeitel/ der Auswenung. Der größere Arbeitsaufwand werde 

durch Aufgabenumschichtung zu bewältigen versucht. 

(6) Inspizierung von fmnengesponserten und akademischen klinischen 
Prüfungen in einem ausgewogenen Verhältnis (TB 2002 S. 133 
Abs 21.7). 

Laut Milleilung des BMGF sei I/unmehr die gesamte II/spektionstätigkeit 

des zu tändigen Fachbereichs zusammellgefasst und an die Österreich i

sehe Agentur für Gesundheit und Emährungssicherheit GmbH über

tragen worden; dadurch wäre eil/e Aufstockung des Illspektionsteams 

emlöglicht worden. lI/folge dieser Ällderungen werde eine Imel/sivierullg 
der Illspektionstätigkeit allch im Bereich der klillischell Prüfullg mög

lich sein. 

(7) Auswertung der Inspektionsberichte und regelmäßige diesbezügliche 
Information an die Einrichtungen Flir klinische Prüfungen (TB 2002 
S. IJ3 Abs 21.8). 

Lallt Mirteilullg des BMGF sei die Österreichische Agentur für Gesulld
heit und Emährungssicherlleit GmbH beauftragt worden. auch klillische 

Prü!tlllgel/ zu übenvachen. Seit Juni 2004 stehe dafür eill erfahrener 
Erpene zur Veljiigullg. 
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Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse 
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(8) Regelung der Einhebung des Bearbeitungsbeitrags im Arzneiminelge
setz; Begrenzung der Anzahl der Ethikkommissionen nach Festlegung 
von Anforderungskriterien im Sinne des Bürokratieabbaus (TB 2002 
S. 125 Abs 6.2). 

Laul Mitteilullg des BMGF sei die Eillhebung des BearbeilUngsbeirrags 
im Zuge einer Novelle ZUnI Arzneimirrelgeselz geregelt worden. 

Durch die Neuorganisolion des Verfal're/'s vor der Ethikkommission 
ulld die Kundmaehullg von Leit- Elhikkommissionen Jür all mehrerel' 
Stelle 11 durchgeJüllfle kliniscl,e PTÜfw,gell sei eine wesenrliche System
verbesserung und auch eine Vereillfachung fiir die Sponsore/' erzielr 
worden. 

im Bereich des rr - Projekts Melde- . Versicherungs- und Beitragswesens 

(9) Projektinitialisierung durch eine externe Projektleitung und Neube
rechnung des noch erforderlichen Aufwands zur Fenigstellung des 
Projekts (WB 2003 /4 Ministerbüros ua S. 11 B Abs 25). 

Laur Mirreilullg des BMGF habe eine erreme Unremehmung die Pro
jektiniria/isierung und Berechnullg des noch offenen finanziellen Auf
wands einer Projekrferrigsrellung Jür die Sleiennärkiscl,c Gebielskrall 
kenkasse durchgefiillTl. Im Juni 200] ,väre die Forrführw,g des Projekrs 
beschlossen worden. 

(10) Teilung der rr- Entwicklung in die Hauptaufgabenbereiche Panner, 
pnichtversicherung, Beitragswesen, Selbstversicherung und Melde
wesen sowie stufenweise Inbetriebnahme der fenig gestellten Module 
(WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 119 Abs 26). 

Laur Mirreilullg des BMGF sei die lT- EllrwicklulIg auf drei Standard
produkre aufgereilr: 

- Das Melde-. Versicherungs- und Beirragswesell mir deli ModuleIl 
Pflichrversicherung, Beitragsll'esen Ulld Versicherullgswesen Ulller Ver
anlWOrtlmg der Sreiermärkischell Gebierskrallkenkasse; 

- die Beirragseinbrillgung ulller Veranrwortung der Niederöslerreichi
sehen Gebierskrankenkasse; 

- den Bereich PARTNER IIIlIer Veranlwortung des Hauprverbandes der 
ÖS I errei cl, i sc I, eil S 01 ia I ue rs i cl, eru ngs rräger. 

BMGF 
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(11) Ausarbeitung von ProjeKt- und Arbeitsplänen für die Analytiker und 
Programmierer sowie ihr regelmäßiger Vergleich mit den erbrachten Leis
tungen (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 109 Abs 12). 

Laut Mitteilullg des BMGF wären Arbeitspläne für die Projektmitar
beiter ersrellt wordell sowie eille laufende KOlltrolle durclr die Projekt 
leirung ul/d das ureme Conrrollillg gegebel/. 

(12) Einrichtung eines der Größe und Komplexität des rr -Projekts ange
messenen Projeklcontrollings [WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 113 
Abs 18). 

Laut Mitteilung des BMGF wäre ci" e,rremes Co"trolli"g durclr eille 
gegenüber der utemen Projektleitung unterscllietlliclre U,lfemelrmul/g 
eil/gericlrtet wordclI. 
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Kurzfassung 

BMGF 

Prüfungserge bni 5 

HeilmitteL und Heilbehelfe: FoLlow-up-Überprüfung 

Im Zuge seiner FOllow-up-Überprüfung stellte der RH fest, dass im 
Bereich der Sozialversicherung viele seiner Empfehlungen aus dem 
Jahr 1998 betreffend Heilmittel, Heilbehelfe und Hilfsmittel umge
setzt wurden. So konnten bei der Heilmittelabrechnung jährliche 
Personalkosten von insgesamt mehr als 3 Mill EUR eingespart wer
den. Dennoch sind bei Heilmitteln, Spitalsrezepten, Kostenbeteili
gungen bei Heilbehelfen und Hilfsmitteln sowie Statistiken weitere 
Maßnahmen ausständig. 

Die Heilmittelkosten stiegen trotz verschiedener Maßnahmen zur Kos
tendämpfung zwischen 1997 und 2002 doppelt so stark an als die 
gesamten Ausgaben für Versicherungsleistungen. Die Anzahl der 
Verordnungen hat sich aber kaum erhöht. Besonders groß war der 
Kostenanstieg bei den chefarztpflichtigen Heilmitteln. In der Folge 
wurde Ende 2003 ein neuer Erstattung kodex be chIossen, der chritt
weise ab 2004 verwirklicht werden soll. 

Das Verfahren zur Einholung der chefarztJichen Bewilligung wurde 
neu geregelt. Nunmehr hat der verschreibende Arzt - und nicht mehr 
der Patient - die BewiUigung einzuholen. Die Einlösung von Wahl
arztrezepten wurde wesentlich vereinfacht und die Möglichkeit der 
Langzeitbewilligung verstärkt genutzt. Nunmehr können in allen Bun
desländern zumindest einige Krankenanstalten Kassenrezepte für den 
Überbrückungsbedarf nach Spitalsentlassungen ausstellen. Damit 
wurde mit der Umsetzung der Empfehlungen des RH begonnen. 

Zahlreiche Tarife für Heilbehelfe und Hilfsmittel konnten gesenkt 
werden. Einige Krankenversicherungsträger erzielten mit Ausschrei
bungen deuUich bessere Konditionen als die übrigen Versicherungs
träger; sie konnten dadu.rch zB bei der lnkontinenzversorgung ins
gesamt mindestens 1 Mill EUR jährlich einsparen. 

Bei den Regelungen für die Kostenzuschüsse bei Heilbehelfen und 
Hilfsmitteln sowie für die Aufzahlungen der Versicherten bestan
den immer noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Kran
kenversicherungsträgern. 
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I Rechtsgrundlagen 

Gebarungsentwicklung 

Gesamteinnahmen 

Kenndaten Zu den Heilmitteln und Heilbehelfen 

ASVG Allgemeines S01.ialversicberungsgesetz 1955 idgF 

GSVG Gewerbliches S01.ialversicherungsgesetz 1978 idgF 

BSVG Bauem-So1.ialverskherungsgesel1. 1978 idgF 

R 
H 

B-KUVG Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 1967 idgF 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in Mill EUR 

9208,26 9 457,83 9817,06 10255,61 10 634,83 10 932,40 

- davon Rezeplgebühren 233,12 254,50 271,00 307,67 311,07 328,66 

Gesamtausgaben 9 160,02 9715,00 10 047,73 10403,80 10811,5B 11071,78 

- davon Versicherungs-
leistungen 8581,92 9 140,80 9451,30 9779,42 10 144,47 10415,24 

- - Hrilmirtel / 643, /4 / 86/ ,64 / 968,06 206/,94 2 /95,86 234/,45 

- - Hrilbellelfe und 
Hilfsmirtel /80,67 /9/ ,53 202,74 207, /2 222,72 228,49 

- - Medizillisdre 
Rrllabili'atioll /56,89 /72,0/ /72,34 /79,39 190,69 197,58 

Saldo' + 48,24 - 257,17 - 230,67 - 148.19 - 176,75 - 139,38 

Besoldete Mitarbeiter - Anzahl 

Verwaltung und 
Verrechnung 8396 8601 8702 8338 8070 7857 

VenrauensärztJicher 
Dienst 840 853 821 805 817 786 

eigene Einrichtungen 4861 4986 4956 4852 4812 4836 

Summe 14097 14440 14479 13995 I) 699 13479 

.. Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben 
- im Jahresdurthsthniu 

Quell~: Finanzstarislik des Hauptverbandes 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

194 

1 Der RH überprüfte VOll November 2003 bis Ende Jänner 2004 beim 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (HaupI

verband)' bei den Gebietskrankenkassen und den Sonderversicherungs

trägern (berufssländische Krankenversicherungsträger) die Umsetzung 

der Empfehlungen, die er im Jahr 199B bei einer Gebarungsüberprü

fung - aurgrund eines Verlangens (Prüfungsauftrages) gemäß § 99 

Abs 2 des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrates - gegeben 

hatte. 
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Begriffe 

Heilmittel 

Generika 

Hilfsmittel 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Damals halle der RH die Gebarung dieser Träger der gesetzlichen Kran 
kenversicherung IKrankenversicherungsträger) einschließlich des Haupt

verbandes hinsichtlich der Heilminel und Heilbehelfe unter Beachtung 

der Sparsamkeit, WirtSchaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Organi
sationsstrukrur überprüft. Das im SonderberichI des Rechnungshofes 
über Heilmittel und Heilbehdfe. Reihe Bund 1998/2. veröffentlichte Prü
fungsergebnis wird im Folgenden als Vorbericht bezeichnet. 

Der RH überprüfte nunmehr die Umsetzung seiner Empfehlungen aus 

dem Vorbericht für die Jahre 1997 bis 2002. Wegen der nach wie vor 
schlechten Qualität der von den Krankenversicherungsträgern erstell 

ten Statistiken war es nicht immer möglich, die durch verschiedene 
Maßnahmen erzielten Einsparungen zu quantifizieren. 

Zu den Anfang April 2004 zugeleiteten Prüfungsmineilungen nahmen 
das BMGF, die Krankenversicherungsträger und der Hauprverband 

Anfang Juli 2004 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung 
unter Berücksichtigung einer zweiten Stellungnahme des Hauprver

bandes im August 2004. 

2 In der gesetzlichen Krank.enversicherung umfass! der Begriff Heilmit

tel notwendige Arzneien und sonstige Mittel (zB Verbandsstoffe), die 
zur Beseitigung oder Linderung der Krankheit oder zur Sicherung des 
Heilerfolges dienen. Die Verabreichung von Heilmitteln ist Teil der 

Krankenbehandlung. Bezüglich der Krankenbehandlung bestimmt der 
Gesetzgeber, dass sie ausreichend und zweckmäßig sein rnuss,jedoch 

das Maß des Norwendigen nicht überschreiten darf. 

Generika sind nachgemachte Arzneispezialitäten mit gleicher oder ähn
licher therapeutischer Wirkung für den Patienten wie eine bisher in das 
Heilmittelverzeichnis aufgenommene Arzneispezialilät; mit gleichem(n) 
Wirkstofl1en) und Wirksloffgehalt, gleicher (praktisch gleicher) Dar
reichungsform und Dosierung. 

Hilfsminel dienen nach den sozialversicherungsrechllichen Bestim

mungen dazu, die Funktion fehlender oder unzulänglicher Körpeneile 
zu übernehmen oder zu verbessern, die damit verbundene körperli
che oder psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen. 

ohne jedoch einen irreparablen Zustand zu heilen oder ursächlich zu 
bessern. 
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Heilbehelfe 

Einmal-Heilbehelfe 

Vertragsärzte und 
Wahlärzte 

So nde rversi cheru ngs
träger 

Ausgaben
entwicklung 
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Demgegenüber sollen Heilbehelfe eine bestehende Krankheit heilen, 

bessern oder zumindest deren Verschlimmerung hintanhalten bzw eine 
Kausalerkrankung vernleiden, 

Als Einmal - Heilbehelfe werden sämtliche Verbrauchsartikel wie Win

deln. Einlagen. Katheter, VerbandsstofTe, Teststreifen und Sensoren zur 
Blutzuckerbestimmung usw bezeichnet. 

Als Venragsärzte werden jene Ärzte bezeichnet. die entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen in einem Vertragsverhältnis mit einem 
Krankenversicherungsträger stehen. 

Wahläme stehen nicht in einem solchen Vertragsverhältnis. 

Der BegrifT Sonderversicherungsträger umfasst die berufsständischen 
Krankenversicherungsträger lin Klammer die im Bericht verwendete 
Kurzbezeichnung): 

- Sozialversicherungsanstalt der Bauern (Bauern - Versicherung) 

- Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Gewerbe
Versicherung) 

- Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues (Bergbau- Ver
sicherung) 

- Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (Eisenbah
ner-Versicherung) 

- Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (Beamten- Versicherung) 

3.1 Heilminel werden in den letzten Jahren für die Soziale Krankenversi

cherung immer mehr zu einem wesentlichen Kostenfaktor. Im Jahr 2002 
gaben die Krankenversicherungsträger rd 2 196 Mill EUR für Heilmittel 
aus. Das entsprach mehr als einem Fünftel des gesamten Aufwands für 

Versicherungsleistungen. Damit stellen die Heilmittel - nach den Spi 
talskosten mit 30 'l'o und der ärztJichen Hilre mit 26 'l'o - die drittgrößte 

Aufwandsposilion dar. 
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1997 

I 174,3 

1685 
~-II~ '~""-. 
;.,If:,.y~ .... 1:. 
'. ,. - , 

DnB 

2 170,0 

8 156,8 Mill EUR 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Versicherungsleistungen im Jahr 1997 und 2002 
in Mill EUR 

2002 

2 650,9 

10 144,5 Mill EUR 

sonstige 

Veränderungen 
1997-2002 

Versicherungsleisrungen: + 14,8 <\b 

• Heilbehelfe, Hilfsminel: + 32.2 <\b 

• Zahnbehandlung, ZahnersalZ: + 8,9 <\b 

• Heilminel: + 51,5 <\b 

ä"'tliche Hilfe: + 22.2 <\b 

• AnstallSpnege: + 18,6 <\b 

Gesamte Versicherungsleisrungen: + 24,4 <\b I 

Quell~: Hauprverband: Finanzstatistik.: eigene Berechnungen 

Die Heilminelausgaben wiesen von 1997 bis 2002 den stärksten Anstieg 
auf; er war mit rd 52 % doppelt so hoch als jener der gesamten Ver
sicherungsleistungen (rd 24 %). 

Die Ausgaben für Heilbehelfe und Hilfsmittel machten zwar nur rd 2 % 

der Versicherungsleistungen aus, doch zeigten auch sie im Vergleichs
zeitraum mit rd 32 % einen überdurchschninlichen Anstieg. 

3.2 Aufgrund der schlechten finanziellen Lage der Krankenversicherung 
wurden im Überprüfungszeitraum ab 1997 im Heilmittelbereich mehr
mals umfangreiche Sparmaßnahmen ergriffen, welche die pharma
zeutische Industrie, den Großhandel, die Apotheken und die Patien
ten betrafen. 
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Heilmittel 

Ausgaben 

2000 
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1 210,1 

216.3 

8212 

1997 
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4.1 Die Anzahl der Verordnungen I), die Heilmittelausgaben rur Versichene 
und Angehörige sowie die Einnahmen aus Rezeptgebühren aller Kran
kenversicherungsträger - ohne Krankenrursorgeeinrichtungen 2] - ent
wickeltcn sich im Übcrprüfungszeitraum wie folgl: 

1) Eine Verordnung entspricht emer Arzneispezialität. 

2) Derzeit ~lehen 17 Krankcnrur.;.orgeeinrichlungen ffir Bwienstetc von bestimmten 
landem und Gemeinden (§ 2 Ab. I Z 2 B-KUVG). 

1 835.7 
L721.7 

1 643,9 
1 552,5 

1372,0 

2n,O 
J07,] 31 t. 1 

233,1 254.5 0 0 
g 96A 

0 0 88,5 
99,1 0 101 ,4 dOI ,4 0 

1998 1999 2000 2001 2002 

Verordnungen in Mill 

Rezeplgebühren in Mill EUR 

lIeilmilielausgaben in Mill EUR 

Quelle: leistungsstatistik des HaupI'Vcrbandcs. Dir Leistungsstatistiken der Kranktnversichcrungstrager spiegeln dIe in 
einem Kalenderjahr erbrachlcn Leistungen wider Im Gegensatz zu den aus den Rechnungsabschh.issen erstellten Finanz
statistiken rnthallen sie keine Umsatzsteurr. 

198 

Die Anzahl der rezeptgebührenbefreiten Verordnungen erhöhte sich 
von rd 20 Mill (1997) auf rd 24 Mill (2002). 

B GF 
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Preisbildung 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Nach einer erfolgreichen Dämpfung des Kostenanstiegs im Jahr 1997 
kam es 1998 und 1999 wieder zu einem sprunghaften Anstieg der Heil
mittelausgaben mit sogar zweistelligen Zuwachsraten. Infolge der ein
geleiteten Sparmaßnahmen sank diejährliche Ausgabensteigerung bis 
zum Jahr 2001 auf rd 4,7 %, erhöhte sich aber im Jahr 2002 wieder 
auf rd 6,5 %. Daher mussten im Jahr 2003 weitere Sparmaßnahmen 
beschlossen werden. 

4.2 Wie in den Jahren zuvor war auch von 1997 bis 2002 der Anstieg der 
Heilmiuelausgaben jeweils erheblich stärker als jener der Anzahl der 
Verordnungen. Der Ausgabenanstieg war somit überwiegend auf die 
Preiskomponente zurückzuführen. Laut den neuesten Berechnungen 
des BMGF waren die Kos!ensteigerungen bei den chefarztpOich!igen 
Heilmitteln seit Jahren um ein Vielfaches höher als bei den frei ver
schreibbaren HeilmiUeln. 

Obwohl im Ja hr 2002 nur rd 5 % der von der Krankenversicherung 
bezahlten Heilmittel bewiliigungspOichtig waren, verursachten sie mehr 
als die Hälfte der Kostensteigerungen (rd 53 Mill EUR von 83 Mill EUR) 
gegenüber 2001. 

4.3 Der Houptl'eroond lei/te mil, dass Oll 51elle bewä/rrter Hel/mirre! teurere 
neue, aber nie/li immer innovative ArLlleispezinlilälen auf deli Markl kämm. 

5.1 Der RH haI bereits im Vorbericht (S. 7 f Abs 4) festgestellt, dass nach 
vergleichenden Studien die Fabriksabgabepreise in Österreich unter 
dem europäischen Durchschninlagen, die Heilmitteljedoch mit zuneh
mender Verteilungsstufe teurer geworden sind. In der Folge kam es durch 
Verordnungen des BMGF mehrmals zu Senkungen der Großhandels
und Apolhekenspannen, zuletzt mit Wirksamkeit vom I. Jänner 2004. 

Zusätzlich belastet die im EU-Vergleich' mit20 % relativ hohe Umsatz
steuer auf Heilminel die Zahler. Die Sozialversicherung erhält zwar 
rur die bezahlte Vorsteuer - die sie seit 1997 durch die Umstellung des 
Gesundhcits- und Sozial bereichs auf eine unechte UmsalZSteuerbefrciung 
nicht mehr abziehen kann - eine pauschale Beihilfe. Ab 1998 entstand 
jedoch eine immer größer werdende Finanzierungslücke, die der Haupt
verband fLir den Bereich der Krankenversicherung mit 55 Mill EUR fLir 
das Jahr 2002 bezifferte. 

~ Laut dem Ö:!:!tcrreichischen Bundesinsutut für Gesundheitswesen {ÖBIG} gilt nur in 
Dänemark ein höherer Umsatzsteuer.satz für Heilmillel. Viele EU-Staate:n verrech
nen für lIeilmiHel einen ermäßigten Stcucrsillz zwischen 0 und 10 %. 
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5.2 Der RH hat angesichts des steigenden Kostendrucks in den letzten Jah
ren mehrmals· auf die Notwendigkeit von Maßnahmen im Heilmittel

bereich hingewiesen. Die Bemühungen des HauplVerbandes und des 
BMGF, durch Verhandlungen mit Vertretern aller Wertschöpfungse
benen den Kostenanstieg im Heilmittelbereich einzudämmen, sollten 

auch in Zukunft fortgesetzt werden . 

• darunter im Vorbericht Abs I bis 11, im TB 2000: Sozialversjcherungsträg~r - Evaluie
rung des Konsolidierungspakets 1996 S. 236 Abs 18.2. ,"Ienl im TB 2002: Arznei
mittclwcsen S. In Abs 19. 

Der RH empfahl weiters, EinsparungspOlenziale durch eine zeitgemäße 
Optimierung der Vertriebswege zu lukrieren. So könnten künftig nach 

Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen zB chronisch Kranke 
und ärztliche Hausapotheken nicht durch Apotheken. sondern direkt 

mit Heilmitteln versorgt werden. 

Ferner könnte eine Preisauszeichnung von Heilmitteln zur Kostentrans

parenz und damit zu einem gesteigerten Kostenbewusstsein beitragen. 

5.3 Der Hauprverband und drei Krallkenuersicherungsträger bestätigten, dass 
die direkte Versorgullg der Patiemen ulld der Hausapotheken zwor gÜ'lsti
ger, aber erst /IDeli 5r1wjJi.mg der gesetzlichen Voraussetzu/lge .. möglich 
wäre. So habe das BU'lde I'ergabeallll im April 2004 die ZuscMagserUi
lung der Burge/llä.ldisclle/l Gebierskrankenkasse an ei .. e'l Arzne;mirrel
GroßIJä .. dler für die Lieferung des Ordi.wtionsbedarjs unter anderem wegen 
NiellIbeachtung des so genanllten Apotl,eke.worbel,alrs·für nichtig (>rklärT. 
Der Hauptuerba.ld beriehlele, er {wbe seine Ä'lderungswünsclre bereits 
uor Jahren bei de ., zuständigen Bundesministerien deponien . 

• Abgabe von Medikamenten nur dun:h Apotheken 

Das BMGF gab lriezu keille 5tellungrralrme ab. 

B~IGF 
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Zusammenarbeit 

Pro-Kopf-Ausgaben 
für Heilmittel 

BI.ICf 

Heilmittel und Heilbehelfe 

6.1 Der RH halle im Vorbericht (5. 8 Abs 4.2) auf die Möglichkeit verwie
sen, auf internationaler Ebene die gemeinsamen Interessen der Ver
braucherseite gegenüber den multinationalen Phanoakonzernen zu ver
treten. Der Hauptverband griff diese Möglichkeit in den letzten Jahren 
verstärkt auf. zB im Rahmen der 1998 vom Euroforum Soziale Kran
kenversicherung eingesetzten ständigen Phanoa- Arbeitsgruppe MEDEV 
(_Medicine Evaluation Commiuee-). 

6.2 Der RH bewenete die Bemühungen des Hauptverbandes als zweckmä
ßig. Er verwies nochmals auf die Notwendigkeit. die Position der Sozial
versicherung als Zahler auf europäischer bzw internationaler Ebene 
zu stärken. 

6.3 Das BMGF bestätigte, dass die Positioll d~ Phanllallllternehmell durch die 

Trallspal1'lIzrichtlillie der EU gestärkt worde/l sei; es pla/le daher spätes

teils ill der österreicllischell EU- Präsidelltschaft im Jahr 2006 eille IlIi

tiative ZIIr engeren Zusammenarbeit der Kra.rkellversic/renmgslräger. 

7.1 Für da Jahr 2002 stand erstmals eine altersbereinigte Auswertung des 
Heilmittelaufwands bezogen auf einen Anspruchsberechtigten zur Ver
fügung. Eine Auswertung der Heilmitteldaten 2002 durch den Haupt
verband ergab. dass der Aufwand für einen 60- bis 69- Jährigen fast 
dreimal so hoch wie bei einem 40- bis 49- Jährigen ist; bei über 80-Jäh
rigen ist er mehr als fünfmal so hoch. 

Die Auswenung zeigt in einer Messzahl für jeden Krankenversiche
rungsträger den Heilminelaufwand pro Kopf eines Anspruchsberech
tigten, wobei die Durchschnitlsquote für alle Krankenversicherungs
träger 100 beträgt. Der Soll - Wen zeigl jenen Heilmittelaufwand pro 
Kopf eines Anspruchsberechtigten. den der Krankenversicherungsträ 
ger unter Berücksichtigung der Altersstruktur seiner Versichenen haben 
könnte; der Ist-Wen zeigt den tatsächlichen Heilmittelaufwand pro 
Kopf eines Anspruchsberechtigten. 
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Altersbereinigter HeHmittelaufwand pro Anspruchsberechtigten 2002 
indexierter SOll-IST-Vergleich 

Bergbau-Ver.;icherung 
163 

145 
143 Eisenbahner-Versicherung ~iiiiiiiiiiii •• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

116 
119 

Beamten-Ver.;icherung 

111 
114 Burgenländische GKK 

Wiener GKK 98 
106 

Niederästerreichische GKK 101 
104 

Bauem-V.r.;icherung 145 

98 
100 Kärntner GKK 

97 
98 Steiennllrkische GKK 

Tiroler GKK ~iiIiiiiii"88 _ 97 

Gewerbe-Ver.;icherung 
r---~~~-....,--_.108 

88 

Salzburger GKK rliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 89 • 84 

Vorarlberger GKK 

Oberäslerreichische GKK 94 

100 

SOLL 2002 IST 2002 

Quelle: Hauptverband 
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Heilmittelverzeichnis 

SM ,F 

Heilmittel und Heilbehelfe 

So wies zB die Bergbau- Versicherung mit 508 EUR (2002) den höchs

ten Heilmittelaufwand pro Versichenen unter allen Krankenversiche
rungsträgern auf. Dieser Wen war jedoch auf die Altersstruktur zurück
zuführen und daher gerechtfertigt. 

7.2 Der RH empfahl, die nunmehr mögliche Auswertung altersstandardi

siener Kennzahlen im Heilmittelbereich weiter zu entwickeln. um die 
Verschreibweisen der Ärzte noch effIzienter als bisher überprüfen zu 
können. 

8 .1 (1) Der Hauprverband hatte ein Heilmittelverzeichnis mit jenen Arz

neispezialitäten herauszugeben. die bewilligungsfrei als Sachleistung 
auf Rechnung der Krankenversicherungsträger abgegeben werden kön

nen. Seit Juli 2001 stellte er es in elektronischer Form den Anbietern 
von Ordinationssoftware unentgeltlich zur Verfligung, um den Ärz

ten das Verschreiben von ökonomischen Alternativen zu erleichtern. 
Gemeinsam mit der Österreichischen Ärztekammer richtete der Haupt
verband eine Zeniflzierungsstelle für Ordinationssoftware ein. 

(2) Das Verfahren zur Aufnahme von Anneispezialitäten in das Heil

mittelverleichnis wurde im Rahmen der 60. ASVG-Novelle erstmals 
in einem eigenen Abschnitt des Gesetzes geregelt. 

(3) Zur Vereinheitlichung der Bewilligungspraxis der Krankenversiche
rungsträger wurde erstmals am 1. April 2003 eine .. Heilmittelsonder
Iiste- als Anlage zum Heilmittelverzeichnis veröffentlicht. In dieser 

Liste sind ausgewählte chefarzrpflichtige Heilmittel mit den Voraus
setzungen flir ihre Bewilligung angeflihrt. 

(4) Zum Stichtag 31. Dezember 2003 waren für die lIumanbehandlung 

15 144 Arzneispezialitäten zugelassen. von denen 6 760 in Österreich 
lieferbar waren. 3 068 Arzneispezialitäten waren im Heilmittelverzeich
nis erfasst; davon waren 2 582 für die allgemeine Verwendung und 
486 nur für bestimmte Verwendungen verschreibbar. In der Heilmit
telsonderliste waren 18 Arzneispezialitäten enthalten. Die Kranken
versicherungsträger bezahlen rd 73 '1b des Arzneimittelumsatzes der 
öffentlichen Apotheken: 

• Quelle: ÖSlemichische Apothekerkammer: Oie Österreichische Apotheke in lah
Ien 2(0). S. 45 

8.2 Die Einführung der Heilmittelsonderliste und des elektronischen Heil
mittelverzeichnisses samt dessen Einsatz in der Ordinationssoftware 
waren zweckmäßige Schritte. 
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9.1 Aufgrund d~rBestimmung~n der 61. ASVG-Novelle(BGBII Nr 145/2003) 

soll das Heilmittelverzeichnis schrittweise ab I. Jänner 2004 durch einen 
aus drei Bereichen bestehenden Erstattungskodex ersetzt werden. Der 
grüne Bereich soll die frei verschreibbaren Arzneispezialitäten enthal

ten (ähnlich dem Heilmittelverzeichnis). Heilmittel aus dem gelben Be
reich können nur unter bestimmten Bedingungen verordnet werden 
(ähnlich der Heilmittelsonderliste). 

Mit der AntragsteIlung zur Aufnahme in d~n ErstatLUngskodex wird eine 

neue Arzneispezialität befristet in den rOlen Bereich aufgenommen, zu 
dem auch die bisher chefarztpflichtigen Heilmittel gehören. Da Arznei
spezialitäten des gelben und roten B~reichs eine chefarztliche Geneh

migung benötigen, unterliegen sie dadurch einer Mengenkontrolle. 

Innerhalb vOn 90 Tagen nach dem Vorliegen der Empfehlung der bei 
ihm eingerichteten Heilmittel -Eva luierungs- Kommission entscheidet 

der Hauptverband über die Erstattungsfahigkeit. Die Preiskommission 
des BMGF soll für Arzneispezialitälen des gelben und roten Bereichs 
den EU-Durchschniltspreis ermittel n. 

Eine Änderung der Preisregelungen für Generika im Erstattungskodex 
soll dazu beitragen, die in Österreich noch geringe Generikaquote auf 
vorerst mindestens 20 % anzuheben. Im Rahmen der Zielvereinbarun
gen mit dem Hauptverband verpflichteten sich die Krankenversiche

rungsträger für das Jahr 2004 zu einer Erhöhung der Generikaquote. 

9.2 Der RH erwartete sich von der Umsetzung seiner mehrmals vorgebrach
ten Empfehlung' zur ErhÖhung des Generika-Anteils erhebliche Ein
sparungen bei gleicher Qualität. 

• TB 2000: Sozialve:ßicherungslräger - Evaluierung des Konsolidicrungspakel"s 1996 
5.236 Ab. 18.2. TB 2002: Arzn.iminelwcsen S. 132 Ab. 19.4 

9.3 Die Wieller Gebietskrallkellkasse reilte II/it, sie habe im /leuen Gesom(l'er
,rag mit der Ärztekammer als erstell Schritr fir 2004 eille Verdoppelm/g 
des Ge"erika-Allreils auf rd J 7 % verei"bart; eine weit,.", Erl,ölrullg auf 
62 % sei bis Ende 2005 beabSichtigt. 

BMGt 
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Richtlinien über 
die ökonomische 
Verschreibweise 

Heilmittel und Heilbehelfe 

10.1 Wie der RH schon im Vorbericht (5. 11 Abs 9.1) feststellte, überneh

men die Krankenversicherungsträger nach den . Richtlinien des Haupt
verbandes über die ökonomische Verschreibweise von HeilmiHeln und 

Heilbehelfen" die Kosten ftir die im Heilmirtelverzeichnis angeführten 
Arzneispezialitäten nur dann ohne chefarztliche Bewilligung, soweit 

die entsprechenden Mengen- und Abgabebeschränkungen beachtet 
worden sind. Die Krankenversicherungsträger haben zu kontrollieren, 
ob die behandelnden Ärzte dabei die Grundsätze der Zweckmäßigkeit 
und Winschaftlichkeit beachten. 

(I) Mit Ausnahme der Wiener Gebietskrankenkasse verzichteten alle 

Krankenversicherungslräger darauf, die Verschreibungen von Wahlärl
ten mit Rezepturrecht zu überprüfen. Mangels entsprechender Daten 

konnte die Gewerbe-Versicherung - wie der RH schon im Vorbericht 
5. 19 Abs 16.4 kritisiert hatte - bis Ende 2002 keine solchen Kontrol
len durchführen. 

(2) Anlässlich der Einftihrung des Krankenscheins hatte die Bauern-Ver

sicherung im Jahr 199B mit der Ärztekammer rur Niederösterreich als 
Übergangsregelung die Aufhebung der Fachgruppenbeschränkung' ver
einbart. Wie eine vom RH beauftragte Auswertung der abgegebenen 

Heilmirtel für das 3. Quartal 2003 zeigte, wurden rd 40 % der betref
fenden Heilmittel nicht vom entsprechenden Facharzt verordne .. 

• Fachgruppenbeschränkung bedeutet. dass bcstimmte Hcilmlucl nur von Ärzten einer 
bestimmten Fachrichtung verordnet werden dürfen. 

(3) Die Bauern-Versicherung erzielte im Zuge der Überprüfung der öko
nomischen Verschreibweise in Niederösterreich im 3. Quartal 2003 bei 

elf Ärzten mit einem Heilmirtelaufwand von rd 374 000 EUR eine Ge
samteinsparung von rd 40 000 EUR (rd I1 %). 

10.2 Im Einzelnen gab der RH folgende Empfehlungen ab: 

(I) Ein Anikel in einer britischen Fachzeitschrift' zeigt 16 verschie
dene Wege auf, mit denen die Pharmauntemehmell das Verschreibe
verhalten der Ärzte beeinflussen; zweckmäßigerweise sollten auch die 
Krankenversicherungslräger eine entsprechende Information, Beratung 
und Kontrolle der Vertrags- und Wahlärzte durchführen . 

• British Medical Journal vom) I. Mai 200], ~No more frec lunches", S. 15S f 
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(2J Die Bauern-Ve~icherung sollte die Übergangsregelung zur Aufhe

bung der Fachgruppenbeschränkung in Niederösterreich sobald wie mög
lich auslaufen lassen. weil die Verordnung bestimmter Heilmittel aus 
sachlichen Gründen den entsprechenden Fachärzten vorbehalten ist. 

(3J Unter Hinweis auf das am Beispiel der Bauern-Ve~icherung auf
gezeigte Einsparungspotenzial empfahl der RH den Krankenve~ iche

rungsträgern, die Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien über 
die ökonomische Verschreibweise zu ve~tärken. Dabei sollte jeden
falls auch das Ve~chreibeverhalten der Wahlärzte mit Rezepturrecht 

einbezogen werden. 

10.3 Dir Kra/lke/lversicheru/lgs/räger sagten dies zu. Die Bauem- Versicherullg 
teilte mit. dass die bea/lstalldete Übergallgsregelung miT Ende 2005 aus
laufen werde. 

Die Wieller Gebietskrankenkasse venvies auf die SchwierigkeiTen, Schaden
ersatzforderungen gegeniiber Wall/ärzten auf dem liuilreclusweg d!lrCiJ 
zusetzen. 

Bisherige Vorgangsweise 

11.1 Der RH zeigte schon im Vorbericht (5. 9 Abs 5.2J auf. dass das Verfah
ren zur Einholung der chefarztlichen Bewilligung kaum wirksam war, 
sondern vielmehr zur Nichteinhaltung der Vo~chriften führte. Da chef
arztpflichtige Rezepte im Nachhinein bündelweise genehmigt wurden, 

hatte er damals die Einflihrung zeitgemäßer Methoden empfohlen. 

Nunmehr slellte der RH fest: 

(IJ Die beanstandete Vorgangsweise hat sich kaum geändert; aller

dings können milllerweiIe die verschreibenden Ärzte bzw die Apothe
ken die Genehmigung bei den meisten Ve~icherungsträgern auch per 

Fax einholen. 

(2J Die Gewerbe- Versicherung e~tellte im Jahr 2000 eine so genannte 
Regel - Datenbank. die medizinische Beurteilungsregeln fiir bewilli
gungspflichtige Heilmillel enthält und allen Krankenve~icherungs

trägern zur Verfiigung steht. 

BMGF 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)216 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Heilmittel und Heilbehelfe 

(3) Der chefarztliche Bewilligungsprozess wurde im Jahr 2002 unter 

der Leitung der Bergbau-Versicherung einem Benchmarking unterzo

gen. Demnach wurden bei manchen Krankenversicherungsträgern pro 

Monat bis zu 67 000 chef.irztliche Bewilligungen beantragt; die durch

schnillliche Ablehnungsquote lag unter 7 'lb. 

(4) Die Niederösterreichische und die Oberösterreichische Gebietskran

kenkasse setzten im Zuge der Hochwasserkatastrophe im August 2002 

die Bewilligungspflicht rur Heilmittel rur zwei Wochen aus. Die Ober

österreichische Gebietskrankenkasse stellte fest. dass daraufhin Pflege

cremes, Verhürungsminel, potenzsteigernde Mittel usw auf Kassenkos

ten abgegeben wurden. Wie die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 

in einer Hochrechnung erminelte. würde rur sie dadurch ein Mehrauf

wand von rd 13 Mill EUR flir das gesamte Jahr 2002 entstehen. 

11.2 Schon aus ökonomischen Gründen sollte daher die Bewilligungspflicht 

nicht zur Gänze aufgehoben werden. Im Einzelnen kam der RH zu fol

gender Beuneilung: 

(I) Die teilweise Umsetzung seiner Empfehlung aus dem Vorbericht 

(5.9 Abs 5.2) flir die Einruhrung zeitgemäßer Methoden war als zweck

mäßig zu bruneilen; gemäß der 61. ASVG-Novelle ist nämlich künf

tig nicht der Patient. sondern direkt der verordnende Ant zur Einho

lung der chefarzllichen Bewilligung verpflichtet. 

(2) Die Einflihrung der Regel-Datenbank stellte einen geeigneten Schritt 

zur Erreichung einer einheitlichen und transparenten Bewilligungs

praxis der Krankenversicherungsträger dar. Denkbar wäre auch deren 

Zusammenarbeit zB in Form gemeinsamer chefarztlicher Bewilligungs

steIlen. 

(J) Schon bisher waren einzelne Krankenversicherungsträger nicht 

imstande, die chefarztlichen Bewilligungen (bis zu 67 000 pro Monat) 

ordnungsgemäß vor Abgabe der Heilminel zu eneilen; daher sollte die 

Anzahl der entsprechenden Anträge drastisch verringen werden. Da 
derzeit nur rd 7 'lb der Anträge abgelehnt werden. sollten die Kranken

versicherungsträger zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsauf

wands die Bedingungen offen legen. unter denen die Bewilligungen 

eneilt werden. Zur Vermeidung von Missbräuchen sollten sie nach

gängig prüfen. ob diese Regeln eingehalten wurden. und Verstöße ent

sprechend ahnden. 
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11.3 Der Haupwerband und einige andere Krankenl'ersicherungsrräger wie
sen darauf Mn , dass die derzeirige Reelrrslage kaum Sankrionsmöglich
keiren zulasse. Eine Befrisrwrg der Kassenvenräge auf Jünf Jahre - mir 
Reclrrsallspruch des Arzres auf Verrragslierlängenwg bei vertragskon
fomrem Verhalren - würde ih re Posirion wesenrlich I'erbessern. 

Das BMGF reilre mir. dass die Chefarzrpjlielrr ab Jälllrer 2005 lIeu ge
rege/r werden soll. Nach dem Scheitem der diesbezügliclrell Gespräche 
zwischen dem Hauprverband und der Ärzrekammer wolle es minels Ver
ordnung fesriegen, dass A rureispezialirären im gelben Bereich des Er
srarrullgskodex nach einem genau definierrell Illdikarioncnsysrem ulld 
ellrsprechender Dokumenrarion verschreibbar sein sollren; damir kÖlIlI/e 
das Volumen der derzeirigen Bervilligrwgsl'orgänge um 80 % ,'erringen 
UJ~rdf". 

KOII/rollen der Chefärzre sollren ersr im Nachhinein erfolgen; vorab be
williglwgspjlichrig wären nur mellr soleIre Heilminel, die über ke;,re kla
ren und eindeurigell flrdikarionsregeln verfügen. Für den Fall, dass die 
clrefärzr/iclren Dienste bei illren nachgängigen Konrrollen Versröße der 
Ärzre gegen die Vorgaben hinsiclrrlich der Verschreibbarkeir fesrsrel 
len, wären Sankrionsmöglichkeiren vorgesehen. 

Das BMGF wiesfenrerdaraufhill, dass die VemagsdauerdesJürdie Ärzre 
gelrenden Gesamtl'ertrags bzw Eillzell'enrags geserzlich nielrr geregelt sei. 
Somit srelle es den Vertragspaneien offen, die Dauer der Verträge selbsr zu 
regeln. Im Übrigen könne der Kassenvcnrag gekündigr werden, wenn Ärzre 
so beharrlich gegeIT ihre Verpjlielrrungen - wie enlla gegen die Einha/rung 
der Richrlinit'n über die ökonomische Verschreibweise I'on Heilmitreln und 
Hcilbehelfen - l'ersroßen, das die Au.freclllerhalrUllg des Venragsl'erhä/r
nissesJür den Krankenversicherungsträger nie/rl zl",rurbar sei. Damir wäre 
deli Empfehlungen des RH Reclllllmg ger ragen. 

Der Hauprverband reilre in seiner zweiren Srellungnahme lIIir, dass die 
Verhandlungen mir der Ärzrekammer gesclleiren wären. Mir der Eilrfiih 
rung der nachgängigeIl KonrrollenJieleJür die Pharlllaunrenreilmen der 
Anreiz weg, ihre Preise so u'eir 1II senkelI, dass illre Heilmittel in den grii
ne" Bereich kämell und dom ir .frei I'erschreibbar werden. 1111 Übrigen wäre 
das BMGF mir den Preissenkungen der dlefarzrpjlicilligen Heillllinel auf 
de" europäischen DurchsclInirr (im Volumen von 16 Mill EURj säumig. 

BMGF 
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Heilmittel und Heilbehelfe 

11.4 Das Sozialrechts- Änderungsgesetz 2004, BGBII Nr 105/2004, hat dem 

BMGF die von ihm erwähnte Verordnungsermächtigung eingeräumt 
und die entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten geschaffen, womit 
den wiederholten Empfehlungen des RH entsprochen wurde. 

Orogenersatzpräparat Substitol 

12.1 In den Jahren 2001 bis 2003 war eine beträchtliche Steigerung der Aus
gaben der Krankenversicherungsrräger ftir das Drogenersatzpräparat 
Substitol festzustellen. Bei der Wiener Gebietskrankenkasse betrug der 

Anstieg von 2001 auf 2002 rd 80 %. Im ersten Halbjahr 2003 waren 
die Ausgaben mit 1,06 Mill EUR um rd 225 % höher als im ersten Halb
jahr 2002 (325000 EUR). Die Verordnungen für das Präparat sind nicht 

von den Chefarzten der KrankenversicherungstTäger. sondern von 
Amtsärzten zu genehmigen. 

12.2 Der RH regte an, dass die Chefarzte der Krankenversicherungsträger 
auch bei den Drogenersatzpräparaten auf die Einhaltung einer ökono

mischen Verschreibweise hinwirken sollten. Dazu wären sie in das 
Genehmigungsverfahren einzubinden. 

12.3 Die Wienrr Gebierskrankenkasse leiire ergänzend mir, dass die Anzahl der 

Verordnullgelljiirdas weil kostengüllstigere Drogenersalzprodukl Melha

don im seibeIl Zeitraum um J 5 000 (minus 32 %) zurückgegangen sei. Die 

Verscilreibullgen des wesemlicl, reurere" Präparats Subsritol g;01gell auf 

e;',en enlsprecl,endell Erlass der Magislrarsableilung 15 l'Om Juli 2002 

zurück. 

Die Steiennärkisc/,e Gebielskrankl.'llkasse lei/lI.' mir, sie habe gemeinsam 

mit der Ärzlekammer und dem umd ei" S"bslilurionskollzepl erarbeir<:l, 

um Missbräuche zu verhindem. 

Die Kämmer Gl.'biefskrOllkl.'llRasse bejiinvorrell.' den Vorscll/ag des RH und 

hiefr eine vertragliche Regelullg jiir erforderlicl!. 

13.1 WahJarztrezepte müssen grundsätzlich vom jeweiligen Krankenversi 
cherungsträger bestätigt bzw auf ein Kassenrezept umgeschrieben wer

den, um auf Kassenkosten eingelöst werden zu können. Im Vorbericht 
(5.9 Abs 6) hat der RH festgestellt, dass einige Versicherungsträger 
den Wahl ärzten Kassenrezepte mit dem Aufdruck" Wahlarzt" überließen. 
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Die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse lehnte ein Rezeprurrecht 
für Wahlärzle nach wie vor ab; die Niederösterreichische Gebietskran

kenkasse fUhn deneit mit der Äntekammer entsprechende Verhand
lungen. Alle übrigen Krankenversicherungsträger räumten Wahlärzten 
die Möglichkeit ein, Rezepte auf Kassenkosten auszustellen, wenn diese 

sich ihrerseits verpflichteten, die Richtlinien über die ökonomische 
Verschreibweise einzuhalten. 

13.2 Der RH betrachtete die Bemühungen der Krankenversicherungsträger 
zur Verringerung des bürokratischen Aufwands für sie und die Patien
ten als zweckmäßig. 

13.3 Laut Stellungnahme der Niederösterreic/,ischen Gebie/skrankenkassefasse 
sie einen Verrragsabsel,luss mir I. Jänner 2005 ins Auge. 

14.1 Nach den Richtlinien des Hauprverbandes kann eine chefarztliche Be

willigung für drei, sechs, neun oder zwölf Monate ausgesprochen wer
den (Langzeitbewilligung). 1m Vorbericht (5. 10 Abs 7.2) hat der RH 

empfohlen, diese Möglichkeit vermehn einzusetzen. 

Nunmehr stellte er fest, dass die Anzahl der Langzeitbewilligungen von 
1997 bis 2002 bei den meisten Krankenversicherungsträgern beträcht

lich gestiegen ist. Der größte Ansrieg war bei der Oberösterreichischen 
Gebietskrankenkasse von J 099 auf 14 728 (plus 375 %) festzustellen. 
Bei der Wiener Gebietskrankenkasse erreichte der Stand an eneilten 
Langzeitbewilligungen Ende 2002 sogar 24 BOO. 

Hingegen war bei den Gebietskrankenkassen im Burgenland und der 

Steiermark in diesem Zeitraum ein Rückgang der Langzeitbewilligun
gen festzustellen. Bei den Sonderversicherungsträgern verändene sich 
die Quote der Langzeitbewilligungen kaum. Nur die Gewerbe-Versi
cherung gewährte nunmehr auch Langzeitbewilligungen für mehr als 

sechs Monate. 

14.2 Der RH beuneille die Ausweitung der Langzeitmedikation als sehr 
positiv. 

14.3 Die Sreiermärkiscl,e Gebierskrollkerrkasse reilre mit, sie habe sel,onfrül, 
eirre große Arrzahl arr LOllgzeitbewilligullgell für Heilmitrel ,'ergeben, 
die im Laufe der Zeir frei /lersclrreibbar wurden. 

Die Burgelllä'ldiscl,e Gebierskral/kC'l/kasse sagre zu. illl RahmeIl ihrer Ver
tragspartl,eri,zjonllariollell die ulIIgzeirbewilligulIgell forderen llj wollell. 
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Verschreibung von 
Homöopathika 

Verordnungen durch 
Krankenanstalten 

Heilmittel und Heilbehelfe 

15.1 Die Rechtslage für die Genehmigung von Homöopathika hat sich seit 
dem Vorbericht (5. 10 Abs 8.2) nicht geänden. Sie setzl nach wie vor eine 
erfolglose schulmedizini ehe Behandlung und den vom Patienten vor
fmanzierten Einsatz von Homöopathika voraus. Homöopathika wur
den auch noch nicht in das Heilminelverzeichnis aufgenommen. 

Die Gebietskrankenkassen bewilligten nur in medizinisch indizierten 
Einzelfallen bis zu drei Einzelarzneien pro Quartal bzw pro Krankheits
bild. Grundsätzlich übernahmen die Sonderversicherungsträger Kosten 
für HomöopaLhika nur dann. wenn die Verordnung von einem ent
sprechend ausgebildeten Arzt ausgestellt wurde. Die Gewerbe-Versi 
cherung und die Bergbau- Versicherung verzichteten auf den Nach
weis der erfolglosen schulmedizinischen Behandlung. 

15.2 De r RH stellte fest, dass der Aufwand für Homöopathika allgemein sehr 
niedrig und selbst bei der Gewerbe-Versicherung äußerst gering war 
(2003 rd 23 000 EUR). 

16.1 Der RH hat im Vorbericht (5. 13 Abs 11.2) empfohlen, mit den Kran
kenanstalten über ein Rezepturrecht unter Einhaltung der Richtlinien 
über die ökonomische Verschreibweise zu verhandeln. Dazu war nun
mehr fes(zuhalten: 

(I) Mit Ausnahme von Kärnten haben alle Gebietskranlcenkassen Ver
einbarungen über ein Rezepturrecht mit Krankenanstalten bzw deren 
Betreibern abgeschlossen. Dabei war in den Bundesländern Wien, Nie
derösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Steiermark, Tirol und Vor
arlberg das Rezepturrecht miltels Sondervereinbarung nahezu flächen 
deckend erteilt worden; in Salzburg verfügten lediglich sechs Kran
kenanstalten über dieses Recht. Die Kärntner Gebietskrankenkasse hane 
den Krankenanstalten in Kärnten mehrfach - zuletzt im Jahr 2003 -
das Rezepturrecht angeboren: bis zum Abschluss der Gebarungsüber
prüfung war noch keine Ei nigung erzielt worden. 

(2) Die Sonderversicherungsträger schlossen sich der Vorgangsweise 
der jeweiligen Gebietskrankenkasse an: sie trafen kei ne eigenen Ver
einbarungen mit den Krankenanstalten. 

(3) Die Gültigkeit der Spitals- Kassenrezepte war in den Bundeslän
dern unterschiedlich geregelt und betrug bis zu maximal drei Tagen 
ab Verordnung. 1m Allgemeinen durften nur Heilmittel rur den no(
wendigen Überbrückungsbedarf von spiralsentlassenen Patienten ver
ordnet werden. 
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16. 2 Der RH beurteilte den Beginn der Umsetzung seiner im Vorbericht ab
gegebenen Empfehlung als positiv. Im Sinne einer Verbesserung des 
Schninstellenmanagements zwischen Krankenanstalr und Arzt regte 
er Verhandlungen mit den Krankenanstaltenträgern über das Ziel an, 
das Rezepturrecht der Krankenanstalten zu erweitern. Die Krankenan
stalten sollten berechtigt sein, ein reguläres Rezept nicht nur für den 
Überbrückungsbedarf, sondern auch für die Dauermedikation unter 
Einhaltung der Richtlinien für die ökonomische Verschreibweise aus
zustellen. Dazu hätten sie auch eine allenfalls erforderliche chefarzt
liehe Bewilligung einzuholen. 

16.3 Laul Mineilung der Kämtner Gebietskrankenkasse habe sie inzwischell 
mil zwei Krankenallstaltell auf lIöclrsrells eirr Jahr befrislete Vereillba
rUllgen abschließen kÖllllell. 

Das BMGF leille mit. dass mil der 60. Novelle zum A5VG eille e;,rdel/
tige geselzliche Grulldlage für das Rezeprurreclrljiir Krallkenallstalle" 
geschaffen wordell sei. Weilers sei illl Bundesgesetz über KrO/rkenanstal
len ulld Kuransralten (ab 30. April 2004) IlerallRerl wordell, dass die 
Empfehlullgel' im ArzlbrieJ, der bei der Entlassullg allzufertigeIl isr, 
Irillsichrlich der weileren Medikalioll den Ersrattullgskode.r d,.r 50zial
I'ersiclrerung lind die Riclrrlilliell über die ökollomisclre Versclrreibweise 
zu berücksichrigerr habell. 

17.1 Verglichen mit 1995 nahm die Anzahl der bearbeiteten Rezepte pro 
Mitarbeiter bei allen Krankenversicherungsträgern deutlich zu. Im Ver
gleich zum Vorbericht (5. 18 Abs 16.1) stieg die Anzahl der Rezepte um 
rd 3,5 Mill an, während die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter um 
etwa 90 sank. Dadurch konnten Personalkosten von insgesamt mehr als 
3 Mill EHR pro Jahr eingespal1 werden. Ermöglicht wurde dies in ers
ter Linie durch die Umstellung auf eine elektronische Abrechnung. 

Die Anzahl der von einem Mitarbeiter pro Jahr bearbeiteten Rezepte 
schwankte stark: sie lag im Jahr 2002 zwischen rd 102000 Rezepten 
bei der Bauem-Versicherung und rd 465 000 Rezepten bei der Salz
burger Gebietsk.rankenkasse. 

17.2 Der RH hielt deshalb seine Empfehlung aufrecht, dass Krankenversi
cherungsträger mit ungünstigen Kennziffern ihre Arbeitsabläufe ver
bessern sollten. Die dadurch eingespal1en Ressourcen könnten verstärkt 
zur Kontrolle der Heilminelökonomie eingesetzt werden. 
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Auslagerungen 

Heilmittel und Heilbehelfe 

17.3 Laut StellungnalJlne der Bauem-Versicherung rechlle sie seit Jällller 200] 
aufgrulld eiller Vereillbarullg mit welliger Pcrsollal auch die Rezepte der 
Gewerbe-Versicherullg ab. Dadurch habe sich die Allzahl der erledigteIl 
Rezepte je Mitarbeiter bereits im Jahr 200] mehr als verdoppelt. Die 
Ausnahme "011 der gesetzlicll angeord'letell Decke/ullg der Venvallungs
kostell würde eillen starkclI Anreiz schaffen, die frei werdenden Mit
arbeiter verstärkt ill der KOlltrolle der Hei/mirtelökol/omie eil/zusetze'l. 

18.1 Einige LKF·-flnanzierte Krankenanstalten lagerten die Verabreichung 
von Heilmitteln und die Erbringung von Leistungen an Patienten, die 
sich in Anstaltspflege befanden, in den extramuralen Bereich (außer
halb des Krankenhauses) aus. Dadurch erwuchsen den Krankenversi
cherungsrrägem zusätzliche Ausgaben. Die Gebietskrankenkassen von 
Kärnten und Oberösterreich forderten derartige Zahlungen erfolgreich 
zurück . 

• LKF: die ab 1. Jänner 1997 in Österreich eingC!'fuhne .. Leislungsorienliene Krnnken
anstaltenfl na nzicrung"" 

18.2 Bei der Anstaltspflege handelt es sich laut Rechtsprechung um eine ein
heitliche und unteilbare Gesamtleistung. Daher war nach Auffassung 
des RH eine Auslagerung von Teilleistungen der Anstaltspflege auf den 
extramuralen Bereich auf Kosten der Krankenversicherungsuäger nicht 
zulässig. 

18.3 Eillige Krankenversicherullgslriiger schlosse" sich dieser Auffassung aus
drücklich Oll. Die Sleiwniirkische Gebierskrallkellkasse teilte mil. dass 
eill rrägerübergreifellder Arbeitskreis gebildet worde" sei. um im Zuge 
der Ulme/lenden Ver/wlldlu'lgell iiber die Kra.lkel101lsraltelljillollzierullg 
solche Allslagerllngen zu verhindern. 

Heilbehelfe und Hilfsmittel 

Heilbehelfe. 
Hilfsmittel und 
Rehabilitation 

19. 1 Die Krankenversicherungsträger dürfen Kosten fur Heilbehelfe. die im 
Rahmen der Krankenbehandlung gewähn werden. und ftir Hilfsmittel 
nur bis zu einer in der jeweiligen Satzung festzulegenden Obergrenze 
übernehmen. Die Patienten haben einen Selbstbehalt zu entrichten. 

Im Rahmen der medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation haben 
die Krankenversicherungsträger hingegen die Kosten fur Heilbehelfe 
und Hilfsmittel ohne einen satzungsmäßigen Höchstberrag zu über
nehmen; es ist auch kein Selbstbehall zu zahlen. Die medizinischen 
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Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversicherung wurden 
mit I. Jänner 1992 (50. A5VG-Novellel als Pflichtaufgabe eingeführt; 
sie sollte ab dem Jahr 1994 in eine Pflichtleistung. auf die ein indivi
dueller Rechtsanspruch besteht. umgewandelt werden. 

19.2 Der RH wies darauf hin. dass die Umwandlung der medizinischen Reha 
bilitation" von einer Pflichtaufgabe in eine Pflichtleistung noch immer 
nicht erfolgt ist. Dadurch sind die Möglichkeiten zur gerichtlichen Durch
setzung allf<illiger Ansprüche auf Maßnahmen der medizinischen Reha
bilitation stark einschränkt . 

• In diesem Zusammenhang wird auch aur die Ausführungen des RH zur Rehabilita· 
lion im Bericht über die Rheuma-Sonderkrankenanslalten (WS 2004/5 Behörden
funknetz ADONIS ua S. 66 11 verwiesen. 

19.3 Der Hauplverf)(lIId. die Wiel1er Gehielskml1kenkasse und das BMGF wiesen 
auf diejü!lgste Redllsprechwlg des Obersten Gerichtshofes 1/0 ObS 258/021 

vom 18. Februar 2003) hili. Wallach auch bei PJlichlaufgabell dll Bescheid
redll mir lIaclljo/gender Überprüjullg der gesetzmäßigen Enllessellsübullg 
durch die zuständige!l Arbeirs- und SOlia/gerichte bestehe. 

19.4 Der RH erwiderte. dass die gerichtliche Durchsetzbarkeit von Pflichtauf
gaben gegenüber Pflichtleistungen. bei denen das Gericht das Bestehen 
des Leistungsanspruchs und die Voraussetzungen daftir vollinhaltlich 
selbst bewertet, noch immer deutlich reduziert ist. Er gab außerdem zu 
bedenken. dass die Versicherten seit 1992 höhere Beiträge zur Kran
kenversicherung zahlen. um damit unter anderem die Maßnahmen der 
medizinischen Rehabilitation zu ftnanzieren. 

Er hielt deshalb seine Empfehlung· zur Umwandlung der medizinischen 
Rehabilitation von einer Pflichtaufgabe in eine Pflichtleistung auf
recht. 

• zB WB t 999/2 Konsolidierungspakrte S. 140 r Abs 15 

20.1 Der RH hat im Vorbericht (5. 16 Abs 14.1) die große Bandbreite der in 
den Satzungen der einzelnen Krankenversicherungsträger festgeschrie
benen Höchstbeträge ftir die Übernahme der Kosten von Heilbehelfen 
und Hilfsmitteln aufgezeigt. Dazu war festzuhalten: 
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(I) Die gesetzliche Obergrenze Für Heilbehelfe und allgemeine Hilfs
mittel war die zehnfache tägliche Höchstbeilragsgrundlage (laut ASVG 
zum I. Jänner 200J 112 EUR). Die Mustersatzung 1999 (des Haupt
verbandes Für die Krankenversicherungslräger) schöpfte diesen Spiel
raum nicht zur Gänze aus, weil sie nur eine Bandbreite vom Orei- bis 
Achtfachen der Höchstbeitragsgrundlage zuließ. 

Die Bandbreite wurde von der Niederösterreichischen, der Oberöster
reichischen, der Salzburger und der Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
sowie von allen Sonderversicherungsträgem ausgeschöpft. 

Der Selbstbehall betrug mindestens 20 % der Höchstbeitragsgrundlage. 

(2) Für ständig benötigte Hilfsmittel, die nur einmal oder nur kurzfris
tig verwendet werden können (Einmal-Heilbehelfe), leisteten die Kran
kenversicherungslräger einen Kostenzuschuss in der Höhe VOn 90 % 

der Anschaffungskosten: bei der Bauem-Versicherung und der Gewerbe
Versicherung betrug dieser Zuschuss 80 %. Für diese Kostenzuschüsse 
galten die vorhin erwähnten Grenzbeuäge (das Drei- bis Achtfache 
der Höchstbeitragsgrundlage). 

(J) Für Hilfsmirtel. die geeignet sind, die Funktion fehlender oder un
zulänglicher Körpeneile zu übemehmen. galt laut Mustersatzung die 
20fache HöchstbeilTagsgrundlage als Obergrenze. Sie wurde von der 
Niederösterreichischen, der Oberösterreichischen, der Salzburger und 
der Vorarlberger Gebietskrankenkasse sowie von der Eisenbahner-, der 
Bergbau-, der Beamten- und der Bauern-Versicherung ausgeschöpft. 
Laut den gesetzlichen Bestimmungen wäre sogar die 25fache Höchst
beilragsgrundlage zulässig. 

Der Selbslbehalt betrug ebenfalls mindestens 20 % der Höchstbei
tragsgrundlage. 

20.2 Nach Auffassung des RH sollten die Krankenversicherungsrräger bei 
der Festsetzung der Höchstbeträge mehr Bedacht auf ihre fonanzielle 
Lage nehmen: ungerechtfenigte Unterschiede bei den Kostenzuschüs
sen wären zu beseitigen. 

20.3 Laut StellUl'gnal,me der Wierou Gebierskrallkenkasse I,abe sie allgesicllrs 
illrer finallziellen Lage jeweils dell ullterstell Rallmellsatz umgesetzt. 
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Die BauenJ-Versiclrerullg leilte mit. dass ihre Versicherrell durch Kosrell
bereiligullgen relariv stark getroffen würdelI; da/rer sei die Aussclröp
fimg der Höcllsrgre'lzcn gerechtfertigt. 

LaUI Srellungllalrme der Eisellbalmer- Versicherung sei die Melrnahl der 
Heilbelreife U/rd Hiifsmirrel al Leisrullg der medizinischen Relrabilira
rio" gewährr wordell , wo die Höchslberräge keille AnwendU/rg jiillde". 

21.1 Beim Vergleich der Jahre 1997 und 2002 waren die größten Aufwands
steigerungen festzustellen bei: 

(I) onhopädischen Schuheinlagen mit 64 % (plus 6 Mill EUR) und bei Maß
schuhen mit 47 % (plus 5,7 Mill EUR), obwohl die Fallzahlen nahezu 
gleich blieben; 

(2) Gläsern mit Brillenfassung mit 46 % (plus 11 Mill EUR); 

(3) Rollstühlen mit 51 % (plus 4,5 Mill EUR). 

Hingegen stieg der Aufwand für Einmal- Heilbehelfe nur um 24 % (plus 
11.6 Mill EUR). obwohl die Fallzahlen um 41 % zugenommen haben. 

21.2 Der RH hat bereits im Vorbericht (So 28 Abs 33.2, S. 3D Abs 35.2) auf die 
drohenden Aufwandssteigerungen bei onhopädischen Behelfen wegen 
ungünstiger Venragsbestimmungen hingewiesen. Schon im Vorbericht 
waren ihm die großen Unterschiede bei den Tarifen für Kunststoffglä
ser (So 21 Abs 24.2) und Rollstühle (So 20 Abs 19.2) nicht gerechtfer
tigt erschienen. 

Er vermerkte hingegen positiv, dass es den Krankenversicherungslrä
gern gelungen ist, die Steigerungen beim Aufwand für Einmal-Heil
behelfe vergleichsweise niedrig zu halten. Das vom RH im Vorbericht 
(S.22 Abs 26.2) aufgezeigte Einsparungspotenzial konnte somit durch 
die von ihm empfohlenen Maßnahmen (So 22 Abs 27.2) genutzt werden. 

21.3 (I) Laul Srellungllahme des Hauprverbandes seiel! durclr deI! lieue" Ge
samlr'errragfrülrer übliche Zuzahlungelljiir Maßschuhe ulld Eilliagen 
il! den verrragliclr feslgeleglell Tarif einbezoge" worden. Die Krallkellver
sicherullgsrräger würdell im Rahmen der medizillisclren Rehabiliration 
",,,,mehr 100 % der Koslen übenrehmen. Bei deli ICIZICII Verhalldl1mgen 
sei es gel1l/1gen, den Tarif jiir MaßeiIrlage" um 7,8 % zu serlkerr; eille 
Neukalkulatioll der Tarife sei du rcilZujii Irre" , 
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Die Wieller Gebietskrallkellkasse gab bekannt, dass ihr Aufwand für 
orthopädische Schuheinlagen nur um rd 28 % gestiegell sei. 

(2) Der Hauprverband ulld einige Kra"kem'ersicherungsrräger venvie
sen auf die ,'ermehrte [nanspmcllnahme I'on Gleitsicllfbrillen; ein [11110-

vationsprojekt sei beabsichtigt. 

(3) Der Hauprverballd urrd die Eisellballller- Versicllemllg bezeichne
ten die Statistiken der Versicherullgsträger als korrekrurbedürjtig. weil 
die erzielten TariJsenkulIgen.für Rollstühle keinen NiedersclIlag Jandell. 

22.1 Im Gegensatz zur Heilmittelabrechnung hat sich die Anzahl der von 
einem Mitarbeiter pro Jahr abgerechneten Fälle nicht bei allen Versi

cherungsträgern erhöht. Bei der Kärntner Gebietskrankenkasse sank 

sie um rd 40 %. 

Insgesamt stieg im Vergleich zum Vorbericht (5.18 Abs 16) die Anzahl 
der abgerechneten Heilbehelfe und Hilfsmittel um rd 28 %; die Anzahl 

der Mitarbeiter erhöhte sich um 8 % oder sechs Personen. Bei der Ge
werbe- Versicherung rechnete ein Mitarbeiter rd 20000 Fälle und bei 

der Wiener Gebietsk.rankenkasse rd 149 000 Fälle ab. 

22.2 Der RH hielt daher seine Empfehlung zur Verbesserung der Arbeitsab 

läufe aufrecht. 

23.1 Der RH hat im Vorbericht (5. 16 f Abs 15) den Aulbau einheitlicher 
Datenbanken bei den Krankenversicherungsträgern über Fallzahlen und 
den Aurwand für Heilbehelre und Hilfsmittel empfohlen. Er hatte be

mängelt. dass die von den Krankenversicherungsträgern gemeldeten 
Daten vorn HaupIVerband zwar gespeichert, aber nicht ausgewertet 

wurden. 

23.2 Der RH stellte nunmehr fest. dass die seinerzeitige Praxis unverändert 
fortgeffihrt wurde. Er emprahl die einheitliche Erfassung der Daten, um 
die Heilbehelfe-Hilfsmittel - Staristik als Informations- und Steuerungs

instrument verwenden zu können. Weiters wäre für eine einheitliche 
statistische Erfassung der Heilmittelgesamtausgaben zu sorgen. 
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23.3 Die Eisellbahller-Versicherullg leille mil, sie sei im November 2003 im 

RahmeIl des JlIllovolionsprojekrs Heilbehelfe/Hilfsmirrel mil der Ersie/-
11Ing einer Dalenbal/k beaujtragi wordel/. Wegen der Aufhebung der Ziel
vereil/boru"gell durc/, den VerfassullgsgericillsllO! im März 2004 sei die 
Forlfiil,rung jedoe/, "ie/Ii gesichen. 

Das BMGF leilte mil, es habe beim BMSG, dasfiirdie statistischel/ Wei
slwge" zuständig iSl, ei"e Siel/ungnal""e ei"gemahm. 

Gesamrverträge 

24.1 Der Hauptverband hat bundesweit einheitliche Gesamrverträge mit der 
Bundesinnung der Schuhmacher, Berufsgruppe Orthopädieschuhma

cher (mit Wirkung ab I. Jänner 2000) und mit der Bundesinnung der 
Hörgeräteakusliker (mit Wirkung ab I. Oktober 2002) abgeschlossen. 

Ein von ihm mit der Bundesinnung der Bandagisten und Onhopädie
techniker bereits Ende 1996 ausverhandeher Gesamrvertrag (im Folgen
den: 0 tvertrag) trat nur eingeschränkt in Kraft, weil die Gebietskran

kenkassen von Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
die regionalen Marktunterschiede mit eigenen Landesvereinbarungen 
nützen wollten. 

24.2 Der RH vermerkte positiv den Abschluss der beiden bundesweiten Ge
samrverträge, der auf seine Empfehlungen zurückging. 

Ostvertrag 

25.1 Der vom Hauprverband mit der Bundesinnung der Bandagisten und 

Orthopädietechniker im Jänner 1997 abgeschJossene Ostvertrag regelte 

die Versorgung der Versicherten mit Heilbehelfen und Hilfsmineln. 
Wesentliche Neuerungen waren die Aufnahme einer Besrpreisklausel 
sowie die Einflihrung eines Preisbandes. Alle Produkte des Osrvertrags 
wurden nach Funktion und Wirkungsweise genau beschrieben. Aur

zahlungen der Versichenen waren ausgeschlossen. 

Im Jänner 1998 wurde ein _Fachbeirat flir Heilbehelfe und Hilfsmittel" 
eingerichtet, der die Produkte auf ihre Qualität und den Preis begut
achtet. Die Eisenbahner-Versicherung führt die administrative Unter

stützung sowie das Vorverfahren durch. Dem vierteljährlich tagenden 
Fachbeirat waren drei Vorprüfungsgremien vorgelagert. 

8 GI 
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25.2 Der RH anerkannte die Umsetzung seiner Empfehlung aus dem Vor
bericht (5. 33 Abs 39.2) zur Einrichtung eines FachbeiralS für Heilbe

helfe und Hilfsmittel. 

Landesvereinbarungen 

26.1 Die dem Ostvertrag nicht beigetretenen GebielSluankenkassen vOn Wien, 
Oberösterreich, 5alzburg. Tirol und Vorarlberg rrafen mit den jeweili

gen Landesinnungen der Bandagisten und Orthopädietechniker eigene 
Vereinbarungen. Die darin festgelegten Leistungen und Tarife entspra
chen jedoch weitgehend dem Ostvertrag. Im Einzelnen war festzustellen: 

(I) Die oberösterreichische Landesvereinbarung sah als Tarif für die ab
gabefahigen Bandagen und Orthesen 11 den Mischtarif des Ostvertrags 

vor. Für bestimmte marktgängige Produkte galten eigene Tarife. 

11 onbopädischt' Behelfe mit stützender oder hallUngskorrigierendtr Funktion 

(2) Die Wiener GebielSkrankenkasse hatte andere Tarife bei Schuhein

lagen sowie Tarife für weitere Produkte in den Bereichen ableitende 
Inkontinenz, Sroma-Versorgung21 , Bandagen und Orthesen sowie Kom

pressionsbandagen vereinbart. 

21 Stoma ist ein künstlicher Ausgang rur Blase oder Darm. 

(3) Die Tiroler Vereinbarung umfasste weniger Produkte als der Ostver
trag, die Tarife waren aber weitgehend gleich. Umso auffalliger waren 

daher die gegenüber dem Ostvertrag um etwa 60 % niedrigeren Tarife 
für einzelne VerbandsslOffe. 

(4) Mit Ausnahme von Vorarlberg waren Aufzahlungen der Versicher
ten in bestimmten Fällen möglich. 

(5) Nur die Verträge der Gebietskrankenkassen von Oberösterreich. Salz
burg und Tirol enthielten eine Bestpreisklausel. 

(6) Mit Ausnahme von Wien waren in den Verträgen Gremien zur Bera
tung über die Auswahl bzw Abgabe von Produkten vorgesehen. 
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26.2 Die Gebietskrankenkassen haben somit in den Landesvereinbarungen 

die Empfehlungen des RH aus dem Vorbericht (S.32 Abs 37.2) weit
gehend berücksichtigt. Aufzahlungen der Versicherten waren aber ver
schiedentlich noch immer vorgesehen. 

Der RH empfahl, im Rahmen des Innovationsprojekrs _Zukunftskon
zept HeilbehelfejHilfsmiltel" die Voraussetzungen zu schaffen, um die 

Positionsnummem, Leistungen und Tarife besser vergleichen zu kön
nen. Ungerechtfertigte Unterschiede bei den Aufzahlungen der Patien

ten sollten beseitigt werden. 

26.3 Ocr Hauptvcrbalid verwies aufseili lnnovatiolisprojekr, in dem ein ein
Ilcitlieher Versorguligsstalldard dejiliiert werdell soll. [liwieweit darüber 
l,illGus A ufzalllulIgcn dcr Versiclrcrteli zugelasseli werden, sei poliriscll 
zu ell/selleiden. 

Laur Stellungllalrme der Wieller GebkrskrGllkclikasse erspare dic Zulassullg 
von A uftailluo,gell der Versidlerteli ejlie groBe Alizaill VOll Ersratlllllgsan
'rägell und den domi, verowldetlell Verwalrungsaufwalld. Eine Besrpreis
klausel sei nicht durchzusetzell ge,vesell. 

Die Salzburger und die Tiroler GebietskrGtlkcnkas e teilte" mir, dass Auf
zahlrlllgen ihrer Versid,erteli nur beijeneli Produkteli zulässig seien, die 
ei ,le medizillisclr notwelldige Ausjiilrrullg übersteigeli. 

Direkteinkäufe 

27.1 Der RH hat im Vorbericht (S. 22 Abs 27.2) empfohlen. die Möglichkeit 

der Ausschreibung bzw des Direkteinkaufs für Heilbehelfe und Hilfs
mittel aus wirtschaftlichen Überlegungen verstärkt zu nutzen. 

Mit Ausnahme der Niederösterreichischen Gebietskrankenk.asse kamen 
die Krankenversicherungsträger dieser Empfehlung nach. Die Möglich
keiten wurden vor allem in den Bereichen der Rollstühle sowie des Dia 
betiker-, Inkontinenz-, Verbands- und Ordinationsbedarfs genutzt. Die 

Ausschreibungen hatten günstigere Einkaufspreise zur Folge. 

27.2 Der RH vermerkte positiv, dass Einsparungen erzielt wurden. Er wies 
jedoch auf das nunmehr bestehende Problem der Haftung (zB für die 

Instandhaltung) nach dem Medizinproduk.tegesetz hin. 

BI.\(F 
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27 .3 Laut Stellullgllal,me des Hauptverbandes kölllle illsbesolldere bei Miet
"erträgen die Verpflicl,rung der InstandllOltw'g und Warrullg auf deli Ver
IrDgspartller überwälzt werden. Die WirrscllOjtskammer ÖSlerreich lrabe 
;11 eillem Anlassfall bezweifell, dass die Sozialversicl,erullg zur Durch
führullg VOll VergabeverfahreIl berechtigt ist, ulld ein GutachteIl ;,/ Auf
trag gegeben. Das Guracllle" habe aber die Zweifel der Winsclrafts
kammer zerstreut. 

Die Niederäslerreichische Gebielskrallkellkasse teilte mil, dass Mitte 2004 

A llssdrreibu"gell VOll Rollstühlen ulld Illkollfi lIellzprodukten erfolglen. 

Vergleiche 

28 Der RH verglich anhand der 2003 geltenden Tarife bzw der von den 

Krankenversicherungsträgem bezahlten Rechnungen einige wesent

liche Versorgungsbereiche mit HeiLbehelfen und Hilfsmineln. Die ange
fühnen Kostenzuschüsse Sind jeweils ohne Umsatzsteuer angeftihn. 

Hörgeräte 

29.1 Im Vorbericht (S. 19 Abs 18.21 hane der RH eine bessere Abstimmung 
der Tarife und der Venragsbestimmungen empfohlen. 

Der Hauptverband scttloss mit der Bundesinnung der Hörgeräteakus
tiker ftir aUe Krankenversicherungsträger einen bundesweit einheillichen 
Gesamtvenrag ab. Dieser trat mit 1. Oktober 2002 in Kraft und ent

hielt auch Bestimmungen über den Regelablauf einer Hörgeräteversor
gung und Qualitätskriterien ftir Hörgeräteakustikerbetriebe. Die Tarife 
betrugen nunmehr bundesweit einheitlich 710 EUR ftir die einohrige, 

sowie 1 278 EUR rur die beidohrige Versorgung (sowohl ftir die hinter 
dem Ohr als auch für die im Ohr getragenen Hörgeräte). 

29.2 Der Hauptverband hat damit die Empfehlung des RH umgesetzt. 
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Rollstühle 

30.1 Der RH beurteilte im Vorbericht (5.20 Abs 19.2) die Tarife für Standard
rollstühle bei einigen Krankenversicherungsträgern als Zu hoch. Sie 
lagen bei nicht elektrischen Rollstühlen zwischen 450,57 EUR (Bau
ern-Versicherung) und I 300,84 EUR (Beamten-Versicherung), bei elek
trischen Rollstühlen bis zu 7 775,99 EUR (Gewerbe-Versicherung). 

Nunmehr stellte der RH fest: 

(I) Im Jahr 2002 betrug der Tarif für nicht elektrische Rollstühle in der 
Standardausführung zwischen 175 EUR [[iroler Gebietskrankenkasse) 
und 544 EUR (Kärntner Gebietskrankenkasse). 

(2) Für elektrisch betriebene Rollstühle lag derTarifzwischen 2 423,18 EUR 
(Innenrollstuhl bei der SalzburgerGebietskrankenkasse) und 4 818.21 EUR 
(Außenrollstuhl bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse und 
der Gewerbe-Versicherung). Bei den übrigen Sonderversicherungsträ
gern u.nd vier Gebietskrankenkassen waren keine fixen Tarife vorhanden. 

Die Kosten (2 900 EUR bis 15969 EUR) für elektrische Rollstühle wur
den entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Versicherten nach 
Einholung von Kostenvoranschlägen übernommen. Ab I, Jänner 2004 

galt bei der Salzburger Gebietskrankenkasse für Innen-/Außenrollstühle 
ein Tarif von 3 300 EUR. 

30.2 Der RH anerkannte die Senkung des Preisniveaus. Er hob hervor, dass 
jene Kassen, die Ausschreibungen durchgefLihn harten (Salzburger, 
Steierrnärk.ische und Tiroler Gebietskrankenkasse), die günstigsten Tarife 
erzielen konnlen. 

30.3 Die Oberösrerreichische Gebierskrankenkasse reilte mir, sie Irabe im Geg .. l
satz ZUr Salzburger Gebietskrankenkasse mehrere Typen tarifiert, um eine 
individuelif>re AllpassUlrg mr die Bedüljnisse der Porienlelt zu rnnögliclle/1. 

Schanzkrawarten' 

31.1 Der RH hat im Vorbericht (S, 20 Abs 20,2) die unterschiedlichen und 
vielfach überhöhten Preise für Schanzkrawatten [bis zu 72,53 EUR) 
bemängelt. Der Einzelpreis für eine einfache Schanzkrawane betrug 
damals in Vorarlberg nur 3.85 EUR. 

• Halskrawatte. die nach Verletzungen der Halswirbel getragen wird 

BMGF 
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Nunmehr lag der Durchschnittstarif für Schanzkrawatten bei den meis

ten Versicherungsträgern aufgrund des Ostvertrags bei J 6,38 EUR. Die 
Wiener Gebietskrankenkasse konnte nach erfolgter Ausschreibung Preise 
zwischen 2,86 EUR und 4,35 EUR ftir die einfache Schanzkrawane er
zielen; die Abgabe erfolgt über die Gesundheitszemren. Der Selbstab

gabe-Preis der Vorarlberger Gebietskrankenkasse lag zwischen 3.35 EUR 

und 3,94 EUR. 

31.2 Der RH anerkannte die beträchtlichen PreisreduKtionen. 

Stoma-Versorgung 

32.1 DerRH hat im Vorbericht ($. 20 f Abs 21) darauf hingewiesen, dass man
gels lückenloser Daten kein umfassender Vergleich aller Krankenversi

cherungsträger möglich war. Diejährlichen Kosten der Stoma-Versorgung 
je Patient lagen nach den Angaben der Krankenversicherungsträger zwi
schen 639,59 EUR (Bauern-Versicherung) und I JJ 1,51 EUR (Eisenbah

ner-Versicherung). 

Die niedrigsten jährlichen Versorgungskosten ftir einen Stoma-Patien

ten meldete rur das Jahr 2002 die Burgenländische Gebietskranken
kasse mit 66,62 EUR, die höchsten Kosten die Tiroler Gebietskranken
kasse mit 2 431,26 EUR. 

32.2 Der RH hielt die von den Krankenversicherungsträgern genannten Zah
len aufgrund der unzulänglichen Daten ftir nicht vergleichbar. 

32.3 Laur SrellulIgllahme der Tiroler Gebietskrallkellkasse könnc mit dcn VOll 

der Burgelllälldischell Gebietskrallkcllkasse allgegebeneIl KosteIl /licht 

ehrmal die Grwrdaussrartulrg abgegolre/l se;'r. 

BI u lZ uc kermessge rä te 

33.1 Im Vorbericht (5. 21 Abs 22.2) haue der RH festgehalten, dass die Preise 

rur Blutzuckermessgeräte zwischen 30 EUR und 86 EUR lagen und auf 
die großen Preisunterschiede bei gleichen Geräten hingewiesen. Nun
mehr stellte er fest: 

(I) Ausgehend vom derzeitigen Preis der Lanzellcn (Stich instrumente) 
und Teststreifen im Rahmen der Diabetiker-Nachfolgeversorgung gelangte 

der RH zum Schluss, dass das Messgerät mit dem ErslVersorgungspaket 
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(Blutzuckermessgerät mit 200 Lanzetten sowie 200 Teststreifen) offen
bar gratis abgegeben wurde. Er untersuchte daher in weiterer Folge 

die Preise für die Diabetiker-Nachfolgeversorgung: 

- Die Erstversorgungspakete kosteten von 69.04 EUR (Oberösterreichi
sche und Tiroler Gebietskrankenkasse) bis 104.43 EUR (Salzburger Ge
bietskrankenkasse). Bei den Sonderversicherungsträgem kosteten die 

überwiegend abgegebenen Erstversorgungspakete 70.86 EUR. 

- Die Preise für 200 La nzenen lagen in einer Bandbreite von 7.27 EUR 
(Steiermärkische und Tiroler Gebietskrankenkasse) bis 13.74 EUR (5alz
burger Gebietskrankenkasse). 

- Die Preise für 50 Teststreifen bewegten sich zwischen 13,45 EUR IVor
arlberger Gebietskrankenkasse) und 23,98 EUR ISalzburger Gebiets
krankenkasse). 

(2) Besonders aufT'aliig waren die unterschiedlichen Zusatzvereinba
rungen. So konnte ein Krankenversicherungsträger für die Jahre 2000 
bis 2003 unter anderem einen Naturalraban von rd 350000 EUR und 

einen Sonderbonus von rd 90000 EUR aushandeln. 

(3) Die Kostenbeteiligung der Patienten war sehr unterschiedlich gere

gell. Einige Krankenversicherungsträger verzichteten sowohl bei der 
ElSl- als auch bei der Nachfolgeversorgung auf eine Kostenbeteiligung, 
andere verrechneten nur für die Erstversorgung den Mindestselbstbe
halt (im Jahr 2003 22.40 EUR). Die übrigen Krankenversicherungs

träger verrechneten auch für die Lanzetten und/oder die Teststreifen 
10 bzw 20 % Selbstbehalt oder die Rezeptgebühr. 

(4) Die Steiermärkische. Vorarlberger und Wiener Gebietskrankenkas e 
gaben die Diabetikerartikel selbst ab; die Patienten der Salzburger Ge
bietskrankenkasse wurden mit hohen Kosten über die Apotheken ver

sorgt. Bei den übrigen Krankenversicherungsträgern wurden die Pro
dukte direkt vom Hersteller zum Patienten geliefert, eine Versorgung 
über Apotheken oder Bandagisten erfolgte nur in Ausnahmefallen. 

33.2 Dem RH erschienen die unterschiedlichen Preise sachlich nach wie vor 
nicht gerechtfertigt Er empfahl daher. in regelmäßigen Abständen die 
Versorgungssysteme und Beschaffungskonditionen zu vergleichen und 

gegebenenfalls neue Venragsverhandlungen aufzunehmen. Weilers wären 
die Regelungen ftir die Zuzahlungen der Patienten zu vereinheitlichen. 

33.3 Die G('UJf'roe-Versicilenmg teiile mit. weitere TarißellkUtlge11 zu überlegelI. 
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Blutdruckmessgeräte 

34.1 Im Vorbericht (5. 21 Abs 23) halte der RH festgestellt, dass die Preise 

flir Blutdruckmessgeräte zwischen 35.76 EUR (Burgenländische Gebiets
krankenkasse) und 70,20 EUR (5alzburger Gebietskrankenkasse) lagen. 
Für elektronische Blutdruckmessgeräte lagen sie zwischen 72,89 EUR 

(Gewerbe-Versicherung) und 135.83 EUR (Wiener Gebietskrankenkasse). 
Der RH hatte damals weitere Preissenkungen flir möglich gehalten. Nun

mehr stellte er fest: 

(1) Bei der Kärntner und Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse steIl

ten Blutdruckmessgeräte keine Kassenleistung dar. Einige Krankenver
sicherungslräger gaben Blutdruckmessgeräte nur noch an bestimmte 
Pari enten gruppen ab (zB Dialysepatienten). Die Eisenbahner-Versiche

rung leistete seit dem Jahr 2000 einen Kostenzuschuss von 27 EUR. 

(2) Mechanische Geräte werden nur noch bei der Wiener. der Niederös
terreichischen und der 5alzburger Gebietskrankenkasse sowie bei den 

übrigen 50nderversicherungsträgern abgegeben. Die Tarife lagen zwi
schen 13,08 EUR (Wiener Gebietskrankenkasse) und 59,60 EUR (Berg
bau-Versicherung). 

(3) Der Tarif flir elektronische Blutdruckmessgeräte lag flir ein halbauto

matisches Gerät in einer Bandbreite von 27,62 EUR (5teiermärldsche 
Gebietskrankenkasse) bis 48,48 EUR (Tiroler Gebietskrankenkasse); flir 

ein vollautomatisches von 41,42 EUR (Wiener Gebietskrankenkasse) 
bis 101,75 EUR (Bergbau-Versicherung). 

34.2 Der RH anerkannte die bereits erzielten Preissenkungen, hielt jedoch 

im Hinblick auf die noch immer bestehenden Preisunterschiede wei
tere Tarifsenkungen für möglich. 

34.3 Die Gewerbe-Vmichenmg reifre mir, auch in diesem Bereich weirere TariJ
senkIlltgen zu überlegen. 
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Kunststoffgläser 

35.1 Der RH hatte im Vorbericht (5.21 Abs 24) die Preisunterschiede für 
Kunststoffgläser bis vier Dioptrien sphärisch, die von 12,57 EUR (Ober
österreichische Gebietskrankenkasse) bis 20,57 EUR (Eisenbahner-Ver
sicherung, Gewerbe-Versicherung und Steierrnärkische Gebietskran
kenkasse) reichten, bemängelt. Der RH stellte nunmehr fest: 

Einige Krankenversicherungslräger hatten Tarifstaffclungen zwischen 
den Stärken 0,00 bis 2,00 und 2,25 bis 4 Dioprrien bzw bei der Durch
messergröße bis 60 mm und bis 65 mm. Die generelle Bandbreite der 
Tarife der Einstärkengläser rur Erwachsene reicht von 12,57 EUR (Ober
österreichische Gebietskrankenkasse) bis 28 EUR (Bergbau-Versiche
ru ng) pro Glas. 

35.2 Der RH hielt die Tarifunterschicde weiterhin für nicht gerechtfenigt und 
den aus dem Jahr 1963 stammenden Gesamtvenrag mit der Bundes
innung der Optiker für nicht mehr zeitgemäß. Er empfahl daher neue 
Venragsverhandlungen. 

35.3 Die Wiel/er Gebierskranke.rkasse berichme über eille Tarifsenkullg bei 
KUllslstoffgläsenr bis 4 Dioptrien sphärisch auf 5,45 EUR ab Jänner 2004. 

Sie bezeichnete ebellso wie der Hauprt'erbal/d eine Neuverlralldlung des 
Optiken/ertrags als silHlllolI. 

Dekubirusversorgung' 

36.1 Der RH hatte im Vorbericht (5.22 Abs 25) die beachtlichen Tarifunter
schiede bei Antidekubitus- bzw Wechseldruckmatratzen festgestellt. die 
zwischen 159,88 EUR (Bauern-Versicherung) und 566,85 EUR (Salz
burger Gebietskrankenkasse) lagen. Er hatte deshalb empfohlen, die 

Tarife besser abzustimmen. 

4 Dekubilus: Wundliegen 

In der Folge lag der Tarif rur die Wechseldruckmatratze bei den Kran
kenversicherungsträgem durchgängig bei 56,61 EUR, bei der Bergbau
Versicherung bei nur 42,15 EUR. Für den Wechseldruckkompressor 
samt Matratze lag der Tarif bei 206,90 EUR, bei der Bergbau-Versi

cherung bei nur 156,15 EUR. 

36.2 Der RH anerkannte die beträchtlichen Tarifreduktionen. 
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Inkontinenz (saugende Versorgung) 

37.1 Der RH hat im Vorbericht (5. 22 Abs 26) auf ein erhebliches Einspa
rungspotenzial im Bereich derinkontinenzversorgung hingewiesen. Nun

mehr stellte er fest: 

(I) Die Burgenländische. Oberösterreichische, Tiroler, Niederösterreichi

sche und 5alzburger Gebietskrankenkasse vereinbarten für gleichartige 
Inkontinenzprodukte die gleichen Tarife. Differenzen ergaben sich jedoch 
aus der Deckelung der Ausgaben pro Patient und Monat bei den drei 

erstgenannten Gebietskrankenkassen. Mit Ausnahme der Bauern-Ver
sicherung und der Bergbau-Versicherung lagen die Tarife der 50nder

versicherungsträger auf demselben Niveau. 

(2) Die Bauem-Versicherung und die übrigen Gebietskrankenkassen konn

ten nach Ausschreibungen um bis zu 40 'lb günstigere Tarife (5teierrnär
kische Gebietskrankenkasse mit Zustellung frei Haus) erzielen und 

dadurch insgesamt mindestens I Mill EUR pro Jahr einsparen. Die Berg
bau-Versicherung schloss sich dem Ergebnis der Ausschreibung der 
Steierrnärkischen Gebietskrankenkasse an. 

IJ) Große Unterschiede bestanden bei der Versorgung der Pflegeheime. 

Zum Teil wurden die tatsächlich anfallenden Kosten übernommen [zB 
in Kärnten. in Wien für private Pflegeheime), zum Teil 50'lb der Kos
ten [zB in Vorarlberg, Niederösterreich und mit einer Obergrenze in 

Oberösterreichl, teilweise wurden pauschale Tagsätze pro Patient ver
einbart (zwischen 0.36 EUR im Burgenland und 1,02 EUR in 5alzburg). 
Die 50nderversicherungsträger übernahmen meistens die Regelungen 
der jeweiligen Gebietskrankenkassen. 

37.2 Der RH wies darauf hin, dass es sich bei den an die Heime bezahlten 

Tagsätzen um durchschnittliche Kostenersätze handelt, die für alle 
Grade der Inkominenz gelten. Vor allem die Tagsätze der Niederöster
reichischen, Salzburger und Tiroler Gebietskrankenkasse erschienen 
ihm zu hoch. 

Er empfahl den Krankenversicherungsträgern einen verstärkten Erfah
rungsaustausch über die unterschiedlichen Tarife und Versorgungssys

teme für Inkontinenz- Patienten, weil hier noch Einsparungspotenzial 
besteht. So war bei der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse mit 
3,7 Mill EUR im Jahr 2002 der höchste Aufwand festzustellen. 

37.3 Die Tiroler Gebietskrallkellkasse teilte lIIit, dass der TagsatzJür die Bewolt
,Ier in Altersheimen ab Jänner 2004 VO'I 0,94 auf 0, 77 EU/? abgese'lkt 
worden sei. 
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38 Zusammenfassend empfahl der RH 

dem Hauptverband und den Krankenversicherungsträgern: 

(1) Zusammen mit dem BMGF wären zur Eindämmung des Kosten 
anstiegs im Heilmittelbereich die Verhandlungen mit Vertretern aller 
Wertschöpfungsebenen fortzusetzen. 

(2) Die Ver chreibungen von Generika wären weiterhin zu fOrdern. 

(J) Zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwands wären 
die Bedingungen offen zu legen, unter denen chefarztpflichtige Heil
mittel verschrieben werden können. Es wären die Einhaltung dieser 
Bedingungen zu überwachen und Verstöße dagegen entsprechend 
zu ahnden. 

(4) Ungerechtfertigte Unterschiede bei den Aufzahlungen der Patien
ten und bei den Kostenzuschüssen wären zu beseitigen. 

dem BMGF: 

(5) Zur Steigerung des Kostenbewusstseins wäre die Preisauszeich
nung von Heilmitteln anzustreben. 

(6) Als Gegengewicht zur Phannaindustrie wären die Bemühungen zur 
Verbesserung der Verbandlungsposition der Sozialvet1iicberung als Zah
ler auf europäischer bzw internationaler Ebene zu verstärken. 

Weiters wiederholte der RH folgende Empfehlungen aus dem Vor
bericht: 

Das BMGF, der Hauptverband und die Krankenversicherungsträger 
sollten 

(7) mit den Trägern von Krankenanstalten Verbandlungen aufneh
men, um diesen die Ausstellung von regulären Rezepten unter Ein
haltung der Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise zu 
ermöglichen; 

(8) die Einhaltung der Richtlinien über die ökonomische Verschreib
weise verstärkt überprüfen und dabei auch die Wahl ärzte einbe
ziehen; 

MIF 
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., emCrk Heilmittel und Heilbehelfe 

(9) ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Ver orgungssystemen 
und Beschaffungskonditionen vermehrt austauschen; 

(10) für eine einheiUiche Erfassung der Daten sorgen, um die Heil
behelfe-Hilfsmittel-Sta[istik als Information - und Steuerungs
instrument verwenden zu können; 

(11) im Fall ungünstiger Kennzahlen ihre Arbeitsabläufe verbessern. 
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Verwaltung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Verwaltung 

(I) Gesetzliche Präzisierung des Weisungsverhältnisses zwischen Sicher
heitsdirektionen und Landesgendarmeriekommanden (TB 19985. 127 
Abs 12, zuletzt TB 2002 S. 159 Abs I). 

LaUT Mifleilullg des BMI reichteIl die bestellelldell BesTimmungeIl aus 
und es bedürfe kehr er weiteren geseTzlicilell Präzisierullg. 

(2) Zusammenlegung der in Landeshauplstädten angesiedelten Tischler
werkstätten (NTB 1999 S. 103 Abs 11, zuletzt TB 2002 5. 159 Abs 2). 

Laut Mirrei/ung des BMI sei im Rahmen der Zusammenj"ülrrUlrg der 
Wachkörper (Projekt Team 04) eine Fusiollienlllg der Tisclrlerwerk
stättell geplant. 

(3) Beobachtung der Marktzinssätze und Geltendmachung allfalliger Ver
änderungen im Verhandlungsweg zugunsten des BMI bei der Miet

zinsanpassungsklausel für das Gebäude Sicherheitsakademie in Trais

kirchen (WB 2002/2 Bundesanstalten für Leibeserziehung ua 5. 32 
Abs 5). 

Laut Mitteilung des BMI sei die Überrrairme/Übergabe der Liegen
sc/raft erst im April 2001 erfolgt, die Mierellvorsclrreibullg begallll 
ab Mai 2001. /m Mai 200] sei das BMI VOll der SclllussrecJrllullg 
ill Krlllltllis gesetlt wordell; die Nachforderullg betrug 220 254,55 
EUR. Darüber hillaus sei eine Mietellallpassullg gemäß drill Mietver
Trag erfolgt; die Erhöhung Irabe mo"atliclr 6 797,98 EUR (oll/re USr) 
betragell. Erwaige Verlrandlullgell gemäß der vereillbartell Mierzinsall
passungsklausel zugunsrell des BMI seieIl ollgesic/rTs der Sclllussrech
lIung vorerst nicht ill Betracht gekommen. 
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(4) Ankauf einer Datenbank für Kriegsmaterialien und sonstige Spreng
stoffe (National Bomb Data Center) (WB 2003/4 Ministerbüros ua 
S. 125 Abs 10). 

LaUI Mirreilung des BMI sei das Projekl auJgrund Jelt/ellder Budget
mirre/ verse/loben worden. Naclt Maßgabe freier Millel könne mit der 
Umsetzung begollnell werdell. 

BM! 
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Verwaltung 
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In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im Bereich der Verwaltung 

(1) Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Massafonds der Wachkörper 

des Bundes (TB 1966 S. 8 f Abs 5.10 f, zuletzt TB 2002 S. 160 Abs 4) 
bzw Übergang von der Beschaffung der Dienstkleidung durch einen 

Fonds (Massasystem) auf eine Anschaffung unmittelbar aus Haus
haltsmil1eln des Bundes (Etatsysteml und Auflösung der beiden Mas

safonds im Bereich des BMI (NTB 1995 S. 95 f Abs 4, zuletzt TB 2002 
S. 160 Abs 4). 

Laul MirteilUllg des BMI wären im Jal" 2003 der Polluimassafonds 

und der Gendamleriemassafonds zusammenge/egl worden. Im luge 

der Auflösullg der lallwache erfolge auch die Auflösullg des lallwa

chemassafollds. Seilells des BMI sei eine Umslellung auf ein Elalsys

lem niehl vorgesehen. 

(2) Schaffung der personellen und organisatorischen Voraussetzungen für 

einen außerordentlichen Zivildienst in Zusammenarbeit mit den Ein
satzorganisationen und Bundesländern [TB 1997 S. 161 Abs 7, zuletzt 

TB 2002 S. 160 Abs 3). 

Laul MitteilUllg des BMI werde die aktellllläßige Erfassung qualifizier

ler Eillsarzbereiche im Karasrroplrenfallfür zivildienslpfliclrrige Milar

beiler von .. Blaulicillorganisationen" laufend aktualisiert. Die weiteren 
Schrirre würdel! vom BeSlelrell oder VOll der Aufllebullg der befriSletell 

Beaujrragung der Zivi/dienStl'erwallungs GesmbH abhängen. 

(3) Inhaltliche Straffung der Tätigkeitsnachweise der Gendarmeriedienst

stellen unter vermehrter Orientierung an führungsrelevamen Daten 
(TB 1998 S. 116 Abs 3, zuletzt TB 2002 S. 161 Abs 9). 

Laul MirreilUlrg des BMI werde das Projekl Leistungsorienlierte Sleue

"mg der Wacllkörper voraussichtlich Ende 2004 fläclrelldeckend umge

selzr werden ulld deli Törigkeitsnaclrweis der Gendarmerie sowie deli 

Jalrresläligkeitsbericht der BUlldespolizeibelrördell ablösen. 
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(4) Vereinfachung der internen Gliederung der Gendarmerieposten (TB 1998 
S. 124 Abs 5, zuletzt TB 2002 S. 161 Abs 11). 

Laur Mirreilullg des BMI sei das vorliege lide ReJormkollzepr jiir die 
Gelldarmerieposrell in das Projekr Team 04 (l!/saIlHnelljiihrung der 
Wacllkörper) eingeflossen ulld werde dort berücksidrrigl. Vorgesehell 
seien insbesondere eine wesentliche Verringerung der einze/ne'l Haupr
Ulld Sachgebiete sowie due Reduzkrullg der E 2a-Plallsrellen. 

(5) Erstellung eines umfassenden ressorteigenen Strategiekonzepts für die 
künftige Ausrichtung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Sucht
mittelkriminalität (TB 1999 S. 200 f Abs 13, zuletzt TB 2002 S. 162 
Abs 13). 

Laut Mineilung des BMI sei die Erstellw'g eines ressorteigeneu Srrate
giekouzeprs wegeIl der Ersrelllwg ei lies unifossenden österreicl.ischen 
Drogellkonzepts, das auJ Beamtellebene bis 2004 Jerrig gestellt seill 
ulld deli polirischen Entscheidungsrrägern ,'arge/egt werden soll, vor
läujig aufgeschobell. 

(6) Entwicklung von Konzepten für eine verstärkte Zusammenarbeit im 
Sinne der Nutzung von Synergien im Bereich der Fernmeldewerkstät
trn der Bundccspolizei und Bundesgendarmerie (NTB 1999 S, 102 Abs 7, 
zuletzt TB 2002 S. 161 Abs 7). 

Lallt Mirreilun9 des BMI werde die beabsidnigre Zusallllllenjlihrung 
l'O'1 reel, "isellfr Kompetenz imlerilalb der Ralllllenbedi.rg!lllgen des IWII

md,rigen Projekts D/G/TALFUNK NEU neu kOllzipiert, Dabei würdell 
auch die Ergebnisse der derzeit lauJellden IT-ReJorm ulld der geplan
lell Nelwrgallisation der Sicl.erl,eitsdie/l5tsrelle/l (Projekt Team 04) 
benlcksiciltigt werden. 

(7) Untersuchung der Norwendigkeit der Wahrnehmung innendienstlicher 
und technischer Aufgaben durch ExekuLivbeamte im Detail; Herbei
ftihrung einer sparsameren, den Anforderungen der Tätigkeitsbereiche 
adäquaten Personalstruktur mit einem zu erwartenden Einsparungspo
tenzial bei den Personalkosten von jährlich 13,08 Mill EUR (TB 2000 
S. 167 f Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 160 Abs 5). 

Laut Mitteilung des BM/,"ürdell weitere Strukrurmaßnalllne/l im Rah
men der Zusammenjiillrung der Wacilkörper (Projekr Team 04) gesetzr 
wcrde". 

BMI 
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(8) Umsetzung des in Wien eingerichteten Modells der Überwachung des 
ruhenden Verkehrs auch in anderen Behördenbereichen (TB 2000 S. 170 
Abs 7, zuletzt TB 2002 S. 159 Abs 1). 

Laut Mitteilullg des BMI sei mit der 20. NOI .elle der Straßenverkehrs 
ordllullg 1960 für deli örtlicl,ell Wirkullgsbereich der Bundespolizei
direktioneIl WielI, UIIZ ulld Graz die Ausübullg des Verwaltullgsstraf
rechts hinsichtlich der Übertretullgell des ruhelIden Verkehrs auf die 
Bezirksverwalrungsbehördell (Magi trate) rück übertragen worden. Eine 
entsprechende landesgesetzliche Regelung stehefiir Unz und Graz noch 
aus. weil die StadllJerwaltungen insbesondere die Übernaillne der Ver
waltu ngsstrafverfah ren verweigern . 

(9) Herbeiflihrung eines einheitlichen Standards der Sicherheitskontrolle in 
allen Flughäfen, der jenem auf den Flughäfen Wien-Schwechat, G raz 
und Linz entspricht (TB 2000 S. 170 f Abs 8, zuletzt TB 2002 S. 160 
Abs 6). 

Laut Mitteilung de BMI seieIl mit der Durclifiiltnlllg der Sicherheits
kontrollen - die sukzessive gemäß Verordnullg (EG) Nr 2320/2002 
auf einen eillheitlichen Qualitätss/alldard gebracht werden - auf allen 
Flughäfen private Unternehmungen beauftragt. 

(10) Neuausschreibung der Durchftihrung der Sicherheitskontrolle auf dem 
Flughafen Wien-Schwechat mit einem erwar1eten jährlichen Einspa
rungspotenzial von bis zu 5.09 Mill EUR (TB 2000 S. 170 f Abs 8, 
zuletzt TB 2002 S. 160 Abs 2). 

Laut Mitteilung des BMI seieIl aufgrund der im Dezember 2003 erfolg
ten Ausscl"eibullg die Verhandlullgen mit den "ier Biete", bego,",el/ 
worden. Die Zuschlagsemsclleidung sei im September 2004 gefallen. 
Im Falle einer AnfeclHung bzw eil/es Einspruchs beim Bundesvergabe
amt werde sich die Zuschlagsertei/ung um je zwei Monate verzögern. 
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(11) Stärkere Berücksichtigung der persönlichen Eignung von Bewerbern 

im Auswahlverfahren der E 2a-Ausbildung - Dienstführende Beamte 
(TB 2001 S. 160 Abs 6, zuletzt TB 2002 S. 162 Abs 15). 

Laut Mitteilullg des BMlliege ein KOlluptfür ein I.eues Auswahlpro
zedere bereits vor. Beim derzeit laI/feliden gemeillsamen Kurs für den 

Gendam.erie-, Sicherheits wache- ulld Kriminaldienst sei es deshalb 
nicht angewendet wordell. weil die Mehrheit der Kurstei/llehmer aus 
dem Sicherheit wache- und Krimillaldienst die Auswahlprüjung nach 

dem alten Modus absolviert habe. Erst bei den folgendeIl KurseIl soll 
das lIeu entwickelte Auswahlverjahren Berücksichtigullg jilldell. 

(12) Getrennte Erfassung des Aufwands des Grenzdienstes von jenen Kos
ten, die mit der übrigen Aufgabenvollziehung der Bundesgendarmerie 

verbunden sind (WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Unter
nehmungsorganen ua S. 111 Abs 4). 

Laut Mirteilullg des BMI sei die Kosten- UI.d LeistungsreellllUlIg begill
lIend mit Mai 2004 in der Zelltralstelle probeweise eilige richtet wor
den ulld werde stufellweise im Laufe des Jahres 2004 ausgebaut wer
deli. Nach eiller elltsprechelldell Evaluienmg ulld eillem Echtbetrieb 
in der Zentralstelle sei vorgesehen, diese auell bei den lIaeilgeordneten 
Behörden uml KommandeIl eillzurichten. 

(13) Schaffung der erforderlichen Rechtsgrundlagen zur uneingeschränk
len Nutzung internationaler Fahndungsdalenbanken (Interpol-Fahn
dungsdatenbank ASF - Automatie Search Facilities for Stolen Motor 
Vehide) [WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Unternehmungs

organen ua S. 112 Abs 8). 

Laut MWei/w.g des BMI sei der Abschluss ei .. es Diellsf!eistervertrags 

mit dem GelIeraisekretariat VOll Illterpol aufgrulld der BestimmungeIl 
des Date .. schutzgesetus lIichl möglich gewesell. Das BMI sei daher Oll 

das BKA mit dem Ersuchen um eine etl/spreel.ellde Adaptierung des 

Datellschutzgesetles 2000 herangerrelell. 

(14) Prüfung der Anschaffung mobiler Röntgenscanner für die Grenzkon

trolle (WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Unternehmungs
organen ua S. 113 Abs 11). 

Laut Mi/leilu .. g des BMI werde im Hillblick auf die Übenrahme VOll 

Zollwachebediellsterell im Sill ne der Nutzullg VOll Sy"ergie" auf ei .. e 
MilllutZUlIg der Gerätschaften des BMF Ilingewirkt werde ... 
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(15) Aufnahme von Verhandlungen mit dem Ziel, die Gewichtsbeschrän
kung (Verbot der Zurahn rur Lastkraftwagen mit einem höchstzuläs
sigen Gesamtgewicht über 7,5 t) auf der Zufahn zum Grenzübergang 
Kittsee aufzuheben; die donigen baulichen Anlagen sind rur eine ein
geschränkte Nutzung überdimensionien {WB 2003/3 Bestellung und 
Abberufung von Untemehmungsorganen ua S. 113 Abs 12}. 

La"l Mirreilung des BMI werde das Thema der A ufl,ebl/ng der Gewichrs
beschränku"g am Grenzübergang Kiusee in regelmäßigen Abständen 
zwischen dem BMI, dem BMA, dem BMVIT und dem Land Burgen
land erörtert. Das BMI werde, bedillgr durch die noc/, immer ausstän
dige Realisierung der A6-NordOSlautoballl', seine Bestrebungen, das 
Land Burgenland zur Aufl,ehung zu bewege", fortsetzen. 

(16) Erfassung des gesamten, direkt den fremdenpolizeilichen Maßnah
men zurechenbaren, Aufwands (WB 2003/3 Bestellung und Abberu
fung von Unlemehmungsorganen ua S. 113 f Abs 13). 

LaLlt Mitteilung des BMI sei die Kosten- und Leis/ungsrecllluwg begin
nel1d mit Mai 2004 in der Zen/ra/slelle probeweise eingerichtet wor
deli und werde stufenwei e im Laufe des Jahres 2004 ausgebaut wer
den. Nach einer e'Hspreehelldel1 El'Oluierung u'ld einem Echtbetrieb 
il1 der ZentraisreIle sei vorgesehen, diese auch bei den nachgeord"eten 
Behörden Ulld KommandeIl einzurichten. 

(17) ErarbeiLUng und Umsetzung eines zentralen Schulungskonzepts für 
Sachbearbeiter, die zur Bekämpfung der Schlepperei und des Men
schenhandels eingesetzt sind (WB 2003/3 Bestellung und Abberufung 
von Untemehmungsorganen ua $. 114 Abs 15). 

Laut Mineilung des BMI werde im Rallmen der Grundausbildungs
lehrgällge die Thematik "Bekämpji.lIlg der Schlepperei und des Men
schenhallde/s· versrärkr vorgerragell. Darüber I,illaus IlObe das BLHI

deskrim;nalamt e;n Grobkolluptfur eille Spezialausbildung betreffend 
Schleppere;bekämpfung erarbeitet. Für eine ElldJasstlng des SclJulu/lgs
konzepts und dessen Umsetzung seien noch weitere Arbeitsschrirre mit 
der Sicherlleitsakademie und dem SclJu/ulIgsbüro des Bundeskri",illa/
amtes eljorderUelJ. 

237 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 247 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Ir Vrrwl-kl churg _~griffe e A~-en I 

238 

(18) Schaffung einer angemessenen Tarifordnung für Übersetzungsleis
rungen bei der Vollziehung fremden- und asylrechtlicher Aufgaben 
(WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Unternehmungsorganen 
ua S. 114 Abs 16). 

Das BMI teilte neuerlich mit. dass die Schaffung einer angemessenen 
TariJordllU>lg nielli in seiner ollei/ligell Zuständigkeit liege, sie werde 
aber allgestrebt. 

(19) Erwirkung einer generellen Ausnahmebestimmung im Gefahrengut
transportgesetz für den Transport von geborgenem Kriegsmaterial 

sowie sonstigen Sprengmitteln (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 124 
Abs 5) . 

Laut Mitteilung des BMI werde es im Raillnell des GeJahrellgulTrallS
porlgesetzes eille Ausllahmebe'Willigungfür die Transporte des Ellrmi
I1Iwgs- und En/scllörjwlgsdienstes beaOltragen. 

(20) Aufnahme von Verwalrungsbeamten in ihrer Funktion als sachkun

dige Organe in den Kreis der Anspruchsberechtigten nach dem Wache
bedienstetenhilfeleisrungsgesetz [WB 2003 /4 Ministerbüros ua S. 124 
Abs 6). 

Laut MilTeilung des BMI habe das BKA eine Uberpriijullg zugesagt. Das 
BMI beabsichtige. den ell/sprechellden Sachverhalt mit einer Novelle 
zum WochebediellsletellililjeleistU/lgsgeserz , die voraussichtlich im 
Herbst 2004 ergeheIl wird. zu regel/I. 

(21) Abschluss eines Verwalrungsübereinkommens mit dem BM1V zur Über
lassung nicht mehr benöligter Bunker und deren Ausstattung mit den 
erforderlichen Schutzeinrichtungen. um eine sicherere Lagerung von 

geborgenem Kriegsmaterial als bisher zu ermöglichen (WB 2003/4 
Ministerbüros ua S. 126 Abs 121. 

Laut Mitteilung des BMI habe der BUlldesminister für LGlldesverleidi
gUllg angekündigt, dem EllrmilUwgsdienst im Wege eines Verwaltullgs
übereillkommells ein Ende 2004 aufzulassendes Munitionslager JUr die 
Zwecke der Einlagerung VOll sprel1gkröjtigen Kriegsreliktellzur Verfii 
gUlIg zu stellen. 
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(22) Wechselseitige Ausbildung der Mitarbeiter des Enlminungs- und 
Entschärfungsdienstes. um zumindest unterstützende Tätigkeiten im 
jeweils anderen Bereich zu ermöglichen (WB 2003/4 Ministerbüros ua 
S. 127 Abs 14). 

Laur Mirteilullg des BMI sei geplanr. die Mitarbeiter des Enlschärfungs
dieusres auch im Erkenllen sprengkräftiger Kriegsrelikte auszubilden. 
um ei',en Engpass beim E,lIminu,rgsdie,!SI ausgleicheIl zu kö,mell. 

(23) Erarbeitung von Interventionsszenarien im Hinblick auf die weltweit 
gestiegene Bedrohung durch terroristi che Akte in Zusammenarbeit 
mit anderen zivilen und militärischen Einsatzorganisalionen unter der 
Federführung des BMI (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 127 Abs 15). 

Laur Mirteilung des BMI häl1en Mirarbeirer des Emschörftlllgsdiens
tes an intemlllionalen Übungen be/reffend den Umgang mil improvi
sierten SprengvorriclltUilgen mit ABC-Gefahren· lei/genommen. um 
einerseits das eigene Fachwisse,! Zu präse,uieren u"d mrdererseirs bei 
den Übungen Erfahrungen in der Einsalztaklik zu erlallgen . 

• Gerahren durch atomare, bakterielle odrr chemische Stoffe 
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(I) Neugestaltung der Aufgabenzuordnung an Grenzgendarmerie und 

Zollwache nach sachlichen Kriterien unter Beachtung durchgängiger 
Weisungs- und Meldewege. stärkerer Nutzung der vorhandenen Spe

zialkennmisse der Wachkörper und der Erzielung von Synergieeffek
ten durch wechselseitige Unter.;tützung der Exekutivorgane (TB 1997 
S 166 f Abs 7, zuletzt TB 2002 S. 161 Abs 10). 

Laur Mitrei/ung des BMI u·ürden die r'On der Auflösung der Organi
sarionssrrukrur der lollwache und 1'011 der Eingliederung ill das BMI 
berroffcnen Bediensrete', nach einer Ergänzungsausbildung nicht nur 
bei der GreIIlgendarmerie, sondem auch bei anderell DienststeIleIl der 
Gendarmerie lind Polizei (IB Gendarmerieposten, Polileiwael'limmer, 
Verkehrsabteilu'lg) eil/geserlt werden. 

(2) Erstellung eines bundesweit einheitlichen Aus- und Fortbildungskon
zepts im Bereich der Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität (TB 1999 
S. 198 Abs 6, zuletzt TB 2002 S. 161 Abs 8). 

Laur Mirreilullg des BMI sei die Ersrellullg eines bundesweir einheir/i
cI,en Aus- ulld Forrbildungskollzcpts abgeselliossen. Das Bundeskrimi
lIalamt ltabe eille zweireilige SpezialausbildulIgfür Suelllmirreisachbe
arbeiter ersrellt. Der ersre Teil sei grulldsörllichjiir jelle EJ'ekwivbeamre 
I'orgeselr eil , die seit kurzer leit in einer Suchtmirrelgruppe arbeireIl 
blW für eille soleIre Törigkeir vorgeselren seien. Der zweite Teil sei jiir 
E.rekurillbeamte vorgesellell, die SCIrOIl lällgere leir ill Suchrmirrelgn.p
pen arbeiteIl und auel, für jene. die mit umfassellden blU' illrematio
lla/en Ermitllungsjiillell Irarrplt'erannuorrlich betraur seien. 
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(3) Neugestaltung der Flugzeugwerkstänen nach Übertragung der im 
Bereich der Flugrenung bestehenden Verpflichtungen des BMI auf 

einen privaten Betreiber (NTB 1999 S. 103 f Abs 9, zuletzt TB 2002 
S. 162 Abs 121. 

Laur Mitteilung des BMI werde der Warrungsbetrieb fiir den sicher
heitsdienstlichen Berrieb der Hllbschrallberjlolle aufrechterhalten. Die 
Einsatzbereitschaft der E~'fkutivhubscl"auber kömre durcli einen 24-
Stllndenberrieb in Wien auJrechterhalten werden. Als Gestaltungsmaß
nahmen seien die Personalreduktion bei der Flugpolizei nach Abgabe 
der Flugrettung sOlllie die Scllaffung VOll zwei AuBenstellen des War
tungsbetriebs in KlagenJurr und Salzburg getroffen worden, womil teure 
Überstellungsjlüge zum zenlralen Werftbetrieb in Wien el1l1allen wür
den. 

(4) Verbesserung der Auslastung bzw Reduzierung der Schulungseinrichtun

gen; geschätztes Einsparungspotenzial zwischen ein und zwei Mill EUR 
(TB 2001 S. 159 Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 162 Abs 14). 

Laut Mitteilung des BMI sekn mit 1. Juli 2002 in jedem Bundes
land ein Bildungszentrum der Sicherlreilscxeklltive eingerichtet Lmd 
mil 1. Oklober 2003 auch die ehemalige Gendarmerieulllraischule 
in ein Bildungsul/tmm umgewandeltwordel/. Da die Bildungszelltren 
auch Jür die Aus- und Fortbildung der Beamten und Vertragsbediens
Ielen der Allgemeinen Verwaltung zur Verfügung stünden, gebe es jür 
alle DielIstzweige ein Bildungsangebot "or Orl. 

(5) Verbesserung der Ausbildung der E 2a-Bediensteten durch gemein
same modulare Ausbildung und teilweise Dezentralisation (TB 2001 
S. 161 Abs 8. zuletzt TB 2002 S. 162 Abs 16). 

Laut Milleilung des BMlllabe die Sicherheitsakademiejür die Umset
zung des erSlel1 gemeinsamen E 2a-Ausbildungslelrrgangs ein neues, 3-
moduliges Curriculum entwickelt. Dieses Modellwerdejür alle Wache
beamten in gemeil/samen Klassen durchgejührt. Lediglich dorl. wo 
sparlenspezijische Ausbildullgsschwerpunkte zu setzen Silld, werde 
differenzierr. 
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(6) Nutzung von SynergieeITekten im Bereich der berufsbegleitenden Fort
bildung zwischen Bundespolizei und Bundesgendarmerie (TB 2001 

S. 163 Abs 13. zuletzt TB 2002 S. 162 Abs 17). 

Laut Minei/ung des BMlwürde.r im Bereich der berufsbegleitenden Fort
bildung in einem Zweijahrestumus verpjlichtfllde gemeinsame Fortbi/
dungsveranstalrungen in der Dauer von 24 Unterrichtseinheitenfür jene 
Gendannerie- Ulld 5iclrerheitswachebeamte" durcilgefüJm. die übenllie
gend in Uniform Dienst versehen. Die _Fortbildungswoche 2003/05" 

habe im März 2003 begonnell und werde bis März 2005 abgeschlossen 
sein. Weiters würden Fortbildullgsveranstalrungen. die insbesondere 
aufgrund des Lokalbezugs zumeistnicll1 gemeinsam durchgefüllrtwer
deli, dezelltral bei deli 5icherl,eirsbeJrörden U1rd Lalldesgelldarmerie
kommollliell allgebotell. 

(7) Erarbeirung und Umsetzung einheitlicher Informalions- und Berichter
stattungsstandards im Bereich der Sicherheitsdireklionen und Bezirksver
walrungsbehörden in grenz- und fremden polizeilichen Angelegenheiten 

(WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Umernehmungsorganen 
ua S. 108 f Abs 2). 

Laut Mil1eilung des BMI sei das htjomlOtionssystem für illegale Mig
ration (151M) eingerichtet. 111 Verbindullg mit dem seit Ende 2003 

eingericll1eten Ausgleichsmaßnahmen-, Routen-, Grellzkontroll- und 
Urkundeninformatiollssystem (ARGU5) sei das BMI nUllmd" in der 
Lage, auf einer teclrnisclrell Grundlage professionell regelmäßig Risiko
bewertungen im Bereich der illegaleIl Migration durclrzufrlhrell sowie 
die dabei erzielten Erkelllwrisse ulld nach demselben strukturierten 
Muster gestalteten Infonnationen ill den Bereiclrell Urkullden-, Län
derinformatioll, Fremdenpolizei und Grellzkorrrrolle deli Nutzem ill 
Echtzeit Zl/r Verfügung zu stelle.r. 

(8) Zentrale und tagfertige Eingabe der für die Grenzdienststellen erfor
derlichen Daten [WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Unter

neh mungsorganen ua S. 111 Abs 5). 

Laut Mitteilullg des BMI ei das Projekr der zentralen Erlassdatei mir 
I. Jällller 2003 in Berrieb gellommell wordfll. Die Datei werde seit
Irer kOllfilluierliclr befrlllt und stelre dem BMI sowie deli nacllgeordne
ren Behörden und Dienststellen im hrrraller durclr Direktlink zur Ver
fügung. 
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(9) Verstärkte Betrauung von Grenzdienststellen mit der Durchführung 
von Ausgleichsmaßnahmen zur Verhinderung zusätzlicher Belastun
gen in typisch grenzüberschreitenden kriminalpolizeilichen Bereichen 
(WB 2003/3 Bestellung und Abberufung von Untemehmungsorganen 
ua S. III Abs 6). 

Laur Mirreilung des BMI werde aujgrund der bereits erfolgren Zusam
menführung von Grenzdiertsrsrellen mir Gendarmerieposren sowie der 
Implememierung der Grenzkomrolle in die Srruktur der Sicherheirs
wache vo" den Bediensreren der Sic/,erheirswache ei" diesbezüglich 
elltsprec/lendes A ujgabellspektrum bereits vollzogen. 

(10) Auflösung des Mietvertrags für den Grenzüberwachungsposten Mini
hof-Liebau. weil dieser trotz zwischenzeitlichen personellen Voliaus
baus der Grenzgendarmerie nie in Betrieb ging (WB 2003/3 Bestellung 
und Abberufung von Unlemchmungsorganen ua S. 112 Abs 10). 

Laur Mitreilullg des BMI werde der Grenzüberwachullgsposlen Mini
hoj-Liebau durch die Aujslockung des Gendanllerieposre"s Millihoj
Liebau mir vom BMI übernommenen Zollwachebediellsrelen ulld die 
Übenrahme der Grenzkonlrolle am Grenzübergang Tauka genutzt. Wei
rers sei am Grenzüberwachungsposren Minihoj-Liebau die so genannte 
Grenzbezirksslelle (Admillislrierung der aujgegriffenell Personell lIach 
illegalem Grenzübertritt im Bezirk) eingerichrer worden. 

(11) Setzen von Steuerungsmaßnahmen im Hinblick auf die stark gestie
genen Aufgriffszahlen illegaler Migranlen sowie Anstreben der Ände
rung der rechtlichen Rahmenbedingungen (WB 2003/3 Bestellung 
und Abberufung von Untemehmungsorganen ua S. 113 f Abs 13 und 
14). 

Laur Mineilung des BMI verfüge es aujgrund der mir Mai 2004 in Kraft 
getrerenen Ällderungen des Asylgeserzes. der im Jänller 2003 in Kraft 
getrerenen Verordnung (EG) Nr 2725/2000 des Rares iiber die Einrich
tung von .Eurodac··, des InjornlOtiO/lssysrems für illegale Migrarion 
sowie der srraregischert Zusamme'lOrbeir mir den lIeuen Mirgliedstaa
ten über enlsprecllellde Steuerungsinstrumellle. 

Die so genannte Eurodac-Verordnung bildC'( die RechlSgrundlagC' für die Einrich
tung eines EU- weilen. computC'rgestürzten SYStcms rur den Vrrgleich von Finger
abdrucken von Asylbewerbern sowie illegal eingert'isten und aufhähigtn Auslän
dern : sit gilt seit 15. Jänner 2003 . 

243 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 253 von 352

www.parlament.gv.at



• I ~. t lf 

244 

R 
H 

(12) Beteiligung der Taucher de Emschärfungsdienstes an den Bergear

beiten des Entminungsdienstes (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 122 f 
Abs 3). 

LaU! Mitteilung des BMI werde bei der Diensteinteilung der Taudler 
des Entsehärjllllgsdienstes auf eine EinsatZllllterstiitzung der Taucher 
des Ellt/llinungsdienstes Bedacht genommen. 

(13) Erarbeitung und Umsetzung eines berufsbegleitenden Fortbildungs

programms für den Entminungsdienst (WB 2003/4 Ministerbüros ua 
S. 124 Abs 7). 

LaU! Mitreilung des BMI sei bereits ein berufsbegleitendes Forrbildungs
programmjiir deli Ent/llinullgsdiellst erarbeitet und umgesetZ! wordell. 
Weiters würden auch Erke'Hlmisse, die bei der illtemational allerkann
ten Sprellgscllule Dresden envorben werdell , in den täglichen Dienst 
betrieb eillfließen. 

(14) Verstärkung der Schulungsaktivitäten zum Thema sprengkräftige Mate
rialien für Exekutivbedienstete umer Heranziehung VOn sachkundigen 
Organen (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 125 Abs 8). 

Laut Mineilullg des BMI würden die AspiranteIl ill der E 2c- Gnmd
ausbildullg i", T!remenbereich "Enrmillungs- und Entscllärjwlgs
diel1st" sellsibilisiert werdell. /11 der weiterjiiJrrenden Grulldausbildung 
jiir E 20- Imd E I- Bedienstete werde das Thema verrieft behandelt. 
111 diese Sc!rulullgsaktivitätell würden die sachkundigen Organe und 
Bedienstete des Elltscllärjtmgsdienstes eingeblmdell, tim das spezielle 
Wissen dieser Mitarbeiter besonders zu nützen. 

(15) Schaffung einer einheitlichen IT - Ausstattung der vier AußensteIlen 
des Entminungs- und Entschärfungsdienstes und deren Vernetzung 
mit dem Standort Wien. um einen jederzeitigen Zugriff auf die dort 

gespeicherten Daten zu ermöglichen (WB 2003 /4 Ministerbüros ua 

S. 125 Abs 9). 

LaU! Mirteiltmg des BMI seieIl die lIolll'cndige IT - Ausstattung in den 
AußensteIleIl geschaffen ulld der erjorderliche Aufbau der Netzwerk 
infrastruktur im März 2004 abgesdliosssell worden. 
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(16) Schaffung einer technischen Überwachungsmöglichkeit der vollständig 
erfolgten Sprengung (WB 2003/4 Ministerbüros ua S. 126 Abs II). 

Laur Mirreilulig des BMI werde 1.';'/1.' VideQübenvael/uligsalilage (aus 

vorJralideliem. lIielll meJr r bellötigtem Bestand) beim lIöd/steli Verrricil 
rungssprellgell eilIgesetzt werdell. 
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Verwaltung 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Justiz 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Verwaltung 

(1) Generalvertrag über die Durchftihrung der StrafTalligenhilfe (TB 1999 
S. 208 f Abs 2, zuletzt TB 2002 S. 165 Abs 2). 

Laut Mittei/ul1g des BM) habe siell der bestehende Gel1eralliertrag ill 
seil1er Gesomtlleir bewälm ul1d das akruelle Leisrungsal1gebor fil1de 
darin Deckung. so dass derzeir kein aktueller Anlass für ei'le Adap
tierullg des Vertrages bestelle. 

(2) Abschluss von Vereinbarungen mit den Bundesländern über deren 
Einbindung in die Bewährungshilfe wegen des engen Bezugs zwi

schen Haftentlassenenhilfe (Bundessache) und Sozialhilfe (Ländersa
che) (TB 1999 S. 212 Abs 11, zuletzt TB 2002 S. 165 Abs 3). 

Laut Mirreilung des BM) seien die Länder bei der verlragsmäßigel1 
Zusage längerfristiger Geldmirrelzuwendungen weiterhil1 sellr wriick
haltend. 

(3) Abschluss eines Generalvemages mit den Sachwaltcrschaftsverei

nen, allerdings erst nach Nachverhandlung von Einzelbestimmungen 
(zB Kontrollrechte, Kündigungsfristen) des Vertragsentwurfs (TB 1999 
S. 219 Abs B, zuletzt TB 2002 S. 165 Abs 4). 

Laur Mirreilul1g des BMJ sei mir dem Abseliluss eines GMleralverrra
ges auell im Jahr 2004 l1iehr zu reclllien. Das BMJ beabsichtige aber 
auf der Grund/age der Verordl1ul1g des BMF "Allgemeine Rahmenricht
linien für die Gewährul1g 1' 0'1 Färdenmgen aus BUlldesmirreill" für 
deli Bereich der Vereirlssachwa/terschafi ulid Parielltena11lva/rschaft 
nelle allgemeil1e Fördenlllgsbedinglmgen auszuarbeiten, die ab dem 
Jahr 2005 denjähr/ichel1 Ei'lzcljördenmgsverträgen mir deli Vereinen 
zugru'lde gelegt werden kÖl1nen. Im Ansclrluss daran werde zu pn'ifell 
sein , ob der Absclrluss eines Genera/vertrages über/taupr /locl! zweck
mäßig isr. 
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(1) Einflihrung einer aussagekräftigen Kostenrechnung (TB 1993 S. 116 
Abs 8, zuletzt TB 2002 S. 166 Abs I). 

Laut Mirreiluilg des BMl sei mit der Jmplementieru/lg des Projekts 
"Kosre/! - und LeistulIgsrechnulig i" der iisterreichischell BUlldesver
wa/tulIg, Bundes- Kosren - ulld Leistu/lgsrechllung fBKlR)" im BMl im 
August 2003 bego/lileil worden; das Projekt werde voraussichtlich im 
Herbst 2004 abgesclr/ossell sehr. 

(2) Einheitliche Venragsgestaltung bei der Beschäftigung von Ärzten zur 
Betreuung der Insassen von Justizanstalten (TB 1993 S. 119 Abs 12, 
zuletzt TB 2002 S. 165 Abs I). 

Lallt MilTeilung des BMl seien num"elrr den Präsidenten der Oberlan
desgericlrte elllsprecirellde Musterverträge zur Verfüguolg gestellt wor
de/!o Eiller weitereIl Vereinlreillichung - irrsbesolldere Irinsiclrrlielr der 
Höhe des Errtgells - seien jedoch im Hillblick auf die rlllterselriedli
elrerr regionalen GegebenheiteIl Grerrull geselzl. 

(3) Ausbildungsvorschrirten flir die Bediensteten des Justizbereichs 

(TB 1997 S. 177 Abs 4, zuletzt TB 2002 S. 166 Abs 2). 

Laut Mitteilung des BMl seien die Lehrillira/re zur Ausbildung der Kanz
leibediellsrerell des qualifizienell mirrlerell Diellsres aktualisiert ulld deli 
modemeIl Ausbildllilgserjordenrissen allgepassl wordeu. Geplalll sei, 
im Herbst 2004 die refortllierte GrlllldausbildulIgfür dieserr Bereich auf 
der Basis eiller lIeuell Ausbildungsverordnung zu starten. Das Schu
/ungsprogramm für die Ausbildung zum Faclrdie!lst werde noch erar
beitet. 

Im Bereiell der lustizwache Ilabe sich die Refortn des Lehrplans auf 
die Grulldausbildu/lg der lusrizwadrebedie/lsrerell der Venucllduorgs
gruppe E 2b kO/lzerrtricrt. Es sei geplant, im Herbsl 2004 die Kurse 
fur die E 2b-Ausbi/duII9 /ladr der /leu konzipienerr Ausbi/dullgsver
ordmmg zu begi/l"en_ 
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(4) Qualitative und quantitative Bedarfserhebung zur Notwendigkeit und 
zum Umfang von Sachwalterbestellungen im Rahmen der Reformbe
strebungen zum Sachwalterschaftsrecht (TB 1999 S. 217 Abs 2, zuletzt 
TB 2002 S. 166 Abs 3). 

Laut Mitteilung des BMJ werde weiterhin nach Möglicllkeiw, der 
Finanzierung einer vertiefellden Auswertung des Datenmaterials auch 
zur Beurteilung VOll Alremariven zur Sad.walterschaft gesucht. 

(5) Erarbeitung von Kriterien für eine Bewertung und Klassifizierung der 
Bctrcuungsf<ille der Sacbwalterschaftsvereine [TB 1999 $. 221 Ab, 12, 

zuletzt TB 2002 $. 166 Abs 4). 

Lout Mitteilung des BMJ stehe im Zuge der Refonn des Sachwalter
rechts auch eine grulldlegellde Neudefillitioll der Rolle und Aufgaben 
der Sachwaltervereille Zur Diskussion. Ersr bei Feststehen der künftigen 
Aufgaben der Verei .. e können entsprechende aussagekräftige Bewer
tUllgskriterien ausgearbeitet werde,1. 

(6) Alternativen zur Zusammenlegung von Justizanstaltcn (TB 2001 S. 172 
Abs 3, zuletzt TB 2002 S. 167 Abs 5). 

LG!1f Mineilw.g des BMJ sei das erfolgreich erprobte Projekt zur anstalts
intemen KmlZenrrarion und regionalen Kooperation der Wirtschaftsver
walrullgen der Justizanstalten ab Oktober 2003 auf die Sprengel der 
Oberlandesgerichte Graz und Li,.z, ab Februar 2004 auf deI' Sprengel 
des Oberlandesgerichts hlllsbruck und das Stadtgebiet von Wien (mit 
Ausnahme der Justizanstalt Wien-Jos~fstadt) sowie ab Mai 2004 auf 
die Justizallstalt Wien-Josefstadr und das närdlicll~ Niederästerreicll 
ausgeweitet wordel/. 

Das Konzept der Gllstaltsilllemel/ Konzentration soll in weiterer Folge 
auf di~ iibrig~n Venvalrungsbereich~ der Jusrizanstalten (Vollzug, Aus
bildung ulld L~il!lllg) ausgedehlll werd~ll. Die durcI. die Reorganisa
tion g~wolII,en~" Personalkapazitäten würden dem E.rekutiv-, dem 
B~rreuungsbereich sowie den bei d~" Oberlmtdesgeridllell gebildeteIl 
Persollaleillsatzgruppen zugefü"rt werden. Dies erlaube aue" die teil
weise Besetzung mit Vertragsbediensteten und eine stärkere Abgren
llmg gegenüber dem Exekutivbereicll. 
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250 

(7) Akquisition von Untemehmeraufträgen in der Justizanstalt Hinenberg 
(TB 2(0) S. 174 Abs 7, zuletzt TB 2002 S. 167 Abs 7). 

Laur Mirreilurlg des BMJ besclräjtige sich derzeit eine Arbeitsgruppe 
zur Optimierung der Akquirierung, Amralrme und Koordilrarion VOll 

UntemehmerauJtrögen. Nach den bisherigel/ Arbeirsergebl/issel/ werde 
eine Überrral,me des Marketings durch einen privatreclrtlidr organi
siertell Verein sowie der KoordinotioPls- urrd Kommullikariollsau!ga
bell durclr das Zel/trale WirtsclroJtsolllt aPlgestrebr. 

BMJ 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)260 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Verwaltung 

S...,J 

Verwirklichte Empfehlung 

im Bereich der Verwaltung 

Projekt Drogenfreie Zone in der Justizanstalt Hirtenberg (TB 2001 
S. 173 Abs 5. zuletzt TB 2002 S. 167 Abs 6). 

Laut Mineiltmg des BM} werde die drogenJreie Zone der }ustizansralt 
Hirrenberg seit 1. März 2004 naeil ehlem neueIl KOllzept mit dem Ziel 
der A usweirung ulld Ime/lsivieru"g gefiillrr. Ergänzelld werde je/lell 
Insassen, die noch 'licht bzw niel't mehr i" der drogenjreiel1 Zone 
alIgehaUen ,,,erden, Betreuung, Behandlulig und Beratulig gewährt, um 
rasch (wieder) ill die droge/ljreie Zone weeilsehl zu kÖ'lIIell. Diese Leis
tungell würdell VOll eiller erternen Drogenberatungshlsrirutioll zuge
kauft· 
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Verwaltung 

MV 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung 

UnerLedigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Verwaltung 

(1) Einbeziehung der Wirrschaftsgüter des Heeres in ein einheitliches IT
gestützte System der Materialverwaltung (NTB 1998 S. 52 Abs 3.2. 
zuletzt TB 2002 S. 169). 

Laut Mitleilullg des BMLV sei die Eillbeziehulig der Wirtsclrajtsgüter 
ill eill IT-gestÜlztes System der Materialvenvalnmg im Herbst 2004 
geplol1l. 

(2) Beachtung der Entwicklung der frnanziellen Verpflichtungen zu Las
ten künftiger Finanzjahre [Vorbelasrungen) bei den Sachausgaben 
(WB 1999/2 Konsolidierungspakete S. 173 Abs 12.2. zuletzt TB 2002 

S. 170 Abs 3). Die VorbelaslUngen für vier Folgejahre beliefen sich 
Ende 2000 auf rd 624,99 Mill EUR. Ende 2001 auf rd 722,32 Mil1 EUR, 
Ende 2002 auf rd 499,37 Mill EUR und 2003 auf 943,90 Mill EUR. 

Damit erhöhte das BMLV die frnanziellen Vorbelastungen im Jahr 2003 
um 89 'lb bzw um 444,53 Mill EUR. 

Lauf Mineilulig des BMLV seien Verpj1iclrrunge" zu LasteIl kürrftiger 
Filrallzjalrrejedoclr weiterhin etjorder/ich, weil größere Besclraffungen 
wegen der üblicheIl Produktiolls- Ulld Lieferzeiten il1 einem ein Kalen 
derjahr überschrei/elldell lei/raum erfolgeIl würden . 
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Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Verwaltung 

(1) Verstärkte Heranziehung heereseigener Fahrzeuge fLir Gütertransporte 
- abhängig von der VerfLigbarkeit - als im Regelfall kostengünsti
gere Alternative zur Inanspruchnahme von Transportleistungen durch 
Dritte (TB 1999 S. 234 Abs 3 und S. 236 Abs 7, zuletzt TB 2002 S. 169 
Abs I). 

LaUI Mirreilung des BMLV seieIl ab dem Kalendeljahr 2003 heeres
eigene Fahrzeuge für Gülertransporte effizienler ulld ökollomischer 

genutzt wordell. Die Sleuerung der Trallsportleistmlgen erfolgte zen
tral durch die Komma.ldo-Einsarzunrerslürzung. 

(2) Fertigstellung von grundSätzlichen Planungen als Vorgabe flir die Pla
nungen im Material - , Personal- , Infrastruktur- und Ausbildungsbe
reich. Durch das Fehlen solcher Planungsdokumenre sind die Erstellung 
der weiterfLihrenden Planungen und die Beurteilung von grundsätzli 
chen Ausbildungsmaßnahmen erschwert bzw nicht möglich. Außerdem 
sind die Notwendigkeit und der Umfang von wesentlichen Beschaffun
gen nicht schlüssig nachvollziehbar rm 1987 Ab 39.3 bis 39.5, zuletzt 
TB 2002 S. 169 Abs 2). 

Laul Mirreilullg des BMLV wt>rdell im Plallungsslab des BMLV die erfor

derlichen Konzepl -, Slrukrur- mld Programmp/anullgen als Grund
lage für Beschaffunge" und Ausbildmlgsmaßnuhmell erstellt, 

BMlV 
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Kurzfassung 

Prüfungsergebnis 

Heeresgeschichtliches Museum -
Militärhistorisches Institut 

Das Heeresgeschichtliche Museum - Militärhistorisches Institut 
(HGM) verzeichnete zwi ehen 1998 und 2003 einen Besucherruck
gang von rd 45 %. Geeignete Maßnahmen, um dem kontinuierli
chen Rückgang aufzuletzt rd 59000 Be ucher zu begegnen, wurden 
allerdings nicht getroffen. 

Dem Museum fehlten eine mit dem BMLV abgestimmte Entwick
lungsplanung, ein Unternehmenskonzept, operationale Zielplanungen 
sowie betriebswirt chaftliche Information systeme, wie zB Kosten
rechnung und Controlling. Weiters bestand keine langfristige, mit 
dem BMLV abgestimmte Sammlungspolitik des HGM. 

Der tur die wissenschaftliche Forschung im HGM zuständigen Abtei
lung erteilte der Direktor des Mu eums nur fallweise Forschungs
aufträge; ihre Fertigstellung erstreckte sich zum Teil über Jahre. 

Infolge der 1999 begonnenen Neugestaltung einer Saalgruppe war 
rd ein Viertel der AusstellungsfUiche des Museums gescblossen. 
Die Wiedereröffnung war zwar bereit für September 2000 vorge
sehen, Planungs- und Vergabemängel verzögerten diese jedoch bis 
Mitte 2004. 

Seit 1999 erfolgte die lnventarisierung der neu erworbenen Samm
lungsobjekte des HGM lT -unterstützt; sie wäre innerhalb von fünf 
Jahren abzuschließen gewesen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
durch den RH waren von den rd ein bis eineinhalb Millionen Samm
lungsobjekten lediglich rd 22 000 Objekte IT - unter tüttt inventa
risiert. Eine stichproben weise Überprüfung durch den RH ergab, 
dass durchschnittlich rd 10 % der in die Stichproben einbezogenen 
Objekte nicht auffondbar waren. 

Die Depots waren teilweise vollkommen ungeeignet für die Lagerung 
von Museumsbeständen; ein Sanierungskonzept fehlte. 
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Kenndate n des Heeresgeschicbtlicben Museums - Militärhis toriscbes Institut 

Recht form 

Recht grundlagen 

Aufgaben lau I 
Museumsordnung 

Gebarungs
entw icklung 

Ausgaben 

Einnahmen 

Mitarbeiter· 

Besucher 

Bundesmuseum, eingerichtet als nachgeordnete Dienststelle des BMlV 

Bundesministeriengesetz 1986, BGBI Nr 76/1986 in der jeweils geltenden 
Fassung 
Forschungsorganisalionsgesetz, BGBI Nr 341/1981 in der jeweils geltenden 
Fassung 
Erlass des BMLV vom 7. Juli 1989, GZ 10.265/270- 1.2/89, gleichzeitig 
Museumsordnung 

Forschung, Bewahrung und Sammlung auf heeresgeschichdichem Gebiet; Heraus
gabe heeresgeschichtlicher Schriften; Durchführung von Ausstellungen, Zusam
menarbeit mit wissenschaftlichen Instituten und fachliche Beratung des BMlV 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in Mill EUR 

3,49 3,56 3,55 3,59 3,54 3,77 

0,25 0,27 0,25 0,28 0,26 0,25 

Anzahl 

94 93 88 90 90 91 

107 029 82449 67 Oll 67525 63275 59222 

• jeweils zum 31. Dezember 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

256 

1 Der RH überprüfte im September und Oktober 2003 das Heeresge

schichlliche Museum - Militärhistorisches Institut (HGM). Schwer

punkte der Gebarungsüberprüfung waren die Aufbauorganisation, die 

Sammlungen, das Haushaltswesen, die Ausstellungen und das Personal. 

Der Zeitraum der Überprüfung umfasste insbesondere die Jahre 2000 

bis 2002, wobei in Zeitreihen auch die Jahre davor und in Einzelfalien 

auch das Jahr 2003 berücksichtigt wurden. 

Zu dem im Februar 2004 übermittelten Prüfungsergebnis gaben der 

Direktor des HGM im April 2004 und das BMlV im Juni 2004 Stel

lungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerung an den Direk

tor des HGM im Juli 2004. 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)266 von 352

www.parlament.gv.at



R 
H 

Historischer 
Überblick 

Rechtsgrundlagen 
und organisatori
sche Stellung 

Heeresgeschichtliches Museum 

2 Die Errichtung des ursprünglich nur als Zeughaus und .Ick. Waf
fenmuseum" konzipierten Gebäudes im Arsenal wurde im Jahr 1 848 
beschlossen. Im Jahr 1 891 wurde es als _K.u.k. Heeresmuseum- eröff

nel. 

Der Zweite Weltkrieg verursachte die Zerstörung des Nordostflügels 
des Museums sowie schwere Verluste an den Museumsbeständen durch 
unmittelbare Kriegseinwirkungen und Plünderungen. Ab 1946 wurde 
das Gebäude wiederhergestellt und 1955 als _Heeresgeschichtliches 
Museum" wiedereröffnel. Nach Abschluss des Staatsvertrages 1955 
wurde das HGM in den Ressortbereich des BMLV eingegliedert. 

Die Schausammlung des HGM beginnt mit dem Dreißigjährigen Krieg, 
zeigt alle Schwerpunkte der österreichischen Militärgeschichte und 
reicht bis ins Jahr 1945. 

3 Der Wirkungsbereich des BMLV umfasst gemäß § 2 des Bundesmi
nisteriengesetzes 1986 unter anderem die Führung des HGM. Gemäß 
dem Forschungsorganisationsgesetz ist das HGM eine Einrichtung des 
Bundes und untersteht dem Bundesminister rur Landesverteidigung. 
Es besitzt Teilrechtsfahigkeit, nimmt diese aber nur hinsichtlich der 
Mittelzuflüsse aus Spenden wahr. 

Der Direktor des HGM leitete das Museum unter der Dienst- und Fach
aufsicht des Leiters der Sektion I, nunmehr Zemralsektion, des BMLV. 
Diese Leitungskompetenz umfasste insbesondere die Festlegung der 
grundSätzlichen AufgabensteIlungen im Rahmen der Museumsord
nung, die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter des HGM, 
die Erstellung von Forschungs- und Veranstaltungsprogrammen, die 
Genehmigung von Ausstellungen. die verantwortliche Entscheidung 
über den Kauf von Sammlungsobjekten sowie die eigenverantwortliche 
Verrugung über die Budgeuninel des HGM. 
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4.1 Gemäß dem Forschungsorganisationsgeserz umfassen die Aufgaben 

des HGM insbesondere das Sammeln. Bewahren und Erschließen der 
Sammlungen auf dem Fachgebiet des Museums. Die Museumsordnung 
konkretisien diese Bestimmungen. 

Dem HGM obliegen daher insbesondere 

- die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Forschung auf den 
Gebieten der allgemeinen Heereskunde einschließlich des Marine- und 

Luftfahnwescns. der Militärgcschichte. der Waffen - und Festungskunde 
einschließlich der Kriegstechn ik. der Fahnen- und Wappenkunde. der 
Uniform- und Ordenskunde. der allgemeinen Kunstgeschichte. der 

Geschichte der Fotografie und der Restauriermethoden. 

- die wissenschaftliche Betreuung. Bewahrung. POege. Sicherung und 

Ergänzung der Sammlungen. der Bibliothek und des FOloarchivs sowie 
ihre Erschließung fur die Allgemeinheit und 

- die Durchfuhrung von Ausstellungen und Sonderausstellungen 
sowie die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Aufbauorganisation des HGM wurde mehrfach geänden. ohne die 
Museumsordnung entsprechend anzupassen. 

4.2 Der RH kritisierte. dass die Aufbauorganisation des HGM nicht mehr 
der Museumsordnung entsprach. Er empfahl. die Museumsordnung in 
diesem Bereich zu ändern und durch einen konkreten Aufgabenkatalog 

fur das HGM zU ergänzen. 

4.3 Das BMLV sagte die Neuerlassullg der MuseulIIsordnl/llg zu. 

5.1 Die Museumsordnung wies dem HGM die Aufgabe eines militärge
schichtlichen Fachmuseums zu. Ungeachtet der Fesllegung in der 
Museumsordnung traten im überprüften Zeitraum zwischen dem Direk
tor des HGM und dem BMlV gravierende Meinungsverschiedenheiten 

über die inhaltliche Ausrichtung des Museums auf. Der Direktor vertrat 
auch in der Öffentlichkeit die Ansicht. dass das HGM zu einem Nali 
onalmuseum mit verstärkt allgemein - und zeitgeschichtlichen Inhal 

ten entwickelt werden sollte. während das BMLV die Beibehaltung der 
militärhistorischen Ausrichtung einfordene. 
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Strategische Planung 

BJ LV 

Heeresgeschichtliches Museum 

Der Bundesminister für Landesveneidigung stellte daraufhin aus
drücklich klar, dass die Bestrebungen des Direktors, das HGM in ein 
so genanntes Nationalmuseum umzuwandeln bzw im Ressonbereich 
des BMLV ein Nationalmuseum einzurichten, aus kompetenzrechtli
ehen sowie sammlungssystematischen Erwägungen nicht weiter zu 
verfolgen seien. 

5.2 Nach Ansicht des RH sollte eine Weiterentwicklung des HGM im Bereich 
seiner Kernkompetenz, nämlich in der Präsentation militärhistorischer 
Zusammenhänge und Entwicklungen, die auch den Sammlungsschwer
punkt des HGM darstellen, erfolgen. Weiters wäre die Zusammenar
beit mit dem Bundesheer zu intensivieren. 

5.3 Das BMLV sagre die /lIIcllsivierung der Zusommcnorbeir mil dem BUIl
desl!eer zu. 

6. 1 Dem HGM fehlten eine operalionale Zielplanung, ein Unternehmens
konzept und eine mit dem BMLV abgestimmte Entwicklungsplanung. 
Sämtliche Ausstellungs- und Forschungsprojekte sowie die Schwer
punkte ftir die Konservierungsarbeit waren in jährlichen Arbeitspro
grammen festgehalten. 

Im überprüften Zeitraum lagen die Tätigkeitsschwerpunkte des HGM 
in der bautechnischen Sanierung und Neugestaltung der Saalgruppe 
.Franzosenkriege und Feldmarschall Radetzky 1789 bis 1866", der 
Restaurierung bzw Konservierung der dafür vorgesehenen Objekte 
sowie der Verbesserung der Depolsituation. 

6.2 Der RH kritisiene, dass die in den Arbeitsprogrammen vorgesehenen 
Ziele vom HGM nur in eingeschränktem Umfang erreicht wurden, weil 
entgegen der ursprünglichen Planung eklatante Verzögerungen bei der 
Fenigstellung der erwähnten Saalgruppe eintraten sowie nur einzelne 
Verbesserungen in der Deporsituation verwirklicht wurden. 

Er empfahl daher die gemeinsame Ausarbeitung eines mehrjährigen 
Entwicklungskonzepts durch das BMLV und das HGM. Weiters sollte ein 
Unternehmenskonzep! erstellt werden, welches zB die Ziele des Muse
ums, dessen Leitbild sowie ein Marketingkonzept umfassen sollte. 

Darüber hinaus regte der RH die Vereinbarung operationaler Ziele (zB 
Anzahl der Sonderausstellungen und Besucher, Höhe der Einnahmen) 
im Zusammenwirken mit dem BMlV und die regelmäßige Prüfung der 
Zielerreichung an. 
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6.3 Das BMLV stellte die Ausarbeitul/g eil/es Elltwicklul/gs- ul/d UI//er
I/elrmellskonupts ill Aussicht. 

7.1 Dem HGM fehlten betriebswirtschaftliche Informationssysteme. wie 

zB Kostenrechnung und Controlling, die eine effektive betriebswirt

schaftliche Steuerung des Museums ermöglichen würden. 

7.2 Der RH empfahl den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung 

sowie die Berücksichtigung ihrer Ergebnisse bei der Entscheidung über 

die Durchführung von Museumsprojekten. 

7.3 Laut Mirteilung des BMLV sei die Einfüllrung einer Kosten- und Leis
IUI/gsrecllllullg im HGM bis spätestens Ende 2006 vorgesehen. 

8.1 Das HGM war in drei Abteilungen (Museums- . Projekt- und Militärge
schichtliche Forschungsabteilungl. zwei Hauptreferate (Personal und 
Rechnungswesen sowie Publikationswesen) und ein Referat (Öffent

lichkeitsarbeit), die jeweils unmittelbar dem Direktor des HGM unter

standen. gegliedert. 

Die Aufbauorganisation des HGM wies folgende Mängel auf: 

- Die Aufbauorganisation war teilweise personenorientiert. Einzelne 

Positionen und Organisationseinheiten wurden in der Vergangenheit 
für bestimmte Personen geschaffen. Nach deren Abgang wurde die 
Sinnhaftigkeit der Position bzw Organisationseinheit nicht mehr hin

terfragt. 

- Sie spiegelte die Bedeutung und die Notwendigkeit eines aktiven 

Besuchermanagements zu wenig wider. 

- Einige Mitarbeiter der Werkstänen wurden weder ihren Qualifika

tionen noch ihrer Arbeitsplatzbeschreibung entsprechend eingesetzt. 

8.2 Der RH beanstandete, dass die Pensionierungen von zwei Abteilungs

leitern Ende November 2003 nicht zum Anlass genommen wurden, 
die Aufbauorganisation des HGM ZU evaluieren und erst aufgrund 
einer überarbeiteten Aufbauorganisation die Abteilungsleitungen aus

zuschreiben und zu besetzen. 
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Personal 

Heeresgeschichtliches Museum 

Er empfahl, 

- die Projeklabteilung neu zu konzipieren, ihren Aufgabenschwer
punkt auf den Bereich Besucher und Kommunikation zu legen sowie 
eine Planstelle flir Marketing und Fundraising' zu schaffen; 

~ Suche nach potenziellen Geldgebern 

- das Referat flir Dezentrale Sammlungen mit den Sammlungsrefe
raten in der Museumsabreilung zusammenzuflihren, um die Verant
wortung flir die Sammlungen und für die Leihgaben in einer Hand 
zu vereinen ; 

- die Mitarbeiter der Werkstänen den Restaurierungsateliers oder der 
Verwaltung zuzuteilen. 

8.3 Laut Mirteilung des BMLV sei der Organisario'lsplan bereits flltSpre
eilend den Empfelilu/lgen des RN angepasst wordet!. Weiters stellte das 
BMLV die Neustrukrurierung der Projekrabreilwlg in AussicIlI. 

Personalstand und 9 Der Personalstand ijeweils zum J 1. Dezember) und die Personalausga-
Personalausgaben ben entwickelten sich im Überpriifungszeitraum wie folgt: 

Jahr 199B 1999 2000 2001 2002 2003 

Anzahl 

Personalstand 94 93 88 90 90 91 

in Mill EUR 

Personalausgaben 2,53 2,64 2,66 2,77 2,72 2,93 

Gesamtausgaben 3.49 3.56 3,55 3,59 3,54 3,77 

in % 

Anteil der Personal-
ausgaben an den 
Gesamtausgaben 

E L 

72,5 74, 2 74,9 77,2 76,8 77 ,7 

Damit betrugen die Personalausgaben rd drei Viertel der Gesamtaus
gaben des HGM, 
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10.1 Gemäß dem Forschungsorganisationsgesetz umfassen die Aufgaben des 

HGM als Bundesmuseum auch die Forschung im Fachgebiet des Muse
ums. Die Referatsleiter, denen die Sammlungen des HGM unmillelbar 
unterstellt waren, wendeten weniger als 5 % ihrer Arbeitszeit rur wis

senschaftliche Forschung auf. Das HGM verfugte über eine Militärge
schichtliche Forschungsabteilung, deren Aufgaben unter anderem die 
Forschung zu militärhistorischen Fragen und die Publikation der For

schungsergebnisse waren. 

Im Überprüfungszeitraum erteilte der Direktor des Museums dieser Abtei 
lung nur fallweise Forschungsaufträge; ihre Fertigstellung erstreckte 

sich zum Teil über Jahre. 

10.2 Der RH bemängelte die nicht ergebnisorientierte Zusammenarbeit zwi
schen dem Direktor des HGM und den Mitarbeitern der Militärge

schichtlichen Forschungsabteilung. Er empfahl, die Abteilung ver
stärkt in die Angelegenheiten des HGM. wie zB in die Vorbereitung 

von Ausstellungen oder in die Grundlagenforschung. einzubinden. 

10.3 Laut Mitteilullg des BMLV wolle es der Empfehlung des RH nachkom
men. 

11.1 Eine der Hauptaufgaben des HGM war der planmäßige Aufbau der 
bestehenden Sammlungen auf dem Fachgebiet der Militärgeschichte. 
Eine langfristige. mit dem BMLV abgestimmte Sammlungspolitik des 

HGM bestand jedoch nicht. Das HGM setzte im überprüften Zeitraum 
Schwerpunkte im Bereich des Ankaufs von Sammlungsobjekten rur 
die neu zu gestaltende Saalgruppe .. Franzosenltriege und Feldmarschall 
Radetzky 1789 bis 1866" sowie von Objekten der Zeit nach 1945. 

11.2 Der RH empfahl. die Sammlungsschwerpunkte im Einklang mit dem 
zu erarbeitenden Entwicklungskonzept des HGM zu defmieren. 

11.3 Laut Stellullgllahme des BMLV Iverde die Sammltlllgspolitik itl der lIeu 
zu erstellendeIl Museumsordllullg eilldeutig klargestellt werdell. 
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Heeresgeschichtliches Museum 

12. 1 Nach Auskunft des Direktors verfügte das HGM schätzungsweise über 

ein bis eineinhalb Millionen Sammlungsobjekte. Genauere Angaben 

zum Sammlungsbestand waren nicht möglich, weil seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges keine Aktualisierung des Inventars erfolgt war. 

Dementsprechend waren auch Verluste durch Kriegs- und Nachkriegs
einwirkungen nicht verzeichnet. 

Laut einer Dienstanweisung des Direktors vom Dezember 1998 war 

der IT - unterstützten Inventarisierung höchste Priorität zuzuerkennen 
und diese innerhalb vOn fünf Jahren abzuschließen. Zur Zeit der Geba

rungsüberptüfung waren jedoch nur rd 22000 Objekte IT -unterstützt 
inventarisiert. 

Der RH überptüfte stichproben weise luneingeschränkte Zufallsauswahl) 

die Übereinstimmung der Inventare mit den tatsächlichen Beständen 
an Sammlungsobjekten. Die Stichproben ergaben, dass durchschnin
lieh rd 10 'lb der in die Stichproben einbezogenen Objekte nicht auf

fmdbar waren. Lediglich in den Referaten für Uniformen und Orden 
wurden sämtliche Sammlungsobjekie der Stichprobe aufgefunden. 

12.2 Der RH kritisierte, dass die Vollständigkeit und Übersichtlichkeit des 

Inventars des HGM nicht gegeben und Teile des Sammlungsguts nicht 
auffmdbar waren. Weiters bemängelte er. dass seit 1999 lediglich 
rd 1,5 'lb bis 2,2 'lb des Gesamtbestands IT - mäßig inventarisiert wur
den, obwohl die Fertigstellung eines IT-Gesamtinventars bis Ende 2003 
geplant war. 

Der RH empfahl, einen realistischen Zeitplan für den Abschluss der IT

unterstützten Inventarisierung des HGM zu erstellen und der gemein
samen Revision der Sammlungsbestände und des Inventars durch die 
Mitarbeiter des HGM Priorität zuzuerkennen. 

12.3 Laut Mirreilung des BMLV kö,me es deli Nacl,holbedatj bei der IIIVeIlIQ 
risierullg 'tur lallgfristig beseitige". Das BMLV sagte zu , die IT - mäßige 
llluelltarisierulig prioritär zu be/wllde/'L 

13.1 Die Depots entsprachen zum Teil nicht den konservatorischen Anfor
derungen und waren teilweise sogar vollkommen ungeeignet für die 
Lagerung von Museumsbeständen. 

Im Objekt 4 des Arsenals war eine dem HGM nicht bekannte Anzahl 
von Objekten. unter anderem Flugzeuge, Panzer, Geschütze. Lastkraft
wagen, Boote und Munition eingelagert. die teilweise weltweite Uni
kate und überwiegend Kriegsmaterial darstellten. 

263 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 273 von 352

www.parlament.gv.at



ur ~. 

Sicherheit 

264 

R 
H 

Das Objekt 4 war durch Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg vollkom
men ausgebrannt. Die Fassade wurde um 1980 in Stand gesetzt, der 
Innenraum wurdejedoch nicht saniert. So waren der Boden nicht befes
tigt, die Fenster nicht verglast, stärkere Regenfalle überschwemmten 
das Depot und durchnässten das darin enthaltene Sammlungsgul. 

Die im Objekt 4 gelagerten Sammlungsgüter waren durch die unsach
gemäße Lagerung der fortschreitenden Zerstörung preisgegeben. Ein 
Sanierungskonzept fehlte. 

13.2 Die Depotbedingungen im HGM führten teilweise zur Schädigung von 
nicht ersetzbaren Sammlungsobjekten. Zum Teil wurden durch unge
eignete Depotbedingungen aufwendige Mehrfachrestaurierungen not
wendig. Der RH empfahl dem HGM, ein Sanierungskonzept für die 
Depots unter Festlegung von Prioritäten zu entwickeln. 

13.3 Das BMLV wies darauf hin, dass die Sanierong der Depots bisher mml

gels entsprechender BudgetmiUeI .,ic/,t verwirklicht werden Ronnte. 

14.1 Die Alarmanlage des Ausstellungsgebäudes konnte nur für das gesamte 
Gebäude aktiviert werden. Da die Fluchtwege. die neben der Haupt
stiege auch über Seitentüren führen, nur über die Ausstellungsräum
lichkeiten erreicht werden konnten, waren diese während Veranstal
tungen in der Ruhmeshalle ungesichert. Das Objekt 4. das ursprünglich 
für die Erweiterung des HGM vorgesehen war, und in dem Großgeräte 
wie zB Flugzeuge untergebracht waren. war nicht alarmgesichert. 

14.2 Nach Ansicht des RH war keine ausreichende Sicherheit für das HGM 
und seine Sammlungen gegeben. Der RH empfahl, das Sicherheitssys
tem des HGM zu verbessern und sämtliche Bereiche des Museumsge
bäudes durch getrennt schaltbare Alarmanlagen zu sichern. 

14.3 Das BMLV sagte die Adaprienlllg der Sicherireitssystellle zu. 
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Heeresgeschichtliches Museum 

15.1 Von den im HGM für Ausstellungszwecke genutzten 6 191 m2 stan

den seit Oktober 2003 lediglich 115 m2 für Sonderausstellungen zur 
Verfügung. 

Zwischen 1999 und Mitte 2004 war rd ein Viertel der Ausstellungs

fläche des HGM wegen der Neugestaltung der Saalgruppe .Franzosen
kriege und Feldmarschall Radetzky 1789 bis 1866- geschlossen, obwohl 

die Wiedereröffnung bereits für September 2000 vorgesehen war. Die 

Verzögerung der Wiedereröffnung war VOr allem auf Planungs- und 
Vergabemängel zurückzuführen. 

1 S.2 Der RH kritisierte die geringe für Sonderausstellungen vorgesehene Flä

che und beanstandete die auf Planungs- und Vergabemängel zurückzu 
führende Verzögerung bei der Wiedereröffnung der Saalgruppe .Fran
zosenk.riege und Feldmarschall Radetzky 1789 bis 1866". 

Da die Attraktivität von Museen für Besucher erfahrungsgemäß erheb
lich von der Präsentation von Sonderausstellungen abhängt. empfahl 

der RH, die Möglichkeit der Schaffung zusätzlicher Flächen für Son
derausstellungen zu prüfen. Weiters regte er an, die Neugestaltung von 
Ausstellungsräumen als Projekte mit klarer ZeilVorgabe und eindeu
tiger Verantwortung durchzuführen . 

15.3 Laut Mitteilung des BMLV werde es zur Schaffullg VOll Sonderaussrel
IUllgsfläclle'l die mittelfrisrige SclJließullg der Ausstellung .Republik 
ulld Dikratur" ill Erwägu"g ziehen. 
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16.1 Die Anzahl der Besucher und die Einnahmen aus Eintrinsgeldem von 

1998 bis 2003, getrennt nach zahlenden Besuchern und Besuchern mit 
freiem Eintrin (Freikarten] (insbesondere für Angehörige des Bundes
heeres und Schüler], enrwickelten sich wie folgt: 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Anzahl 

Zahlende Besucher 36649 )) 838 27819 29594 29 192 26352 

Besucher mit 
freiem Eintritt 
(Freikanen) 

Besucher gesamt 

Einnahmen aus 
Eintrittsgeldern 

266 

70380 48 611 39 192 37931 34083 32 870 

107 029 82449 67 Oll 67525 63275 59222 

in EUR 

90434 120670 99045 104668 liD 083 95 144 

Das HGM verzeichnete zwischen 1998 und 2003 einen Besucherrück

gang von rd 45 'lb, wobei bei Besuchern mit freiem Eintritt ein Rück
gang von rd 53 'lb und bei den zahlenden Besuchern von rd 28 'lb zu 
verzeichnen war. Durch die Erhöhung der Eintrittspreise stiegen im 

selben Zeitraum die Einnahmen aus Eintritlen um rd 5 'lb. 

16.2 Der RH kritisierte, dass trotz des kontinuierlichen Rückgangs der Besu
cherzahlen keine Gegenmaßnahmen getroffen wurden. Er führte den 
Besucherrückgang nicht zuletzt auf die außerordentlich lang dauernde 

Sperre eines Viertels des Museums sowie auf die beschränkten räum
lichen Gegebenheiten für Sonderausstellungen zurück. 

Er empfahl, durch besucherorientierte Maßnahmen, wie die Gestal

tung attraktiver Sonderausstellungen, den Ausbau von Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit, die Besucherzahlen zu erhöhen. 

16.3 Das BMLV sagre zu, die Ausstelll/ngspofitik deli frel/tigen Erfordemis
seil anpassen sowie deli sinkendeIl Bes"cherzahlen durch Markerillg 
und Öffentlichkeitsarbeit begegnen zu wollell. 
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Marketing und 
Fundraising 

Auftragsvergaben 

Allgemeines 

B"'LV 

Heeresgeschichtliches Museum 

17.1 Ein 1993 ausgearbeitetes Marketingkonzept wurde nur in wenigen 
Einzelbereichen umgesetzt; ein aktuelles Marketingkonzept fehlle. Ein 
Mitarbeiter des HGM war mit der Öffentlichkeitsarbeit betTaut; flir den 
Bereich Marketing war keine Planstelle vorgesehen. 

17.2 Nach Ansicht des RH beeinträchtigten folgende Marketingfaktoren den 
Erfolg des HGM: 

- zu geringer Bekanntheitsgrad des HGM und seiner Sammlung, 

- mangelndes Image des HGM in der Öffentlichkeit sowie 

- schlechte Erreichbarkeit des Museums und fehlendes Leitsystem für 
Besucher. 

Der RH empfahl, ein Marketingkonzept zu erstellen und die erforder
lichen Mittel für seine Umsetzung zur Verfligung zu stellen. Weiters 
sollte die Präsenz in der Öffentlichkeit, etwa durch eine verstärkte Ima
gewerbung, Entwicklung einer Corpora te Identity sowie durch Heraus
stTeichen der Besonderheiten des HGM und seiner Sammlung gegen
über anderen Museen verstärkt werden. 

17.3 Das BMLV sagte die Umsetzung der EmpfehlungeIl des RH zu. 

18 Nach der Museumsordnung des HGM und der Arbeitsplatzbeschrei
bung des Direktors oblag diesem die selbständige Kompetenz in sämt
lichen Vergabeangelegenheiten. 

Die damalige Gruppe Kontrollbüro des BMlV stellte bei der in den 
Jahren 1997 und 1998 erfolgten Umgestaltung des Marinesaals und 
der Gestaltung des Ausstellungsabschnitl5 ,Republik und Diktatur' 
Missstände bei der Vergabe von leistungen durch das HGM fest. Nach 
mündlichen Vertragsänderungen durch den Direktor des HGM waren 
hohe Zusatzkosten und beträchtliche Honorarnachforderungen des 
Architekten eingetreten. Die Gruppe Kontrollbüro empfahl daher der 
Sektion I des BMlV, künftig Werkverträge mit Architekten direkt abzu
schließen. 
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19.1 Der Direktor des HGM ordnete 1998 die Überarbeitung der bestehen

den Schausammlung der Saalgruppe _Franzosenkriege und Feldmar
schall Radetzky 1789 bis 1866- an, weil die bauliche und technische 

Erneuerung dieser Saalgruppe durch den Einbau von BrandrneIdean
lagen erforderlich geworden war. Weiters waren die gesamte elektri

sche Anlage und der Fußboden zu erneuern. 

Nach Durchführung einer Ausschreibung beauftragte das BMLV im 
Juli 1999 einen Architekten mit der Ausführung der Planungs- und 

Bauüberwachungsleistungen für die Saalgruppe _Franzosenkriege und 
Feldmarschall Radetzky 1789 bis 1866-. Die geschätzten Kosten für 

die Umgestaltung beliefen sich auf rd 0,32 Mill EUR und das Archi
tektenhonorar auf 58 284 EUR. Eine Kostenaufstellung des Architek
ten vom August 2000 wies eine Steigerung der geschätzten Kosten 

um 113 % auf 0.68 Mill EUR (Beträge jeweils ohne Eigenleistungen 
des HGM und ohne Umsatzsteuer) au , 

Der im Venrag vereinbarte Zeitplan sah vor, die Planungs- und Aus
flihrungsarbeiten so rechtzeitig abzuschließen, dass die Eröffnung der 

neuen Säle im September 2000 gewährleistet gewesen wäre. Tatsäch
lich erfolgte die Wiedereröffnung der neu gestalteten Saalgruppe aber 
erst Mitte 2004 , 

19.2 Der RH kritisierte, dass die Beauftragung der Architektenleistungen 
durch das BMLV, hingegen die Durchführung der Ausschreibung. der 
Überwachung und Abnahme der Architektenleistungen durch das 
HGM erfolgten, Dies fühne unter anderem zu einer Verfünffachung 

der geplanten Umgestaltungsdauer sowie zu Kostensteigerungen. 

Er empfahl. Planungs- und Bauleisrungen als Projekt mit klarer Ver
antwonlichkeit, eindeutiger Projektdauer und einzuhaltenden Projekt

kosten durchzuführen, 

19.3 LaUf Mirreilu/lg des BMLV sei der Empfehlu/lg des RH minlenveile ell1-
sproche/l worde/l. 
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Sonstige 
Feststellungen 

Heeresgeschichtliches Museum 

20 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 

- die Erhöhung der Einnahmen im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit, 

- Verbesserungen der Abläufe des HGM als nachgeordnete Dienst
stelle des BMLV, 

- die Intensivierung der internen Kommunikation, 

- die Einftihrung eines Personalentwicklungskonzepts, 

- die Einhaltung der Meldepflicht von Nebenbeschäftigungen, 

- die Schaffung einer Projektorganisation bei Sonderausstellungen, 

- die exakte Kalkulation bei der Produktion von Katalogen, 

- die Nachvollziehbarkeit der Gebarung von Museumsshop und Buf
fet, 

- die zentrale Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen, 

- die durch die Vernichtung von Vitrinen verursachten Mehrkosten 
bei der Neugestaltung von Ausstellungsräumen, 

- die mangelhafte Vergabe von Glaser- und Stahlbauarbeiten, 

- die Einhalrung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen beim Tausch 
von Sammlungsgütern und 

- die Einsparung eines Dienstwagens mit Chauffeur. 
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21 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

R 
H 

(1) Das BMLV und das HGM sollten ein me/ujähriges Entwicklungs
und ein Untemehmenskonzept gemeinsam ausarbeiten. 

(2) Eine Kosten- und Leistungsrechnung für das HGM wäre aufzu
bauen. 

(3) Die Militärgeschichtliche Forschungsabteilung wäre verstärkt in 
die Angelegenheiten des HGM, wie zB in die Vorbereitung von Aus
stellungen oder in die Grundlagenforschung, einzubinden. 

(4) Ein realistischer Zeirplan rur den Abschluss der IT -unterstütz
ten Inventarisierung des HGM wäre zu erstellen. Weiters sollte der 
Inventarisierung Priorität zuerkannt werden. 

(5) Ein Sanierungskonzept rur die Depots unter Festlegung vOn Pri
oritäten wäre zu entwickeln. 

(6) Die Vergaben von Planungs- und Bauleistungen sollten mit kla 
rer Verantwortlichkeit, eindeutiger Projektdauer und einzuhalten
den Projektkosten vorgenommen werden. 

B"IlV 
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Land- und 

Forstwirtschaft 

Umwelt 

BMLFUW 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

UnerLedigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich der Organisation und Abwicklung der land- und forstwirt
schaftlichen Förderung in ÖSlerreich 

(1) Zur Erreichung einer einheitlichen Förderungsabwicklung solllen der 
Agrarmarkt Austria alle Aufgaben für die Abwicklung der Marktord

nung ohne Vorbehalte übertragen werden (TB 2002 S. 188 Abs 7.2). 

Laur Mineilwlg des BMLFUW sei der Sektor Wein auJgrulld seiner 

IIohe" Spezialität ill Österreich gellerel/ i" mehrjacller Weise aus dem 

al/gemeillell lalldlVirtschojllicilell Schema herausgehobelI. Die AII/rags

bearbeirllllg, -abwickl!mg ulld -bewilligullg im Bereich der Gemeillsa

mell Mark/orgallisatioll!lir Weill würde der Agranllark/ Aus/ria eillell 

zusärzlichell erheblichen Aufwand Oll persollellell ulld rechllischell Res

sourcell vertlrsachelL Hillgegen känlle im BMLFUW mir dem vo,lwlI
dellell Persmlal das AuslangeIl geJulldell werdell_ 

im Bereich der österreich weiten Umsc[Zung der RAMSAR-Konvention 

(2) Standards für die Umsetzung der Forderungen der RAM$AR-Konven
tion wären festzulegen (TB 2002 S_ 192 Abs 4.2). 

Lalll Mirreilllllg des BMLFUW werde der Vorschlag des RH im Rahmen 

des .. Na/iollo/e11 RAMSAR-Komirecs", ill dem alle BllIldeslällder ver

ire/eil silld, allgesprochell werdell. 
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In VerwirkLichung begriffene Anregungen 

im Bereich der Land- und Forstwil15charl 

(t) Schaffung eines effIzienten Projektmanagements im BMLFUW zwecks 
inhaltlicher. zeitlicher und fmanzieller Erreichung der Ziele der Schutz

waidprojekte. wobei die konkrete Projektausführung im Rahmen der 
vorgegebenen ProjeklZieie den Förderungsabwick.lungsstellen eigen
verantwortlich zu überlassen wäre (NTB 1966 S. I BO bis I B2 Abs 14.2. 

15.2,16.2. 17.2. zuletzt TB 2002 S. 172 Abs I). 

Laut Mineilwlg des BMLFUW sei das Bewertullgskriierium .. Verbesse
rUlIg des Schurzerjiillllllgsgrades" ill dem im Dezember 2003 der Euro
päischen Kommissioll l.orge/egtell Evaluienlllgsbericilt zur Verordnullg 
{EG} Nr 1257/ 99 im Kapirel VIII .. Forsrwirf5Chaft" abgehandelr worden. 
Die im RahmeIl dieser Evaluiertmg gewOJHlenen Erkennlllisse seietl 
Basis für die Gestaltung des Projektmallagemetrts betreffetld Schurz
u1oldprojekte. 

im Bereich Erstellung des Berghöfekatasters und Gewährung der nati 

onalen Beihilfe 

(2) Die Komrollparameter hinsichtlich der Prüfung der _guten landwirt

schaftlichen Praxis" sollten um praxisrelevante, objektive Parameter 
erweitert werden; zur Erhöhung der Konlrollsicherheit sollte eine ver
mehrte Überprüfung der BodenbeschaITenheit erfolgen (TB 2001 S. 193 
Abs 3.2, zuletzt TB 2002 S. 171 Abs 3). 

Laur MirreilUllg des BMLFUW würden im RahmeIl der Cross- Compli
allce EU-weil einheitliche Vorgaben erarbeitet werden. 

im Bereich des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawi

nenverbauung (FDWL) 

(3) Controlling und Statistik.aurgaben sollten verstärkt von der Leitung 
des BMLfUW wahrgenommen werden. Die derzeit sieben Ländersek
tionen wären auf maximal vier Regionalzentren zu reduzieren. Die 
Gebietsbauleitungen wären zu regionalen, bürgernahen Kompetenz

zentren für Naturgefahrenprävention aufzuwerten (NTB 2000 S. BO 

Abs 7.2. zuletzt TB 2002 S. 171 Abs 2). 
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Laut Mitteilung des BMLFUW sei das Controlling in diesem Bereiell 
als illCegrierter Teil des COllCrollingsystems des Bundes zu betrachten. 
Die Waltnrehmung der ErmitTlung und sachgerechten Implementierung 

zielrelevmlter Strukturen werde dureIl die zuständige Fachabteilung 
(Abt IV/51 im BMLFUW betriebe,l. Die Gebietsbauleitungen würden 

verstärkt als regionale Kommunikations- und Naturraummanagement
zentren ausgebaut. 

(4) Die bestehende Forschungsplanronn Naturgerahrcn wäre ressortüber

greirend auszubauen und die Zusammenarbeit mit ähnlichen Einrich
tungen in anderen Staaten zu verbessern (NTB 2000 S. 82 Abs 11.2, 
zuletzt TB 2002 S. 173 Abs 3). 

Laut Mitteilullg des BMLFUW werde die FQrscilullgsplartform _Narur
gefahren- im Zuge der Arbeiten des Geschäftsfeldes _Schutz vor Natur
gefahren- reformiert werden. 

(5) Für den FDWL wäre zur Erhöhung seiner Selbständigkeit in der Res
sourcenverwalrung (Budget und Personaleinsatz) beim Bundesminister 

rur Finanzen eine Ennächtigung zur Anwendung der Flexibilisierungs
klausel gemäß den §§ 17a und 17b des Bundeshaushaltsgesetzes zu 

erwirken (NTB 2000 S. 82 Abs 12.2. zuletzt TB 2002 S. 173 Abs 2). 

Laut Mirreilung des BMLFUW sei eine wesentliche Verbesserung der 
Ressourcenverwalrung durch die Inallspruchnahme der Fluibilisie
rullgsklausel gemäß deli §§ 17a und 17b des BUlldesltausllO/tsgesetus 
nicht erkennbar. Der notwendige Veränderungsprozess im FDWL werde 
ständig verbessert. 

im Bereich der östcrreichweiten Umsetzung der RAMSAR- Konvention 

(6) Die Funktion des _Gemeinsamen Ländervertreters- rur die verschiedenen, 
thematisch eng zusammenhängenden Konventionen wäre zusammen
zulegen (TB 2002 S. 195 Abs 9 .2). 

Laut Mitteilung des BMLFUW werde auf Länderebene die Nominie
rung des _Gemeinsamen wllden'ertreters für die RAMSAR-Kollven
tion" als "Gemeinsamer Lälldervertreter fiir die Ökologie- Lind Narur
schutzgruppe der DonausellutzkollvellCioll" vorbereitet. 
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(7) Die BiolOpkanierung sollte zügig und vordringlich fongefühn wer
den (TB 2002 S. 196 Abs 10.2). 

Laut Mineilung drs BMLFUW werde als erster Schrill in deli Bundes
lälldem die Sicillung der I'orhalldenen Datell erfolgen. Basierend da
rauf köllntell da"" weitere Gespräc/le über rille allenfalls durcIlzufüh
rende Enveitenlllg um lIoch fehlende Flächell erfolgell. 

im Bereich Naturschutz im Raum Neusiedler See 

(8) Die Modalitäten zur Bereitstellung der Bundcs- und Landesminel wären 
eindeutig festzulegen (TB 2002 S. 2m Abs 8.2). 

Laut Mineilung des BMLFUW sei es besrrebr, eille zufrieden srellende 
Lösullg hillsichtlicll dieser Empfehlullg herbeizuführen. 

im Bereich des Umweltforderungsgesetzes - UmweltfOrderung im 
Inland 

(9) Nach Ratifizierung des Kyoto-ProlOkolls wären dessen Zielwene in die 
entsprechenden innerstaatlichen Vorschriften aufzunehmen (WB 2003/1 
Fachhochschule Wiener Neustadt ua S. 48 Abs. 6.2, zuletzt TB 2002 
S. 174 Abs 9). 

Laut Mitteilullg des BMLFUW sei das zum gegellwärrigell Zeitpunkt 
mit der Umwelrjörderullg umzuseTZende Redukriollspotenzial als Ablei
tung alls der Klimastrategie nur grob quantijizierbar. Die zwiscllen
zeitlich in A'lgri.f!gellommellen Maßnahmen würdell ZII einer Verbes
serullg führen. An der Umserzung werde infensill gearbeitet. 

(10) Eine längerfristige Finanzplanung wäre anstelle der derzeitigen ein
zuführen und die völkerrechtlich verbindlichen Reduktionsziele des 

KYOlO-ProlOkolls wären möglichst fTÜh zu erreichen (WB 2003/1 Fach
hochschule Wiener Neustadt ua S. 53 Abs 16.3 und Abs 16.5. zuletzt 
TB 2002 S. 175 Abs 10). 

Laut Mirreilung des BMLFUW sei eine längerfristige Finanzplanung 
faktisch nur über eine geserzliche Verankerung der Fi'Janzienlllg mög
lich. Derartige ÜberlegungeIl würden ak/llell ressortinre", diskutiert. 
Mine/- bis langfristig werde das Ziel, die gesamte Fi'Janlierung der 
UmweltjOrdenmg im Inland im Fillanzausgleich sicherzustellel/, ver
folgt. 

r,M fL.v 
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Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich der Land- und Forstwinschaft 

(1) Erstellung eines verbindlichen und längerfristigen Arbeits- und Finan
zierungsübereinkommens zur Sanierung der Schutzwälder zwischen 

dem BMLFUW und den Bundesländern zwecks Festlegung einer Prio
ritätenreihung sowie einer bundesländerweisen Minelaufteilung nach 
objektiven Kriterien (NTB 1996 S. 173 Abs 4.2, zuletzt TB 2002 S. 172 
Abs I). 

Laur Mitteilullg des BMLFUW sei deli Empfehlungen des RH nachge
kommen worden. Umfassende Infonllationellwürdell auf der Web-Sire 
"www.walddialog.ar" zur Verfügung gesteIIr. 

im Bereich des Forsnechnischen Dienstes tur Wildbach- und Lawi
nenverbauung (FDWL) 

(2) Die Personal- und Sachressourcen der drei operativen Stabsstellen 

sollten dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Weiters wäre die 
Auslagerung der Lohnverrechnung tur die Kollektivvenragsbediens

teten zu prüfen und auch die Verrnarktbarkeit von Dienstleistungen 
des FDWL zu untersuchen (NTB 2000 S. 79 Abs 6.2, zuletzt TB 2002 
S. 171 Abs I). 

Laur Mirreilullg des BMLFUW enrspräche die Aussrarrullg der drei ope
rativen Srabssrellell dem tatsächlicheIl Bedarf des FDWL. Der Bereich 
der LOlllwerrecl,nullg sei ill der FOnl' umgestaltetllJorden, dass sie zell/ral 
für ganz Österreicl, bei eiller Diellsrsrelle der FDWL erfolgt. Das bis
her damir betraure Venvaltullgspersollal werde nach Ablauf der Tes!
phase ir, den Bereichen Kosten- ulld LeislUlIgsrechnung. Conrrolling 
ulld Bericillswesell eingesetZ! werden. Eine Auslagerullg der Lohllver
recllllllllg werde als nicht zweckmäßig und kosrellgünsrig erachtet. 
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im Bereich Erstellung des Berghöfekatasters und Gewährung der nati
onalen Beihilfe 

(3) Bei der Bemessung der nationalen Beihilfe wäre in jenen Fällen, in 
denen sich die bewirtschafteten Flächen in nennenswertem Ausmaß 

geändert haben, zumindest eine aliquote Anpassung des ehemals 
gewährten Landeszuschusses vorzunehmen (TB 2001 S. 196 Abs 8.2, 
zuletzt TB 2002 S. 174 Abs 6). 

Laut Mirreilung des BMLFUW ende die narionale Beihilfe mit dem 
Jahr 2004. Vom Bund sei unler Berücksichtiglwg der Anmerkung des 
RH eine allflillige Ersarzmaßtlahme dieser _ Wahrungsregrl" nicht /Jor
gesehen. 

im Bereich des Land- , forst - und wasserwinschaftlichen Rechenzent

rums 

(4) Um Interessenkonflikte zu vermeiden, wäre auf eine personelle Ent 
nechtung der Auftraggeber- und Auftragnehmerposition von in Ver
tragsverhandlungen eingebundenen Organwaltem hinzuwirken, die 
gleichzeitig im Vereinsvorstand des Land- . forst - und wasserwirt 
schaftlichen Rechenzentrums sowie im BMLFUW tätig sind (NTB 2000 
5.87 Abs 3.2, zulellt TB 2002 S. 173 Abs 4). 

Laut Milleilung des BMLFUW werde sehr darauf geachtet, dass in Ver
tragsl'erhandlungen eingebundene Organwalter, die im Vorstand des 
Land- , forst - und wassenvinschajtlic/.e,. Rechenzentrums tätig sind, 
die entsprechenden Verträge mit dem Latld-, forst- und wassenvirt
schajtlicl.en Rec/'e"ze'rtrum nicht abschließen . 

im Bereich Erfassung des Einkommens der Landwirte und Erstellung 
des .. Grünen Berichtes-

(5) Es sollten Überlegungen über eine mögliche Verringerung der Anzahl 
der für Erhebungszwecke erfassten freiwillig buchführenden Betriebe 
angestellt und diesbezüglich Kontakt mit der Europäischen Kommission 

aufgenommen werden (TB 2001 S. 203 Abs 4.2, zulellt TB 2002 S. 173 
Abs 5). 
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Laul Milleilung des BMLFUW seien bereilS Gespräche lIIit der zustän
digen Abteilung der Europäischen Kommission , die lIIirreiite. dass hie
für eine Änderung der Verord,lUng (EG) Nr 1381/96 notwendig sei, 
gefülm worden. Die geplante Verringenlllg der freiwillig buelrjührenden 
Betriebe sei daher erst für das Buclrjührungsjahr 2005 bzw 2006 mög
lieh . 

im Bereich der Organisation und Abwick.lung der land- und forstwirt
schaftlichen Förderung in Österreich 

(6) Die Kosten des Förderungssystems wären vermehrt zu berücksichti

gen und Förderungsmaßnahmen mit besonders ungünstigen Kosten
Nutzen- Relationen zu überdenken (TB 2002 S. 187 Abs 6.2). 

Laut Mirreilung des BMLFUW werde die Empfeltlung des RH berück
sichtigt. 

im Bereich Vollzug des Donauschutzübereinkommens 

(7) Schaffung einheitlicher Kriterien für die Ermittlung und Beurteilung 
des chemischen Zustandes des Grundwassers (NTB 2000 S. 96 Abs 7.2, 
zuletzt TB 2002 S. 172 Abs 4). 

Laut Mirreilung des BMLFUW habe die Europäische Kommissiol1 ill 

Ergänzung der Wasserrahmenrichtlinie einen ElllwurJzum Schutze des 
Gnl/ldwassers vor Versel,mutzung vorgelegt, in dem auf europäischer 
Ebene allgestrebte Krilerien für cine einheitliche Beurteilullg des elle
mise//en Zustandes des Gru'ldwassers enrlra/rell sind. 

im Bereich der Evaluierung des Umweltförderungsgesetzes 

(8) Es sollte zunächst lediglich die Spitzenbelastung bei der Liquidität 
aus Mitteln des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds abgedeckt wer

den. Weiters wären Überlegungen anzustellen. durch ein Mischsystem 
(Pauschalförderung in einzelnen Bereichen, Annuitätenzuschüsse für 
besondere Projekte) künftige Liquiditätsbelastungen zeitlich vorzuzie
hen, um den Liquiditätsbedarf nexibler an eine kontinuierliche Mit

telaufbringung anpassen zu können (NTB 2000 S. 67 Abs 8.2. zuletzt 
TB 2002 S. 174 Abs 7). 
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LOIII Mirreilung des BMLFUW werde eine Spitunabdeckung durch das 
Vemrögen des Umwelr- und Wasserwinsclraftsfollds weirer verfolgr. 
Es Iverde des Weirerell angesrrebr, eill Konzepr zur Mirtel- und Lallg
frisrfinanzierung der Siedllllrgswasserwirrsciraft in die Verhandlungen 
zu", kOlllmellden Fillanzausgleicll einzubrillgen und mit den Partnern 
des Finallzausgleichsgesetzes eine ge",eillsame Linie zu firierell. 

(9) Umsetzung der Ergebnisse einer Studie, um jene Organisationsrorrn in 
der Wasserver- und -entsorgung wählen zu können, die den umweltre
levanten und winschaftlichen Erfordernissen am besten entspricht 
(NTB 2000 S. 71 Abs 17.2, zuletzt TB 2002 S. 174 Abs 8). 

Laur Mil1ei/ung des BMLFUW würden laufend Maßna/rmm und Aktivirä
rm gesetzr, die eine weitere EJJizienzsteigerung und Srrukruroptimierung 
in der österreichiscllen Siedlullgswassenvirtscilaft zum Ziel haben. 

im Bereich des Umweltr<irderungsgesetzes - Umweltforderung im Aus
land 

(10) Die Umweltforderung im Ausland wäre um die flexiblen Kyoto-Mecha
nismen Joint Implementation und Clean Development Mechanism zu 
erweitern; das Förderungsausmaß wäre von den Umweltauswirkungen 
aur Österreich abhängig zu machen. Der Förderungssatz stell 1 dabei 
unabhängig von der Gesamtfrnanzierung auch ein politisches Signal 
für den Förderungsempfanger dar (WB 2003/1 Fachhochschule Wie
ner Neustadt ua S. 59 Abs I und Abs 2. S. 58 Abs 5.4, zuletzt TB 2002 
S.175Abs 11). 

Laut Mil1ei/ung des 8MLFUW würden die Umsetzungsschriue zur 
Impiemelltierullg der flexiblen Mechanismen sowohl im Rahmen der 
Urmue/rfördenlllg im Auslalld als auch im RahmeIl der II/,uell Säule 
im UmweltJörderullgsgeserz erfolgen. 

im Bereich der österreichweiten Umsetzung der RAMSAR-Konven
tion 

(11) Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung sollten zumindest als 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden, um einen entsprechend nach
haltigen Schutz zu erreichen (TB 2002 S. 193 Abs 5.2). 

Laur Mil1eilu .. g des BMLFUW sei es deI' Lä .. denr überlassen. die geeig
lIerstell SclwtzbesrimlllUllgel1 bzw SclHltzgebirrska/egoriell fes/lulege". 

BMlfUW 
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(12) Bereits unter Schutz stehende Gebiete wären auf ihre internationale 

Bedeutung nach den RAMSAR-Kriterien zu untersuchen (TB 2002 

S. 194 Abs 7.2). 

Zwischenzeitlich seien flnJneue RAMSAR-Gebiete, darwuer der Natio
nalpark Oberästerreichische Kalkalpen, eingericluel, zwei weitere nOllli
nien worden. 
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Kurzfassung 

Prüfungsergebnisse 

Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen war als eine von 13 land
wirtschaftlichen Bundesanstalten fiir die Forschungsangelegenheiten 
auf dem Gebiet des Bergraumes und anderer Gebiete mit ungünsti
ger Struktur zuständig. Sie sollte sieb vermehrt auf den eigentlichen 
Kernbereich konzentrieren. Das Berichtswesen im Zu ammenhang 
mit dem Verwaltungsreform-Pilotprojekt Flexibilisierungsklau el 
war verbesserungsbedürftig. 

Das seit 1979 im damaligen BMLF eingerichtete Bergbauerninstitut 
wurde 1982 mit Bundesgesetz in die Bundesanstalt fiir Bergbauern
fragen (Bundesanstalt! übergeleitet. 

Die Bundesanstalt beteiligte sich seit 2000 am Reformprojekt .Flexi
bilisierungsklausel", bei dem unter Vorgabe eines Projektprogramms 
eine vermehrte Eigenständjgkeit in der Ressou.rcenverwaltung ein
geräumt wurde. Die damit verbundene Berichtslegung der Bundes
anstalt bzw des eingerichteten Controlling-Beirates entsprach aber 
nicht der Verordnung, mit der die Flexjbilisierungsklau el zur An

wendung gelangte. 

Als Anreiz fiir ein kostenbewusstes Handeln konnte im Rahmen die
ses Projekts der Unterschiedsbetrag zwischen dem veranschlagten 
und dem tatsächlich erwirtschafteten Ergebnis einer Rücklage zuge
fiihrt werden, die zum Teil auch fiir Belohnungen verwendet werden 
konnte. Da aus haushaltsrechtlichen Gründen bestimmte Einnah
men, wie zB Förderungsgelder der EU, nicht veranschlagt wurden, 
kam es zu einer günstigeren Darstellung des wirtschaftlichen Erfol
ges und damit zu einer höheren Rücklagenzufiihrung. 
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Kenndaten der Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

Gebarungsentwicklung ll 1998 1999 2000 2001 2002 2003'1 
in EUR 

Gesamtausgaben 579431 641 648 669 299 678 164 739213 915057 
davon Personal 4/6 755 452 7/3 497648 5/3 492 576409 58846] 

davon Anlagen 17 7/6 /4672 158]4 /9669 17529 77 658 

dm'on AufWtmdungell 144 960 174263 /55 8/7 /45003 /45275 248936 

Gesamteinnahmen 8692 29751 33498 44766 190380 70286 
davon erfolgswirksame 
Eiltlla/lmen 8692 2975/ 7 1/8 /5479 373/4 J3 493 

daL'Q'J Übtrweisullgetr 
des BMLFUW 26380 29287 /53 066 

int~",arjollalt' 

ForscliullgSRooperarion 36793 

Anzahl 
Planstellen 13 13 13 13 13 !l 

') 1aul ßundesrechnungsabschlUss.n 
1 21 noch nichl veröffentlichte.r 8undesrech~abschluss 

282 

Die Forschungsprojekte der Bundesanstalt befassten sich auch mit 
nach Ansicht des RH nicht unmittelbar ihrem Kembereich zuzuord
nenden Themenstelluogen wie zß dem Bilduogs- und Sozialbereich. 
Bei der Vielzahl der in diesem weit gesteckten Bereich Forschenden 
waren Doppelgleisigkeiten nicht auszuschließen. Ocr RH empfahl 
daher eine Konzentration auf den Kembereich der Bundesanstalt so
wie die vermehrte Durchführung interdisziplinärer Forschungspro
jekte gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen. 

Trotz mehljähriger Venvaltungsreformbestrebungen hat das BMLFUW 
noch keine umfassende Reorganisation der im Forschungsbereich täti
gen Bundesanstalten durchgeführt. 

SM I' 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Aufgaben 

Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

1 Der RH überprüfte von März bis Juni 2003 die Gebarung des BMLFUW 
bezüglich der Bundesanstalt rur Bergbauemfragen (Bundesanstalt). Nach
erhebungen erfolgten bis September 2003. Zu dem im Oktober 2003 
dem BMLFUW und dem BMF zugeleiteten Prüfungsergebnis nahmen 
das BMF im Dezember 2003 und das BMLFUW im Februar 2004 SteI
lung. Der RH übermittelte seine Gegenäußerungen im März 2004. 

2 Das seit Mai 1979 im damaligen BMLF eingerichtete Bergbaueminstitut 
wurde gemäß dem Bundesgesetz über die landwirtschaftlichen Bundes
anstalten 1982 in die ,Bundesanstalt rur Bergbauemfragen' übergeleitet. 
Der Wirkungsbereich der Bundesanstalt ist seither unverändert geblieben: 

- Forschung in Angelegenheiten des Bergraumes und anderer Gebiete 
mit ungünstiger Strulctur; 

- Analysen der natürlichen, gesellschaftlichen, ökonomischen und poli
tischen Ursachen der Probleme des Bergraumes und anderer Gebiete 
mit ungünstiger Struktur; 

- Analyse und Bewertung von Maßnahmen und Instrumenten zur 
Lösung der Probleme des Bergraumes und anderer Gebiete mit ungüns
tiger Struktur, Erarbeitung von produktionstechnischen, sozialen, be
trieblichen und agrarpolitischen Altemativen sowie die wissenschaft
liche Begleitung in der Durchftihrung modellhafter Alternativen. 

Die Bundesanstalt ist somit eine sozial- und winschaftswissenschaft
liehe Forschungseinrichtung des BMLFUW, deren Ziel die wissenschaft
liche Unterstützung der Agrar- und Regionalpolitik ist. 

Projekt Flexibilisierungsklausel 

Grundsätzliches 

S"'LFUW 

3.1 Die Bundesanstalt rur Bergbauernfragen nahm sei! Anfang 2000 am 
Verwaltungsreform-Pilotprojekt _Flexibil isierungsk.lausel" teil. Bei die
sem Reformvorhaben wurde den beteiligten Dienststellen bei Erflillung 
vorgegebener Leistungsziele mehr Spielraum und Verantwortung bei 
der Ressourcenverwaltung eingeräumt: 

• Verordnung des Bllnde:smjnist~rs für Finanun über die Bestimmung dt:r Bundesan
stalt für Bergbauemrragen als Organis3lionseinheit, bei der die Flexibilisierungs
klausel zur Anwendung gelang.; BGBIII Nr 424/1999 
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Berichtswesen 

Flexi bi lisie ru n9 s
Rücklage 
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3.2 Das Reformprojekt bot Anreize für ein kostenbewusstes und leistungs

orientiertes Verwaltungshandeln. Jedoch ließ das starre Dienstrecht 
weiterhin nur eine geringe Flexibilität im Personaleinsatz zu. 

4.1 Zentrale Bestandteile des Reformprojekts waren das Projektprogramm, 

in dem die Ziele für den Projektzeitraum festgelegt waren , sowie ein 
verstärktes Controlling. Im Rahmen des Controllings waren Berichte 
über die Einnahmen und Ausgaben (Finanzbericht), die Planstellen

enrwicklung (Personalbericht) sowie über die Umsetzung des Projekt
programms ILeistungsbericht) zu erstellen, wobei AbweiChungen zum 

Projektprogramm zu begründen waren. 

Der beim BMLFUW eingerichtete ContrOlling-Beirat halle die ihm in 

regelmäßigen Abständen vorzulegenden Berichte der Bundesanstalt 
mit einer Stellungnahme zu versehen und dem Bundesminister zu 

übermitteln. 

Die Bundesanstalt reichte die Berichte zeitgerecht beim Controlling
Beirat ein. Sowohl beim Finanzbericht als auch beim Leistungsbericht 
fehlten jedoch schriftliche Begründungen der Abweichungen. Nach 

Darstellung der Bundesanstalt wurden diese in den Beiratssitzungen 
mündlich erörtert. Schriftliche Stellungnahmen des Controlling- Bei

rates zu den Berichten lagen nicht vor. 

4.2 Der RH empfahl, die Abweichungsbegründungen schriftlich zu doku
mentieren; er wies kritisch daraufhin, dass die Ausarbeitung von Stel
lungnahmen zu den vorgelegten Berichten eine verpflichtende Auf

gabe des Controlling-Beirates wäre. 

4.3 Das BMLFUW vertrat die Ansicht, dass die Prorokollierwlg der münd
licllen Erörterungen im COlllrollillg- Beirar eine gesollderte scllriftliche 
Begründung der Abweichungen ersetze. Die vorgese!1eIlcn schriftliche" 
Srellungnallmen ZU den Conrrolling - Bericltten würdel1 kü,!ftig crs teilt 
werdell. 

5.1 Den Rahmen für die finanzielle Gestaltungsfreiheit im Zusammenhang 
mit dem Projekt Flexibilisierungsklausel stellte der so genannte Unter
schiedsbetrag dar. Dieser wurde aus dem Saldo der Einnahmen und 
Ausgaben des jeweiligen Bundesvoranschlages gegenüber dem Saldo 

der Einnahmen und Ausgaben des Erfolges gemäß dem Bundesrech
nungsabschluss erminelt. Kam es zu einer Einsparung gegenüber dem 

B..,LF JW 
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Budget und daher zu einem positiven Unterschiedsbetrag, konnte ein 
Teil davon einer RückJage (der so genannten Flexibilisierungs-Rück
lage) zugunsten der Organisationseinheit zugeführt werden. Diese 

RückJage konnte zum Teil auch für Belohnungen verwendet werden. 

In der Verordnung des BMF zur Anwendung der Flexibilisierungs
klausel in der Bundesanstalt wurden für den Projektzeitraum (1999 
bis 2003) die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sowie deren 

Saldo als Teil des Projekrprogramms dargestellt. Im jeweiligen Bun
desvoranschlag waren die Einnahmen jedoch wesentlich geringer als 

die in der Verordnung vorgegebenen, weil laut Bundeshaushaltsge
setz verschiedene Positionen, wie zB Rücklagenauflösungen und För
derungsgelder der EU, nicht zu veranschlagen waren. 

5.2 Nach Ansieht des RH stellte der Unterschiedsbetrag nur dann eine 
geeignete Grundlage für die Messung des erzielten Erfolges dar, wenn 
auch die tatsächlich erwarteten und als Zielvorgabe im Projektpro
gramm enthaltenen Einnahmen zugrunde gelegt wurden. 

Wären die Einnahmen der Jahre 2000 bis 2002 jeweils in Höhe des 
Projektprogramms auch veranschlagt worden, hälten der Rücklage ins

gesamt um 164000 EUR weniger zugeführt werden können. 

5.3 Das BMLFUW und das BMF verwiesen i" ihren Stel!u'/g'lOlnnen auf die 
ihrer Allsicht ,lOch den haushaltsrechtlichen Vorscl,riften entsprechellde 

und damit korrekte VorgehelIsweise. In der Verord"ung, mit der das BMF 

die Anwendu"g der Fle.ribilisienmgsklauseljiir die Bu"desa"stalt über das 
Ja I" 2003 hillaus verlängert habe, seie" 'WII auch im Projektprogramm 
die Iliedrigc>ren Eillnahmen des Bundesvoransclllages fes/gelegt worden. 

5.4 Der RH wies darauf hin, dass auch der auf dieser Grundlage ermittelte 

und für die Rücklagenbildung ausschlaggebende Saldo nicht den tat
sächlichen wirtschaftlichen Erfolg der Bundesanstalt widerspiegelt. 
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6.1 Die 13 Beschäftigten der Bundesanstalt waren organisatorisch aufdie 

Direktion und vier Abteilungen veneil\. Die für eine geordnete Abwick
lung des Dienstbelriebes notwendigen Vorgaben und Regelungen lagen 
VOr. Für IT- Angelegenheiten war ein Mitarbeiter alleine ohne Venre

tungsregelung zuständig. 

6.2 Der RH empfahl, für den Fall der Verhinderung des für IT zuständigen 

Mitarbeiters einen Venreter einzuschulen. 

6.3 Laut Srellungnahme des BMLFUW werde eine Mitarbeitenn der Bundes
anstalt bereits ellisprecilend geseIIuIr. 

7.1 Die Bundesanstalt war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eine von 13 

in der Forschung aktiven Einriebtungen des BMLFUW. Ihr jährliches 
Arbeitsprogramm wurde in Abstimmung mit den Fachabteilungen des 

BMLFUW erstellt und auf allfallige Überschneidungen mit anderen 

Forschungseinrichrungen überprüft. 

7.2 Nach Ansichl des RH konnten angesichts der breit gestreuten und 
teilweise über den landwinschaftlichen Bereich hinausgehenden For
schungsthemen sowie der Anzahl der forschenden Stellen Doppelglei 
sigkeiten oder Überschneidungen nicht ausgeschlossen werden . 

7.3 Laut Srellu,lgnallme des BMLFUW werde das Projekrprogramm der Bun
desanstalt bereits in der Erstellungsphase umfassend mit den betreffen
de" Fachabteilungen des Ressorts abgestimmt. Weiters seien alle BUI1-
desminisrenen gesetzlich allge/ralten, Forsri1llllgsaujträge zentral dem 
BMBWK zu melden. 

7.4 Der RH wies darauf hin, dass aus den Unterlagen im Rahmen der Pro
jektplanung keine wesentlichen. auf den Abstimmungsprozess zurück

zuführenden Änderungs\lorschläge zu ersehen waren. Die Verpnichrung 
zur Meldung von Forschungsaufträgen betrelTe nur die Auftrags\lerga
ben. Andere Forschungsprojekte, wie zB jene der Universitäten, wür

den nicht erfasst. 
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der Bundesanstalt 

Reorganisations

bestrebungen 

F • 

Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

8.1 Die Bundesanstalt befasste sich in ihren Forschungsprojekten - neben 

dem Kembereich der Bergbauemfragen - auch mit weitergehenden 
Problemstellungen, die über den Kompetenzbereich der Landwirtschaft 

hinaus auch zB den Bildungs- und Sozialbereich betrafen. 

8.2 Der RH stellte bei einer Auswertung der 1998 bis 2003 abgewickel

ten 25 Forschungsprojekte der Bundesanstalt fest. dass davon nur rd 
60 % den Bereich Landwirtschaft unmittelbar betrafen, während die 
übrigen Projekte auch in anderen Bundesministerien angesiedelte The

menbereiche behandelten. Bei eingehender Analyse der letzten sieben 

veröffentlichten Forschungsberichte vermisste der RH mehrfach aus
sagekräftige Schlussfolgerungen und Handlungsalternativen. 

Der RH empfahl, die Forschungstätigkeit der Bundesanstalt verstärkt 
auf ihren Kernbereich der Probleme des Bergraumes und anderer 
Gebiete mit ungünstiger Struktur zu konzentrieren. Problemstellun

gen, die neben dem BMFLUW auch andere Bundesministerien betref

fen, sollten vermehrt in ressortübergreifenden Gemeinschaftsprojek
ten untersucht werden. 

8.3 Nach Ansicht des BMLFUW sei das SIralegiefeid ländlicller Raum wei
tedlin umfassend zu sei,elI. Der Empfelllwlg zur KOlIzellrratioll auf deli 
Kerllbereich werde allerdings durch eine vorgeseilenc Fokussierung auf 
Berggebielsforschung Rechnung getrageIl. Auch das Aufzeigen VOll poli
likrelevanfe/I Schlussfolgerungen Ulld HandlungsaitenIOliven solle I'er
srärkt berocksicllligt werden. 

8.4 Der RH stellte hiezu fest, dass gerade die Mulrifunktionalität des länd
lichen Raumes Anlass zu verstärktem Einsatz bisher äußerst seltener 

interdisziplinärer Projekte sein sollte. 

9.1 Im Jahr 2000 wurden im BMLFUW Vorschläge für die Zusammenfüh
rung der Bundesanstalten für Bergbauernfragen und für Agrarwirt
schaft erarbeitet, aber nicht weiter verfolgt. Mine 2002 wurde ein neues 
Konzept erstellt, welches die Zusammenlegung von nunmehr vier Bun
desanstalten - darunter jener für Bergbauemfragen - vorsah. 

9.2 Der RH bemängelte. dass das BMLFUW trOtz mehrjähriger Bemühun

gen noch keine umfassende Reform der im Forschungsbereich täti
gen landwirtschaftlichen Bundesanstalten durchführte. Er empfahl, als 
Grundlage für eine solche Reorganisation ein Grundkonzept für den 
gesamten landwirtschaftlichen Forschungsbereich zu erstellen. 
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9.3 Laur Srellu.,g.,ailme des BMLFUW sei ei., Berarer mir der E.,rwicklung 
eines Maßnail menplans fir die naelrgeordneten Diensrsrellen und insbe
sondere Gucil die BundesGnsralr fir Bergbauemfragen beauftragr worden. 

10 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Ein
führung eines Projektcontrollings, die Bereinigung von Unklarheiten 
bei der Erminlung des Kostendeckungsgrades von Projekten sowie die 
Einbeziehung von ressortfremden Institutionen bzw Diplomanden und 
Dissertanten in die Forschungsarbeit. 

11 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(1) Der Gegenstand der Forschungsvorhaben der Bundesanstalt wäre 
verstärkt auf den Kernbereicb zu konzentrieren. 

(2) Der Erarbeitung von aussagekräftigeren Schlussfolgerungen bei 
Forschungsergebnissen sollte künftig mehr Augenme rk geschenkt 
werden. 

(3) Als Basis für die Reorganisation der landwirtschaftlichen Bun
desanstalten wäre ein Grundkonzept für den Forschungsbereich zu 
erstellen. 

(4) Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages im Rahmen der 
Flexibilisierungsklausel sollten die tatsächlich zu erwartenden Ein
nahmen herangezogen werden. 

BMlFUW 
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Kurzfil55ung 

Maßnahmen betreffend das Produktionspotenzial 
für Wein; Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnungshofes 

Das KontroUsystem bei der Förderung der Umstrukturierung von Wein
bau flächen bzw der endgültigen Aufgabe de Weinbaus war zweck
mäßig und wirtschaftlich. 

Die gemeinschaftliche Marktordnung fur Wein sieht vor, dass durch 
Lenkung und Beschränkung der Produktion sowie durch Förde
rung bestimmter Maßnahmen ein stabiles Gleichgewicht zwi chen 
Angebot und Nachfrage, eine langfristige Steigerung der Wettbe
werbsfähigkeit und eine Abschaffung der taatlichen Intervention 
erreicht werden. 

In Österreich erfolgt dies durch Regelung der Auspflanzungsrechte 
und eine Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von 
Weinbauflächen. Weiters wird eine Beihilfe fur die endgültige Auf
gabe des Weinbaus auf bestimmten Rebflächen gewährt. 

In Österreich ist im Wesentlichen nur das Ziel der Produktion von 
Qualitätswein fe tge chrieben. Die Erntezahlen 2003 zeigten, dass 
in diesem Jahr eine verstärkte Anpassung an die Marktnachfrage 
erreicht werden konnte. Die bestehenden Zielvorgaben waren aller
dings unzureichend, um die Wirksamkeit des gesamten, den Wein
bau betreffenden VerwaJtungs- und Förderungssystems beurtei
len zu können. 

Während in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland der Magi t
rat bzw die Bezirksverwaltungsbehörden Träger der diesbezüglichen 
Verwaltung sind, obliegt diese in der Steiermark der Landwirt
schaft kammer. Letzteres kann neben Vorteilen aufgrund der Zent
ralisierung bei den Kontrollen im Bereich der Förderungen auch zu 
Interessenkonflikten führen. 

Die Verwaltungskosten pro Weinbaubetrieb und Hektar Weinbau
fläche waren in den Bundesländern tark unterschiedlich, jedoch 
nur bedingt vergleichbar. 
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Kertndaten zum Weinbau i.D Österreich 2003 

Rechtsgrundlagen Verordnung (EG) Nr 1493/1999 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation 
für Wein 

Weinbaubetriebe 

Verordnung (EG) Nr 1227/2000 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen 
zur emgenannten Verordnung 

Bundesge etz über den Verkehr mit Wein und Obstwein (Weingesetz 1999), 
BGBI! Nr 141/1999 idgF, sowie Verordnungen des BMlFUW 
Burgenländisches Weinbaugesetz 2001, LGBI Nr 61/2002 
NÖ Weinbaugesetz 2002, lGB16150-0 
Steiennärkisches landesweinbaugesetz, LGBI Nr 60/1986; 
ab 4. Juni 2004 Steiermärltisches Landesweinbaugesetz 2004, LGBI Nr 22/2004 
Wiener Weinbaugeseu 1995, LGBI Nr 63/1995 

Burgenland Nieder-
österreich 

8910 16221 

Steiermark 

Anzahl 
3287 

Wien Gesamt 

Weinbaunäche (Hektar) 14647 28516 4 115 

163 IJI 

in Mill EUR 

443 
678 

IJ 531 

28861 
47956 

2529846'1 Weinemte (Hektoliter) 839028 

Förderungen Wirtschafts-
jabr 2002/2003 11 4,45 
Sonstige Förderungen 31 

1512915 

4,60 1.57 0,05 10,67 

0.37 

11 tinschließlich I 24 t Hek.toliter aus den übrigen Bundesländern 

21 rur Umstrukturierung und endgOltige Aufgabe des Weinbaus 
1} fUr die Verwendung von TraubenmOSl 

Quelle: Belriebe und Flächen gemliß den Angaben der länder. Einige wenige Betriebe und Flächen befInden sich I 
zusätzlich in den westlichen Bundesländern. -.1 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

290 

1 Der Europäische Rechnungshofprüfte im September 2003 und März 2004 
die Verwaltung, Kontrolle und Verfolgung der Maßnahmen betreffend 
das Produktionspotenzial für Wein im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Marktordnung rur Wein. Dabei nahm er Prüfungshandlungen beim 
BMLFUW, beim Amt der Burgenländischen Landesregierung und bei 
den Bezirkshaupt'ffiannschaften Hollabrunn und Neusiedl am See vor. 

Der RH begleitete die Erhebungen in Form einer eigenen GelJarungs
überprüfung. Zusätzlich zu den vom Europäischen Rechnungshof 
geprüften Stellen führte er auch Erhebungen bei den Ämtern der Lan
desregierung [bzw dem Magistrat) der vier Weinbau treibenden Bun
desländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Wien durch. 

III-112 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)300 von 352

www.parlament.gv.at



R -
H 

Marktordnungs
system und recht

liche Grundlagen 

B lF JI'< 

Produktionspotenzial für Wein 

Zu den im April 2004 übermittelten Prüfungsmitteilungen gaben das 

BMlFUW und die Niederösterreichische landesregierung im Juni 2004, 
die Burgenländische und Steiermärkische landesregierung im Juli 2004 

Stellungnahmen ab. Der Wiener Stadtsenat verzichtete auf eine Stel
lungnahme. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen in den Mona
ten Juni, Juli und August 2004. 

2 Die Marktordnung für Wein beruht in Österreich auf zwei Maßnah

mensystemen: 

(11 einer durchgängigen Verwaltung der Auspflanzungsrechte. die sicher
stellen soll, dass keine bzw nur eine streng begrenzte Ausweitung des 

Produktionspotenzials stattftndet; 

(21 der Förderung der Umstrukturierung und Umstellung von Wein

bau flächen (Qualitätsverbesserungl sowie der endgültigen Aufgabe 
von Pflanzungsrechten (Rodung] durch Mittel der EU. 

Die Förderung der lagerhaltung und der Destillation spielt in Öster
reich keine Rolle. 

Da die Regelung der landwirtschaft in Österreich grundsätzlich in die 

Kompetenz der Länder fallt, ergibt sich für die Weinerzeugung folgende 
Kompetenzverteilung: alle Regelungen, die den Wein bis zur Ernte 
betreffen, fallen in die Kompetenz der Länder, jene ab der Ernte [Tren
nung vom Stockl fallen in die des Bundes. 

Die Datenerfassung bezüglich der Rebflächen (Rebflächenverzeichnis, 

in Österreich _Kataste"-) und die Verwaltung der Auspflanzungsrechte 
obliegen somit den Ländern, in denen mit diesen Aufgaben die Bezirk.s
verwaltungsbehörden bzw in der Steiermark die landwirtschaftskam

mer betraut sind ("Katasterfiihrende Stellen") . Die Förderung wird durch 
den Bund geregelt. 
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3.1 Die gemeinschaftliche Marktordnung für Wein sieht vor, dass durch 
Lenkung und Beschränkung der Produktion sowie durch Förderung 
bestimmter Maßnahmen ein stabiles Gleichgewicht zwischen Angebot 
und Nachfrage, eine langfristige Steigerung der Weltbewerbsfahigkeit 
und eine Abschaffung der staatlichen Intervention erreicht werden. 

Die Landesweinbaugesetze von Burgenland, Niederösterreich und der 
Steiennark nennen als ihren Zweck die Umsetzung der gemeinschafts
rechtlichen Vorschriften und die Schaffung der Voraussetzungen ftir 
einen auf Qualität ausgerichteten Weinbau. 

Der inländische Wein konsum von rd 2,5 Mill Hektolitern (2003) ist 
ungefähr gleich hoch wie die heimische Produktion, wobei die Ernten 
relativ hohen natürlichen Schwankungen unterliegen. Angebot und 
Nachfrage sind allerdings rein inlandsbezogen im Ungleichgewicht, 
weil sich der Konsum zu 55 % auf Weißwein und zu 45 % auf Rot
wein verteilt, Österreich aber mehr Weißwein und weniger Rotwein 
produzien. So betrug im Jahr 2002 das Verhältnis Weißwein zu Rot
wein 72 : 28, 2003 bereits 64 : 36. Volkswirtschaftlich gesehen erbringt 
der Export des Weißweinüberschusses weniger Einnahmen als der Rot
weinimpon kostet. 

Neben den - allgemein gehaltenen - gesetzlichen Regelungen beste
hen keine konk.reteren Zielvorgaben oder gemeinsamen Strategien des 
Bundes und der Weinbau treibenden Bundesländer. Bei der Umstel
lungsfOrderung verzichtete das BMLFUW auf die Entwicklung natio
naler bzw regionaler Strategien und unterstützte die Initiativen der 
Produzenten. 

3.2 Der RH anerkannte den sich in der Verringerung des Produktionsun
gleichgewichtes zwischen Weiß- und Rotwein zeigenden Erfolg der 
Förderung. Die bestehenden Zielvorgaben waren allerdings unzurei
chend, um die Wirksamkeit des gesamten, den Weinbau betreffenden 
Verwaltungs- und Förderungssystems beurteilen zu können. Ocr RH 
hielt es ftir zweckmäßig, mehr konk.rete und messbare Ziele festzule
gen, um eine Evaluierung des Erfolges der einzelnen Maßnahmen zu 
ermöglichen. 

3.3 Laul SlellungJlallllle des BMLF!IW würde" bUlldes- bzw IOIPdesweite 

VorgabeIl die regiQllakll ElIIsclrddullg prozesse zur Allwelldullg der 

Ma Bllah meIP brei" träch ligell. 

BMlFUW 
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Verwaltungskosten 
des Produktions

potenzials 

Weinb.ubetriebe 
Weinbaufläche (Hektar) 

Produktionspotenzial für Wein 

Dk Niederösrerreicl.iscile Londesregienmg kihldigte an. die weinboll
polirischen Zielsetzungen zu konkrelisieren. 

Die Burgenlälldische Landesregierung leilte mil. dass ihrer Allsicilt /lach 
die gesetzlich vorgegebellCII Ziele keil.er weiteren Konkrerisimmg bedüljkll. 

3.4 Der RH erwidene. dass nur eine zentrale Kenntnis der Ziele und ihrer 

Erreichung - auf regionaler und nationaler Ebene - eine Beuneilung 
der Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen ermöglicht. 

4. 1 Mangels entsprechender Kostenrechnungssysteme bestehen keine aus

sagekräftigen Daten über die Verwalrungskosten des Produktionspo
tenzials für Wein bzw der Führung der Rebflächenverzeichnisse. Der 
RH hat auf Basis des von den Landesregierungen mitgeteilten Perso

naleinsatzes sowie der Personalkostensätze die diesbezüglichen Ver
waltungskosten der Länder berechnet. Die Zahlen sind allerdings ledig

lich als Größenordnung zu verstehen. weil sie nicht im Detail und nicht 
exakt vergleichbar erhoben werden konnten. Insbesondere fehlte eine 
Erfassung der Anzahl der Meldungen an den Kataster je Bundesland. 

die eine Vergleichsbasis häne darstellen können. 

Die Führung des Rebnächenverzeichnisses erfolgt in Burgenland und 
Niederösterreich dezentral in den Bezirksverwalrungsbehörden. in Wien 

zentral durch den Magistrat und in der Steiermark zentral durch die 
Landwirtschaftskammer. Die folgenden Daten beziehen sich im Wesent
lichen auf das Jahr 2002. 

Burgenl.nd Nieder- Steiermark Wien Gesamt 
österreich 

Anzahl 

89\0 \622\ 3287 443 28861 

\4647 285\6 4 115 678 47956 

Mitarbeiler in der Verwaltung 11 6.0 6.5 \.0 0,8 \4.3 

in EUR 
Kosten \86050 277 758 21 86206 53000 603014 

Kosten je Betrieb 21 17 26 \20 21 

Kosten je Hektar 13 10 21 78 13 

I) in Vollbeschäftigungsäquivalemen 

2) Die gemeldeten Kosten wurden im Jahr 2000 im Rahmen einer allgemeinen Koslenemebung des landes Niederösterreich 
ennjnelt. als die Umstellungsrorderung noch kaum angelaufen war. Die hCllligen Kosten sind höher anzusetzen. 
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4.2 Die Kennzahlen der auf die Betriebe bzw die Weinbauflächen der Län

der umgelegten Verwaltungskosten zeigen stark unterschiedliche Werte. 
Sie lassen daraufschließen. dass die Verwaltung pro Einheit günstiger 

wird. je mehr Flächen bzw Betriebe zu verwalten sind. 

Der RH empfahl den Landesregierungen. die Kostenfaktoren zu ver
gleichen und daflir insbesondere die Anzahl der Katastermeldungen 
auszuwerten. Auch wäre die Vorteilhaftigkeit der zentralen Verwaltung 
durch die Landwirtschaftskammer in der Steiermark einem Vergleich 

mit den anderen Bundesländern Zu unterziehen und zu bewerten. 

Der Steiermärkischen Landesregierung empfahl der RH, die Leistungsbe
ziehungen mit der Landwirtschaftskammer vertraglich festzulegen. 

4.3 Die Sreiermärkische wlldesregierullg teilre mit, dass die rechrlichen Voraus
setzungen für die LeistungeIl des w"des Oll die wIldeskammer für wnd
ulld Forsrwinsclwft gegeben seien. 

4.4 Der RH entgegnete, dass er die Gegebenheit der rechtlichen Vorausset
zungen nicht bezweifelt hat,jedoch eine detaillierte vertragliche Fest

legung der Leistungsbeziehungen weiterhin flir zweckmäßig erach

tete. 

5.1 Jeder Antrag zur Förderung der Umstrukrurierung und Umstellung 
von Weinbau flächen hat gemäß den europarechtlichen und nationa
len Vorschriften einen Umstellungsplan zu beinhalten, der zuvor der 
jeweiligen Landwirtschaftskammer vorzulegen ist. Das BMLFUW akzep
tierte diese Pläne grundsätzlich. Es ging davon aus, dass der jeweilige 

Weinproduzent seinen Markt und seine Bedürfnisse besser kennt als 
die Behörde und aufgrund seiner Eigenleistung ein Interesse an einem 
wirtschaftlichen Vorgehen hat. 

Die bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung gültigen Förderungssätze 
(bis 50'lll der Umstellungskosten, bis 75 'lIl der Umstellungskosten im 

Ziel I-Gebietl wurden im Jahr 2000 ftir die jeweiligen Umstellungs
maßnahmen als Pauschalbeträge auf Basis durchschninlicher Kosten 
je Hektar (bzw Laufmeter bei Terrassenbautenl kalkuliert. 

5.2 Der RH stimmte mit der Einschätzung des BMlfUW hinsichtlich der 

Eigenveranrwortung des Antragstellers grundSätzlich überein. Er wies 
aber darauf hin, dass im Einzelfall die tatsächlichen Kosten von den 
kalkulierten Durchschnittswerten stark abweichen können. Aufgrund 

BM.FLW 
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Kontrollen 

Produktionspotenzial für Wein 

des fIxen Pauschalbetrages der Förderung würde in diesem Fall der 
tatsächliche Förderungssatz (in Prozent der tatsächlichen Kosten) vom 

vorgesehenen Förderungssatz ebenso stark abweichen. 

Angesichts des hohen Verwaltungsaufwands erachtete der RH eine indi
viduelle Kalkulation jedes Antrages für unwinschaftlich . Er empfahl 
aber eine fallweise Nachkalkulation der Pauschalbeträge sowie eine srich

probenweise Überprüfung der tatsächlichen Kosten der verschiedenen 
Maßnahmen. 

6.1 Die Katasterftihrenden Stellen kontrollierten die Förderungsanträge bei 

Einreichung und nahmen nach Durchführung der geförderten Maß
nahmen Kontrollen an Ort und Stelle vor. In der Steiermark führte 

wie bereits erwähnt - die Landwirtschaftskammer den Kataster. 

6.2 Der RH erachtete das Kontrollsystem der Förderung für zweckmäßig 

und wirtscharllich. Er wies aber darauf hin. dass bei der Prürung von 
Voraussetzungen ftir den Erhalt von Förderung.n die Landwirtschafts

kammer in einen Interessenkonnikt zwischen den Aufgaben eines Prüf
organs und einer Interessenvertrerung geraten könnte. Der RH emp

rahl daher. auch in der Steiennark - wie in den anderen Bundesländern -
die Bezirksverwaltungsbehörden mit den Kontrollen im Bereich der 
Förderungen zu betrauen. 

6.3 Laut den Stellungnahmen des BMLFUW und der Steierlllärkiscl,en Landes
regienmg bestünde k,.ine Gtfahr ,.ines IlIferessellkonf/ikts. weil die Kali/rolle 
durch Kammenllilarbeiter nur (>illen Abgleicll ",il den Daten des Katasters 
beinhalte. Die Sleiennärkische Lalldesregienmg verwies überdies darauf, 
dass derartige Betmuullgell im österreich ischen Venvallungssystem üblicl, 
seien. 

6.4 Der RH erwiderte. dass bei Wahrnehmung von Kontrollaufgaben durch 

eine Interessenvertrerung die Gerahr einer Interessenkollision gegeben 
ist. Bei bestimmten Kontrollhandlungen müssten die Kontrolleure auch 
die Antragsgemäßheit von Sachverhalten. die nicht im Kataster ver

zeichnet sind, aurgrund einer Überprüfung vor Ort bestätigen. Der RH 
erinnerte daran, dass er auf den möglichen Interessenkonnikt bei der 
Betrauung der Landwinschaftskammer mit Kontrollen im Bereich der 
Förderungsabwicklung bereits anlässlich der Überprüfung der EU - Mit

tel im Bereich der Landes- Landwirtschaftskammern (NTB 1997 S. III f 
Abs 10) hingewiesen hat. 
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7 Der Europäische Rechnungshof beuneilte im Rahmen seiner vorläufI
gen Feststellungen gegenüber dem BMLFUW die österreich ischen Maß
nahmen grundsätzlich positiv. Bemängelt wurden - wie auch vom RH 
- zu geringe schriftlich festgelegte Vorgaben und Regelungen sowie 
das Fehlen einer Nachkalkulation der pauschal festgelegten Förde
rungssätze. Einige Aspekte der Maßnahmen beabsichtigte der Euro
päische Rechnungshof mit der Europäischen Kommission abzukJärcn, 
weil sie möglicherweise in den Verordnungen der EU unzureichend 
defmiert sein könnten (zB .Produktionspotenzial", .Bewinschaftungs
technik "). 

8 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Fest
legung von Weinbau fluren und prämienfahigen Rodungsflächen, die 
Rebsonenk.lassiflzierung, die Weinbauaufsicht, die Zuordnung der Auf
gaben der Zahlstelle Wein, die NotifIkation von Landesgesetzen, die Ein
bindung der Bundeskellereiinspektion. die in den Weinbau treibenden 
Bundesländern unterschiedlich weit fongeschrittene Informationstech
nologie zur Verwaltung der Auspflanzungsrechte, den Aufbau einer 
zentralen Weindatenbank und die Verfolgung von Anzeigen an die Be
zi rksverwaltungsbehÖrden. 

9 Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMLFUW und den Weinbau treibenden Bundesländern: 

( I) Es wären mehr ko nkrete und messba re Ziele fü r die Umsetzung 
der gemeinschaftlichen Marktordnung für Wein festzu legen, um eine 
Evaluierung des Erfolges der einzelnen Maßnahmen Zu ermöglichen. 

dem BMLFUW: 

(2) Die auf Basis vOn Durchschnittswerten berechneten pauscha len 
Beihilfen sollten fallwei e nachkalkuliert werden. 

den Weinbau treibenden Bundesländern: 

(3) Die Verwaltungsabläufe und die Verwalrungskosten der Katas
terführenden Stellen wären zwischen den Bundesländern zu ver

gleichen. 

B"1LhJW 
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Kurzfassung 

Zah lstelle Agrarmarkt Austria: Integriertes 
Verwaltungs- und KontroLlsystem INVEKOS; 
Teilnahme an der Prüfung des 
Europäischen Rechnu ngshofes 

Der RH überprüfte das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem 
(INVEKOS), den techniscben Mittcleinsatz bei Vor-Ort-Kontrollen 
und die Überwacbung des Vor-Ort-Kontrollsystems, Dabei waren 
keine Beanstandungen zu treffen, 

Im Rahmen der nationalen Überprüfung wurden Mängel im Sank
tionssystem bei den Rinderprämien festgestellt. Das BMLFUW ver
anlasste unverzüglicb eine entsprecbende Änderung mit Rückforderun
gen von zuviel ausbezahlten Prämien. 

Ken.ndaten zu den Vor-Ort-Kontrollen im Rahmen des 
Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems lNYEKOS 

im Jahr 2003 

Recbtsgnmdlagen Verordnung (EWG) Nr 3508/92 
Verordnung (EG) Nr 2419/2001 
mit Durchftihrungsbestimmungen 

Anzahl 

INVEKOS-Betriebe rd 155 000 

VOr Ort kontrollierte Betriebe 

begleitende Kontrollen 

Nachkontrollen 

Mitarbeiter der Agannarkt Austria 

Vor- Ort- Kontrollorgane 

• leilw~ist! z~illich befristet 

26017 

641 

257 

522 
226' 
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1 Der Europäische Rechnungshof überprüfte im September und Okto
ber 2003 das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem INVEKOS 
- Zuverlässigkeit der Vor- Ort-Kontrollen durch die Zahlstelle Agrar

markt Austria' und der an die Europäische Kommission übersandten 
Statistiken in Österreich. Dazu wählte der Europäische Rechnungshof 
vier Betriebe zur Durchführung einer Nachkontrolle (Wiederholung 

von Vor-On-Kontrollen) aus . 

• lur Sicherstellung der ordnun~Kemäßen Abwicklung der wesentlichen Förderungs. 
maßnahmen im Bereich der land- und FOfSl'winschaft waren gemäß den EU-Vorp 

schriften Zahlstcllen einzurichten. Diese haben eine vorgegebene Vtrwaltungsstruktur 
mit einer TTt'nnung der drei Funktionen Bewilligung. Ausführung und Vrrbuchung 
\owie einen Intemt"n Revisionsdiensl und einen Technischen Pnirdienst. 

Der RH begleitete die Erhebungen des Europäischen Rechnungshofes in 
Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung. Im Anschluss daran über
prüfte der RH den technischen Mitteieinsalz bei Vor-Ort- Kontrollen, 

die Überwachung des Vor-On-Kontrolisystems sowie die Berücksich
tigung der Extensivierungsprämie" bei Sanktionen . 

• Direklzahlungen an Rmderhalter. um eine umwehvenragliche. rxlcnsive RindOel5ch
Cr1cugung zu fbrdl'rn und die Uberproduktion zu vt'rringem 

Zu den im Jänner 2004 der Agrarmarkt Austria und dem BMLFUW 

zugeleiteten Prüfungsmineilungen nahm das BMLFUW im Juni 2004 
Stellung. Die Agrarmarkt Austria verzichtete auf eine Stellungnahme. 
Eine Gegenäußerung des RH war nicht erforderlich. 

2 Bei den vier ausgewählten vor On zu kontrollierenden Betrieben betra
fen zwei den Bereich der Flächenbeihilfe und zwei den Bereich der Tier
prämien. Dazu wurden sämtliche Unterlagen der Betriebe überprüft 
und direkt bei den Begünstigten im Rahmen einer Vor-On-Kontrolle 
(Nachkontrolie) alle prüfungsrelevanten Tatbestände erhoben. Die Stich

proben ergaben keine Beanstandungen. 

6 ~ LW 
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Überwachung des 
Vor-Ort-Kontroll
systems 

Berücksichtigung 
der Extensivie
rungsprämie bei 
Sanktionen 

BMlFUW 

Zahlstelle Agrarmarkt Austria: Integriertes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem INVEKOS 

3.1 Für die Beurteilung einer berechtigten Inanspruchnahme der Agrar
beihilfen ist die Überprüfung der Antragsdaten von nach einer Risiko
analyse ausgewählten Fällen im Rahmen einer Vor-art- Kontrolle ei n 
wesentliches Erfordernis. Die Zahlstelle Agrarmarkt Austria muss daher 
angemessene Verfahren aufbauen, um zu gewährleisten, dass alle erfor
derlichen Vor- art- Kontrollen rechtzeitig und im erforderlichen Umfang 
vorgenommen werden können. Ein Teil dieser Verfahren sind Maß
nahmen zur Überwachung der Kontroll- und Inspektionssysteme. Dazu 
gehören beispielsweise die Begleitung der Prüfer (begleitende Kon
trolle, aktives Monitoring) und die NachkontrolIen. 

Basierend auf den Empfehlungen einer Leitlinie der Europäischen Kom 
mission (Nr 10 _ Vorortkontrollen-) baute der Leiter des Technischen 
Prüfdienstes der Agrarmarkt Austria in den letzten Jahren ein internes 
Kontrollsystem zur Qualitätsverbesserung auf. Verstärkte Kontrollen 
sind dabei im Rahmen der Weiterbildungsmaßnahmen bei den zeit
lich befristet angestellten Prüfern sowie in der Ausbildungsphase von 
neuen Prüfern vorgesehen. 

3.2 Bei der Ermittlung der Fälle zur Begleitung der Prüfer (begleitende 
Kontrollen) und zur Wiederholung von Vor- Ort- Kontrollen (Nachkon
trolIen) sollte neben dieser risikoorientierten Auswahl auch eine aus
reichende Zufallsauswahl erfolgen. 

Weiters empfahl der RH, interne Richtlinien über einjährliches Mindest
maß dieser Kontrollen zu erlassen. um in Verbindung mit den Auswahl
verfahren zuverlässige Daten zur Prüfung der Anträge zu erhalten. 

Das interne Vor- Ort- Kontrollsystem des Technischen Prüfdienstes sollte 
dahingehend weiterentwickelt werden, dass künftig effiziente Auswer
tungen und Analysen möglich sind. 

4.1 Bei Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Vollziehung von Beihilfenre
gelungen für Rinder sind gemäß den EU- Vorschriften im Hinblick auf 
die Beihilfeanträge Sanktionskürzungen vorzunehmen. Diese Kürzun
gen betreffen den Gesamtbetrag a.ller Rinderprnmienanträge im Rahmen 
aller Maßnahmen pro Betrieb, auf den der Betriebsinhaber Anspruch hat. 

Der RH stellte im Zuge seiner Überprüfung fest, dass die Agrarmarkt 
Austria die gewährte Extensivierungsprämie für männliche Rinder und 
Mutterkühe nicht in die Bemessungsgrundlage für die Sanktionskür
zung miteinbezog. 
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Das BMLFUW erklärte, dass im Zuge der zahlreichen Änderungen der 
betreffenden EU- Vorschriften die Extensivierungsprämie Flir männliche 
Rinder und Mutterkühe irrtümlich nicht im Sankrionssystem berück
sichtigt worden wäre. Es werde jedoch unverzüglich die ab dem Jahr 2002 
geltende Regelung entsprechend anwenden; die ab 2002 ausbezahlten 
Prämien bzw Prämienkürzungen werden neu berechnet und von den 
Begünstigten zurückgefordert werden. 

4.2 Der RH anerkannte die schnelle Reaktion des BMLFUW zur Richtig
stellung der ausbezahlten Prämien. Er empfahl, künftig bei Änderun
gen der anzuwendenden EU- Rechtsvorschriften , die finanzielle Aus
wirkungen haben, besonderes Augenmerk auf auszahlungsrelevante 
Tatbestände zu richten. Um eine Kürzung der Flir das nächste Jahr zu 
erwartenden Förderungsmittel aufgrund von Unregelmäßigkeiten zu 
vermeiden (Anlastungsvermeidung), wäre eventuell eine entsprechende 
Ablauforganisarion einzurichten. 

5 Zusammenfassend empfahl der RH 

dem BMLFUW und der Agrarmarkt Austria: 

(t) Bei Änderungen der anzuwendenden EU-Vorschriften, die flnan
zieUe Auswirkungen haben, soUte be onderes Augenmerk auf die aus
zahlungsrelevanten Tatbestände gerichtet werden. Um eine Kürzung 
der fUr das nächste Jahr zu erwartenden Förderungsmittel aurgrund 
von Unregelmäßigkeiten zu vermeiden (Anlastungsvermeidung), wäre 
eventuell eine entsprechende Ablauforganisation einzurichten. 

der Agrarmarkt Allstria: 

(2) Das interne Vor-Ort-KontroUsystem des Technischen Prüfdiens
res sollte dahingehend weiterentwickelt werden, dass künftig effi
ziente Auswertungen und Analysen möglich sind. 

(3) Bei der Ermittlung der Fälle sollte zur Begleitung der Prüfer 
(begleitende Kontrollen) und zur Wiederholung von Vor-Ort-Kon
trollen (Nach kontrollen) neben einer risi.koorienrierten Auswahl auch 
eine ausreichende ZlIfaJlsauswahl erfolgen. 

(4) Es wären interne Richtlinien über ein jährliches Mindestmaß die
ser Kontrollen zu erlassen, um in Verbindung mit den Auswahlver
fahren zuverlässige Daten zur Prüfung der Anträge zu erhalten. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit, Generationen und 
Konsumentenschutz 

In VerwirkLichung begriffene Anregungen 

im Bereich von ausgewählten Werbemaßnahmen 

(I) Das BMSG sollte die Informations- und Werbemaßnahmen des Res

SOI15 zenrraJ steuern (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua 
S. 88 Abs 3). 

Laut Mi/teiluilg des BMSG würde/l die bljormario"smaß"aIHlletl zelltral 
VOll der Presse- IIl1d Illfonilatiollsabteilu"g /lach Rücksprache u/ld Em
scheidu/lg des Pressesprechers gesteuert werdell . 

(2) Bei entgeltlichen Informations- und Werbemaßnahmen in Printme

dien wäre auf eine ausgewogene Streuung flir bundesweite Themen 

und auf eine entsprechende Kennzeichnung zu achten (WB 2003 /2 
Einrichtungen der inlernen Revision ua S. 89 Abs 4 und 5). 

Laur Mi/teilu/lg des BMSG werde darauf geachtet, dass die Medien
streuullg VOll elltgeltliche" illjOn1lOtiolls- u/ld Werbemaßllalunen bei 
bundesweite" TI'emell ausgewogen erfOlge; auf eine emsprechende 
Ke","ei(hllu/lg derartiger Maßnahmen werde ge/lerell geachtet. 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Verkehr, Innovation und Technologie 

Unerledigte Anregungen aus Vorjahren 

im Bereich des Verkehrs 

(1) Beseitigung des unbefriedigenden Zustandes, dass Bundesbeamte und 
Bundesbahnbedienstete gkichartige Tätigkeiten bei unterschiedlichen 
BesoldungssystemeIl ausüben (TB 1985 Abs 50.4, zuletzt TB 2002 
S. 225 Abs 1). 

Das BMVTT wiederlrolre seineIl voljährigen Hillweis auf das fongeserzte 
Bemühen,frei werdellde Arbeitsplätze mit BUlldesbediellsteteu uoclrzu
besetzen. Eüte Beschleunigung dieses Ersatzes seijedochunrer Beriick
sicilligullg der fachlichen Erfordernisse über dell Ilatürlichell Abgang 
Ilillausgehend /licht möglich. 

(2) Nachholung des Nachweises des gesamtwinschaftlichen (nunmehr ge
meinwirtschafllichen, BGBll Nr 81/1999) Interesses gemäß § 8 Abs 2 

des Hochleistungsstreckengesetzes bei Eiscnbahn-Hochleistungsstre
cken im Allgemeinen und beim Abschnitt Gloggnitz-Münzuschlag 

im Besonderen (SB 1998/4 Semmering-Basistunnel S.43 Abs 83.2. 
zuletzt TB 2002 S. 225 Abs 2). 

Das BMVTT wies auf das BU/ldesbalrllsrrukrurgesetl 2003 hin, das künf
tig fir die Au/nollme von Vorllaben in eineIl seclrsjälrrigen Ralrmen
plan der Österreichisclren BUJ/desballllen rÖBB) II'esenrlidl detaillienere 
Nadllveise ,'erlallge. 
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(3) Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen bei der Darstellung 
der Finanzbeziehungen des Bundes gegenüber den übrigen Rechtsträ
gern des Eisenbahnwesens (TB 2000 S. 260 Abs 20.6. zuletzt TB 2002 
S. 225 Abs 3). 

Das BMVTT wieder/rolle seil1e11 Hinweis auf die zu/elzl im BUlldesrech
l1ungsabscliluss 2003 dargeslel/tell Auffassungsllllterschiede ILViscl,en 
dem RH "lid dem BMF bzw BMVIT betreffePld die NochweisuPlg Iliclrr
fälliger SchuldePl des BUl1des ill der Höhe VOll 4,754 Mrd EUR. 

(4) Festlegung des maximalen Kostenumfangs bei Übertragungsmaßnah
men an die Eisenbahn-Hochleistungsstrecken-Aktiengesellschaft bereits 
bei der PlanungsbeauFtragung sowie Fesllegung des Zeitrahmens bei 
Übertragungsmaßnahmen an die ÖBB (NTB 2000 S. 150 Abs 21.6, zu
letzt TB 2002 S. 226 Abs 4). 

Das BMVTT und der Vorslalld der EisePlbahn-Hocllleisrungsstrecken
Akliel1gesel/schajt wandten neuerlicl, ein, dass gellGuere Kostenberech
nUllgeIl erst lIach Erleilung der eisel1ba/llrrecl,llicl,el/ Baugenehmigul1g 
vorliegellwürden. Das BMVIT wies außerdem auf das BUlldesballl,slruk
rurgesetz 2003 I,ill, das künftig für die Aufnahme VOll Vorhabe" i/l eil/eil 
sechsjälrrigel1 Ra/,mel1plal1 der ÖBB wesellllich detail/ienere Nach
weise verla I1ge. 

im Bereich der Personalgestion der Österreichischen Postbus AG 

(5) Dienstfrei gestellte Personalvenreter: 

- Umgehende ErarbeilUng einer Regelung, die - jeweils ausgehend von 
der bisherigen Verwendung bzw EinslUfung - dem dienstfrei gestell
ten Personalvertreter die Bezahlung und die Karriere sicherstellt. wie 
sie ihm beim gewöhnlichen Verlauf der Dinge offen gestanden wäre; 

- Anweisung nur jener Nebengebühren an dienstfrei gestellte Perso
nalvertreter, die einern Vergleichsbeamten in der jeweiligen dienst
und besoldungsrechtlichen Einstufung typi cherweise zustehen; 

- Sicherstellung der Wahl des nach Fahrtzweck und Fahrtstrecke zweck
mäßigsten und koslengünstigsten Verkehrsmittels bei Dienstreisen 
der Personalvertrerung (WB 2003/1 Fachhochschule Wiener Neustadt 
ua S. 43 Abs 41.2 bis 41.4). 

Ei"e Mil1dhmg des Vorsla"des der ÖSlerreicl,isc/'l'"n Posrbus AG zum Er
suchen des RH um Siellungnahme ging dem RH /rotz Erinnerung lIiclllZU. 
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In Verwirklichung begriffene Anregungen 

im Bereich des Verkehrs 

(1) Ausarbeitung eines Programms zur Sanierung der Semmering-Berg

strecke und einer diesbezüglichen Baubeauftragung an die ÖBB durch 
Ressortverordnung (SB 1996/4 Semmering-Basistunnel S. 43 Abs 63.6. 

zuletzt TB 2002 S. 227 Abs I). 

Das BMVTT ,md der Vorstand der ÖBB I'enuiesell auf die mil BGBIII 
Nr 419/2003 erlasse"e 11. Barl!ibenragungsverordllulig all die ÖBB, die 
für die Jahre 2003 ulld 2004 erSle Maßnahmen eiller GelIeraisanierung 
der Beslandslrecke über deli Senllllerillg beillhalle. 

(2) Veniefende Winschaftlichkeitsprüfung zur Süd-Ost-Spange, Ausrich
tung der Bauplanung an die stetig zu beobachtende tatsächliche Ent

wick.lung der Verkehrsströme sowie großräumige Lösung der neuen, 
mit der Ost-Öffnung verbundenen Anforderungen im Verkehrsbereich 

durch Einbeziehung der Nachbarstaaten (SB 1996/4 Semmering-Basis
tunnel S. 43 f Abs 63.9 bis 63.11, zuletzt TB 2002 S. 227 Abs 2). 

Das BMVTT wiederllOlle seillell vorjährige" Hinweis auf die im Gelleral
verkehrspiOlI 2002 elllhalrt>nen Projekle zur Verbesserullg der Eisenbahn
infrastruktur in RichlUng Tschechiell, Slowakei U/.d Ungam. 

(3) Erarbeitung eines neuen Organisationsmodells für die Planung, die Er

richtung. den Betrieb und die Finanzierung der Schieneninfrastruktur 
unter Berücksichtigung aller Eisenbahngesellschaften (NTB 1999 S. 162 
Abs 23 zweite Untergliederung Abs 2, zuletzt TB 2002 S. 227 Abs 3). 

Das BMVTT venuies dazu auf die gemäß dem BundesballllSlruklurge
serz 2003 künftig umzusetunden MaßnahmelI. 

(4) Begrenzung des Personal- und Sachaufwandes der Schieneninfrastruk
turfmanzierungs-Gesellschaft mbH (SCH IG mbH) (NTB 1999 S. 162 

Abs 23 drille Untergliederung Abs I. zuletzt TB 2002 S. 227 Abs 4). 

Das BMV1T I'enuies dazu auf die gemäß dem Bundesbahnsrruklurge
Seil 2003 künftig umzuserunden Maßnahmen. 
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(5) Umgehende Senkung der Neuverscbuldung im ÖBB- Untemehmungs

bereich Infrastruktur und sparsamere Strukturierung des bundeseige
nen Eisenbahnwesens (TB 2000 S. 280 Abs 20 erste Untergliederung 

sowie zweite Untergliederung Abs I, zuletzt TB 2002 S. 228 Abs 5). 

Das ßMVrr verwies dazu auf die gemäß dem BUlldesbaJlllstruk/Urge
setz 200] kü,iftig umzusetzenden Maßnahmell. 

(6) Bessere Nutzung der Zahlungen des Bundes flir bestellte gemeinwin

schaftliehe Leistungen im Hinblick auf einen wirksamen Anreiz zum 
Umstieg auf den öffentlichen Verkehr (TB 2000 S. 280 Abs 20.4, zuletzt 
TB 2002 S. 228 Abs 6). 

Das BMVrr wiederholte erneut seineIl Hillweis aus VorjahreIl aufdk be
reits erfolgte Einfiihrung eilles Qualicäts- bzw Verlagerungsbollus ulld die 
dazu gerroffenell Überprüfimgsmaßnahmell. 

(7) Erstellung eines winschaftlichen Konzepts flir die DividendenabFuhr 

der ÖBB und KapitalzuFuhr an die ÖBB (TB 2000 S. 280 Abs 20.5, 
zuletzt TB 2002 S. 228 Abs 7). 

Das BMVrr hob neuerlich die Abhängigkeit I'on der winschaftliclrell Geba
rwrg der Ößß einerseits wrd vOn der Haushaltsgebarullg des Bundes ande
rerseits /rervor. Beides erschwere die Erstellwrg eines mehrjährigen win 
sc/raftliclrell Konzepts. 

(8) Erarbeirung eines konkreten Katalogs der verkehrspolitischen Grund
sätze (NTB 2000 S. 149 Abs 21.1, zuletzt TB 2002 S. 228 Abs 8) . 

Das BMVIT wieder/rolte sei lien vorjährigen Hilllveis auf die im General
lIerkehrsplall 2002 el1lhaltenerl Ziele. 

(9) Vorrang von Maßnahmen der Belriebsabwicklung vor Infrastruktur
maßnahmen (Einsparungspotenzial: mindestens 10 Mill EUR) sowie Prio

ritätenreihung der Eisenbahninfrastrukturvorhaben (NTB 2000 S. 149 
Abs 21.2 und 21.3, zuletzt TB 2002 S. 228 Abs 9). 

Laut Mitteilung des BMVrr se/re der Gelleralr1erkehrsplan 2002 eille perio
discIre El'Oluierwrg der darin enr/rallflren Maßnahmen I'Or. 

Laut ullt'eränderrer Mitreilwrg des Vorstandes der ÖBB werde im Zuge der 
Projektenrwicklullg auch ul1Iersucht, ob Verbesserungen der Verkehrsab
wicklwrg durch betriebliclre MaßnahmeIl möglich wären ; bei ßeja/Je'J Ul1ler
bleibe ein Alltrag auf Übenragung durch Verord'/Ullg. 
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(10) Erhebung und Überprüfung des Gesamtnutzens der Eisenbahninfrastruk

turvorhaben für alle NUlzenträger in einer Kosten- Nutzen-Rechnung; 

Erhöhung der Aussagekraft der Glaubhaftmachung der Projekte sowie 
Einrichtung eines Projektcontrollings mit einem Einsparungspotenzial 
von 110 Mill EUR je I % verminderter Projektkosten (NTB 2000 S. 149 
Abs 21.4 bis 21.6, zuletzt TB 2002 S. 229 Abs 10). 

Das BMVlT verwies dazu auJ die gemäß dem Bu"desbahllstrukrurge
setz 2003 künftig umzusetulldell MaßllailIlIen . 

(11) Einrichtung eines Monitorings zur nachvollziehbaren Dokumentation, 
Steuerung und Kontrolle vereinnahmter EU - Zuschüsse (WB 2003/1 
Fachhochschule Wiener Neustadt ua S. 64 Abs 5. 1). 

Laut Mirtdlullg des BMVlT solle auJ der Grolldlage der EmpJehlullgen 
des RH ei" e'ltsprechendes MOllitoring im Jahr 2004 dngmchtet werdell. 

im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen 

(12) Zügiger Ausbau der Pottendorfer Linie [TB 1988 Abs 52.19, zuletzt TB 2002 
S. 229 Abs 12). 

Laut MitteilungeIl des BMVlT ulld des Vorstalldes der ÖBB sei der zwei
gleisige Ausbau der Pot/elldorfer Lillie zlvisel,ell Meidlillg und Wampers
dorf den ÖBB bereits zur Gi;"le zur Plallung und zum Bau iibenragen 
worden. 

(13) Erhöhung der Einsatztauglichkeit und Verlässlichkeit der Triebfahrzeuge 
(TB 2000 S. 281 zweite Untergliederung Abs 5, zuletzt TB 2002 S. 229 
Abs 13). 

Der Vorstand der ÖBB wiederholte seinen vorjährigen Hinweis auJ die 
zum Zweck der ErhöhUl'g der Eillsatztaugliel,keit und Verläs liel,keit 
der TriebJahrzeugeJortgesetztell Beselraffungsprograll1me (Hochleislullgs
loks, Strecken- ulld Verselwb- Dieselloks). 

(14) setzung verstärkter Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Signal be

achrung und Geschwindigkeitseinhaltung sowie der technischen Kont
rolle von Schienenfahrzeugen rm 2000 S. 281 zweite Untergliederung 
Abs 6, zuletzt TB 2002 S. 229 Abs 14). 

Das BMVlT ulld der VorstGlld der ÖBB verwieseIl lIet/er/iel, auJ dm plan
gemäß verlauJenden Probebetrieb des ETCS (Europeall Traill Control 
System). 
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(15) Verbesserung der Planungsqualität für Eisenbahninfrasrrukturvorha

ben: Verfeinerung der Planungsgrundlagen für die Dimcnsionierung 
und die Ausstanung der Bahnanlagen bei einem Einsparungspotenzial 

in Abhängigk.eit von der Größe der Bahnhofsgleisanlagen bundesweit 
bis zu 20 Mill EUR je Bahnhof (NTB 2000 S. 150 Abs 1 und 2, zuletzt 

TB 2002 S. 230 Abs 15). 

Der Vorstand der ÖBB wiederholte den I'Orjährigell Hilllveis auf die Erstel
IUIIg eilles l.eitplallkollzepts, das als Grundlage fiir die Projektentlllicklung, 
teclmische Projektierung sowie Erstellung vonllll'estiriomplänen und Unter
lagen zur Glaubhaftmachung der zu erwirkendeIl Überrragllllgsverord
IIulIgell diene. 

(16) Umsetzung der erzielbaren FahrzeilVerkürzungen auf den Neubaustre

cken im Fernverkehr: Ausrichtung und Verlängerung der Abstände von 
Haltepunkten auf der Grundlage des 1998 eingerichteten Modularen 

Fahrgasl-Erfassungssystems (TB 2002 S. 262 Abs 18.1). 

Der Vorstalld der ÖBB ,'eru,ies auf die bereits seit Dezember 2002 erziel
tell Fahrzeitverkürzullgell ulld die dadurch reduzierten Fahrstunden im 
Zugbegleitdiensr. Das BMVIT ergänzte, dass Fahrzeitverkürzullgell auf 
Neuballstreckell i", Fertll/erkel" im Fahrplall 2004 bereits erkelll,bar 
seietl. 

(17) Attraktivere Gestaltung des Nah- und Fernverkehrsangebots - mit regel

mäßiger Evaluierung des Zielerreichungsgrades - durch Ausrichtung 
an den zuletzt 2001 erhobenen Kundenbedürfnissen; Intensivierung der 
kundenbezogenen Maßnahmen (_Soft- Facts-) (TB 2002 S. 262 Abs 18.2). 

Der Vorstand der ÖBB lIenvies auf die ill alle" Berdc/,ell, begillllelld vom 
Upgradillg Fertrverkel" (Emeuerung und Verbesserullg der vorhalldellell 
Femreisewagen) bis hili zur PreisangebotsgestaltulIg, weselltlicl, verbes
sertell kUlldfllorienrierrell Maßnahmen. Das BMVIT teilte die Absicht 
mit, ill deli kÜllftigell Verträgell über gemeillwirtsclraftlicl,e LeistungeIl 
auch Soft-Facts vem,ehrt berücksiclrrigell zu wollell. 
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(18) Weitere Durchforstung des Tarifangebotes hinsichtlich der zahlreichen 
Errnäßigungsgründe und Beschränkung auf wenige. leicht verständ
liche Formen (TB 2002 S. 262 Abs 18.3). 

Der Vorstand der ÖBB wies auf die ab 2004 in Kraft ge/re/ellen weseu/
licheu Vereiufachungsmaßnahmen zur Verbessenmg der Transparenz des 
Personenverkehrsangebo/s. insbesoudere in deu Bereichen Fahrradbejör
derung. Aueo im Reisezug. Erscarrungsregelungeu und Gelrungsdauer 
hin. Das BMVTT verwies ergänzend auf die an den Wünschen der jewei
ligen Länder oriell/ierceu - durch deu Buud nicht beeinj1ussbaren - Tarif
angebole der Verkelzrsverbünde. 

(19) Im Zuge der Umsetzung des Öffentlichen Personen nah- und Regional
verkehrsgesetzes 1999 umgehende Ersetzung der pauschalen Alteinnah
mengarantie durch konkrete Leistungsbestellungen (TB 2002 S.262 
Abs 18.4). 

Laut den Mitteilungen des BMVIT und des Vors/audes der ÖBB scieu 
die dazu neu zu gescaleenden Grund- und Finauzierungsvenräge mie 
den VerkehrsverbündeJl überwiegend iu der Endphase. Mie drei Länder/! 
würden allerdings bislang uuüberbrückbare AujJassU/lgsuueersciliede 
über die finanzielle Darierung der Bundesleislungen beseellen. 

(20) Verringerung der im Mehljahresvergleich gestiegenen jährlichen Über
stunden der Triebfahrzeugführer durch eine entsprechende Änderung 
der Überstundenrichtlinie (TB 2002 S. 262 Abs J 8.5). 

Der Vorseaud der ÖBB wies auf deu vor dem Abscllluss seelleuden Kol
lektivvertrag zur Regelung der A rbeieszeiejiir Miearbeieer der ÖBB Iriu. 
LaU! Mirreiluug des BMVlT werde die Arbeirszeirriclu/inie der EU einen 
Teil des erzielreu Erfolges aus der mir den ÖBB ausllerhandeleCll Dieuse
reclresreform allerdings wieder LU lIiclr ee macIren. 

(21) Ehestmögliche Umsetzung des zugbegleiterlosen Fahrbelriebs auf aus
gewählten Nahverkehrsstrecken (TB 2002 S. 262 Abs J 8.6). 

Laue Mir/eiluug des Vors/audes der ÖBB seien die Vorbereitwigsarbeieeu 
jiir den zugbegleieer/oseu Fallrberrieb auf weirer!'n Nalrverkelrrsstreckeu 
illleusill fongeserzr worden. 
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(22) Genaue Bestimmung des Zeitaufwands und des Gesamrumfangs für die 
Vorhaben der Bahnhofsoffensive bereits zum Zeitpunkt des Projeklbe
schlusses (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 114 

Abs 14.1). 

Laut Mineilung des Vorsralldes der ÖBB sei bei sämtliellclI zellll Projek
tell der Srufe J der BallllllOfsoffcnsive eine plallmäßige Bauelltwicklullg 
zu uerzeicJrllell. Die zeJrn Projekte der Stufe 2 der BaJrIlJrofsoJ[ellsille 
11Jürden siel, im forrgescl,ritlenell Planungsstatus bejilldell. 

(23) Erarbeilung eines bundesweiten Gcsamtkonzepts für den Transport 
mobilitätseingeschränkter Personen (WB 2003/2 Einrichtungen der 
internen Revision ua S. 114 Abs 14.2). 

Der Vorsrand der ÖBB verwies auf eine im Dezember 2003 beseltlossene 
PlallungsricJrtlillie "Barrierefreie Illfrastruktur~ Eill mit dem BMVlT ab
gestimmtes millelfristiges Umsetzullgskollzept zur ErricJrtung eilles Grulld
"elzes Oll borrierefreien BetriebssteIleIl sei bis Ende 2004 zu erworrell. 

(24) Durchführung von Sensilivitätsanalysen bei Wirrschaftlichkeitsrech
nungen für Investitionsvorhaben (WB 2003/2 Einrichrungen der inter
nen Revision ua S. 114 Abs 14.4). 

Der Vorstand der ÖBB wies aufdie zuletzt immer meJrr veljeinerren Wirr
scltajllichkeilsberechllungen Ilill. Die Neuorganisarion des UnremeJrme,lS 
ÖBB illmeJrrerell eigellveralltworrlicJren Gesellschajlen werde allerdillgs 
ncuerlicl, VerällderulIge" eljordem. 

(25) Schaffung geeigneter Organisationsformen für das Programm Bahn
hofsoffensive und die Bahnhofsdienste (WB 2003/2 Einrichtungen der 
internen Revision ua S. 114 Abs 14.5). 

LaUI Mitteilung des Vorstalldes der ÖBB seien die bisJrerigen Agelldell der 
BaJrnhofsofferlSive vor allem um die Erstvemrarkrung der Bahnhöfe envei
lerrwordell. Die Neuorgallisarion des UmemeJrmerts ÖBB ill meJrreren eigen
,'erallfl/)orrlicl,ell GesellscJrojlell werde allerdirlgs m:uerlicl, Veröllderull
gen eljordem. 
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SCHIG mbH 

1e 

Österreichisches 
Patentamt -
Bundesdienststelle 

Österreichisches 
Patentamt -
Teilrechtsfähigkeit 

t: 

im Bereich der SchieneninfrastrukrurflOanzierungs-Geselischaft mbH 

(26) ErarbeilUng privatwinschaftlicher Finanzierungsmodelle ftir Eisenbahn
snecken und Vorsorge ftir eine ausgewogene Risikoteilung zwischen 
den Bundesintcressen und den Interessen privater Geschäftsparrner 
(NTB 1999 5.182 Abs 2J erste Untergliederung Abs 3, zuletzt TB 2002 
S. 2]0 Abs 17). 

Die SCHJG mbH wiederholte illren lIorjährigell Hillweis, dass mir deli Pro
jekten eines Klima-Wind- Kallals und des GÜlenemlinals WemdorJzwei 
Vorhaben o/Ille ZUSäfllid,e Risken jiir den Bund abgesd!lossen worden seien. 
Laur Mineilung des BMVIT würden privatwirrsc/Jaftlic/Je Fillallzienlllgs
lIIode/lejiir Infrastrukrurvorhabell an der Vorgabe der ausgewogenen Risiko
reilu"g sdleitern. 

im Bereich des Österreichischen Patentamtes als Bundesdienststelle 

(27) Gebührenerhöhung ftir Patent- und Markenangelegenheiten sowie für 
Gebrauchsmusterangelegenheiten; personelle Vorsorge beim techni
schen Personal (NTB 1999 S. 168 Abs 2.2 und $. 169 Abs 3.2, zuletzt 
TB 2002 S. 230 Abs 18). 

Das BMV/T !'ewies wieder/wir au] eillen ill Ausarbeirung befindlichen 
Eil rwu rJ einer Patenrrechlsnove/le sowie au] erste Schritte wr personel
len Vorsorge beim leclwisdlell Personal. 

Die angesprochene Patentrechtsnovelle ist bereits Gegenstand der par
lamentarischen Beratungen. 

im teilrechtsfahigen Bereich des Österreichischen Patentamtes 

(28) Gesetzliche Regelung bezüglich Verwendung der Gewinne der Teilrechts
fahigkeit des Österreichischen Patentamtes; Beachtung der Sozialver
sicherungspf1 icht bei freien Dienstverträgen (NTB 1999 S. 169 Abs 5.2 
und S. 170 Abs 6.2, zuletzt TB 2002 S. 231 Abs 19). 

Das BMVIT sagre erllcul W, jiir eille geselzliclle Klarslell!mg Sorge zu 
rragell. 
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Austro Control 
GesmbH 

312 

im Bereich der AUSTRO (ONTROL Österreichische Gesellschaft für Zivil

luftfahrt mit beschränkter Haftung (Austro (onrrol GesmbH) 

(29) Umsetzung der Verpnichrung zur Einsparung beim Personalaufwand 

(NTB 1999 S. ISS Abs 13.2, zuletzt TB 2002 S. 231 Abs 20). 

LaUI Mitteilung der A1JStro (ollrrol GesmbH sei im Bereicl, der Fluglotsen 
aufgrulld des starken Allstiegs der Flugbewegungen ab 2004 keill weiterer 
PersollOlabbau vertrerbar; in allen anderen Ulllemehmungsbereic/,en werde 
das liel, den Persollalslolld um IO % zu selIkeIl, ,I/ei,er verfolgt. 

(30) Resrrukru.rierung der Aulbau- und Ablauforganisauon (NTB 1999 S. 156 

Abs 15.2, zuletzt TB 2002 S. 231 Abs 21). 

Laut Mitteilrmg der Austro (ontrol GesmbH seien die vorbereitenden Arbei
tell zur Neuordnullg der bel,ördlichell Aufgaben illl Sommer 2002 abge
schlossen worden. Die bis Ellde 2003 vorgesehelle Umsetzung des KOIl
zepts habe siell durch Einsprüche gegen deli ElItwurf einer Novelle zum 
LuftJalmgesen verzögert. 

(31) Maßnahmen zur generellen Neugestaltung des Sch.ichtdienSle5 (NTB 1999 

S. 159 Abs 21.2, zuletzt TB 2002 S. 231 Abs 22). 

Laul Mitteilung der Austro (ontrol GesmbH seie" wesentliche Einspa
rungen im Überst,mdenbereich ua durch Reduzierungen der Nac/lldienste 
erzielt worden. Im letzte" Kollektivvertrag seieIl mit der Gewerkschaft 
die Prüfung ulld Erarbeitung erweiterter Fleribilisierungsmöglicl,keiten 
der Arbeitszeit irr eirrer gemeillsamen Arbeilsgruppe "erei"bart wor
den; Ergebnisse lägen allerdirrgs lIocl, nicht /lor. 

(32) Projekt -Zusammenlegung der Wetterdienste" (NTB 1999 S. 164 Abs 29.2, 

zuletzt TB 2002 S. 231 Abs 23). 

Laut Mitteil,mg der Austro (olllrol GesmbH srie" im Jallr 2002 die in 
ilrre", Komperenzberricll sIeherrdelI VorarbeiteIl abgeschlosseIl lind ein 
VerrragsellllVurf vorgelegt 1V0rdell. Ein leitpuI,kr für die Umsetzullg des 
Projekts wäre derzeit /picht absellbar. 
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VerwirkLichte EmpfehLungen 

im Bereich des Verkehrs 

(1) Wahrnehmung der gesetzlich vorgesehenen Berichtspflicht gegenüber 

dem Nationalrat als Eigentümervenretcr der SCHIG mbH (NTB 1999 

S. 182 Abs 23 dritte Untergliederung Abs 2, zuletzt TB 2002 $.227 

Abs 4). 

Laut Mineilung des BMVfT werde die gesetzlich vorgegebet.e Bericl/rspjliclll 
gegenüber dem Natio/lalrat wahrgellommen. 

(2) Prüfung des viergleisigen Ausbaus der Westbahn im Bestandsbereich des 

Hauptbahnhofs St Pölten anstelle des Neubaus einer Güterzugumfah
rung mit einem Einsparungspotenzial bis zu 200 Mill EUR (NTB 2000 
S. 149 Abs 21.7, zuletzt TB 2002 S. 229 Abs 11). 

Lalll Stellullgllahme des BMVfT sei die Eisellba/m-Hocllleistlwgsstrecken
Aktiengesellscl/Oft bereits mit der Planullg und dem Umbau des Haupr
bahllho]s St Pällen beauftragt worden. 

(3) Rechtzeitige Information der Europäischen Kommission bei jeglichen 
Änderungen im Zahlungslauf von EU-Mitteln (WB 2003/1 Fachhoch
schule Wien er Neustadt ua S. 64 Abs 5.2). 

Das BMVlT sicherte zu, deli Filial/zier künftig VOll Ällderungen recht
zeitig zu in]om/irren und um Zustimmung ZII ersucheIl. 

im Bereich der Österreichischen Bundesbahnen 

(4) Absenkung des Schadwagenbeslands zur Kosleneinsparung beim Roll

material durch die rasche Umsetzung der Oplimierungsprogramme 
(TB 2002 S. 262 Abs t 8.7). 

Der Vorsrand der ÖBB wies au] eine Reihe gesemer Maßnahme>n, wie> Allpas
sUllgell ulld Optimiertmgell bei den JlIsta/ldltaltungsriclttiiniell, bei Daten
fallSeI. ulld Materia/mallagement, sowie au] eille den Gesamtprazessablau] 
verbessemde gesclläftsbereicilübergl'{'ijende Koordinatioll I/i ... 
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Verwirklichte Empfehlungen 

314 

(5) Einhaltung der Bestimmungen der ÖNORM B 1801 - 01 bei Projektdar
stellungen und Auswertungen (WB 2003/2 Einrichtungen der i nter
nen Revision ua S. 114 Abs 14.3). 

Laul MitTeilung des Vorstandes der ÖBB würden die Besrimmullgen der 
ÖNORM B 1801-01 seillrer einge/ralren. 
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Prüfun gserge bni s 

EU-MitteLverwendung im Rahmen der Förderung 
der Verkehrstelematik; Teilnahme an der Prüfung 
des Europäischen Rechnungshofes 

Für eine breite Nutzung der bereitgestellten Verkehrsinformationen 
waren die entsprechenden technischen Empfangseinrichtungen bei 
den Verkehrsteilnehmern bisher zu wenig verbreitet. 

Der Europäische Rechnungshof prüfte anhand ausgewählter Stich
proben die Abrech.nung hinsichtlich des in Ö terreich von der 
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell chaft 
(ASFINAG] umgesetzten Verkehrstelematik-Projekts Corvette, TeU IV 
(Coordination and Validation of the Deployment of Advanced Trans
port Telematie Systems in the Alpine Area]. Er stellte dabei bis auf 
einen Einzelfall keine Mängel fest. 

Der RH begleitete die Erhebungen des Europäi chen Rechnungs
hofes in Form einer eigenen Gebarungsüberprüfung. Er wies dabei 
auf die Notwendigkeit einer Abrechnung für alle am Projekt betei 
ligten Mitarbeiter h.in. 

Kenndaten des Projekts Corvette, Teil IV 

Projektgegenstand Aulbau eines Verkehrsmanagemem- und VerkehIS
informationssyslems fur das hochrangige Straßennetz 

Projektzeitraum 1. April 2000 bis JO. September 2001 

Proj ektkoord ina tio n und Autobahnen- und Schnelistraßen-
Durchfuhrung in Österreich Finanzierungs- AktiengeseUschaft (ASFINAG) 

Mittelein atz Studie Infrastruktur Gesamt 

in Mill Elffi 
vorgesehene Mittel 1, 18 9,09 10,27 
tatsächlich verwendete Mittel 0,68 8,55 9,23 

- davon EU- Minel 0 ,34 0 ,85 / , /9 
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I Der Europäische Rechnungshof prüfte im Jänner 2004 aus Anlass der 

von ihm gegenüber dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU 
abzugebenden Zuverlässigkeitserklärung 2003 stichprobenartig das 
Vorgehen der Europäischen Kommission bei der Abrechnung des Pro
jekts Corvette. Teil IV (Coordination and Validation ofthe Deployment 

of Advanced Transport Telematic' Systems in lhe Alpine Area). Der RH 
begleitete die Erhebungen des Europäischen Rechnungshofes in Form 

einer eigenen Gebarungsüberprüfung . 

• Unter dem Begriff Vt'rkehrstel!:matik werden Anwt'ndungen verstanden, welche die 
Werkzeuge von Telekommunikation und Infonnationstechnologic zur Erfassung. 
Ubermiulung. Aufbereitung und NUlzbarmachung von Verkehrsinfomlationcn kom
binieren [felckommunikation und Informatik). 

Das Projekt wurde von der ASFINAG zwischen April 2000 und Sep
tember 2001 mit einem Mittelaufwand von 9.23 Mill EUR umgesetzt 

und von der EU mit 1.19 Mill EUR gefördert. 

Zu dem im März 2004 übermittelten Prüfungsergebnis gab die ASFINAG 
im April 2004 eine Stellungnahme ab. Der RH verzichtete auf eine 

Gegenäußerung. 

2 Das Projekt Corvette. Teil IV ist Teil des länderübergreifenden Pro

jekts Corvette zum Aufbau eines Verkehrsmanagement- und Verkehrs
informationssystems für das Autobahn- und Schnellstraßennetz der 
ASFINAG. Damit sollen im Verkehrsraum Bayerns. Norditaliens. Öster
reichs und der Schweiz Verkehrsabläufe verbessert. die Verkehrssicher
heit gesteigert und die Umweltbeeinträchtigung reduziert werden. 

Das Projekt Corveue wird unter dem Arbeitstitel Corvette Tempo fort
gesetzt und bis zu seiner vollständigen Realisierung für die ASFINAG 
Gesamtinvestitionen von rd 200 Mill EUR erfordern. 

3.1 Aus einem in Abschnitte geteilten Netz an Autobahnen und Schnell
straßen. Bundesstraßen sowie einigen bedeutenderen Landesstraßen 
und Städten werden Daten an Verkehrsleitzentralen in Bayern. Öster
reich. Norditalien und der Schweiz gesendet und dort zu standardi

sierten Verkehrsmeldungen weiterverarbeitet. Die Meldungen können 
über Wechselverkehrszeichen' oder Verkehrsfunk an die Verkehrsteil

nehmer gesendet werden . 

• elektronische Anzeigetafeln zur Harmonisierung des Verkehrsnusses (z8 Gefahren
warnungen. G~chwindigk.ei,svorgaben) 
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EU-Mittelverwendung im Rahmen der 
förderung der Verkehrstelemati k 

Das Verkehrsfunksystem RDS-TMC (Radio Data System Trame Mes
sage Channel) sendet seine Infonnalionen auf einem digitalen Kanal 
neben dem analogen Signal des Radioprogramms. Über das digitale 
Signal kann ein RDS-TMC-Empfanger Verkehrsfunk.mineilungen emp
fangen. Dies bietet folgende Vorteile: 

- Die Verkehrsfunkmeldungen stören nicht das reguläre Radiopro
gramm. 

- Die Verkehrsmeldungen können im Autoradio in einer zu wählen
den Sprache empfangen werden. Ebenso können sie als digitales 
Signal auf einer Straßenkarte. die auf dem Display des Autoradios 
erscheint. empfangen werden. 

- Die Verkehrsfunk.meldungen können als digitales Signal in einer Ver
kehrszentrale bearbeitet werden. Eine Bearbeitung ist auch durch 
digitale Weitergabe an Außenstellen (Raststationen, Straßenverwal
tungsstellen) möglich. 

- Die Speichennöglichkeit schafft überdies die Basis für statistische Aus
wertungen (zB über Störungsmeldungen im Straßennetz, über _Geis
terfahrer" nach Straßenabschninen). 

Die ASFINAG erarbeitete hiezu eine Codierung der zu übermittelnden 
Ereignisse (zB Unfall. Stau) und Örtlichkeiten. sorgte für die Daten
übertragung und errichtete Wechselverkehrszeichen. 

3.2 Der RH anerkannte die termin- und kosten gerechte Tätigk.eit der ASFlNAG 
zur Bereitstellung von Verkehrsinfonnationen. Er hielt jedoch fesl, dass 
bisher einer breiten Nutzanwendung die geringe Verbreitung TMC
tauglicher Endgeräte bei den Verkehrsteilnehmern entgegenstand. 

Der RH empfahl der ASFINAG, auf ihrer Internet-Homepage aktuelle 
Verkehrsmeldungen decodiert bereitzustellen bzw auf inhaltsgleiche 
Internet-Seiten hinzuweisen. Damit könnten den Verkehrsteilnehmern 
zumindest vor ihrer Abfahrt Verkehrsinfonnationen zugänglich gemacht 
werden. In gleicher Weise könnte auf die bereits bestehende Möglich
keit der SMS-Abfragc (Short Message Service) millels Mobilfunktelefon 
hingewiesen werden. 
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3.l Die ASFINAG reille mit, dass i/1 ihrer /JHernet - Homepage auf die Nut
zung vo" Verkellrsmeldungell IJingl'wkSl'n werdl''' w;;rdl'. Die gerillge Ver
brl'iflmg VOll TMC-rauglichen Empfollgsgt>rärl'lI sl'i grulldsärzlicll richrig. 
Die ASFfNAG venvies auf ihr nochhalrigl's 8em;;hell, sämtliche RolIl'lI
t rüger im Zusamml'llhang mir dem Projekt (Rundfunk, Industrie) fruhzei
rig zu infomlil'rl'll und entsprecllel/de Maßnahmen zu koordinierell. 

4.1 Die A$FINAG beauftragte ein Berarungsuntemehmen mit der Projekt
durchmhrung; die Projektsteuerung und einzelne Umserzungsschritte 

erfolgten durch eigenes Personal. Der dadurch entstandene Aufwand 
wurde bei Beschäftigten mit Leisrungssrundenabrechnung aufgrund 
ihrer Arbeitsscheine, beim Verwaltungspersonallediglich aufgrund per

sönlicher AuFzeichnungen erminelt. 

4.2 Der RH empfahl, bei Projekten, die wie beim EU-gefOrderten Projekt 

Corvene IV eine Abrechnung geleisteter Stunden verlangen, Arbeits
zeitaufzeichnungen für alle betroffenen Mitarbeiter vorzusehen. 

4.3 Die ASFINAG stimmte deli Feststellu"gell des RH zu. 

5 Der Europäische Rechnungshof stellte bei seiner Priifung bis auf 
einen Einzelfall (Doppelf6rderung eines TeilprojektesJ keine Män

gel fest. 

Im Zuge seiner begleitenden Überpriifung empfahl der RH der 

ASFINAG, 

(I] aktuelle Verkehrs meldungen auf ihrer Intemet-Homepage deco

diert bereitzustellen sowie 

(2J bei Projekten, die eine Abrechnung geleisteter Stunden verlan
gen, Arbeitsaufzeichnungen für aUe betroffenen Mitarbeiter vor

zusehen. 

~'WIT 
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IAF-Service GmbH 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit 

Unerledigte Anregung aus einem Vorjahr 

im Bereich der Insolvenz- Ausfallgeld- Fonds Service GmbH 
lW- Service GmbH) 

Auf eine Verringerung der Standone der lAF- Service GmbH wäre hin 
zuwirken (TB 2001 S. 290 Abs 19.3. zuletzt TB 2002 S. 263 Abs 1). 

Laut Mi/teilung des BMWA orientierte sich die territoriale Anlegung 
der "eun GeschäftssteIleIl gemäß § 5 Abs I des It/solvenl - Elltgelt 
sicherungsgeserzes nad. der Struktur der ulIIdesgeridlfe. Einc Ände
rung der Gerichtsstruktur, wie im BM] und im Österreichischcn Verjas 
sungskollVcnt überlegt, müsste künftig dazu führe/I , die StandortJrage 
emeu. aufzugreifen. 
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In Verwirklichung begriffene Anregungen 
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im Bereich des Budgetansalzes Förderungen an die Sonstige Win

schaft 

(1) Eine künftige venragliche Regelung mit der Austria Winschaftsser

vice GmbH über die Verrechnung ihres Verwaltungsaufwands für die 
Förderungsabwicklung sollte leistungsorientien gestaltet und an mess

bare Kenngrößen gebunden werden (TB 2002 S. 271 Abs 6 und S. 275 

Abs 11.31. 

Laut Stellungnahme des BMWA befä/Jde sich ein gemeinsamer Abwick
IU/Jgsvertrag von BMF und BMWA mit der Austrio Wirtschaftssen 'ice 
GmbH in Ausarbeitung. Eine Zwischen- bzw Endevaluierung fiir die 
im Rahmen der Österreichiselren Hotel- wrd Taurismusbank GmbH 
abgewickelten Förderungspragramme werde vorbereitet. 

im Bereich der Personal - , Organisations- und lT- Angelegenheiten 

(2) Definition der verbleibenden Aufgaben der Sektion Arbeitsmarklpoli
tik, Evaluierung des damr erforderlichen Personalbedarfs und Abbau 

von Doppelgleisigkeiten (WB 2003/2 Einrichtungen der internen Revi
sion ua S. 130 Abs 4). 

Laut Milleilung des BMWA sei der Personalstand auf 70 Bedienstete 
(Stand J. Jänner 2004) verringert worden. 

(3) Definition der verbleibenden Aufgaben des Bundeshochbaus und Eva
luierung des dafür erforderlichen Personalbedarfs (WB 2003 /2 Einrich
tungen der internen Revision ua S. J) 1 Abs 5). 

Das BMWA teilte mit, dass der Personalstand der Sektion Tourismus 
und lristariselre Objekte, in welche die I'ormalige Sektion BUlldeshoch
ball eiligegliedert wurde, seit April 2002 I'on /66 ouf /34 Bedienstete 
verringert worden I/Järe. 

"1WA 
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IAF-Service GmbH 

Arbeitsmarktservice 

, f 

(4) Durchführung einer umfassenden Aufgabenerfassung und - kritik 
als Grundlage der Personal - und Geschäftseinteilung, Reduktion der 
Zahl der Abteilungen und Bereinigung von Mehrfachkompetenzen 
(WB2003/2 Einrichtungen der internen Revision ua S. 132 Abs 8). 

Das BMWA verwies auf deli Umslalld, wonach im Reformprozess die 
Suche nach eiller für eine effiziellle Aufgabenerjiillullg geeiglletell Orga
lIisaliollsslroklur im Vordergrolld ges/anden wäre. Die Aufgabellevalu
ierung ulld -reform wärell fongeselzl worde/l "lid hätlell sich in eiller 
weirerell Verringerung der Zahl an Organisatiollseillheilell lIiederge
scIllageIl. 

(5) Ausarbeitung einer Geschäftsordnung (WB 2003 /2 Einrichtungen der 
internen Revision ua S. 134 Abs 12). 

Laul Milleilu,tg des BMWA seien weilere Allordnu'lgell zur Aufgabell
erjiillung ill Ausarbeitullg; vor dereIl Fillalisierung würden jedoclt die 
Ergebllisse der Evaluiero'lg der Buclthalrungsagenlur abgewanel. 

im Bereich der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds Service GmbH 
lW- Service GmbH) 

(6) Die Verfahrensabläufe bei der Vollziehung des Insolvenz- Entgeltsiche
rungsgesetzes wären IT - mäßig besser zu unterstützen und ein Cont
rollingsystem aufzubauen (TB 2001 S. 290 Abs 19.1, zuletzt TB 2002 
S. 264 Abs 1). 

Laur Mirreilung des BMWA beflinde sieh die !T-unlerstiitzte Bearbei
tUllg 11011 Alllrägen auf /llsolvellz-Ausfallgeld ill alIeIl Gesehiiflsslellen 
der /AF-Service GmbH seil Ende Oktober 2002 im Ecltteinsalz. All 
der Einführung eines COlllrollingsystems werde zur Zeit ill Koopera
riall mit dem BMF gearbeiter. 

im Bereich des Arbeitsmarktservice (AMS) 

(7) Um die Angemessenheit der Preise bei IT -Leistungen beuneilen zu 
können, wäre zu überlegen, diese öffentlich auszuschreiben (TB 2001 
S. 303 Abs 31.2, zuletzt TB 2002 S. 264 Abs 3). 

Laul Mitleilung des BMWA habe der Vorsrand des AMS dem Verwal
IUlIgsrat seine Einscltätzung Irillsiclllliclr ak ru eller SilualiOll, Rahmell
bedillgullgell, KOllsequcllull cte bereits vorgelegt. Die Einholung VOll 
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erren/en Expertisen sei beabsichrigr. Eille Entscheidullg über eine all
fällige Neuausschreibullg des IT-Supports wäre noch lIichr gerroffen. 

(8) Zur Überprüfung der erbrachten Leistungen und deren Steuerung 
sollte die Pauschalabrechnung des Betreuungs- und Schulungsauf
wands im IT -Bereich durch leistungsbezogene Abrechnungen ersetzt 
werden (TB 2001 S. 303 Abs 31.5. zuletzt TB 2002 S. 264 Abs 4). 

Laur Mirteiilmg des BMWA werde der Vorsralld des AMS die A,,,egung 
des RH bei einer Neuordnullg der Zusammenarbeir mir dem bisherigen 
Aujtragllehmer bzw bei einer evelllUellell Neuausscltreibullg der lT
Leisr'lIIgell beachtell. 

(9) Zur Verbesserung des Ablaufs der Förderungen wäre bei den sozial
ökonomischen Betrieben eine Standardisierung des Ablaufverfahrens 
vorzunehmen und die Abrechnung der Förderungen zu beschleunigen 
(TB 2001 S. 303 Abs 31.6. zuletzt TB 2002 S. 264 Abs 5). 

Das BMWA teilte mir, dass die Vereinheitlichung des Ablaufs durch 
den Ausbau der lT erfolgell werde. Der dafür mir Mine 2004 vorgese
hene Temtin sei auf IloraussidHlich November 2004 verschoben wor
deli. Die Beschleunigwlg der AbredlIlullg sei mit Unterstützung einer 
EDV-Applikarion ab Herbst 2004 geplanr. 

im Bereich der Immobilienmanagementgesellschaft des Bundes mbH 
(Immobilienmanagementgesellschafr) 

(10) Es sollten Möglichkeiten für weitere Personaleinsparungen gesucht 
werden (TB 2002 S. 294 Abs 15.5). 

Laut Mineilung der Immobilie",,,allGgemenrgesellschajt seien diverse 
MaßnahmeIl zur Eillsparullg l'On Persollalkosten ergriffeIl wordell. Wei
tergehende Einsparungsmöglichkeiren würden allerdings sehr einge
schrällkr sein, weil die Hälfte der Mirarbeirer Beamte seien. 

(11) Für die Vergabe von Dienstleistungen wäre eine interne Vergabericht
linie zu erstellen. Weiters wäre neuerlich ein Gutachten der Finanz
prokuratur über die Anwendbarkeit des VergaberechlS auf die Immobi
lienmanagemenrgesel1schaft einzuholen (TB 2002 S. 294 Abs 15.6). 

Laur Mineilung der lm/llobilicn/llanagemellrgcsellschajt werde die Ein 
holung eines neue" GUraclufns en/loge,1. Bei Diensrleisrungsaujträgcn 
würden grundsätzlich immer Vergleichsangebore ei'lgeholr werderl. 

SM. P. 
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Verwaltung 

Verwirklichte Empfehlungen 

im Bereich des Budgetansatzes Förderungen an die Sonstige Win
schaft 

(1) Alle Förderungsprogramme wären hinsichtlich der Zielerreichung zu 
eva.luieren und die Ergebnisse auch bei der Entwicklung künftiger Pro
gramme zu berücksichtigen. Auf eine Konzentration der vielen 50n
derrichllinien wäre hinzuwirken (TB 2002 S. 269 f Abs 3.2 und S. 274 
Abs 11.2). 

Laut Mitteilung des BMWA srelle die Schaffung der Austria Wirt
scllaftsservice GmbH die Grulldlage für eille abgestimmte utld kohä
reme Förderullgssrraregie dar. Die Konzelltratioll der TourismusJör
derungen bei der Ösrerreiclriscllell Hotel- ulld Tourismusballk GmbH 
lrabe sich bewährt. Es sei weiters eill Evaluierullgspla" ausgearbeitet 
worden. 

(2) Die Förderungsmittel wären beim sachlich richtigen Aufgabenbereich 
auszuweisen. Nicht mit den Aufgaben des BMWA im Zusammenhang 
stehende Förderungsfalle sollten den dafür zuständigen Ressorts oder 
Einrichtungen überlassen werden (TB 2002 S. 271 Abs 5 und S. 275 
Abs 11.4). 

Das BMWA sagre zu, dieser Empfelrlutlg kÜllftig versrärkt Augelllllerk 
zu scllellken. Die Abreilu"g FrauenJörderung sei bereits a" das BMGF 
übertrage" ward eil. 

im Bereich der Personal-. Organisations- und IT-Angelegenheiren 

(3) Nutzung des im Rahmen des internen Verwaltungsreformprojekts 
gesammelten Fachwissens für weitere Reformprozesse (WB 2003/2 
Einrichtungen der imernen Revision ua S. 131 Abs 6). 

Laur Mitteilung des BMWA seien die Ergebi/isse der Arbeitsgruppen 
.Persotlal·, .Doppelgleisigkeire,,·, • Verwalrungsabläufe" ulld .Kom
munikatioll" weitgehelld beriicksiclrrigt und umgesetzt worden. 
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(4) Auslagerung der Entwicklung und Bmiebsflihrung der Applikation 
elektronische Grundstücksdatenbank an das Bundesamt flir Eich- und 
Vermessungswesen (WB 200312 Einrichrungen der internen Revision ua 
S. 135 Abs 14). 

Das BMWA teilte mit, dass die Applikation elektrmlische Grundstürks
darellbank an das Bundesamt für Eie/! - und Vemlessungswesen über
tragen worden sei. 

(5) Überrragung der Betriebsführung der IT - Applikation Außenwirtschafts
administration an den im Rahmen des IT- Outsourcings beauftragten 
externen Dienstleister (WB 200312 Einrichtungen der internen Revi
sion ua S. 138 Abs 20). 

Laur Mirreilung des BMWA seieIl die Bemühunge" zur Neuordllung 
und Neudimellsionierung der papierloseIl Außenwirtscl/Gjtsadminist 
ration abgeschlossen worden . 

im Bereich der touristischen Marketingaktivitäten für Wien 

(6) Die Stadt Wien und der Wiener Tourismusverband sollten illre Abstim
mung betreffend die Auslandsaktivitäten verbessern, um Synergie
effekte verstärkt nutzen zu können (TB 2002 S. 279 Abs 5 und S. 285 
Abs 17.4). 

Laut Mirteilullg des Wie/ler Tourislllusverbandes würden heuer erst
mals die Aktivitäten für das Jahr 2005 mit der StabsteIle .AU,';lands
beziehungen· der Stadt Wien abgestimmt werden. 

(7) Der WienerTourismusverband und die Österreich Werbung solhen bei 
der Erarbeirung ihrer Strategien auch die langfristplanungen der Ko
operationspartner berücksichtigen und die Mehrfachverwendung VOn 
Marktforschungsergebnissen anstreben (TB 2002 S. 282 Abs 11 und 
S. 285 Abs 17.1). 

Laut Mirreilullg der Österreicll Werbullg werdell Lang!ristplanungell mit 
Kooperarionspartllem ongest rebt und Markrjorsrhungsprojekle profes
sionell vorbereitet und jrühzcil"ig ausgerauseht . 

Laut Mitreilu"g des Wie"er Tourismusverballdes werde dies berei!'s 
umgesetzt. 

"IWA 
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(8) Die Österreich Werbung sollte im Bereich der ausländischen Niederlas

sungen weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Leistungsko
operation mit der Wirtschartskammer Österreich vereinbaren [TB 2002 
S. 282 Abs \ 2 und S. 285 Abs \ 7.2) . 

Laut Mirteilullg der Österreic/J Werbung werde der im Dezember 2000 
abgeschlossene KooperariO/lsverrrag Sc/Jrinfür Sc/Jrin lImgeserzr. Wei 
rere bzw neue Möglichkeiteil der Zusamme/larbeir zwischen Österreicll 
Werbu"g und Wirrsclwjlskammer Österreich würde/l gesucllt. 

im Bereich des Arbeitsmarktservice (AMS) 

(9) Eine wirksame Kostenrechnung als Voraussetzung zur Durchftihrung 
eines effektiven Controllings wäre in allen Bereichen zu installieren 
[TB 2001 S. J03 Abs 31. \, zuletzt TB 2002 S. 264 Abs 2). 

(10) 

Das BMWA teilte mit, das AMS verfiige im eigelle" Wirkungsbereich 
über eille Kostellarte,, - ulld Kostellstellellrec/lllullg "ach SAP R/J. Im 
übertragelle" Wirkungsbereicli sei es ab dem erstell Quartal 2004 mög
lich, detaillierte KosteninjonnatiOllen abzujrage/l und auszuwerten. 

im Bereich der lmmobilienmanagememgesellschaft des Bundes mbH 
(Immobilienmanagementgesellschaft) 

Die Aufgabenverteilungzwischen der Bundesimmobiliengesellschaft mbH 
und der lmmobilienmanagementgesellschaft sollte klar abgegrenzt wer

den (TB 2002 S. 294 Abs \ 5.1). 

Die Immobilie/lmanagemelllgesellscllajt u"d das BMWA teilten mit, 
dass dies im RahmeIl der Strukrurrejorm des gesamteIl KOllzems zum 
I. April 2004 erfolgr sei. 

(11) Die Stammdaten der Immobilien wären vollständig und richtig zu 
erfassen (TB 2002 S. 294 Abs 15.2). 

Laur Mirreilullg der Immobiliellma'JagemelltgesellsellGjt werde seit 
I. Jällller 2004 rille lieue Software sowoill für die FiIlGllzbuclll,al
t1lllg als auch fiir die Hausvenvalrulig eilIgeserzt, welcl,e im operati
ve" Betrieb deutliche Verbesserullgell zeige. Weiters sei im Zuge der 
Programmumstellullg auch eille umjassellde Pflege ulld Richtigstellullg 
der Stammdalell erfolgt. 
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(12) Für die Mietruckstände sollte ein ordnungsgemäßes Mahnwesen aur
gebaut werden [TB 2002 S. 294 Abs 15.3). 

Laur Mineilung der Immobilie'lmollogemenlgesellscilojt sei mit der 
neuen HousverwolrulIgs-Sojtware auch ein modenIes Mall/lwesen ein
gerichtet worden. 

(13) Bei der Immobilienmanagementgesellschaft wäre eine umfassende 
Organ isationsrerorm durchzuführen (TB 2002 S, 294 Abs 15.4). 

Laur Mirreilung der Immobiliemllollogemelligesellschajt sei im April 2004 
eille umfassende Organisoriollsrefom, umgesetzt wordeIl. 

Bt.lW4 
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INTERNATIONALER TEIL 

Überprüfungen bei internationalen Institutionen 

Europäisches Zentrum für 
mittelfristige Wettervorhersage, Reading 

Der RH wurde im Jahr 2001 mit der Mitwirkung an der Prüfung der Jah

resabschlüsse des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervor
hersage (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWFj 

für die Jahre 2002 bis 2005 betraut. Im Februar und März 2003 fand 
3m Sitz des ECMWF die Prüfung des Jahresabschlusses 2002 statt, 
deren Ergebnisse ebenso wie die zustimmende Stellungnahme des Direk

tors des ECMWF im Bericht des ECMWF über den Jahresabschluss 2002 
enthalten sind. 

Europäische Organisation für 
die Nutzung Meteorologischer Satelliten, Darmstadt 

Der RH wurde im Jahr 2001 mit der Mitwirkung an der externen Prü
fung der Jahresabschlüsse der Europäischen Organisation für die Nut
zung Meteorologischer Satelliten (European Organisation for the Exploi

tation of Meteorological Satellites, EUMETSAn für die Jahre 2002 bis 

2005 betraut. Im März 2003 fand am Sitz der EUMETSAT die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2002 statt. Der Bericht. dem unter anderem eine 
Prürung des Verrechnungsverfahrens sowie stichprobenweise Über
prüfungen der Rechnungsunterlagen und Belege zugrunde lagen. wurde 
den obersten Organen der EUMETSAT zugeleitet und von diesen zur 
Kenntnis genommen bzw bestätigT.. 
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Der RH wurde im Jahr 2002 mit der externen Prüfung der Jahresab
schlüsse der Welthandelsorganisarion [World Trade Organizarion, wrO) 
sowie des Pensionsplans der wro [wroPP) für die Jahre 2002 bis 2006 
betraut. Im April und Juli 2003 fanden am jeweiligen Sitz der Orga
nisationen die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2002 statt. Die Berichte, 
denen unter anderem Prüfungen der Verrechnungsverfahren sowie stich
probenweise Überprüfungen der Rechnungsunterlagen und Belege zu
grunde lagen, wurden den obersten Organen der wro bzw des wropp 
zugeleitet und von diesen zur Kenntnis genommen bzw bestätigt. 

Europäisches Zentrum tür Kernforschung, Genf 

Der RH wurde im Jahr 2002 mit der externen Prüfung der Jahres
abschlüsse des Europäischen Zentrums für Kernforschung [European 
Organization for Nuclear Research, CERN) für die Jahre 2003 bis 2005 
betraut. Im Herbst 2003 fand am Sitz des CERN eine Zwischenprü
fung statt, deren Ergebnisse in den Pl'Üfungsbericht über den Jahres
abschluss 2003 einfließen. 

Europäische AudiovisueLle Informationsstelle, 
Straßburg 

Der RH wurde im Jahr 2004 mit der Mitwirkung im Rechnungsprü
fungsausschuss der Europäischen Audiovisuellen Inforrnarionsslelle 
(EAl) ab dem Finanzjahr 2003 betrau!. 

n tl 
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BilateraLe Beziehungen des RH zu ausLändischen 
Obersten RechnungskontroLLbehörden 

Hinsichtlich der bilateralen Kontakte ist hervorzuheben: 

(I] Der RH hat im Rahmen seiner Bemühungen um eine Stärkung der 
Finanzkontrolle vorwiegend in den Staaten Zentral- und Osteuropas 

im Jahr 2003 sowie im ersten Halbjahr des Jahres 2004 auf Ersuchen 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden von Albanien, der Slowakei 

und der Ukraine sowie einer Delegation aus Vietnam Fachvorträge 

gehalten. 

Auf besonderes Interesse der Obersten Rechnungskontrollbehörden 

stießen insbesondere 

- der Entwicklungsprozess der Obersten Rechnungskontrollbehörde 

sowie Möglichkeiten zur Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem 
RH (Albanien), 

- der Vollzug zollrechllicher Aufgaben durch die Zollverwaltung bei 
Grenzzollämtern, die Grenzsicherung durch die Grenzgendarmerie, 
die Umsetzung der Europäischen PrüfungsleitJinien und die Über

prüfung des Autobahnbaus (Slowakei) sowie 

- die Prüfungsplanung, - methodik und - durchführung, die Qualitäts

sicherung, das Berichtswesen, die Zusammenarbeit mit dem Rech 
nungshofausschuss des Nationalrates sowie mit den Landesrech

nungshöfen und internen Prüfungsabteilungen in Bundesministerien 
und Stadtgemeinden (Ukraine). 

Ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen der bilateralen Kontakte betraf 
die Stellung des RH im Staatsgefüge, seine Prüfungsaufgaben, seine 

Aufbau - und Ablauforganisation sowie seine Beziehungen zum Parla 
ment (Delegationen des vietnamesischen Finanzministeriums und der 
vietnamesischen Obersten Rechnungskontrollbehörde). 

(2) Im Zusammenhang mit koordinierten Prüfungsvorhaben mit ande
ren Obersten Rechnungskontrollbehörden sind hervorzuheben: 

- Mit der Obersten Rechnungskontrollbehörde derTschechischen Repub
lik haI der RH zum Thema _Ökosystem Grenzland Thayatal" eine 

Prüfung begonnen; 
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- mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle der Schweiz fuhrt der RH 
hinsichtlich der Kontrollen im Bereich der Mehrwertsteuer eine Prü
fung durch; 

- mit den Obersten Rechnungskontrollbehörden Sloweniens und Ungarns 
hat der RH die Planung hinsichtlich einer dreiseitigen Prüfung zum 
Thema .Natur- und Umweltschutz in der österreichisch-slowenisch
ungarischen Grenzregion- begonnen; 

- mit der Obersten Rechnungskomrollbehörde von Ungarn wurde die 
Prüfung betreffend den Naturschutz im Raum Neusiedler See abge
schlossen; der RH hat darüber dem Nationalrat berichtet [TB 2002, 
Reihe Bund 200315, Naturschutz im Raum NeusiedJer See, S. 201 1). 

(3) Die Oberste Rechnungskonrrollbehörde des Vereinigten Königreichs 
(Einbringung von Abgaben), die Eidgenössische Finanzkontrolle der 

Schweiz [Umwellbereich) und der Bayerische Oberste Rechnungshof 
(Kunst- und Kulturbereich, Bauwesen) haben mit dem RH einen Erfah
rungsaustausch hinsichtlich der genannten Prüfungsgebiele gepOo

gen. 

(4) Auf Einladung von SIGMA (Unterstützung fur Verbesserung im Ver
waltungshandeln und im Management [Support for Improvement in 
Governance and Management in Central and Eastern European Coun
tries)), einer Gemeinschaftsinitiative der Organisation fur wirtschaft

liche Zusammenarbeit und Enrwicklung (OECD) und der Europäischen 
Union, nahm der RH an einer Überprüfung (Peer Review) über interne 

staatliche Kontrollsysteme in Rumänien lei I. 

(5) Der RH hat in Koordination mit dem Slowenischen Rechnungshof 
im Rahmen von jeweils nationalen Prüfungsvorhaben auf dem Gebiet 
des Autobahnbaus fachliche Unterstützung geleistet und den Erfah

rungsaustausch gepOogen. 

(6) Der RH hat der Obersten Rechnungskontrollbehörde von Polen im 

Rahmen einer Arbeitskonferenz der Leiter der Rechnungshöfe und der 
Landesrechnungshöfe einen Arbeilsbesuch abgestattet. 

(7) Eine Delegation des Rechnungsprüfungsausschusses des Haushalts

ausschusses des Deutschen Bundestages hat den RH zum Gedanken
austausch besucht, 
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(8) Ein Vertreter der Regierung des australischen Bundesstaates New 

South Wales sowie eine Delegation des chinesischen Finanzministe
riums haben dem RH Arbeitsbesuche abgestattet. Folgende Themen 
wurden dabei behandelt: 

- Föderalismus in Österreich (Australien) sowie 

- Beratung des Staates durch verschiedene Institutionen (China). 

Tätigkeit des RH als Generalsekretariat der 
Internationalen Organisation der Obersten 
Rechnungskontrollbehörden (INTOSAI) 

Anknüpfend an seine Ausführungen im VOJjahr berichtet der RH über 
seine weitere Tätigkeit als Generalsekretariat der Internationalen Orga
nisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (International Orga
nization of Supreme Auditinstitutions - INTOSAl) im Jahr 2003 sowie 
im ersten Halbjahr 2004. 

Am 13. und 14. Oktober 2003 fand in Budapest. Ungarn, die 51 . Tagung 
des Präsidiums der INTOSAl statt. 

Im Mittelpunkt der Tagung standen Beratungen im Zusammenhang mit 
der künftigen strategischen Ausrichtung der INTOSAI. In weiterer Folge 

befasste sich das Präsidium mit der Vorbereitung des XVI II. Inlerna
tionalen Kongresses der INTOSAl im Jahr 2004 sowie mit den Berich
ten über die Internationale Zeitschrift für Finanzkontrolle, die Arbeit 

der INTOSAl- Richtlinienkomitees und - Arbeitsgruppen sowie die 
INTOSAI- Enrwicklungsiniriative. 

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der INTOSAI fand am 15. Okto
ber 2003 auf Einladung des Ungarischen StaatsrechnungShofes in 
Budapest eine Fesrveranstaltung statt. 
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Vom 19. bis 23. April 2004 fand in Wien das vOn den Vereinten Nati

onen (VN) und der INTOSAJ gemeinsam veranstaltete interregionale 

Seminar zum Thema _Symposium über die Unabhängigkeit Oberster 
Rechnungskonrrollbehörden" stalt. 

Bei die er Veranstaltung handelte es sich um das 17. interregionale 
Seminar, welches gemeinsam von der Division of Public Economics 

and Public Administration. Depanment of Economic and Social Affairs 
(DESA) und der INTOSAI organisien wurde. Die DESA hane in der Ver

gangenheit schon mehrfach Schulungsmaßnahmen initiien, um Ent

wicklungsländer bei der Stärkung ihrer staatlichen Finanzkontrolle Zu 
unterstützen. Seit dem Jahr ZOOZ finden die Seminare jährlich statt. 

Im Rahmen dieser Schulungsaktivitäten waren von den Vereinten Natio
nen in Zusammenarbeit mit der INTOSAJ internationale Schulungs

programme zum Thema staatliche Finanzkontrolle veranstaltet wor
den; zuletzt im Jahr Z003 das 16. VNIINTOSAI-Seminar zur Prüfung 
der Verwendung öffentlicher Mine! im Bereich des Bildungswesens 

(siehe hiezu TB ZOOZ, Reihe Bund 200315, S. Z98 f sowie zu früheren 
Seminarthemen TB ZOOO, Reihe Bund ZOOI15, S. 330 f]. 

Die Haupnhemen des 17. VNIINTOSAI-Seminars waren: 

(I) KapazitäLsaufbau für eine unabhängige Prüfung der Millenniums
EnIWicklungsziele (langfristige Ziele der VN; zB Verringerung der welt
weiten Armut); 

(Z) Aufgaben und Ergebnisse des INTOSAI-Unterkomitees für die Unab
hängigkeit der Obersten Rechnungsk.onrrollbehörden; 

(3) die Stellung des österreich ischen Rechnungshofes im Hinblick auf 

seine Unabhängigkeit; 

(4) Situation der Unabhängigkeit aus der Sicht einer Obersten Rech
nungskontrollbehörde Lateinamerikas; 

(5) die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden von 
Ghana und anderer Staaten der AfTikanischen Organisation der Obers

ten Rechnungsk.ontrollbehörden; 

(6) die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskontrollbehörden aus 

der Sicht einer arabischen Obersten Rechnung konlrollbehörde; 

(7) die Unabhängigkeit Oberster Rechnungskontrollbehörden in Neu

seeland, im Pazifikraum und in Asien. 

I t nat'v I 
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Außerordentliche 
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Präsidiums der 
INTOSAI 

~t ln 

Darüber hinaus präsemienen Venreter der teilnehmenden Obersten 

Rechnungskomrollbehörden Erfahrungsberichte über die Unabhängig
keit ihrer Obersten Rechnungskontrollbehörde. 

Insgesamt nahmen etwa 60 Personen an der Veranstaltung teil, darun
ter Mitarbeiter von Obersten Rechnungskomrollbehörden aus Entwick
lungsländern. Vortragende wurden von den Vereinten Nationen, vom 

RH sowie von anderen Obersten Rechnungskomrollbehörden gestellt. 

Die Ergebnisse des 17. VN/INTOSAI- Seminars wurden in einem mehrspra
chigen Bericht zusammengefasst und den Mitgliedern der INTOSAI zur 
Verfügung gestellt. Dieser Bericht ist über die Homepage der INTOSAl 
www.intosai.org verfügbar. 

Am 21. und 22. Juni 2004 fand in Wien eine außerordentliche Tagung 
(5IA) des Präsidiums der INTOSAJ statt. 

Anlass für die Abhaltung dieser Präsidial tagung waren Beratungen im 

Zusammenhang mit dem Entwurf für einen strategischen Plan der 
lNTOSAI, den die am XVU. Internationalen Kongress der INTOSAl (Seoul, 

Korea) im Jahr 2001 eingerichtete Task Force des Präsidiums für die stra
tegische Planung der lNTOSAI unter dem Vorsitz der Obersten Rech

nungskontrollbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika erarbei
tet hat. Der von den Mitgliedern des Präsidiums der INTOSAl gebilligte 
modiflziene Entwurf wurde in weiterer Folge den Teilnehmern des 

XVII!. Internationalen Kongresses der INTOSAl (Oktober 2004, Buda
pest, Ungarn) zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Wien, im Dezember 2004 

Der Präsident: 

Dr Joscf Moser 
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ANHANG 

Entscheidungsträger 

(Aufsichtsratsvorsitzende und 
deren Stellvertreter 
sowie Vorstandsmitglieder) 

der überprüften Unternehmung 

Anmerkung: 

Entscheidungsträger 

im AmI befmdliche Enlscheidungsrräger in Blaudnlck 
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Aufsichtsrat 

Vorsitzender 

Stellvertreter des 

Vorsitzenden 

Vorstand 

Vorsitzender 

Mitglieder 

Autobahnen- und SchneLlstraßen
Fi nanzi eru ngs-AktiengeseLlschaft 

Ing Mag Christian TRAlTNER 

(von 27. Juni 1996 bis 9. August 2001) 

Or Franz KUBIK 

(von 9. August 2001 bis 16. Februar 2002) 

Or Othmar BRUCKMÜLLER 

(von 13. März 2002 bis 12. Juni 2002) 

Or Johanl1 QUENOLFR 

(seit 12. Juni 2002) 

Sektionschef 01 Hans MÜLLER 

(von 2. Juli 1999 bis 19. April 2001) 

Or Othmar BRUCKMÜLLER 

(von 7. Mai 2001 bis 13. März 2002) 

01 Michael RAMPRECIIT 

(seit 13. März 2002) 

Or Walter HECKE 

(seit 14. September 2001) 

DI Bemhard ENG LEDER 
(von I. November 1997 bis 14. September 2001) 

Or Engelber! SCHRAGL 

(von I. November 1997 bis 14. September 2001) 

01 franz LUCKLLR 

(seit 14. September 2001) 

111!! Mag Chrhtial1 IRi\TTNER 

(seit 11. Februar 2002) 

Entscheidungsträger 
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Rechnungshof 
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